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RESOLUTION 54/120 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/595) 

54/120. Jugendpolitiken und Jugendprogramme 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 50/81 vom 14. Dezember 
1995, mit der sie das Weltaktionsprogramm für die Jugend bis 
zum Jahr 2000 und danach, das in der Anlage zu der genannten 
Resolution enthalten ist und einen festen Bestandteil derselben 
bildet, verabschiedet hat, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/135 vom 
16. Dezember 1977 und 36/17 vom 9. November 1981, mit de-
nen sie Richtlinien für die Verbesserung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und der 
Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet hat, so-
wie ihre Resolution 40/14 vom 18. November 1985 mit dem 
Titel "Internationales Jahr der Jugend: Partizipation, Entwick-
lung und Frieden", mit der sie die Richtlinien für die weitere 
Planung und geeignete Anschlussmaßnahmen im Bereich Ju-
gendfragen, die in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für 
das Internationale Jahr der Jugend über seine vierte Tagung 
vom 25. März bis 3. April 1985 in Wien enthalten sind1, be-
fürwortet hat, 

 insbesondere davon Kenntnis nehmend, dass im Einklang 
mit Ziffer 123 des Aktionsprogramms die derzeit stattfindenden 
regionalen und interregionalen Konferenzen der für Jugendfra-
gen zuständigen Minister in Afrika, Asien, Europa, Lateiname-
rika und der Karibik sowie in Westasien gebeten wurden, un-
tereinander verstärkt zusammenzuarbeiten und zu erwägen, un-
ter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen regelmäßig 
auf internationaler Ebene zusammenzukommen, um ein wirk-
sames Forum für einen zielgerichteten Dialog über Jugendfra-
gen zu bieten, 

 davon Kenntnis nehmend, dass in Ziffer 124 des Aktions-
programms die mit Jugendfragen befassten Organe und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen gebeten wurden, 
mit den genannten Konferenzen zusammenzuarbeiten, 

 unter Hinweis darauf, dass das Weltjugendforum des Sy-
stems der Vereinten Nationen in Ziffer 125 des Aktionspro-
gramms gebeten wurde, zur Durchführung des Aktionspro-
gramms beizutragen, indem es gemeinsame Initiativen aufzeigt 
und begünstigt, die die Ziele des Aktionsprogramms fördern 
und dafür sorgen, dass diese den Interessen der Jugendlichen 
besser gerecht werden, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1997/55 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 23. Juli 1997 und die Reso-
lution 52/83 der Generalversammlung vom 12. Dezember 
1997, in denen sie das Angebot der Regierung Portugals be-

 
1 A/40/256, Anlage. 

grüßten, die Weltkonferenz der Minister für Jugendfragen vom 
8. bis 12. August 1998 in Lissabon auszurichten,  

 erfreut über die Abhaltung der Weltkonferenz der Minister 
für Jugendfragen, die die Regierung Portugals in Zusammenar-
beit mit den Vereinten Nationen ausgerichtet hat, sowie über 
die Unterstützung der Regierung Portugals für die Abhaltung 
der dritten Tagung des Weltjugendforums vom 2. bis 7. August 
1998 in Braga (Portugal), 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung des Weltaktionspro-
gramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach2 sowie 
von der Lissaboner Erklärung über Jugendpolitiken und Ju-
gendprogramme, die von der Weltkonferenz der Minister für 
Jugendfragen verabschiedet wurde3; 

 2. nimmt Kenntnis von der Abhaltung der dritten Tagung 
des Weltjugendforums des Systems der Vereinten Nationen 
vom 2. bis 7. August 1998 in Braga (Portugal) und dankt der 
Regierung Portugals für ihre Unterstützung; 

 3. fordert alle Staaten, alle Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und 
die betroffenen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen, insbesondere die Jugendorganisationen, auf, alle 
nur möglichen Anstrengungen zur Durchführung des Aktions-
programms zu unternehmen und in diesem Rahmen geeignete 
Möglichkeiten für Folgemaßnahmen zu der Lissaboner Erklä-
rung zu prüfen, im Einklang mit ihren Erfahrungen, ihrer Situa-
tion und ihren Prioritäten; 

 4. bittet alle in Betracht kommenden Programme, Fonds, 
Sonderorganisationen und sonstigen Organe im System der 
Vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisa-
tionen und regionale Finanzinstitutionen, die einzelstaatlichen 
Jugendpolitiken und -programme im Rahmen ihrer Landes-
programme als eine Möglichkeit für Folgemaßnahmen zu der 
Weltkonferenz stärker zu unterstützen; 

 5. wiederholt die von der Weltkonferenz ausgesprochene 
Aufforderung, die Gruppe Jugendfragen der Sekretariats-
Abteilung Sozialpolitik und Entwicklung zu stärken, indem ihr 
alle regulären Personal- und sonstigen Ressourcen, die sie für 
die Erfüllung ihres Mandats benötigt, zur Verfügung gestellt 
werden, einschließlich wirksamer Hilfe bei der Durchführung 
des Aktionsprogramms; 

 6. ermutigt die Regionalkommissionen, die Weltkonfe-
renz in ihren jeweiligen Regionen in Abstimmung mit den Re-
gionaltagungen der für Jugendfragen zuständigen Minister und 
der regionalen nichtstaatlichen Jugendorganisationen weiterzu-
verfolgen und beratende Dienste zur Unterstützung einzel-
staatlicher Jugendpolitiken und -programme in jeder Region zu 
erbringen; 

 
2 A/54/59. 
3 Siehe WCMRY/1998/28, Kap. I, Resolution 1. 
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 7. befürwortet die Empfehlung der Weltkonferenz, den 
12. August zum Internationalen Tag der Jugend zu erklären4, 
und empfiehlt, auf allen Ebenen Öffentlichkeitsarbeit zur Un-
terstützung dieses Tages zu organisieren, um auf diese Weise 
eine stärkere Sensibilisierung für das Aktionsprogramm, insbe-
sondere unter Jugendlichen, zu erreichen; 

 8. bittet den Generalsekretär, eingedenk der Resolu-
tion 52/83 der Generalversammlung und der Resolution 
1997/55 des Wirtschafts- und Sozialrats und im Rahmen des 
Aktionsprogramms, sich aktiv an wirksamen Folgemaßnahmen 
zu der Weltkonferenz zu beteiligen; 

 9. empfiehlt, die zweite Weltkonferenz der Minister für 
Jugendfragen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Natio-
nen abzuhalten, und nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem 
Angebot der Regierung der Türkei, die zweite Weltkonferenz 
gleichzeitig mit der fünften Tagung des Weltjugendforums und 
dem Weltjugendfestival abzuhalten5; 

 10. begrüßt das Angebot der Regierung Senegals, die 
vierte Tagung des Weltjugendforums im Jahr 2001 auszurich-
ten6; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten, alle Organe der Vereinten 
Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen auf, die von 
der Generalversammlung in ihrer Resolution 40/14 befürworte-
ten Richtlinien für die weitere Planung und geeignete An-
schlussmaßnahmen im Bereich Jugendfragen sowie die von der 
Versammlung mit ihren Resolutionen 32/135 und 36/17 verab-
schiedeten Richtlinien für die Verbesserung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und der 
Jugend sowie den Jugendorganisationen weiterhin vollständig 
umzusetzen, und insbesondere im Einklang mit diesen Reso-
lutionen die Tätigkeiten der von Jugendlichen und von Jugend-
organisationen eingerichteten Mechanismen zu erleichtern; 

 12. erkennt die wichtige Rolle an, die der Jugendfonds 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Durchführung der 
vereinbarten Programme und Mandate für Jugendfragen über-
nehmen kann, namentlich indem er Jugendaktivitäten unter-
stützt, die die Süd-Süd-Zusammenarbeit fördern; 

 13. bittet alle Regierungen und zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge zu dem Fonds zu ent-
richten, und ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um zur Entrichtung solcher Beiträge zu 
ermutigen;  

 14. erkennt die wichtige Rolle an, die nichtstaatlichen Ju-
gendorganisationen bei der Durchführung des Aktionspro-
gramms auf nationaler und internationaler Ebene und bei der 
Aufstellung und Evaluierung einzelstaatlicher Politiken, insbe-
sondere im Hinblick auf die Jugend, zukommt, und ermutigt 
die Regierungen, dafür zu sorgen, dass die Sichtweise junger 

 
4 Ebd., Resolution 2. 
5 Siehe E/CN.5/1999/14, Anlage. 
6 Siehe A/54/66-E/1999/6. 

Menschen in den einzelstaatlichen Politiken und Programmen 
Berücksichtigung findet; 

 15. fordert alle Staaten, alle Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen so-
wie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf, Kenntnisse und Erfahrungen über Jugendfragen auszu-
tauschen, sobald die entsprechenden Kanäle eingerichtet sind; 

 16. wiederholt die in dem Aktionsprogramm an die Mit-
gliedstaaten gerichtete Aufforderung, zu erwägen, Jugendver-
treter in die Delegationen aufzunehmen, die sie zur Generalver-
sammlung und zu anderen einschlägigen Tagungen der Verein-
ten Nationen entsenden, und auf diese Weise die Kommunika-
tionskanäle zu erweitern und die Erörterung von Jugendfragen 
zu verbessern, und ersucht den Generalsekretär, diese Bitte er-
neut an die Mitgliedstaaten weiterzuleiten; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution und insbesondere über die bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms erzielten Fortschritte Bericht zu 
erstatten. 

RESOLUTION 54/121 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/595) 

54/121. Durchführung des Weltaktionsprogramms für 
Behinderte: Wege zu einer Gesellschaft für alle 
im 21. Jahrhundert 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/52 vom 3. Dezem-
ber 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte7 
verabschiedet hat, 48/96 vom 20. Dezember 1993, in der sie 
die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen-
gleichheit für Behinderte verabschiedet hat, 49/153 vom 
23. Dezember 1994, 50/144 vom 21. Dezember 1995 und 
52/82 vom 12. Dezember 1997, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- 
und Sozialrats 1997/19 über die Herstellung der Chancen-
gleichheit für Behinderte und 1997/20 vom 21. Juli 1997 über 
behinderte Kinder sowie die Resolution 1998/31 der Men-
schenrechtskommission vom 17. April 1998 über die Men-
schenrechte von Behinderten8, 

 ferner unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen, und in Bekräftigung der Ver-
pflichtungen, die in den maßgeblichen Menschenrechtsüber-
einkünften enthalten sind, namentlich in dem Übereinkommen 

 
7 A/37/351/Add.1 und Korr.1, Anhang, Abschnitt VIII, Empfehlung I (IV). 
8 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement 
No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau9 und 
in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes10, 

 in Bekräftigung der Ergebnisse der wichtigen Konferenzen 
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und der jeweiligen 
Überprüfung der Folgemaßnahmen, insbesondere insoweit sie 
sich auf die Förderung der Rechte und des Wohls von Behin-
derten beziehen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den wichtigen Bei-
trägen subregionaler, regionaler und internationaler Seminare 
und Konferenzen über Behinderte, beispielsweise der fünften 
Weltversammlung von Disabled Peoples' International vom 
1. bis 7. Dezember 1998 in Mexiko-Stadt unter dem Motto 
"Auf dem Weg in ein integratives 21. Jahrhundert", 

 tief besorgt darüber, dass in Situationen bewaffneter Kon-
flikte die Menschenrechte von Behinderten in besonders ver-
heerender Weise beeinträchtigt werden, 

 eingedenk dessen, dass es geboten ist, wirksame Politiken 
und Strategien zu verabschieden und umzusetzen, die die Rech-
te und die volle, wirksame und gleichberechtigte Mitwirkung 
der Behinderten am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
politischen Leben fördern, um so eine Gesellschaft für alle zu 
schaffen,  

 besorgt darüber, dass die Verbesserung der Aufgeschlos-
senheit und Sensibilität für Behindertenfragen nicht ausrei-
chend war, um die Lebensqualität von Behinderten weltweit zu 
erhöhen, 

 in Anerkennung dessen, wie wichtig aktuelle und zuverläs-
sige Daten über eine behindertengerechte Politik, Programm-
planung und Evaluierung sind, und dass die praktischen statisti-
schen Methoden zur Erfassung und Kompilierung von Daten 
über die Behindertenpopulation weiterentwickelt werden müs-
sen, 

 in der Erkenntnis, dass die Technologie, insbesondere die 
Informationstechnik, neue Möglichkeiten bietet, um eine be-
hindertengerechtere Umwelt und verbesserte Beschäftigungs-
möglichkeiten für Behinderte zu schaffen und ihre volle Teil-
habe und Gleichstellung zu erleichtern, und mit Genugtuung 
über die Initiativen der Vereinten Nationen zur Förderung der 
Informationstechnik als Instrument, mit dem das universelle 
Ziel einer Gesellschaft für alle erreicht werden kann, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung des Weltaktionspro-
gramms für Behinderte11; 

 2. begrüßt die Initiativen der Regierungen zur Stärkung 
der Rechte von Behinderten und zur Herstellung größerer 
Chancengleichheit durch Behinderte, für sie und mit ihnen, und 
begrüßt außerdem die diesbezüglichen Beiträge des Systems 
 
9 Resolution 34/180, Anlage. 
10 Resolution 44/25, Anlage. 
11 A/54/388 und Add.1. 

der Vereinten Nationen beziehungsweise gegebenenfalls der 
nichtstaatlichen Organisationen; 

 3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der wertvollen 
Arbeit des Sonderberichterstatters der Kommission für soziale 
Entwicklung im Zusammenhang mit der Überwachung der 
Anwendung der Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte während seines zweiten 
Mandats im Zeitraum 1997-2000; 

 4. ermutigt die Regierungen, die nichtstaatlichen Organi-
sationen und gegebenenfalls den Privatsektor, durch konkrete 
Maßnahmen die Durchführung der einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen und der in Bezug auf Behinderte ver-
einbarten internationalen Normen, insbesondere die Rahmen-
bestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte, zu fördern, und im Hinblick auf die Verbesserung 
der Chancengleichheit für Behinderte den Schwerpunkt auf die 
Schaffung einer behindertengerechten Umwelt, auf Gesundheit, 
soziale Dienste einschließlich Ausbildung und Rehabilitation, 
Sicherungsnetze, Beschäftigung und den dauerhaften Erwerb 
des Lebensunterhalts zu legen, wenn es darum geht, Strategien, 
Politiken und Programme zur Förderung einer integrativeren 
Gesellschaft zu konzipieren und durchzuführen;  

 5. fordert die Regierungen auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um über die Verabschiedung einzelstaat-
licher Pläne für Behinderte hinaus weitere Fortschritte zu erzie-
len, unter anderem durch die Schaffung oder Verstärkung von 
Abmachungen für die Förderung von Behindertenthemen und 
die Sensibilisierung hierfür sowie die Zuweisung ausreichender 
Mittel für die volle Durchführung der bestehenden Pläne und 
Initiativen, und betont, wie wichtig es ist, die einzelstaatlichen 
Bemühungen durch internationale Zusammenarbeit in diesem 
Bereich zu unterstützen; 

 6. ermutigt die Regierungen und die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, praktische Maßnahmen 
einschließlich öffentlicher Informationskampagnen durch Be-
hinderte, für sie und mit ihnen durchzuführen, mit dem Ziel, die 
Aufgeschlossenheit und Sensibilität für Behindertenfragen zu 
verstärken, die Diskriminierung von Behinderten zu bekämpfen 
und zu überwinden und ihre volle und wirksame Teilhabe an 
der Gesellschaft zu fördern; 

 7. ermutigt die Regierungen, die nichtstaatlichen Organi-
sationen, die zur vollen Durchführung des Weltaktionspro-
gramms für Behinderte beitragen, auch künftig zu unterstützen; 

 8. ermutigt die Regierungen außerdem, Behinderte in die 
Ausarbeitung von Strategien und Plänen zur Beseitigung der 
Armut, zur Förderung der Bildung und zur Ausweitung der Be-
schäftigungsmöglichkeiten einzubeziehen; 

 9. fordert die zuständigen Organe und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, namentlich die zuständi-
gen Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte und 
die Regionalkommissionen sowie die zwischenstaatlichen und 
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nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen, nachdrück-
lich auf, eng mit dem Behindertenprogramm der Sekretariats-
Abteilung Sozialpolitik und Entwicklung bei der Förderung der 
Rechte von Behinderten, namentlich durch Tätigkeiten auf 
Feldebene, zusammenzuarbeiten, indem sie Erfahrungen, Er-
kenntnisse und Empfehlungen über Behinderte austauschen; 

 10. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, mit der 
Statistikabteilung des Sekretariats bei der weiteren Aufstellung 
weltweiter Statistiken und Indikatoren über Behinderungen zu-
sammenzuarbeiten, und legt ihnen nahe, im Bedarfsfall die 
technische Hilfe der Abteilung in Anspruch zu nehmen, um 
einzelstaatliche Kapazitäten für nationale Datenerhebungs-
systeme aufzubauen; 

 11. fordert die Regierungen außerdem nachdrücklich auf, 
in Zusammenarbeit mit dem System der Vereinten Nationen bei 
der Ausarbeitung von Politiken und Programmen den Rechten, 
Bedürfnissen und dem Wohl behinderter Kinder und ihrer Fa-
milien besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 12. legt den Regierungen, den zuständigen nichtstaatli-
chen Organisationen und dem Privatsektor nahe, dem Freiwil-
ligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen weitere Beiträ-
ge zukommen zu lassen, damit das Weltaktionsprogramm und 
die Rahmenbestimmungen in vollem Umfang durchgeführt 
werden können, einschließlich der Arbeit des Sonderberichter-
statters, und die Tätigkeiten für den einzelstaatlichen Kapazi-
tätsaufbau zu unterstützen, unter besonderer Berücksichtigung 
der in Resolution 52/82 benannten Prioritäten; 

 13. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Initiati-
ven zu unterstützen, die von den zuständigen Organen und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie von 
den regionalen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen und Institutionen unternommen werden, um die 
Menschenrechte von Behinderten zu fördern und das Welt-
aktionsprogramm weiter durchzuführen, und auch ihre Bemü-
hungen um die Einbindung von Behinderten in Tätigkeiten der 
technischen Zusammenarbeit, als Nutznießer wie auch als Ent-
scheidungsträger, weiter zu unterstützen; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen Be-
wertungen der Umsetzung der Ergebnisse wichtiger Konferen-
zen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, die auf den an-
stehenden Sondertagungen der Generalversammlung behandelt 
werden sollen, zu berücksichtigen, inwieweit diese Treffen zur 
Förderung der Rechte und des Wohls von Behinderten beige-
tragen haben; 

 15. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen, 
den Zugang für Behinderte zu den Vereinten Nationen zu ver-
bessern, und fordert ihn nachdrücklich auf, die Pläne für die 
Schaffung einer hindernisfreien Umwelt und für die Bereitstel-
lung von Informationen in einem zugänglichen Format sowie 
von Kommunikationsdiensten weiter durchzuführen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Kommission für 

soziale Entwicklung auf ihrer neununddreißigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen. 

RESOLUTION 54/122 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/595) 

54/122. Alphabetisierungsdekade der Vereinten Natio-
nen: Bildung für alle 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte12, in dem Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte13 und in dem Über-
einkommen über die Rechte des Kindes14 das Recht eines jeden 
auf Bildung als ein unveräußerliches Recht anerkannt wird, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/104 vom 
7. Dezember 1987, mit der sie das Jahr 1990 zum Internationa-
len Alphabetisierungsjahr erklärt hat, 44/127 vom 15. Dezem-
ber 1989, 46/93 vom 16. Dezember 1991, 50/143 vom 21. De-
zember 1995, in denen sie zu weiteren internationalen Anstren-
gungen zur Förderung der Alphabetisierung aufgefordert hat, 
sowie 52/84 vom 12. Dezember 1997, in der sie den General-
sekretär ersucht hat, in Zusammenarbeit mit dem Generaldirek-
tor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur und im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten wirksame Mittel und Wege zur Erreichung des 
Ziels der Bildung für alle zu prüfen, insbesondere auch, ob die 
Verkündung einer Dekade der Vereinten Nationen zur Beseiti-
gung des Analphabetentums wünschenswert und praktisch 
möglich ist,  

 tief besorgt darüber, dass im Bildungsniveau von Männern 
und Frauen nach wie vor gravierende Unterschiede bestehen, 
was darin zum Ausdruck kommt, dass nahezu zwei Drittel der 
erwachsenen Analphabeten weltweit Frauen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Alphabetisierung, insbesonde-
re die funktionelle Alphabetisierung, und eine hochwertige Bil-
dung für alle Menschen in allen Lebensphasen unverzichtbar 
sind und eine Investition in das Human- und Sozialkapital so-
wie ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Fähigkeit zu 
selbstbestimmtem Handeln darstellen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/153 vom 9. Dezember 
1998 mit dem Titel "Dekade der Vereinten Nationen für Men-
schenrechtserziehung (1995-2004) und Informationstätigkeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte", 

 
12 Resolution 217 A (III). 
13 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
14 Resolution 44/25, Anlage. 
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 im Vertrauen darauf, dass das Internationale Alphabetisie-
rungsjahr und die 1990 in Jomtien (Thailand) abgehaltene 
Weltkonferenz über Bildung für alle dazu geführt haben, dass 
sich die Öffentlichkeit der Alphabetisierungsbemühungen stär-
ker bewusst ist und diese stärker unterstützt und dass damit ein 
Wendepunkt im Kampf um die weltweite Alphabetisierung er-
reicht wurde, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die seit dem Inter-
nationalen Alphabetisierungsjahr und der Konferenz von Jom-
tien erzielten Fortschritte aufrechterhalten und weiter vorange-
trieben werden, 

 mit Genugtuung  über die Bestätigung von Amman, die auf 
der vom 16. bis 19. Juni 1996 in Amman abgehaltenen Halb-
zeittagung des Internationalen Beratenden Forums über Bil-
dung für alle verabschiedet wurde15, den Bericht der Interna-
tionalen Kommission für Bildung im 21. Jahrhundert an die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur16 sowie die Hamburger Erklärung über Er-
wachsenenbildung, die von der vom 14. bis 18. Juli 1997 in 
Hamburg (Deutschland) abgehaltenen Fünften Internationalen 
Konferenz über Erwachsenenbildung verabschiedet wurde17, 

 in Anbetracht dessen, dass es trotz maßgeblicher Fortschrit-
te im Bereich der Grundbildung, insbesondere der Zunahme 
des Grundschulbesuchs sowie der wachsenden Bedeutung, die 
der Qualität der Bildung beigemessen wird, nach wie vor maß-
gebliche neue oder seit langem bestehende Probleme gibt, die 
noch energischere und besser konzertierte Maßnahmen auf na-
tionaler und internationaler Ebene erfordern, damit das Ziel der 
Bildung für alle erreicht wird, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Mitgliedstaa-
ten, in enger Partnerschaft mit den internationalen und den 
nichtstaatlichen Organisationen das Recht auf Bildung für alle 
zu fördern und die Voraussetzungen für ein lebenslanges Ler-
nen für alle zu schaffen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des Gene-
ralsekretärs und des Generaldirektors der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
mit dem Titel "Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels 
der Bildung für alle: Bewertung im Jahr 2000"18; 

 2. erklärt erneut, dass die Grundbildung für alle unver-
zichtbar ist, wenn die Ziele der Beseitigung der Armut, der 
Verminderung der Kindersterblichkeit, der Eindämmung des 
Bevölkerungswachstums, der Herbeiführung der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Gewährleistung einer nachhaltigen 
Entwicklung, des Friedens und der Demokratie erreicht werden 
sollen; 

 
15 A/52/183-E/1997/74, Anhang. 
16 Learning: The Treasure Within (Paris, UNESCO, 1996). 
17 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, Dokument ED/MD/101, Teil III. 
18 A/54/128-E/1999/70. 

 3. anerkennt die Anstrengungen und die Vorbereitungs-
arbeiten, die auf nationaler und regionaler Ebene im Rahmen 
der im Jahr 2000 vorzunehmenden Bewertung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele der Bildung für alle unter-
nommen wurden, um nach wie vor bestehende sowie sich neu 
abzeichnende Herausforderungen aufzuzeigen, und unter-
streicht die Notwendigkeit, sich diesen Herausforderungen zu 
stellen und verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um den 
Grundbedürfnissen der Menschen aller Altersgruppen, insbe-
sondere der Mädchen und Frauen, gerecht zu werden; 

 4. appelliert an alle Regierungen, sich verstärkt um die 
Beseitigung des Analphabetentums zu bemühen und die Erzie-
hung und Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor allen 
Menschenrechten und Grundfreiheiten auszurichten; 

 5. appelliert außerdem an alle Regierungen, verstärkte 
Anstrengungen zur Erreichung ihrer eigenen Ziele auf dem Ge-
biet der Bildung für alle zu unternehmen, indem sie nach Mög-
lichkeit feste Ziele und Zeitpläne aufstellen, namentlich auf 
Frauen ausgerichtete Bildungsziele und -programme, um das 
Analphabetentum bei Frauen und Mädchen zu bekämpfen, und 
indem sie in aktiver Partnerschaft mit Gemeinwesen, Verbän-
den, den Medien und Entwicklungsorganisationen auf die Ver-
wirklichung dieser Ziele hinarbeiten; 

 6. appelliert erneut an die Regierungen und an die natio-
nalen und internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisatio-
nen und -institutionen, die Bemühungen um die Anhebung des 
Alphabetisierungsgrads und die Verwirklichung der Ziele einer 
Bildung für alle finanziell und materiell stärker zu unterstützen, 
unter anderem im Bedarfsfall durch die 20/20-Initiative; 

 7. bittet die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, sich noch stärker darum zu bemühen, die 
Welterklärung über Bildung für alle19, die Bestätigung von 
Amman15, die Hamburger Erklärung über Erwachsenenbildung 
und die Agenda für die Zukunft, die beide auf der Fünften In-
ternationalen Konferenz über Erwachsenenbildung verabschie-
det wurden17, sowie die diesbezüglichen Verpflichtungen und 
Empfehlungen zur Förderung der Alphabetisierung, die auf den 
jüngsten großen Konferenzen der Vereinten Nationen sowie 
auf deren Fünfjahresüberprüfungen vorgelegt wurden, wirksam 
umzusetzen, mit dem Ziel, ihre Tätigkeiten besser zu koordi-
nieren und ihren Beitrag zur Entwicklung zu erhöhen; 

 8. begrüßt die Einberufung des Weltbildungsforums, das 
im April 2000 in Senegal stattfinden, die Verwirklichung der 
Ziele der Bildung für alle bewerten und eine Agenda für die 
Bildung im 21. Jahrhundert verabschieden soll; 

 
19 Final Report of the World Conference on Education for All: Meeting Basic 
Learning Needs, Jomtien, Thailand, 5-9 March 1990, Interinstitutionelle Kom-
mission (UNDP, UNESCO, UNICEF, Weltbank) für die Weltkonferenz über 
Bildung für alle, New York, 1990, Anhang I. 
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 9. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Mitgliedstaaten 
sowie den anderen zuständigen Organisationen und Organen, 
der Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
über den Wirtschafts- und Sozialrat einen Vorschlag für eine 
Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen vorzulegen, 
der den Entwurf eines Aktionsplans und einen möglichen Zeit-
rahmen für eine solche Dekade enthält, auf der Grundlage der 
Ergebnisse des Weltbildungsforums und der Sondertagung der 
Generalversammlung zur Fünfjahresüberprüfung des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Resolu-
tion allen Mitgliedstaaten sowie den zuständigen zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu 
bringen; 

 11. beschließt, die Frage einer Alphabetisierungsdekade 
der Vereinten Nationen in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/123 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/595) 

54/123.  Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen 
Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. Dezem-
ber 1992 und 49/155 vom 23. Dezember 1994 sowie ihre Reso-
lution 51/58 vom 12. Dezember 1996, in der sie den General-
sekretär ersuchte, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für 
die Förderung des Genossenschaftswesens zu ermitteln, inwie-
weit die Erarbeitung von Richtlinien der Vereinten Nationen 
zur Schaffung eines dem Aufbau von Genossenschaften förder-
lichen Umfelds wünschenswert und durchführbar ist,  

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im Lichte der 
neuen wirtschaftlichen und sozialen Tendenzen20 sowie über 
den im Anhang dazu enthaltenen Entwurf von Richtlinien zur 
Schaffung eines dem Aufbau von Genossenschaften förderli-
chen Umfelds,  

 in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in ihren 
verschiedenen Formen zu einem wichtigen Faktor der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung werden, da sie die brei-
testmögliche Mitwirkung von Frauen und allen Bevölkerungs-
gruppen, namentlich auch von Jugendlichen, älteren Menschen 
und Behinderten, am Entwicklungsprozess fördern und es in 
zunehmendem Maße ermöglichen, den Bedarf der Menschen 
an grundlegenden sozialen Diensten wirksam und kostengün-
stig zu decken, 

 
20 A/54/57. 

 sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Ge-
nossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu dem Folge-
prozess des vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehal-
tenen Weltgipfels für soziale Entwicklung, der vom 4. bis 
15. September 1995 in Beijing abgehaltenen Vierten Weltfrau-
enkonferenz, der vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul (Türkei) 
abgehaltenen zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und des vom 13. bis 
17. November 1996 in Rom abgehaltenen Welternährungsgip-
fels einschließlich der jeweiligen Fünfjahresüberprüfungen lei-
sten oder leisten können, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genossenschaf-
ten im Lichte der neuen wirtschaftlichen und sozialen Tenden-
zen20; 

 2. begrüßt die Ausarbeitung des Entwurfs von Richtlini-
en zur Schaffung eines dem Aufbau von Genossenschaften för-
derlichen Umfelds21; 

 3. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Regierungen zu dem Richtlinienentwurf einzuholen und gege-
benenfalls eine überarbeitete Fassung zur Verabschiedung vor-
zulegen; 

 4. fordert die Regierungen, die zuständigen internationa-
len Organisationen und Sonderorganisationen nachdrücklich 
auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen 
Genossenschaftsorganisationen der Rolle und dem Beitrag der 
Genossenschaften zur Umsetzung und Weiterverfolgung der 
Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung, der Vier-
ten Weltfrauenkonferenz, der zweiten Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und des 
Welternährungsgipfels einschließlich der jeweiligen Fünfjah-
resüberprüfungen die entsprechende Aufmerksamkeit zu wid-
men, indem sie unter anderem 

 a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozialen 
Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut, der 
Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit dem 
Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozialen In-
tegration, in vollem Umfang nutzen und erschließen; 

 b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossenschaf-
ten unterstützen und erleichtern, indem sie unter anderem Maß-
nahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut leben oder 
schwächeren Gesellschaftsgruppen angehören, ermöglichen, 
freiwillig an der Schaffung und dem Aufbau von Genossen-
schaften mitzuwirken; 

 c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein förderliches 
Umfeld für den Aufbau von Genossenschaften zu schaffen, un-
ter anderem durch die Entwicklung einer wirkungsvollen Part-
nerschaft zwischen den Regierungen und der Genossen-
schaftsbewegung; 

 
21 Ebd., Anhang. 
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 5. bittet die Regierungen, die zuständigen internationalen 
Organisationen, die Sonderorganisationen und die lokalen, na-
tionalen und internationalen Genossenschaftsorganisationen, 
weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von der Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 47/90 verkündeten Interna-
tionalen Tag der Genossenschaften zu begehen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und 
anderen internationalen Organisationen, die Mitgliedstaaten 
nach Bedarf bei ihren Bemühungen um die Schaffung eines 
förderlichen Umfelds für den Aufbau von Genossenschaften zu 
unterstützen, namentlich durch die Veranstaltung von Fachta-
gungen und Seminaren auf nationaler, subregionaler und regio-
naler Ebene; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten, den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen und internationalen Organisationen einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen 
und ihn der Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat vorzulegen. 

RESOLUTION 54/124 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/595) 

54/124. Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr der 
Familie 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. Dezem-
ber 1989, 46/92 vom 16. Dezember 1991, 47/237 vom 20. Sep-
tember 1993, 50/142 vom 21. Dezember 1995 und 52/81 vom 
12. Dezember 1997 betreffend die Verkündung, die Vorberei-
tung und die Begehung des Internationalen Jahres der Familie, 

 in der Erkenntnis, dass das grundlegende Ziel der Folge-
maßnahmen zum Internationalen Jahr der Familie darin beste-
hen sollte, die Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der 
Gesellschaft und im Entwicklungsprozess zu stärken und zu un-
terstützen und auf ihren Stärken aufzubauen, insbesondere auf 
nationaler und örtlicher Ebene, 

 feststellend, dass die die Familie betreffenden Bestimmun-
gen, die sich aus den Weltkonferenzen der neunziger Jahre er-
geben, auch weiterhin als Leitlinien für die Stärkung von auf 
die Familie ausgerichteten Politik- und Programmbestandteilen 
im Rahmen eines integrierten und umfassenden Entwicklungs-
konzepts dienen, 

 betonend, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern 
und die Achtung der Rechte aller Familienmitglieder für das 
Wohlergehen der Familie und der Gesellschaft als Ganzes un-
abdingbar sind, 

 mit Besorgnis feststellend, dass die Beiträge zum Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen für Tätigkeiten zu Gunsten der 
Familie stetig zurückgegangen sind und somit seine Ressour-

cenbasis geschmälert wurde, und dass auf viele vorrangige die 
Familie betreffende Anliegen nicht eingegangen werden kann, 
wenn diese Tendenz nicht umgekehrt und der Fonds gestärkt 
wird,  

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr der Familie22, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs22 und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

 2. bittet die Regierungen, ihre Maßnahmen zum Aufbau 
familienfreundlicher Gesellschaften fortzusetzen, unter ande-
rem indem sie sich für die Rechte der einzelnen Familienmit-
glieder, insbesondere die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Rechte des Kindes, einsetzen; 

 3. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, auf allen 
Ebenen dauerhafte die Familie betreffende Maßnahmen zu er-
greifen und namentlich auch Studien und angewandte For-
schungsarbeiten über die Familie durchzuführen, um die Rolle 
der Familie im Entwicklungsprozess zu fördern und konkrete 
Maßnahmen und Konzepte zur Auseinandersetzung mit den 
einzelstaatlichen Prioritäten auf dem Gebiet der Familienpolitik 
auszuarbeiten; 

 4. empfiehlt, dass alle in Betracht kommenden Akteure, 
namentlich die Regierungen, Forschungsinstitutionen und Uni-
versitäten sowie die Zivilgesellschaft, an der Ausarbeitung von 
Strategien und Programmen mitwirken, deren Ziel es ist, den 
wirtschaftlichen Lebensunterhalt der Familien auf Dauer zu si-
chern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin eine akti-
ve Rolle bei der Erleichterung der internationalen Zusammen-
arbeit im Rahmen der Folgemaßnahmen zum Internationalen 
Jahr der Familie zu spielen und den zwischenstaatlichen Aus-
tausch von Erfahrungen und Informationen über bewährte Poli-
tiken und Strategien sowie die Bereitstellung technischer Hilfe, 
insbesondere an die am wenigsten entwickelten Länder und die 
Entwicklungsländer, zu erleichtern und die Abhaltung subre-
gionaler und interregionaler Treffen sowie die Durchführung 
einschlägiger Forschungsarbeiten zu fördern; 

 6. bittet die Kommission für soziale Entwicklung, bei der 
Verabschiedung ihres nächsten mehrjährigen Arbeitspro-
gramms für das Jahr 2004 eine Überprüfung der weltweiten Si-
tuation der Familie in Erwägung zu ziehen und dabei zu be-
rücksichtigen, dass in unterschiedlichen kulturellen, politischen 
und gesellschaftlichen Systemen verschiedene Formen der Fa-
milie bestehen;  

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Kommission für 
soziale Entwicklung und den Wirtschafts- und Sozialrat über 
geeignete Mittel und Wege zur Begehung des zehnten Jah-

 
22 A/54/256. 
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restags des Internationalen Jahres der Familie im Jahr 2004 Be-
richt zu erstatten. 

RESOLUTION 54/125 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/125. Zehnter Kongress der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/91 vom 12. Dezem-
ber 1997 und 53/110 vom 9. Dezember 1998 über die Vorbe-
reitungen für den Zehnten Kongress der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1993/32 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993 und die Verfahrens-
ordnung für die Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger, 

 nachdrücklich hinweisend auf die Rolle des Zehnten Kon-
gresses als Beratungsorgan des Programms der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der 
Strafrechtspflege gemäß Ziffer 29 der Grundsatzerklärung und 
des Aktionsprogramms des Programms, die in der Anlage zu 
der Resolution 46/152 der Generalversammlung vom 18. De-
zember 1991 enthalten sind, 

 mit Genugtuung über die Empfehlungen, die die Kommis-
sion für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer 
siebten23 und achten24 Tagung zu den organisatorischen und 
fachlichen Vorbereitungen für den Zehnten Kongress abgab, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass alle Vorbereitungstätig-
keiten für den Zehnten Kongress fristgerecht und konzertiert 
durchgeführt werden, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Fortschritte bei den Vorbereitungen des Zehnten Kon-
gresses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
die Behandlung Straffälliger25; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten der vier 
regionalen Vorbereitungstagungen für den Zehnten Kongress26 
und bittet die Mitgliedstaaten und die anderen beteiligten Stel-
len, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen in diesen Be-
richten zu berücksichtigen; 

 3. ersucht den Generalsekretär erneut, in Zusammenar-
beit mit den Mitgliedstaaten für ein breit angelegtes, wirksames 

 
23 Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 
10 und Korrigendum (E/1998/30 und Korr.1), Kap. II. 
24 Ebd., 1999, Supplement No. 10 (E/1999/30), Kap. IV. 
25 E/CN.15/1999/6 und Korr.1. 
26 A/CONF.187/RPM.1/1 und Korr.1, A/CONF.187/RPM.2/1, 
A/CONF.187/RPM.3/1 und A/CONF.187/RPM.4/1. 

Programm zur Information der Öffentlichkeit über die Vorbe-
reitungen für den Zehnten Kongress, den eigentlichen Kon-
gress, die Folgemaßnahmen und die Umsetzung seiner Schluss-
folgerungen zu sorgen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die am wenigsten ent-
wickelten Länder zu unterstützen und zu erwägen, wie bedürf-
tigen Entwicklungsländern Hilfe bei der Teilnahme an dem 
Zehnten Kongress gewährt werden kann, indem im Rahmen der 
verfügbaren Ressourcen die erforderlichen Mittel für die Rei-
sekosten und die Aufenthaltsvergütung der Delegationen aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern bereitgestellt werden 
und sondiert wird, inwieweit von staatlichen, zwischenstaatli-
chen und den in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organi-
sationen und Gebern Beiträge zu diesem Zweck aufgebracht 
werden können; 

 5. fordert die Sonderorganisationen und die anderen zu-
ständigen Organe und Institute der Vereinten Nationen sowie 
die anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, sich an dem Zehnten Kongress wirksam zu beteili-
gen und an der Formulierung regionaler und internationaler 
Maßnahmen zur Verbrechensverhütung und Sicherstellung der 
Rechtspflege mitzuwirken; 

 6. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die 
fachlichen und organisatorischen Vorkehrungen für den Zehn-
ten Kongress in einem angemessenen Verhältnis zu den erwar-
teten Ergebnissen stehen, und in den Entwurf des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 die dafür 
erforderlichen Mittel einzustellen; 

 7. billigt die Dokumentation und den Entwurf des Ar-
beitsprogramms für den Zehnten Kongress, die der General-
sekretär in seinem Bericht über den Fortgang der Vorbereitun-
gen für den Kongress vorgeschlagen hat27, unter Berücksichti-
gung der diesbezüglichen Empfehlungen der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege;  

 8. beschließt, dass der Tagungsteil auf hoher Ebene des 
Zehnten Kongresses am 14. und 15. April 2000 abgehalten 
werden soll, um es den Staats- und Regierungschefs bezie-
hungsweise den Ministern zu ermöglichen, sich auf das Haupt-
thema des Kongresses zu konzentrieren; 

 9. befürwortet, dass die Staaten, die sonstigen betroffe-
nen Organe und der Generalsekretär zusammenarbeiten, um si-
cherzustellen, dass sich die vier während des Zehnten Kongres-
ses anberaumten Fachtagungen klar auf die jeweiligen Themen 
konzentrieren und praktische Ergebnisse erzielen, und bittet die 
interessierten Regierungen, Folgemaßnahmen in Form konkre-
ter Projekte oder Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit 
durchzuführen; 

 
27 E/CN.15/1999/6 und Korr.1, Kap. II, Abschnitt F, und Anhang. 
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 10. bittet die Geberländer, mit den Entwicklungsländern 
zusammenzuarbeiten, um deren volle Mitwirkung an den Fach-
tagungen zu gewährleisten; 

 11. ermutigt die Regierungen, frühzeitig mit allen geeig-
neten Mitteln, so auch bei Bedarf durch die Schaffung von na-
tionalen Vorbereitungsausschüssen, Vorbereitungen für den 
Zehnten Kongress zu treffen, mit dem Ziel, zu einer gezielten 
und produktiven Erörterung der Themen beizusteuern und an 
der Organisation und dem Folgeprozess der Fachtagungen ak-
tiv mitzuwirken, für die Vorlage einzelstaatlicher Positionspa-
piere zu verschiedenen Tagesordnungspunkten zu sorgen und 
die akademischen Kreise und die in Betracht kommenden wis-
senschaftlichen Institutionen zu Beiträgen zu ermutigen; 

 12. wiederholt ihre Bitte an die Mitgliedstaaten, sich auf 
dem Zehnten Kongress auf hoher politischer Ebene vertreten zu 
lassen, beispielsweise durch Staats- oder Regierungschefs, Ju-
stiz- oder andere Minister; 

 13. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage einer 
ausgewogenen geografischen Vertretung prominente Persön-
lichkeiten mit ausgewiesener Sachkenntnis in den Themen des 
Zehnten Kongresses auf Kosten der Vereinten Nationen zur 
Teilnahme an den für jedes Kongressthema geplanten Sachver-
ständigengruppen einzuladen, um so eine stärker zielgerichtete 
Diskussion und maßnahmenorientierte Schlussfolgerungen si-
cherzustellen; 

 14. beschließt, dass sich der Zehnte Kongress im Rahmen 
der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 53/110 
gebilligten vorläufigen Tagesordnung besonders damit befas-
sen soll, wie die Bestimmungen des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität praktisch umgesetzt werden können, und dabei 
insbesondere die Bedürfnisse der Entwicklungsländer auf dem 
Gebiet des Kapazitätsaufbaus zu berücksichtigen; 

 15. ersucht den Zehnten Kongress, der Milleniums-
Generalversammlung über die Kommission für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege und den Wirtschafts- und So-
zialrat seine Erklärung zur Behandlung und Beschlussfassung 
vorzulegen; 

 16. ersucht die Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege, auf ihrer neunten Tagung den Schluss-
folgerungen und Empfehlungen des Zehnten Kongresses vor-
rangige Aufmerksamkeit zu widmen, mit dem Ziel, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat geeignete Anschlussmaßnahmen zu 
empfehlen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, einen Generalsekretär 
und einen Exekutivsekretär des Zehnten Kongresses zu ernen-
nen, die im Einklang mit der bisherigen Praxis ihre Aufgaben 
nach der Verfahrensordnung für die Kongresse der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straf-
fälliger wahrnehmen werden; 

 18. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung zu behandeln. 

RESOLUTION 54/126 

Auf der  83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/126. Entwurf eines Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und Entwurf der dazuge-
hörigen Protokolle 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/159 vom 23. Dezem-
ber 1994, in der sie die Politische Erklärung und den Welt-
aktionsplan von Neapel gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität gebilligt hat, die von der vom 21. bis 
23. November 1994 in Neapel (Italien) abgehaltenen Welt-
Ministerkonferenz über grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität verabschiedet wurden28, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/85 vom 
12. Dezember 1997, in der sie beschloss, eine intersessionelle, 
allen Mitgliedern offen stehende zwischenstaatliche Sachver-
ständigengruppe zur Ausarbeitung eines vorläufigen Entwurfs 
eines möglichen umfassenden internationalen Übereinkommens 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ein-
zusetzen, die vom 2. bis 6. Februar 1998 in Warschau zusam-
mentrat,  

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Buenos Aires 
über die Verhütung und Bekämpfung der grenzüberschreiten-
den organisierten Kriminalität, die von der vom 27. bis 30. No-
vember 1995 in Buenos Aires abgehaltenen Regionalen Ar-
beitstagung auf Ministerebene zur Weiterverfolgung der Politi-
schen Erklärung und des Weltaktionsplans von Neapel gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität verabschie-
det wurde29, auf die Erklärung von Dakar über die Verhütung 
und Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kri-
minalität und der Korruption, die auf der vom 21. bis 23. Juli 
1997 in Dakar abgehaltenen Afrikanischen regionalen Arbeits-
tagung auf Ministerebene über die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität und die Korruption verabschiedet wurde30, 
sowie auf die Erklärung von Manila über die Verhütung und 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, die von 
der vom 23. bis 25. März 1998 in Manila abgehaltenen Asiati-
schen regionalen Arbeitstagung auf Ministerebene über die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die Korrup-
tion verabschiedet wurde31, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/111 vom 9. Dezember 
1998, in der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaaten offen 
stehenden zwischenstaatlichen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, 
mit dem Auftrag, ein umfassendes internationales Überein-
kommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-

 
28 A/49/748, Anlage, Kap. I, Abschnitt A. 
29 E/CN.15/1996/2/Add.1, Anhang. 
30 E/CN.15/1998/6/Add.1, Abschnitt I. 
31 E/CN.15/1998/6/Add.2, Abschnitt I. 
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lität auszuarbeiten und nach Bedarf die Ausarbeitung von in-
ternationalen Rechtsinstrumenten zur Bekämpfung des Frauen- 
und Kinderhandels, der unerlaubten Herstellung von Schuss-
waffen, Teilen und Komponenten derselben und der Munition 
dafür sowie des unerlaubten Handels damit wie auch der 
Schleuserkriminalität, namentlich auch auf dem Seeweg, zu er-
örtern, 

 in der Überzeugung, dass es geboten ist, das Übereinkom-
men und die dazugehörigen Protokolle zügig auszuarbeiten und 
fertigzustellen, 

 eingedenk des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für die 
Ausarbeitung eines Übereinkommens gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität über seine zweite Tagung, 
die vom 8. bis 12. März 1999 in Wien abgehalten wurde32, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses für die Ausarbeitung eines Übereinkommens ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, der der 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
auf ihrer achten Tagung vorgelegt wurde33, und bringt ihre Ge-
nugtuung über die Ergebnisse zum Ausdruck, die der Ad-hoc-
Ausschuss auf seiner vom 19. bis 29. Januar, 8. bis 12. März 
und 28. April bis 3. Mai 1999 in Wien abgehaltenen ersten, 
zweiten und dritten Tagung erzielt hat, was die Ausarbeitung 
des Entwurfs eines Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und 
der dazugehörigen Protokolle zur Bekämpfung des Frauen- und 
Kinderhandels, der unerlaubten Herstellung von Schusswaffen, 
Teilen und Komponenten derselben und der Munition dafür 
sowie des unerlaubten Handels damit wie auch der Schleuser-
kriminalität auf dem Land-, Luft- und Seeweg  betrifft;  

 2. dankt der Regierung Argentiniens für die Ausrichtung 
des informellen Vorbereitungstreffens des Ad-hoc-Ausschus-
ses, das vom 31. August bis 4. September 1998 in Buenos Ai-
res abgehalten wurde; 

 3. beschließt, dass das zusätzliche internationale Rechts-
instrument, das von dem Ad-hoc-Ausschuss im Hinblick auf 
den Frauen- und Kinderhandel erarbeitet wird, den Menschen-
handel allgemein, insbesondere aber den Frauen- und Kinder-
handel betreffen soll, und ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, den 
Entwurf des Instruments entsprechend abzuändern; 

 4. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, seine Arbeit im Ein-
klang mit den Resolutionen 53/111 und 53/114 vom 
9. Dezember 1998 fortzusetzen und sie zu intensivieren, damit 
sie im Jahr 2000 abgeschlossen werden kann; 

 5. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss im Jahr 2000 
nach Bedarf einberufen werden soll, wie es die Erledigung sei-
ner Aufgaben erfordert, und dass er mindestens vier Tagungen 

 
32 A/AC.254/11. 
33 A/AC.254/13-E/CN.15/1999/5. 

von jeweils zwei Wochen Dauer nach einem noch aufzustellen-
den Zeitplan abhalten wird; 

 6. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, vorbehaltlich der Ver-
fügbarkeit von Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt oder von 
außerplanmäßigen Mitteln ausreichend Zeit für die Aushand-
lung der Protokollentwürfe einzuplanen, die den Menschen-
handel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel, die uner-
laubte Herstellung von Schusswaffen, Teilen und Komponen-
ten derselben und der Munition dafür sowie den unerlaubten 
Handel damit wie auch die Schleuserkriminalität auf dem 
Land-, Luft- und Seeweg betreffen, um so die Chancen zu er-
höhen, dass sie zeitgleich mit dem Entwurf des Übereinkom-
mens fertiggestellt werden; 

 7. begrüßt das Angebot des Internationalen Instituts für 
höhere kriminologische Studien, nach Bedarf informelle Tref-
fen zur Unterstützung der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses aus-
zurichten; 

 8. legt den Mitgliedstaaten nahe, informelle regionale 
oder interregionale Tagungen einzuberufen, um die Arbeit des 
Ad-hoc-Ausschusses zu unterstützen; 

 9. begrüßt das Angebot der Regierung Japans, ein inter-
nationales Seminar über die unerlaubte Herstellung von 
Schusswaffen und den unerlaubten Handel damit auszurichten; 

 10. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss den endgülti-
gen Text des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle der Generalversammlung zur baldigen Annahme vorlegen 
wird, bevor eine Unterzeichnungskonferenz auf hoher Ebene 
stattfindet;  

 11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Angebot 
der Regierung Italiens, eine Unterzeichnungskonferenz auf ho-
her politischer Ebene in Palermo auszurichten; 

 12. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss 
die erforderlichen Einrichtungen und Ressourcen zur Unter-
stützung seiner Arbeit zur Verfügung zu stellen; 

 13. bittet die Geberländer, mit den Entwicklungsländern 
zusammenzuarbeiten, um durch geeignete Mittel der techni-
schen Hilfe sicherzustellen, dass sie an dem laufenden Ver-
handlungsprozess und an der Durchführung des Übereinkom-
mens voll mitwirken; 

 14. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten auch 
künftig auf Antrag technische Zusammenarbeit, Beratende 
Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, so auch auf 
dem Gebiet der Verhütung und Eindämmung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, zu gewähren; 

 15. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer neunten 
Tagung einen Bericht über die Fortschritte vorzulegen, die er 
bei seiner Arbeit erzielt hat. 
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RESOLUTION 54/127 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/127. Tätigkeiten des Ad-hoc-Ausschusses für die Aus-
arbeitung eines Übereinkommens gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität: 
unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, Tei-
len und Komponenten derselben und der Muni-
tion dafür sowie unerlaubter Handel damit, wie 
auch Erwägung der Notwendigkeit, ein Rechts-
instrument über die unerlaubte Herstellung von 
Sprengstoffen und den unerlaubten Handel da-
mit auszuarbeiten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/111 vom 9. Dezember 
1998 über die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- 
und Sozialrats 1998/17 vom 28. Juli 1998 über die Regulierung 
von Sprengstoff mit dem Ziel, Verbrechen zu verhüten und die 
öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu wahren, und 1998/18 
vom 28. Juli 1998 über Maßnahmen zur Regulierung von 
Schusswaffen mit dem Ziel, den unerlaubten Handel mit 
Schusswaffen zu bekämpfen, 

 unter Berücksichtigung der Arbeit der Gruppe von Regie-
rungssachverständigen für Kleinwaffen, die gemäß Resolu-
tion 50/70 B der Generalversammlung vom 12. Dezember 
1995 eingesetzt wurde, 

 anerkennend, dass eine wirksame Koordinierung zwischen 
dem Ad-hoc-Ausschuss für die Ausarbeitung eines Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität und den verschiedenen Organen der Vereinten Nationen, 
die sich mit dem Thema Kleinwaffen befassen, geboten ist, 

 Kenntnis nehmend von der United Nations International 
Study on Firearm Regulation34 (Internationale Studie der Ver-
einten Nationen über die Regulierung von Schusswaffen) sowie 
von der Mitteilung des Generalsekretärs über die unerlaubte 
Herstellung von Sprengstoffen durch Kriminelle und den uner-
laubten Handel damit, sowie den Missbrauch von Sprengstof-
fen zu kriminellen Zwecken35, 

 besorgt darüber, dass die unerlaubte Herstellung von 
Schusswaffen, Teilen und Komponenten derselben und von 
Munition dafür sowie der unerlaubte Handel damit auf interna-
tionaler Ebene zugenommen haben, und dass dies zu schwer-
wiegenden Problemen führt, sowie über die dabei bestehenden 
Verbindungen zur grenzüberschreitenden organisierten Krimi-
nalität, 

 
34  Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.IV.2. 
35  E/CN.15/1999/3/Add.1. 

 im Bewusstsein, dass es dringend geboten ist, die unerlaubte 
Herstellung von Schusswaffen, Teilen und Komponenten der-
selben und von Munition dafür sowie den unerlaubten Handel 
damit zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, 

 sowie im Bewusstsein, dass die unerlaubte Herstellung von 
Sprengstoffen, der unerlaubte Handel damit und ihr krimineller 
Missbrauch nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit von 
Staaten haben und das Wohl der Menschen sowie ihre soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung gefährden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass ein wirksames Vorgehen ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität dadurch 
behindert wird, dass Kriminelle leichten Zugang zu Sprengstof-
fen haben, 

 in der Überzeugung, dass eine internationale Zusammenar-
beit, der Austausch von Informationen und andere geeignete 
Maßnahmen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene er-
forderlich sind, um die unerlaubte Herstellung von Schusswaf-
fen, Teilen und Komponenten derselben und von Munition da-
für sowie den unerlaubten Handel damit wie auch die unerlaub-
te Herstellung von Sprengstoffen und den unerlaubten Handel 
damit zu bekämpfen, 

 im Bewusstsein, wie wichtig bilaterale und multilaterale 
Rechtsinstrumente und Vereinbarungen, namentlich Richtlinien 
und Mustervorschriften, für die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit in diesem Bereich sind, 

 betonend, dass alle Staaten, insbesondere diejenigen, die 
Waffen herstellen, ausführen oder einführen, die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die unerlaubte Herstellung 
von Schusswaffen, Teilen und Komponenten derselben und 
von Munition dafür sowie den unerlaubten Handel damit wie 
auch die unerlaubte Herstellung von Sprengstoffen und den un-
erlaubten Handel damit zu verhüten, einzudämmen, zu be-
kämpfen und zu beseitigen, 

 in Bekräftigung der Grundsätze der Souveränität, der Nicht-
intervention und der souveränen Gleichheit aller Staaten und 
der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Rechte 
und Pflichten, 

 1. begrüßt die Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses für die 
Ausarbeitung eines Übereinkommens gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und ermutigt ihn, die 
Aushandlung eines internationalen Rechtsinstruments über die 
unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, Teilen und Kompo-
nenten derselben und von Munition dafür sowie den unerlaub-
ten Handel damit fortzusetzen; 

 2. empfiehlt, dass der Ad-hoc-Ausschuss bei der Aus-
handlung des internationalen Rechtsinstruments, soweit erfor-
derlich und in Betracht kommend, das Interamerikanische      
Übereinkommen gegen die unerlaubte Herstellung von 
Schusswaffen, Munition, Sprengstoffen und ähnlichem Materi-
al sowie den unerlaubten Handel damit, das von der General-
versammlung der Organisation der amerikanischen Staaten auf 
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ihrer am 13. und 14. November 1997 in Washington abgehal-
tenen vierundzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wur-
de36, sowie weitere bereits bestehende internationale Rechtsin-
strumente und laufende Initiativen berücksichtigt; 

 3. fordert die Staaten auf, die Verabschiedung der ge-
setzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen in Erwägung zu 
ziehen, die erforderlich sind, um die unerlaubte Herstellung 
von Schusswaffen, Teilen und Komponenten derselben und 
von Munition dafür sowie den unerlaubten Handel damit wie 
auch die unerlaubte Herstellung von Sprengstoffen und den un-
erlaubten Handel damit zu einer strafbaren Handlung nach ihrer 
innerstaatlichen Rechtsordnung zu machen; 

 4. ermutigt die Staaten, Möglichkeiten zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit und des Austauschs von Daten und ande-
ren Informationen zu prüfen, mit dem Ziel, die unerlaubte Her-
stellung von Schusswaffen, Teilen und Komponenten derselben 
und von Munition dafür sowie den unerlaubten Handel damit 
wie auch die unerlaubte Herstellung von Sprengstoffen und den 
unerlaubten Handel damit zu verhindern, einzudämmen, zu be-
kämpfen und zu beseitigen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel oder mit außerplanmäßigen Mitteln eine Sachver-
ständigengruppe mit höchstens zwanzig Mitgliedern auf der 
Grundlage der ausgewogenen geografischen Vertretung einzu-
berufen, die eine Studie über die unerlaubte Herstellung von 
Sprengstoffen durch Kriminelle und den unerlaubten Handel 
damit sowie ihren Einsatz zu kriminellen Zwecken erstellen 
und dabei die in Ziffer 2 der Resolution 1998/17 des Wirt-
schafts- und Sozialrats aufgeführte Themenliste voll berück-
sichtigen soll; 

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Mitwir-
kung von Sachverständigen aus Entwicklungsländern an den 
Sitzungen der Sachverständigengruppe zu erleichtern, indem 
die Reisekosten für Sachverständige aus diesen Ländern aus 
den vorhandenen Mitteln oder aus außerplanmäßigen Mitteln 
getragen werden; 

 7. bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zu ent-
richten, um die von der Sachverständigengruppe zu erstellende 
Studie zu unterstützen und die Mitwirkung von Sachverständi-
gen aus Entwicklungsländern sicherzustellen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege so bald wie mög-
lich einen Bericht über die Ergebnisse der Studie vorzulegen, 
und weist den Ad-hoc-Ausschuss an, nach Abschluss der Studie 
die mögliche Ausarbeitung eines internationalen Rechtsinstru-
ments über die unerlaubte Herstellung von Sprengstoffen und 
den unerlaubten Handel damit zu erwägen. 

 

 
36  Siehe A/53/78, Anlage. 

RESOLUTION 54/128 

Auf der  83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/128. Maßnahmen gegen die Korruption 

 Die Generalversammlung, 

 feststellend, dass die Korruption eine zersetzende Wirkung 
auf die Demokratie, die Entwicklung, die Rechtsstaatlichkeit 
und die Wirtschaftstätigkeit ausübt, 

 anerkennend, dass die Korruption eines der Hauptwerkzeu-
ge der organisierten Kriminalität bei ihren häufig auf interna-
tionaler Ebene unternommenen Bemühungen ist, die Regierun-
gen und den rechtmäßigen Handel zu untergraben, 

 hinweisend auf die wachsende Zahl der in jüngster Zeit aus-
gearbeiteten regionalen Übereinkünfte und anderen regionalen 
Rechtsakte zur Bekämpfung der Korruption, namentlich das am 
21. November 1997 von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung verabschiedete Überein-
kommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr37, das am 
29. März 1996 von der Organisation der amerikanischen Staa-
ten verabschiedete Interamerikanische Übereinkommen gegen 
die Korruption38, die von der Weltkoalition für Afrika aufge-
stellten Grundsätze zur Bekämpfung der Korruption in afrika-
nischen Ländern, das Strafrechtsübereinkommen über Korrup-
tion39 und das Übereinkommen zur Errichtung der Gruppe der 
Staaten gegen Korruption, die am 27. Januar beziehungsweise 
1. Mai 1999 vom Europarat verabschiedet wurden, die Über-
einkommen und die dazugehörigen Protokolle der Europäi-
schen Union über die Korruption, die Empfehlung 32 der 
Hochrangigen Sachverständigengruppe für grenzüberschreiten-
de organisierte Kriminalität, die von der Politischen Gruppe 
der Acht am 29. Juni 1996 in Lyon (Frankreich) bekräftigt 
wurde40, sowie die besten Praktiken, beispielsweise die von der 
Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche", dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und 
der Internationalen Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehör-
den zusammengestellten, 

 mit Lob für die Bemühungen der Vereinten Nationen, in ei-
nem globalen Forum gegen Probleme der Korruption vorzuge-
hen, so auch durch die Erklärung der Vereinten Nationen gegen 
Korruption und Bestechung bei internationalen Handelsge-
schäften41 und den Internationalen Verhaltenskodex für Amts-
träger42, die gegenwärtige Ausarbeitung eines umfassenden in-
ternationalen Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle 
durch den Ad-hoc-Ausschuss für die Ausarbeitung eines Über-

 
37 Siehe Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Coun-
tries (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.III.B.18). 
38 Siehe E/1996/99. 
39 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 173. 
40 Siehe Resolution 1997/22 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage I.  
41 Resolution 51/191, Anlage. 
42 Resolution 51/59, Anlage. 
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einkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität, der mit Resolution 53/111 der Generalversammlung 
vom 9. Dezember 1998 eingesetzt wurde, sowie das vom Se-
kretariat ausgearbeitete Handbuch für praktische Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Korruption43, 

 feststellend, dass vom 30. März bis 1. April 1999 in Paris 
die Tagung der Sachverständigengruppe über Korruption und 
ihre Finanzkanäle stattfand, gemäß Resolution 1998/16 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1998, 

 außerdem feststellend, dass vom 24. bis 26. Februar 1999 in 
Washington auf Einladung des Vizepräsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika das erste Globale Forum über die Be-
kämpfung der Korruption stattfand44, auf dem Teilnehmer aus 
neunzig Staaten ihre Regierungen aufforderten, in regionalen 
und globalen Gremien zusammenzuarbeiten, um wirksame 
Grundsätze und Verfahrensweisen gegen die Korruption zu 
verabschieden und Möglichkeiten zu schaffen, sich durch ge-
genseitige Evaluierungen zu helfen, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen der vom 30. März bis 1. April 
1999 in Paris abgehaltenen Tagung der Sachverständigengrup-
pe über Korruption und ihre Finanzkanäle, die in dem Bericht 
über die Tagung der Sachverständigengruppe enthalten sind45, 
und macht sie sich zu eigen; 

 2. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von der 
Erklärung des ersten Globalen Forums über die Bekämpfung 
der Korruption, das vom 24. bis 26. Februar 1999 in Washing-
ton stattfand46, und stellt fest, dass das zweite Globale Forum 
im Jahr 2000 in den Niederlanden abgehalten werden und zur 
Weiterverfolgung des ersten Globalen Forums dienen soll; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten, soweit erforderlich, auf na-
tionaler Ebene und unter Berücksichtigung der oben erwähnten 
Dokumente zu prüfen, inwieweit ihre innerstaatlichen Rechts-
vorschriften ausreichen, um sich gegen Korruption abzusichern 
und die Einziehung der Erträge aus der Korruption zu verfü-
gen, und dabei die für diesen Zweck bereitstehende internatio-
nale Hilfe in Anspruch zu nehmen, um nach Bedarf  

 a) die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu stärken, mit 
dem Ziel, die Korruption in allen ihren Erscheinungsformen zu 
kriminalisieren, die Bestimmungen gegen die Geldwäsche ab-
zuändern, sodass sie auch die Bestechung und die Erträge aus 
der Korruption erfassen, sowie die Bestimmungen hinsichtlich 
der Verhütung und Aufdeckung von Korruptionshandlungen 
und Geldwäsche abzuändern; 

 b) die Transparenz von Finanztransaktionen sowie ihre 
Beobachtung und Überwachung zu verbessern und in Fällen, 

 
43 International Review of Criminal Policy, Nr. 41 und 42 (Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.IV.4). 
44 E/CN.15/1999/CRP.12. 
45 E/CN.15/1999/10, Ziffern 1-14. 
46 E/CN.15/1999/WP.1/Add.1. 

bei denen es zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt, das 
Bank- und Berufsgeheimnis einzuschränken; 

 c) die interinstitutionelle Koordinierung und die interna-
tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verwaltung und 
der Rechtspflege in Angelegenheiten, die mit der Korruption 
zusammenhängen, zu fördern; 

 d) Gesetze zu erlassen und Programme einzurichten, die 
die volle Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Anstrengun-
gen zur Korruptionsbekämpfung fördern; 

 e) im Einklang mit den einschlägigen internationalen 
Rechtsinstrumenten und der innerstaatlichen Gesetzgebung die 
Möglichkeit vorzusehen, in Fällen von Korruption und Geld-
wäsche Auslieferungen vorzunehmen und wechselseitige Hilfe 
zu leisten; 

 4. betont, dass eine globale Strategie entwickelt werden 
muss, die die internationale Zusammenarbeit zur Verhütung 
und Bestrafung der Korruption, namentlich der Verbindungen 
der Korruption mit dem organisierten Verbrechen und der 
Geldwäsche, stärkt, indem  

 a) die Mitgliedstaaten ermutigt werden, Vertragsparteien 
der einschlägigen internationalen Übereinkünfte und sonstigen 
Rechtsinstrumente zur Bekämpfung der Korruption zu werden 
und ihre Bestimmungen umzusetzen; 

 b) die Mitgliedstaaten gebeten werden, an Konferenzen 
und anderen Foren zur Förderung der internationalen Bemü-
hungen um die Bekämpfung der Korruption teilzunehmen; 

 c) die Mitgliedstaaten außerdem gebeten werden, die 
Möglichkeit der Entwicklung eines globalen Systems zu unter-
suchen, bei dem durch Gleichgestellte geprüft werden soll, ob 
die zur Bekämpfung der Korruption angewandten Verfahrens-
weisen angemessen sind; 

 5. weist den Ad-hoc-Ausschuss für die Ausarbeitung ei-
nes Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität an, in den Entwurf des Übereinkommens 
Maßnahmen gegen die mit der organisierten Kriminalität ver-
bundene Korruption aufzunehmen, namentlich Bestimmungen 
hinsichtlich der Ahndung von Korruptionshandlungen, an de-
nen Amtsträger beteiligt sind;  

 6. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, soweit es sein Ar-
beitsplan zeitlich zulässt und unter Verwendung der dafür be-
reitgestellten außerplanmäßigen Mittel, zu untersuchen, ob es 
wünschenswert wäre, nach der Fertigstellung des Überein-
kommens und der drei in der Resolution 53/111 der General-
versammlung genannten zusätzlichen Rechtsinstrumente ent-
weder ergänzend zu dem Übereinkommen oder unabhängig da-
von ein internationales Rechtsinstrument gegen die Korruption 
zu erarbeiten, und der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege seine Auffassung darzulegen; 

 7. bittet die Mitgliedstaaten, das Sekretariats-Büro für 
Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung über die Fort-
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schritte unterrichtet zu halten, die bei der Umsetzung der Emp-
fehlungen der Tagung der Sachverständigengruppe über Kor-
ruption und ihre Finanzkanäle erzielt wurden; 

 8. ersucht das Büro für Drogenkontrolle und Verbre-
chensverhütung, 

 a) dafür zu sorgen, dass bei der zur Zeit stattfindenden 
Überarbeitung des vom Sekretariat zusammengestellten Hand-
buchs über praktische Maßnahmen zur Bekämpfung der Kor-
ruption43 die Empfehlungen der Tagung der Sachverständigen-
gruppe über Korruption und ihre Finanzkanäle45 einbezogen 
und die Schlussfolgerungen des ersten Globalen Forums über 
die Bekämpfung der Korruption44 berücksichtigt werden; 

 b) auch weiterhin im Benehmen mit den Mitgliedstaaten 
ein leistungsfähiges globales Programm für die Bereitstellung 
technischer Hilfe zur Bekämpfung der Korruption zu ent-
wickeln; 

 c) zu untersuchen, wie unzureichend regulierte Finanz-
zentren zur Verabschiedung von Regeln veranlasst werden 
können, die sie dazu befähigen, die Erträge aus der organisier-
ten Kriminalität und der Korruption aufzuspüren und dagegen 
vorzugehen, sich aktiv an der internationalen Zusammenarbeit 
zur Verhütung und Kontrolle damit zusammenhängender For-
men der Finanzkriminalität zu beteiligen und gegebenenfalls 
Maßnahmen zum Schutz des internationalen Finanzsystems ge-
gen die unzureichend regulierten Finanzzentren sowie Mecha-
nismen zur Aufstellung solcher Mindestregelungen zu prüfen;  

 d) der Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege spätestens auf ihrer zehnten Tagung zu berichten, 
welche Fortschritte bei der Durchführung dieser Resolution er-
zielt wurden und welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten zur 
Bekämpfung der Korruption und ihrer Erträge ergriffen haben; 

 9. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel oder mit außerplanmäßigen Mitteln Maßnahmen 
der technischen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Korrup-
tion durchzuführen, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten, die 
hierbei eventuell Hilfe leisten können. 

RESOLUTION 54/129 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/129. Unterzeichnungskonferenz auf hoher politischer 
Ebene für das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/111 vom 9. Dezember 
1998, in der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaaten offen 
stehenden zwischenstaatlichen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, 
mit dem Auftrag, ein umfassendes internationales Überein-
kommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-

lität auszuarbeiten und nach Bedarf die Ausarbeitung von in-
ternationalen Rechtsinstrumenten zur Bekämpfung des Frauen- 
und Kinderhandels, der unerlaubten Herstellung von Schuss-
waffen, Teilen und Komponenten derselben und der Munition 
dafür sowie des unerlaubten Handels damit, wie auch der 
Schleuserkriminalität, namentlich auch auf dem Seeweg, zu er-
örtern, 

 eingedenk dessen, dass sie den Ad-hoc-Ausschuss für die 
Ausarbeitung eines Übereinkommens gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität in Resolution 54/126 vom 
17. Dezember 1999 ersuchte, vorbehaltlich der Verfügbarkeit 
von Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt oder von außer-
planmäßigen Mitteln ausreichend Zeit für die Aushandlung der 
Protokollentwürfe einzuplanen, die den Menschenhandel, ins-
besondere den Frauen- und Kinderhandel, die unerlaubte Her-
stellung von Schusswaffen, Teilen und Komponenten derselben 
und der Munition dafür sowie den unerlaubten Handel damit, 
wie auch die Schleuserkriminalität auf dem Land-, Luft- und 
Seeweg betreffen, um so die Chancen zu erhöhen, dass sie zeit-
gleich mit dem Entwurf des Übereinkommens fertiggestellt 
werden, 

 in Anerkennung der bisher erreichten Fortschritte des Ad-
hoc-Ausschusses im Hinblick auf das Ziel, die Verhandlungen 
im Jahr 2000 abzuschließen,  

 in Anbetracht dessen, dass die fachlichen Verhandlungen 
über das Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle in 
Wien weitergeführt werden, im Einklang mit den Resolutionen 
der Generalversammlung 40/243 vom 18. Dezember 1985 so-
wie 53/111 und 53/114 vom 9. Dezember 1998, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 54/126 
beschloss, dass der Ad-hoc-Ausschuss den endgültigen Text 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle der 
Generalversammlung zur baldigen Annahme vorlegen wird, 
bevor eine Unterzeichnungskonferenz auf hoher Ebene stattfin-
det, 

 sowie unter Hinweis auf die Politische Erklärung und den 
Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität, die von der vom 21. bis 23. Novem-
ber 1994 in Neapel (Italien) abgehaltenen Welt-Minister-
konferenz über grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
verabschiedet wurden47 und in denen die Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege ersucht wurde, 
den Prozess der Ausarbeitung internationaler Rechtsinstrumen-
te, beispielsweise eines oder mehrerer Übereinkommen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, einzuleiten, 

 in Anerkennung der Vorreiterrolle und des Beitrags der Re-
gierung Polens zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität, 

 
47 A/49/748, Anlage, Kap. I, Abschnitt A. 
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 sowie in Anerkennung der historischen und symbolischen 
Bedeutung der Verknüpfung des ersten internationalen Über-
einkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität mit der Stadt Palermo (Italien), 

 1. nimmt mit Dank das Angebot der Regierung Italiens 
an, in Palermo eine Unterzeichnungskonferenz auf hoher poli-
tischer Ebene auszurichten, auf der das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisier-
te Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) sowie die dazu-
gehörigen Protokolle unterzeichnet werden sollen; 

 2. beschließt, die Unterzeichnungskonferenz auf hoher 
politischer Ebene nach Palermo einzuberufen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, die Konferenz für einen 
Zeitraum von bis zu einer Woche noch vor Ende der Millenni-
ums-Generalversammlung im Jahr 2000 einzuplanen, wobei die 
Organisation der Konferenz im Einklang mit der Resolu-
tion 40/243 zu erfolgen hat; 

 4. ersucht das Zentrum für Internationale Verbrechens-
verhütung des Sekretariats-Büros für Drogenkontrolle und 
Verbrechensverhütung, gemeinsam mit der Regierung Italiens 
und im Benehmen mit den Mitgliedstaaten Vorschläge für die 
Tagesordnung und die Organisation der Konferenz auszuar-
beiten, die unter anderem den hochrangigen Delegierten die 
Möglichkeit bieten, Fragen im Zusammenhang mit dem Über-
einkommen und den dazugehörigen Protokollen zu erörtern, 
insbesondere Folgemaßnahmen im Hinblick auf ihre wirksame 
Umsetzung und auf künftige Arbeiten; 

 5. bittet alle Staaten, möglichst hochrangige Regierungs-
vertreter zu der Unterzeichnungskonferenz auf hoher politi-
scher Ebene zu entsenden. 

RESOLUTION 54/130 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/130. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/113 vom 9. Dezember 
1998 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs48, 

 eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame 
Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Sicherheitsorganen und der recht-
sprechenden Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene 
zukommt, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Instituts 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-

 
48 A/54/340. 

handlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer und um-
fassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten 
zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,  

 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen Aktivitä-
ten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordi-
nieren, die sich mit den Verbrechensverhütungs- und Straf-
justizsystemen in Afrika befassen; 

 2. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit 
des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mechanismen 
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrika-
nischen Ländern weiter auszubauen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich 
auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen gegen-
über dem Institut nachzukommen; 

 4. appelliert an alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen 
Organisationen, konkrete praktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitäten zu 
unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten für eine 
verstärkte Verbrechensverhütung und den Ausbau der Straf-
rechtspflegesysteme in Afrika umzusetzen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu 
bemühen, alle in Frage kommenden Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die er-
forderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die 
es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen; 

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich um die 
Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu bemühen, 
damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediensteten des 
Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt, 
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflich-
tungen erfüllen zu können; 

 7. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspfle-
ge und das Programm der Vereinten Nationen für internationale 
Drogenkontrolle auf, eng mit dem Institut zusammenzuarbei-
ten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen die 
Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre 
grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche Maß-
nahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete Vor-
schläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des Insti-
tuts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an Bedien-
steten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 
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RESOLUTION 54/131 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/131. Stärkung des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, insbesondere seiner 
Kapazität auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. Dezem-
ber 1991 über die Schaffung eines wirksamen Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, in der sie die Grundsatzerklärung 
und das Aktionsprogramm in der Anlage zu der genannten Re-
solution gebilligt hat, 

 unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, 
insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, eine effi-
zientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege, 
die Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fairness, Menschlichkeit und pflichtgemäßem 
Verhalten betrifft, 

 überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der Be-
kämpfung der Kriminalität, darunter auch mit Drogen zusam-
menhängender Verbrechen wie Geldwäsche, unerlaubter Waf-
fenhandel und Terrorismus, und eingedenk der Rolle, die so-
wohl die Vereinten Nationen als auch die Regionalorganisatio-
nen in dieser Hinsicht spielen könnten, 

 in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer Aus-
weitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit, um den Ländern, insbesondere den Entwick-
lungs- und Übergangsländern, bei ihren Bemühungen behilflich 
zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in die Praxis um-
zusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in denen 
sie den Generalsekretär ersucht hat, dem Programm der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege entsprechend dem hohen Vorrang, der 
dem Programm beigemessen wird, dringend ausreichende Mit-
tel für die vollständige Erfüllung seines Auftrags zur Verfü-
gung zu stellen, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die bei der Durchführung der Resolu-
tion 53/114 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1998 
erzielten Fortschritte49; 

 2. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der 

 
49 A/54/289. 

Strafrechtspflege für die Förderung wirksamer Maßnahmen zur 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist, da es 
auf die Bedürfnisse der internationalen Gemeinschaft ange-
sichts der innerstaatlichen wie auch der grenzüberschreitenden 
Kriminalität eingeht und den Mitgliedstaaten dabei behilflich 
ist, ihre Ziele in Bezug auf die Verbrechensverhütung auf in-
nerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ebene zu erreichen und 
die Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung zu verbessern; 

 3. bekräftigt außerdem die Rolle des Zentrums für inter-
nationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros für 
Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung, das den Mitglied-
staaten auf Antrag technische Zusammenarbeit, Beratende 
Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Verfügung 
stellt, namentlich im Bereich der Verhütung und Kontrolle der 
organisierten Kriminalität; 

 4. nimmt Kenntnis von dem Arbeitsprogramm des Zen-
trums, das auch die Aufnahme dreier weltweiter Programme 
zur Bekämpfung von Menschenhandel, Korruption bezie-
hungsweise organisierter Kriminalität umfasst, die auf der 
Grundlage enger Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und 
nach Überprüfung durch die Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege ausgearbeitet wurden, und fordert 
den Generalsekretär auf, das Zentrum weiter zu stärken, indem 
er ihm die erforderlichen Mittel zur vollständigen Erfüllung 
seines Auftrags zur Verfügung stellt; 

 5. unterstützt den hohen Vorrang, der der technischen 
Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf dem Gebiet 
der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, nament-
lich auf dem Gebiet der Verhütung und Kontrolle der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, beigemessen wird, 
und betont, dass die operativen Tätigkeiten des Zentrums ver-
stärkt werden müssen, damit es insbesondere Entwicklungs- 
und Übergangsländern behilflich sein kann; 

 6. begrüßt die gestiegene Zahl der technischen Hilfspro-
jekte auf dem Gebiet der Jugendrechtspflege, in der das wach-
sende Bewusstsein der Mitgliedstaaten dafür zum Ausdruck 
kommt, wie wichtig eine Reform der Jugendrechtspflege für 
den Aufbau und die Erhaltung stabiler Gesellschaften und der 
Rechtsstaatlichkeit ist; 

 7. bittet alle Staaten, durch freiwillige Beiträge zu dem 
Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege die operativen Tätigkeiten des Programms 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege zu unterstützen; 

 8. legt den zuständigen Programmen, Fonds und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, den in-
ternationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Weltbank, 
sowie den regionalen und nationalen Finanzierungsorganisa-
tionen nahe, die technischen operativen Tätigkeiten des Zen-
trums zu unterstützen; 
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 9. fordert die Staaten und die Finanzierungsorganisatio-
nen nachdrücklich auf, gegebenenfalls ihre Vergabepolitik für 
Entwicklungshilfemittel zu überprüfen und die Verbrechens-
verhütung und die Strafrechtspflege als Teilbereiche in diese 
Hilfe mit einzubeziehen; 

 10. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege unternommen hat, 
um die ihr übertragene Aufgabe der Mobilisierung von Res-
sourcen energischer zu verfolgen, und fordert die Kommission 
auf, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten weiter zu verstärken; 

 11. dankt den nichtstaatlichen Organisationen und den 
sonstigen maßgeblichen Sektoren der Zivilgesellschaft für ihre 
Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege; 

 12. begrüßt die Bemühungen des Exekutivdirektors des 
Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung, die 
Synergien zwischen dem Programm der Vereinten Nationen für 
internationale Drogenkontrolle und dem Zentrum für interna-
tionale Verbrechensverhütung zu verstärken, in Übereinstim-
mung mit den Reformvorschlägen des Generalsekretärs; 

 13. ersucht den Generalsekretär, alles Notwendige zu tun, 
um der Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege, dem wichtigsten richtliniengebenden Organ auf 
diesem Gebiet, bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten, insbe-
sondere auch bei der Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
anderen zuständigen Organen wie der Suchtstoffkommission, 
der Menschenrechtskommission, der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau und der Kommission für soziale Ent-
wicklung, behilflich zu sein;  

 14. erklärt erneut, dass die Ausarbeitung eines umfassen-
den Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und zusätzlicher internationaler Rechtsin-
strumente, die den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- 
und Kinderhandel, die unerlaubte Herstellung von Schusswaf-
fen, Teilen und Komponenten derselben und von Munition da-
für sowie den unerlaubten Handel damit, wie auch die Schleu-
serkriminalität auf dem Land-, Luft- und Seeweg betreffen, ho-
he Priorität genießt, nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die 
der Ad-hoc-Ausschuss für die Ausarbeitung eines Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität in diesem Zusammenhang erzielt hat, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihr Möglichstes zu tun, um die rasche Aus-
arbeitung und Fertigstellung des Übereinkommens und der da-
zugehörigen Protokolle zu gewährleisten; 

 15. begrüßt den Beschluss der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege, in ihre Tätigkeiten eine 
geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen, sowie ihr an 
das Sekretariat gerichtetes Ersuchen, dafür Sorge zu tragen, 
dass eine geschlechtsspezifische Perspektive fester Bestandteil 
aller Tätigkeiten des Zentrums für internationale Verbrechens-
verhütung wird; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/132 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/597) 

54/132.  Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/92 vom 12. Dezem-
ber 1997 und 53/115 vom 9. Dezember 1998, 

 in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ergebnisse der 
vom 8. bis 10. Juni 1998 in New York abgehaltenen zwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung über die gemein-
same Bekämpfung des Weltdrogenproblems und mit Genug-
tuung über die anhaltende Entschlossenheit der Regierungen, 
das Weltdrogenproblem durch die vollständige und ausgewo-
gene Anwendung nationaler, regionaler und internationaler 
Strategien zur Verringerung der unerlaubten Nachfrage nach 
Drogen, ihrer unerlaubten Herstellung und des unerlaubten 
Handels damit zu bewältigen, wie in der Politischen Erklä-
rung50, der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung 
der Drogennachfrage51 sowie in den Maßnahmen zur Aus-
weitung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung des weltweiten Drogenproblems52 zum Ausdruck kommt, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass das Drogenproblem trotz 
der verstärkten Bemühungen, die die Staaten, die zuständigen 
internationalen Organisationen, die Bürgergesellschaft und die 
nichtstaatlichen Organisationen nach wie vor unternehmen, 
weltweit zugenommen hat, was eine ernste Bedrohung der Ge-
sundheit, der Sicherheit und des Wohls der gesamten Mensch-
heit, insbesondere der Jugend, in allen Ländern darstellt, die 
Entwicklung, einschließlich der Bemühungen zur Verringerung 
der Armut, die sozioökonomische und politische Stabilität und 
die demokratischen Institutionen untergräbt, für die Regierun-
gen mit immer höheren wirtschaftlichen Kosten verbunden ist, 
außerdem eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und die 
Souveränität der Staaten sowie für die Würde und die Hoff-
nungen von Millionen Menschen und ihren Familien darstellt 
und unersetzliche Verluste an Menschenleben verursacht, 

 besorgt darüber, dass die unerlaubte Nachfrage nach Dro-
gen und psychotropen Stoffen sowie deren Herstellung und der 
Handel damit nach wie vor eine ernste Bedrohung für die so-
zioökonomischen und politischen Systeme sowie für die Stabi-
lität, die nationale Sicherheit und die Souveränität einer wach-
senden Zahl von Staaten darstellen, insbesondere der Staaten, 
die in Konflikte und Kriege verwickelt sind, und dass der Dro-
genhandel die Konfliktbeilegung erschweren könnte, 

 äußerst beunruhigt über die zunehmende und sich weiter 
ausbreitende Gewalttätigkeit und Wirtschaftsmacht krimineller 
Organisationen und terroristischer Gruppen, die dem Drogen-
 
50 Resolution S-20/2, Anlage. 
51 Resolution S-20/3, Anlage. 
52 Resolution S-20/4. 
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handel und anderen kriminellen Aktivitäten wie der Geldwä-
sche, dem unerlaubten Waffenhandel und dem unerlaubten 
Handel mit Vorläuferstoffen und wesentlichen Chemikalien 
nachgehen, und über die zunehmenden grenzüberschreitenden 
Verbindungen zwischen ihnen sowie in der Erkenntnis, dass ei-
ne internationale Zusammenarbeit und die Umsetzung wirksa-
mer Strategien auf der Grundlage der Ergebnisse der zwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung unerlässlich sind, 
wenn im Kampf gegen alle Formen grenzüberschreitender kri-
mineller Tätigkeiten Ergebnisse erzielt werden sollen, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Sondertagung einen maß-
geblichen Beitrag zu einem neuen umfassenden Rahmen für die 
internationale Zusammenarbeit geleistet hat, der auf einem in-
tegrierten und ausgewogenen Ansatz beruht, welcher Strategi-
en, Maßnahmen, Methoden, praktische Aktivitäten, Gesamt-
ziele und konkrete Zielvorgaben nennt, sowie davon, dass alle 
Staaten, das System der Vereinten Nationen und die anderen 
internationalen Organisationen diese in konkrete Maßnahmen 
umsetzen müssen und dass die internationalen Finanzinstitutio-
nen wie die Weltbank und die regionalen Entwicklungsbanken 
gebeten werden sollen, unter Berücksichtigung der Prioritäten 
der Staaten Maßnahmen zur Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems in ihre Programme aufzunehmen, 

 in der Überzeugung, dass die Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, einen wirksamen Bei-
trag zur Bewältigung des Weltdrogenproblems leisten kann und 
dabei eine aktive Rolle spielen sollte, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig die Verab-
schiedung des in der Anlage zu dieser Resolution enthaltenen 
Aktionsplans zur Verwirklichung der Erklärung über die Leit-
grundsätze für die Senkung der Drogennachfrage ist, welcher 
einen globalen Ansatz einführt, der gemäß dem Grundsatz der 
gemeinsam getragenen Verantwortung ein neues Gleichgewicht 
zwischen der Verringerung des unerlaubten Angebots und der 
Senkung der unerlaubten Nachfrage anerkennt, welcher den 
Drogenkonsum verhüten und die negativen Folgen des Dro-
genmissbrauchs vermindern und dabei sicherstellen will, dass 
anfällige Gruppen, insbesondere Jugendliche, besondere Be-
achtung erhalten und welcher eine der Säulen der neuen welt-
weiten Strategie bildet und eine wichtige Initiative der Dekade 
der Vereinten Nationen gegen den Drogenmissbrauch (1991-
2000) darstellt, sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit von 
Nachfragesenkungsprogrammen, 

 ebenso nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig die 
Angebotsverringerung als ein integraler Bestandteil einer aus-
gewogenen Drogenkontrollstrategie im Einklang mit den in 
dem Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit bei der 
Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen und für Alternative Entwicklung53 verankerten Grund-
sätzen ist, und in Bekräftigung der Notwendigkeit nachhaltiger 
alternativer Entwicklungsprogramme, mit Genugtuung über die 
Fortschritte einiger Staaten bei der Ausmerzung des unerlaub-

 
53 Resolution S-20/4 E. 

ten Anbaus von Betäubungsmittelpflanzen, und alle Staaten zu 
ähnlichen Anstrengungen anhaltend, 

 unter Hervorhebung der Rolle, die der Suchtstoffkommis-
sion als dem wichtigsten richtliniengebenden Organ der Ver-
einten Nationen in Fragen der Drogenkontrolle zufällt, der Füh-
rungsrolle und der lobenswerten Tätigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle als 
Schaltstelle für konzertierte multilaterale Maßnahmen sowie 
der wichtigen Rolle, die dem Internationalen Suchtstoff-
Kontrollamt als unabhängiger Überwachungsbehörde zu-
kommt, wie in den internationalen Suchtstoffübereinkommen 
ausgeführt, 

 in Anerkennung der Anstrengungen, die alle Länder, insbe-
sondere diejenigen, die Suchtstoffe für wissenschaftliche und 
medizinische Zwecke herstellen, sowie das Internationale 
Suchtstoff-Kontrollamt unternehmen, um die Abzweigung die-
ser Stoffe auf illegale Märkte zu verhindern und die Gewin-
nung auf einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden Stand 
zu halten, im Einklang mit dem Einheits-Übereinkommen von 
1961 über Suchtstoffe54 und dem Übereinkommen von 1971 
über psychotrope Stoffe55, 

 in der Erkenntnis, dass unter bestimmten Umständen Zu-
sammenhänge zwischen Armut und der Zunahme der unerlaub-
ten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und 
des unerlaubten Handels damit bestehen und dass die Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung in den vom unerlaubten 
Drogenhandel betroffenen Ländern angemessene Maßnahmen 
erfordert, namentlich die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit zur Unterstützung von alternativen und nachhal-
tigen Entwicklungsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten 
dieser Länder, mit dem Ziel der Verringerung und Beseitigung 
der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen, 

 betonend, dass die Achtung aller Menschenrechte ein we-
sentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Bewältigung des 
Drogenproblems ist und sein muss, 

 sicherstellend, dass die Strategien zur Bekämpfung des 
Weltdrogenproblems Frauen und Männern gleichermaßen und 
ohne Diskriminierung zugute kommen, indem sie in alle Stadi-
en der Programme und der Politikformulierung einbezogen 
werden, 

 anerkennend, dass der Einsatz des Internet neue Chancen 
und Herausforderungen für die internationale Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs sowie der uner-
laubten Herstellung und des unerlaubten Handels mit Drogen 
mit sich bringt, sowie anerkennend, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten verstärkt werden muss und Informatio-
nen, namentlich auch die Erfahrungen einzelner Staaten, dar-
über ausgetauscht werden müssen, wie der Förderung des Dro-

 
54 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 520, Nr. 7515. 
55 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956. 
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genmissbrauchs und des unerlaubten Drogenhandels durch die-
ses Instrument entgegengewirkt werden kann, sowie darüber, 
wie das Internet eingesetzt werden kann, um über die Senkung 
der Drogennachfrage zu informieren, 

I 

ACHTUNG VOR DEN IN DER CHARTA DER VEREINTEN NATIONEN 

UND IM VÖLKERRECHT VERANKERTEN GRUNDSÄTZEN BEI 

DER BEKÄMPFUNG DES WELTDROGENPROBLEMS 

 1. erklärt erneut, dass der Kampf gegen das Weltdro-
genproblem eine gemeinsame und geteilte Verantwortung dar-
stellt, die in einem multilateralen Rahmen angegangen werden 
muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz erfordert 
und in voller Übereinstimmung mit den in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen und dem 
Völkerrecht erfolgen muss, insbesondere unter voller Achtung 
der Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Staaten, 
des Grundsatzes der Nichteinmischung in die inneren Angele-
genheiten von Staaten sowie aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten; 

 2. fordert alle Staaten auf, weitere Maßnahmen zur För-
derung einer wirksamen Zusammenarbeit auf internationaler 
und regionaler Ebene bei den Anstrengungen zur Bekämpfung 
des Weltdrogenproblems zu ergreifen, um so zur Schaffung ei-
nes Klimas beizutragen, das der Verwirklichung dieses Ziels 
förderlich ist, auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichbe-
rechtigung und der gegenseitigen Achtung; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Einheits-
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das 
Protokoll von 1972 geänderten Fassung56, das Übereinkommen 
von 1971 über psychotrope Stoffe55 und das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen57 zu ratifizie-
ren beziehungsweise diesen Übereinkünften beizutreten und al-
le ihre Bestimmungen anzuwenden;  

II 

AKTIONSPLAN ZUR VERWIRKLICHUNG DER ERKLÄRUNG ÜBER 

DIE LEITGRUNDSÄTZE FÜR DIE SENKUNG DER DROGEN-
NACHFRAGE 

 1. verabschiedet den dieser Resolution als Anlage beige-
fügten Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage; 

 2. ersucht den Exekutivdirektor des Programms der Ver-
einten Nationen für internationale Drogenkontrolle, der Sucht-

 
56 Ebd., Vol. 976, Nr. 14152. 
57 Siehe Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of 
a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub-
stances, Vienna, 25 November-20 December 1988, Vol. I (Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.XI.5). 

stoffkommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung über die 
Folgemaßnahmen zu dem Aktionsplan Bericht zu erstatten; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Aktionsplan durch nationale, regionale und internationale 
Maßnahmen umzusetzen und ihre einzelstaatlichen Anstren-
gungen zur Bekämpfung des Konsums unerlaubter Drogen 
durch ihre Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, 
zu verstärken; 

III 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZUR BEKÄMPFUNG DES 

WELTDROGENPROBLEMS 

 1. fordert die zuständigen Behörden auf internationaler, 
regionaler und nationaler Ebene nachdrücklich auf, die Ergeb-
nisse der zwanzigsten Sondertagung innerhalb der vereinbarten 
Fristen umzusetzen, insbesondere die hochprioritären prakti-
schen Maßnahmen auf internationaler, regionaler oder nationa-
ler Ebene, wie in der Politischen Erklärung50, der Erklärung     
über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage51 
und in dem Aktionsplan zu ihrer Verwirklichung sowie in den 
Maßnahmen zur Ausweitung der internationalen Zusammenar-
beit bei der Bekämpfung des weltweiten Drogenproblems52 

dargelegt, einschließlich des Aktionsplans gegen die unerlaubte 
Herstellung von amphetaminähnlichen Stimulanzien und ihren 
Vorläuferstoffen, den unerlaubten Verkehr damit und den 
Missbrauch solcher Substanzen58, der Maßnahmen zur Verhin-
derung der unerlaubten Herstellung und Ein- und Ausfuhr, des 
unerlaubten Handels, der unerlaubten Verteilung und der uner-
laubten Abzweigung von Vorläuferstoffen, die bei der uner-
laubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
verwendet werden59, der Maßnahmen zur Förderung der justi-
ziellen Zusammenarbeit60, der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Geldwäsche61 und des Aktionsplans für internationale Zu-
sammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von 
Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative Entwicklung53; 

 2. betont ihre Entschlossenheit, die Mechanismen der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenkontrolle zu 
stärken, insbesondere das Programm der Vereinten Nationen 
für internationale Drogenkontrolle, damit es sein Mandat erfül-
len kann, und nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in der 
Resolution 1999/30 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
28. Juli 1999; 

 3. bekräftigt erneut ihre Entschlossenheit, die internatio-
nale Zusammenarbeit weiter zu verstärken und die Anstrengun-
gen zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems im Einklang mit 
den Verpflichtungen der Staaten aus den Suchtstoffüberein-
kommen der Vereinten Nationen auf der Grundlage des durch 

 
58 Resolution S-20/4 A. 
59 Siehe Resolution S-20/4 B. 
60 Resolution S-20/4 C. 
61 Resolution S-20/4 D. 
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das Weltweite Aktionsprogramm62 vorgegebenen allgemeinen 
Rahmens und der Ergebnisse der Sondertagung erheblich aus-
zuweiten und dabei die bisher gesammelten Erfahrungen zu be-
rücksichtigen; 

 4. fordert alle Staaten auf, wirksame Maßnahmen zu er-
greifen, einschließlich des Erlasses innerstaatlicher Gesetze 
und sonstiger Vorschriften, um die Mandate und Empfehlungen 
des Weltweiten Aktionsprogramms umzusetzen, die einzel-
staatlichen Gerichtssysteme zu stärken und in Zusammenarbeit 
mit anderen Staaten und im Einklang mit den genannten inter-
nationalen Übereinkünften wirksame Drogenkontrollmaß-
nahmen durchzuführen, damit die Ergebnisse der Sondertagung 
innerhalb der vereinbarten Fristen bis 2003 und 2008 umge-
setzt und ihre Ziele erreicht werden; 

 5. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Sonderorganisationen, die internationalen Finanzinsti-
tutionen und die anderen in Betracht kommenden zwischen-
staatlichen und internationalen Organisationen im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats sowie alle Akteure der Zivilgesell-
schaft, namentlich nichtstaatliche Organisationen, gemeinwe-
sengestützte Organisationen, Sportverbände, die Medien und 
den Privatsektor, auf, mit den Regierungen bei ihren Bemü-
hungen um die Förderung und Umsetzung des Weltweiten Ak-
tionsprogramms, der Ergebnisse der Sondertagung und des Ak-
tionsplans zur Verwirklichung der Erklärung über die Leit-
grundsätze für die Senkung der Drogennachfrage auch künftig 
eng zusammenzuarbeiten, insbesondere durch Informations-
kampagnen; 

 6. fordert die Regierungen, die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und die anderen 
internationalen Organisationen nachdrücklich auf, Transitstaa-
ten, insbesondere Entwicklungsländern, auf Antrag die benötig-
te Hilfe und Unterstützung zu gewähren, um sie besser zu befä-
higen, den unerlaubten Handel mit Suchtstoffen und psycho-
tropen Stoffen zu bekämpfen, und dabei die nationalen Pläne 
und Initiativen zu berücksichtigen, und betont, wie wichtig sub-
regionale, regionale und internationale Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung des unerlaubten Drogenhandels ist; 

 7. erklärt erneut, dass die Verhütung der Abzweigung 
von Chemikalien aus dem legalen Handel in die unerlaubte 
Drogenherstellung ein wesentlicher Bestandteil einer umfas-
senden Strategie gegen Drogenmissbrauch und Drogenhandel 
ist, der die wirksame Zusammenarbeit der Ausfuhr-, Einfuhr- 
und Transitstaaten erfordert, nimmt Kenntnis von den Fort-
schritten bei der Erarbeitung praktischer Leitlinien zur Verhü-
tung einer solchen Abzweigung von Chemikalien, darunter 
auch die Leitlinien des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts 
und die Empfehlungen zur Anwendung des Artikels 12 des    
Übereinkommens von 1988, und fordert alle Staaten auf, Maß-
nahmen zur Verhütung der Abzweigung von Chemikalien in 
die unerlaubte Drogenherstellung zu verabschieden und umzu-
setzen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 

 
62 Siehe Resolution S-17/2, Anlage. 

und regionalen Stellen und, falls nötig und so weit wie möglich, 
mit dem Privatsektor eines jeden Staates, im Einklang mit den 
Zielvorgaben für 2003 und 2008 in der Politischen Erklärung 
der Sondertagung und der auf der Sondertagung verabschiede-
ten Resolution über die Kontrolle von Vorläuferstoffen59; 

 8. fordert die Staaten, in denen Betäubungsmittelpflan-
zen unerlaubt angebaut und produziert werden, auf, einzelstaat-
liche Mechanismen zur Überwachung und Verifizierung des 
unerlaubten Anbaus einzurichten beziehungsweise zu stärken, 
und ersucht den Exekutivdirektor des Programms der Vereinten 
Nationen für internationale Drogenkontrolle, der Suchtstoff-
kommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung im März 2000 
über die Folgemaßnahmen zu dem Aktionsplan für internatio-
nale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten An-
baus von Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative Ent-
wicklung Bericht zu erstatten; 

 9. ersucht die Suchtstoffkommission, mit Unterstützung 
des Programms der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle die Erstellung von Richtlinien innerhalb der vor-
gegebenen Fristen rasch voranzutreiben, um den Regierungen 
die zweijährliche Berichterstattung über die Umsetzung des 
Weltweiten Aktionsprogramms und über Fortschritte bei der 
Verwirklichung der in der Politischen Erklärung der Sonderta-
gung festgesetzten Gesamtziele und Zielvorgaben für die Jah-
re 2003 und 2008 zu erleichtern, für die effiziente Sammlung 
zuverlässiger Daten und dafür zu sorgen, dass mehr Regierun-
gen regelmäßig aktualisierte Informationen vorlegen, dass sich 
die Qualität ihrer Angaben verbessert und dass Doppelarbeit 
vermieden wird; 

 10. fordert die Suchtstoffkommission auf, den Faktor Ge-
schlecht in allen ihren Politiken, Programmen und Aktivitäten 
durchgängig zu berücksichtigen, und ersucht das Sekretariat, in 
alle für die Kommission erstellten Dokumente eine ge-
schlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen; 

 11. verweist auf das Weltaktionsprogramm für die Jugend 
bis zum Jahr 2000 und danach, das die Generalversammlung 
am 14. Dezember 1995 verabschiedet hat63, stellt mit Befriedi-
gung fest, dass sich junge Menschen auf verschiedenen Foren 
zu einer drogenfreien Gesellschaft bekannt haben, betont, wie 
wichtig es ist, dass Jugendliche auch weiterhin ihre Erfahrun-
gen mitteilen und an den Entscheidungsprozessen, insbesonde-
re bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Verwirklichung der 
Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der Dro-
gennachfrage, teilhaben, und verweist in diesem Zusammen-
hang auf die vom 8. bis 12. August 1998 in Lissabon abgehal-
tene Weltkonferenz der Minister für Jugendfragen64 sowie au-
ßerdem auf das vom 2. bis 7. August 1998 in Braga (Portugal) 
abgehaltene dritte Weltjugendforum des Systems der Vereinten 
Nationen65; 

 
63 Resolution 50/81, Anlage. 
64 A/53/378, Anlage I. 
65 Ebd., Anlage II. 
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 12. fordert die Staaten auf, wirksame Maßnahmen, so 
möglicherweise auch einzelstaatliche gesetzgeberische Maß-
nahmen, zu ergreifen und die Zusammenarbeit zur Eindäm-
mung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen zu verstärken, 
der auf Grund seiner engen Verbindung zum unerlaubten Dro-
genhandel in den Gesellschaften einiger Staaten zu einem sehr 
hohen Maß an Kriminalität und Gewalttätigkeit geführt hat und 
eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der Volkswirt-
schaft dieser Staaten darstellt; 

 13. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des Ad-hoc-
Ausschusses zur Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität erzielten Fortschritten bei der Erarbeitung eines interna-
tionalen Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität und der drei damit verbundenen interna-
tionalen Rechtsakte, und fordert den Ausschuss nachdrücklich 
auf, seine Arbeiten voranzutreiben, sodass sie im Jahr 2000 ab-
geschlossen werden können; 

 14. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die Mitglied-
staaten, das Programm der Vereinten Nationen für internationa-
le Drogenkontrolle und das System der Vereinten Nationen die 
Ziele der Dekade der Vereinten Nationen gegen den Drogen-
missbrauch (1991-2000) unter dem Motto "Weltweite Antwort 
auf eine weltweite Herausforderung" verwirklichen; 

IV 

MASSNAHMEN DES SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN 

 1. erklärt erneut, dass der Exekutivdirektor des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für internationale Drogenkon-
trolle die Aufgabe hat, die gesamte Drogenkontrolltätigkeit der 
Vereinten Nationen zu koordinieren und wirksam zu leiten, um 
die Kostenwirksamkeit zu steigern und sicherzustellen, dass die 
Maßnahmen kohärent sind und diese Tätigkeiten im gesamten 
System der Vereinten Nationen koordiniert ablaufen, einander 
ergänzen und sich nicht überschneiden; 

 2. betont, dass die Vieldimensionalität des Weltdrogen-
problems es erfordert, dass die Einbindung und Koordinierung 
der Drogenkontrolltätigkeit im gesamten System der Vereinten 
Nationen, darunter auch bei den Folgemaßnahmen zu den 
Großkonferenzen der Vereinten Nationen, gefördert wird; 

 3. bittet die Regierungen und das Programm der Verein-
ten Nationen für internationale Drogenkontrolle, der besseren 
Koordinierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit dem Weltdrogenproblem einen hohen Stel-
lenwert beizumessen, um Überschneidungen solcher Akti-
vitäten zu vermeiden, die Effizienz zu erhöhen und die von den 
Regierungen gebilligten Ziele zu erreichen; 

 4. fordert die Sonderorganisationen, die Programme und 
Fonds, einschließlich der humanitären Organisationen, nach-
drücklich auf und bittet die multilateralen Finanzinstitutionen, 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems in ihre 

Programmierungs- und Planungsprozesse einzubeziehen, um 
sicherzustellen, dass die aus der Sondertagung über die ge-
meinsame Bekämpfung des Weltdrogenproblems hervorgegan-
gene ausgewogene Gesamtstrategie verwirklicht wird; 

V 

PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR INTERNATIONALE 

DROGENKONTROLLE 

 1. begrüßt die Anstrengungen, die das Programm der 
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle unter-
nimmt, um sein Mandat im Rahmen der internationalen Sucht-
stoffübereinkommen, der Umfassenden multidisziplinären 
Konzeption für künftige Aktivitäten zur Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs66, des Weltweiten Aktionsprogramms62, der 
Ergebnisse der Sondertagung der Generalversammlung über 
die gemeinsame Bekämpfung des Weltdrogenproblems und der 
einschlägigen Konsensdokumente wahrzunehmen; 

 2. dankt dem Programm für die Unterstützung, die es 
verschiedenen Staaten bei der Erreichung der Ziele des Welt-
weiten Aktionsprogramms und der Sondertagung gewährt hat, 
insbesondere dort, wo hinsichtlich der Zielvorgaben für 2003 
und 2008 bedeutsame und vorzeitige Fortschritte erzielt werden 
konnten; 

 3. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für in-
ternationale Drogenkontrolle, auch weiterhin 

 a) verstärkt mit den Mitgliedstaaten, den Programmen, 
Fonds und zuständigen Stellen der Vereinten Nationen sowie 
anderen zuständigen Regionalorganisationen und -organen und 
nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten und auf 
Antrag bei der Umsetzung der Ergebnisse der Sondertagung 
behilflich zu sein; 

 b) den Dialog und die Zusammenarbeit mit den multila-
teralen Entwicklungsbanken und den internationalen Finanzin-
stitutionen zu verstärken, damit diese in interessierten und be-
troffenen Ländern mit der Drogenkontrolle zusammenhängende 
Kreditvergabe- und Programmierungsaktivitäten durchführen 
können, die es diesen Ländern gestatten, die Ergebnisse der 
Sondertagung umzusetzen, und die Suchtstoffkommission über 
weitere Fortschritte auf diesem Gebiet unterrichtet zu halten; 

 c) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Sonderta-
gung in seinen Bericht über den unerlaubten Drogenhandel  ei-
ne aktualisierte Bewertung der weltweiten Tendenzen auf dem 
Gebiet des unerlaubten Verkehrs mit und des Transits von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, einschließlich der da-
bei verwendeten Methoden und Routen, aufzunehmen und Mit-
tel und Wege zu empfehlen, wie die Kapazität der an diesen 

 
66 Siehe Report of the International Conference on Drug Abuse and Illicit Traf-
ficking, Vienna, 17-26 June 1987 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.87.I.18), Kap. I, Abschnitt A. 
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Routen liegenden Staaten zur Bewältigung aller Aspekte des 
Drogenproblems verbessert werden kann; 

 d) den World Drug Report (Weltdrogenbericht), der um-
fassende und ausgewogene Informationen über das Weltdro-
genproblem enthält, zu veröffentlichen und sich um zusätzliche 
außerplanmäßige Mittel für seine Veröffentlichung in allen 
Amtssprachen zu bemühen; 

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem Pro-
gramm größtmögliche finanzielle und politische Unterstützung 
zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen und mehr 
freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere Beiträge für all-
gemeine Zwecke, damit es seine operativen Tätigkeiten und die 
Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 
fortsetzen, ausweiten und verstärken kann; 

 5. fordert das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt 
nachdrücklich auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, 
um allen seinen Aufgaben nach den internationalen Suchtstoff-
übereinkommen nachzukommen und auch weiterhin mit den 
Regierungen zusammenzuarbeiten, namentlich auch durch die 
Gewährung von Rat an die Mitgliedstaaten, die dies beantra-
gen; 

 6. stellt fest, dass das Amt ausreichende Ressourcen für 
die Durchführung aller seiner Aufgaben benötigt, und fordert 
daher die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich in einer ge-
meinsamen Anstrengung zu verpflichten, dem Amt im Einklang 
mit der Resolution 1996/20 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 23. Juli 1996 angemessene und ausreichende Haushalts-
mittel zuzuweisen, und betont, dass seine Kapazität erhalten 
werden muss, namentlich durch die Bereitstellung geeigneter 
Mittel durch den Generalsekretär und durch angemessene tech-
nische Unterstützung seitens des Programms; 

 7. unterstreicht, wie wichtig die Tagungen der Leiter na-
tionaler Drogenbekämpfungsbehörden in allen Regionen der 
Welt sowie der Unterkommission der Suchtstoffkommission 
für unerlaubten Drogenverkehr und damit zusammenhängende 
Fragen im Nahen und Mittleren Osten sind, und ermutigt sie, 
auch künftig zur Stärkung der regionalen und internationalen 
Zusammenarbeit beizutragen und dabei die Ergebnisse der 
Sondertagung zu berücksichtigen; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs67 und ersucht den Generalsekretär unter Berücksichtigung 
der Förderung der integrierten Berichterstattung, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen um-
fassenden Bericht über die Umsetzung der Ergebnisse der 
zwanzigsten Sondertagung, namentlich des Aktionsplans zur 
Verwirklichung der Erklärung über die Leitgrundsätze für die 
Senkung der Drogennachfrage, und über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen. 

 
67 A/54/186. 

ANLAGE 

Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage 

PRÄAMBEL 

1. In der Politischen Erklärung, die die Generalversammlung 
auf ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedet hat50, 

 a) waren sich die Mitgliedstaaten bewusst, dass die 
Senkung der Nachfrage ein unverzichtbarer Bestandteil des 
weltweiten Vorgehens gegen das weltweite Drogenproblem ist 
und verpflichteten sich, 

  i) die Bestimmungen der Erklärung über die Leit-
grundsätze für die Senkung der Drogennachfrage51 
in ihre innerstaatlichen Programme und Strategien 
aufzunehmen; 

 ii) mit dem Programm der Vereinten Nationen für in-
ternationale Drogenkontrolle bei der Erarbeitung 
maßnahmenorientierter Strategien zur Erleichterung 
der Umsetzung der Erklärung eng zusammen-
zuarbeiten; 

iii) das Jahr 2003 als Zieldatum für neue beziehungs-
weise verbesserte Strategien und Programme zur 
Nachfragereduzierung festzusetzen, die in enger 
Zusammenarbeit mit den Gesundheits-, Sozial- und 
Strafverfolgungsbehörden erarbeitet werden; 

iv) bis zum Jahr 2008 auf dem Gebiet der Nachfrage-
reduzierung bedeutsame und messbare Ergebnisse 
zu erzielen; 

 b) forderten die Mitgliedstaaten alle Staaten auf, der 
Suchtstoffkommission alle zwei Jahre über ihre Bemühungen 
zur Erreichung der genannten Zielsetzungen für die Jahre 2003 
beziehungsweise 2008 Bericht zu erstatten. 

2. Dieser Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung 
über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage 
wird den Mitgliedstaaten als Leitschnur bei der Umsetzung der 
genannten Verpflichtungen angeboten. Die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen68, die anderen internationalen 
Organisationen, die Regionalorganisationen und die nichtstaat-
lichen Organisationen werden gebeten, die Mitgliedstaaten im 
Einklang mit ihren verfügbaren Ressourcen, ihrem konkreten 
Auftrag und den von ihnen bei der Verwirklichung der Zielset-
zungen der Erklärung jeweils wahrzunehmenden Funktionen 
bei der Umsetzung des Aktionsplans zu unterstützen. 

 
68 Dazu gehören, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das Programm der Verein-
ten Nationen für internationale Drogenkontrolle, das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen 
für HIV/Aids, die Internationale Arbeitsorganisation, die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und die Weltgesund-
heitsorganisation sowie die internationalen Finanzinstitutionen wie beispiels-
weise die Weltbank. 
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3. In dem Aktionsplan kommt das Gewicht zum Ausdruck, 
das in der Erklärung der Notwendigkeit eines umfassenden und 
ausgewogenen Ansatzes beigemessen wird, der mit einer Syn-
ergie zwischen der Nachfrage- und Angebotssenkung und mit 
der entsprechenden Anwendung des Grundsatzes der gemein-
sam getragenen Verantwortung verbunden ist. In dem Plan 
wird betont, dass die für die Verhütung zuständigen Dienste, 
namentlich Strafverfolgungsbehörden, die gleiche Botschaft 
vermitteln und ihren Sprachgebrauch abstimmen müssen. 

4. Der Aktionsplan orientiert sich an den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völker-
rechts, insbesondere der Achtung der Souveränität und territo-
rialen Unversehrtheit der Staaten, der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten, den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten sowie den Grundsätzen der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte69. Er gestattet Flexibilität ge-
genüber sozialen, kulturellen, religiösen und politischen Unter-
schieden und trägt dem Umstand Rechnung, dass die Anstren-
gungen zur Senkung der unerlaubten Drogennachfrage in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich weit fortgeschritten sind. 

5. In dem Aktionsplan wird anerkannt, dass Fortschritte bei 
der Senkung der unerlaubten Drogennachfrage an die notwen-
dige Aufstellung von Programmen zur Reduzierung der Nach-
frage nach Missbrauchssubstanzen gebunden sind. Es sollte 
sich um integrierte Programme handeln, die die Zusam-
menarbeit zwischen allen Betroffenen fördern, einen breiten 
Fächer geeigneter Interventionen beinhalten, die Gesundheit 
und das soziale Wohl von Einzelpersonen, Familien und Ge-
meinwesen fördern und die negativen Folgen des Drogen-
missbrauchs für den Einzelnen und für die Gesellschaft insge-
samt vermindern. 

6. In dem Aktionsplan steht die Notwendigkeit im Mittel-
punkt, Kampagnen und Programme zur Nachfragesenkung zu 
entwerfen, die den Bedürfnissen der Gesamtbevölkerung eben-
so wie denen bestimmter Bevölkerungsgruppen Rechnung tra-
gen, wobei Unterschiede des Geschlechts, der Kultur und des 
Bildungsstands zu berücksichtigen sind und den Jugendlichen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist70. Maßnahmen zur 
Nachfragesenkung sollen unter Beteiligung der Zielgruppen er-
arbeitet werden, wobei einer Gleichstellungsperspektive beson-
dere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. 

I.  DIE VERPFLICHTUNG 

7.  Ziel 1. Anwendung der Erklärung über die Leitgrund-
sätze für die Senkung der Drogennachfrage, um bis zum 
Jahr 2008 bedeutsame, messbare Ergebnisse bei der Senkung 
der Drogennachfrage zu erzielen, und Berichterstattung an die 
Suchtstoffkommission über diese Ergebnisse. Damit wäre Fol-
gendes verbunden: 
 
69 Resolution 217 A (III). 
70 Dies kommt beispielsweise in der "Vision von Banff" zum Ausdruck, die von 
dem Forum "Youth Vision Jeunesse" zur Verhütung des Drogenmissbrauchs 
erarbeitet wurde, das vom 14. bis 18. April 1998 in Banff (Kanada) stattfand. 

 a) Wirkung. Bessere Beachtung des Geistes und der 
Grundsätze der Erklärung und Erzielung bedeutsamer, messba-
rer Ergebnisse bei der Reduzierung der Drogennachfrage; 

 b) Produkte. Zweijährliche Berichterstattung eines je-
den Landes über die Anstrengungen zur Verwirklichung der 
Erklärung und zur Senkung der Drogennachfrage und über die 
dabei erzielten Ergebnisse; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Anwendung der Er-
klärung und Erstellung eines zweijährlichen Berichts mit mess-
baren Ergebnissen, der der Kommission vorzulegen ist; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Zusam-
menstellung der einzelnen Staatenberichte durch das Programm 
der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle und 
Berichterstattung über die gewonnenen Erkenntnisse an die 
Kommission. 

8.  Ziel 2. Auf möglichst hoher politischer Ebene Eingehen 
einer langfristigen Verpflichtung auf die Umsetzung einer ein-
zelstaatlichen Strategie zur Senkung der unerlaubten Drogen-
nachfrage und Schaffung eines Mechanismus für die volle Ko-
ordinierung mit den in Betracht kommenden Behörden und Ge-
sellschaftssektoren und für deren uneingeschränkte Mitwir-
kung. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Höherer Stellenwert der Nachfrageredu-
zierung und langfristige Verpflichtung darauf sowie wirksame 
Koordinierung zwischen den entsprechenden Gesellschaftssek-
toren; 

 b) Produkte. Ein Mechanismus zur Wahrung der Ver-
pflichtung auf die Strategie i) durch die Förderung von Quer-
verbindungen und Integrationsbeziehungen zu relevanten ande-
ren Plänen und Programmen, beispielsweise im Gesundheitsbe-
reich, namentlich zu Fragen der öffentlichen Gesundheit, so 
auch im Zusammenhang mit HIV/Aids und Hepatitis C, sowie 
auf dem Gebiet der Bildung, des Wohnungswesens, der Be-
schäftigung, der sozialen Ausgrenzung, des Rechtsvollzugs und 
der Verbrechensverhütung; ii) durch die Förderung der Beteili-
gung aller Gesellschaftssektoren und iii) durch die Gewährlei-
stung der Bewertung der Ergebnisse und der Berichterstattung 
darüber und erforderlichenfalls die Verfeinerung der Strategie; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Abstimmung und Zu-
sammenarbeit mit potenziellen Partnern bei der Erarbeitung 
multisektoraler Pläne und bei der Einholung langfristiger Ver-
pflichtungen, die von den zuständigen einzelstaatlichen Behör-
den koordiniert werden; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Gewäh-
rung geeigneter Hilfe an Antragstellende bei der Einrichtung 
von Koordinierungsmechanismen seitens des Programms der 
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle und an-
derer zuständiger internationaler und regionaler Organisatio-
nen. 
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9.  Ziel 3. Ausarbeitung einzelstaatlicher Strategien, die die 
in der Erklärung verankerten Leitgrundsätze voll einbeziehen, 
und ihre Umsetzung bis zum Jahr 2003. Damit wäre Folgendes 
verbunden: 

 a) Wirkung. Eine integrierte, ausgewogene, effiziente 
und wirksame einzelstaatliche Strategie zur Bewältigung der 
Drogenproblematik, wobei das Hauptgewicht auf der Nachfra-
gesenkung liegt; 

 b) Produkte. Ein Strategiepapier, das auf die Bedürf-
nisse, Besonderheiten und Kulturen des jeweiligen Landes zu-
geschnitten ist und die Rolle der beteiligten Behörden sowie 
den Zeitrahmen für die Maßnahmen und Ziele konkret vorgibt; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Darunter fällt i) die 
Erarbeitung einer einzelstaatlichen Strategie im Wege der Pro-
blembewertung, der Bedarfs- und Ressourcendefinition, der 
Prioritäten- und Zielsetzung, der Fristsetzung für konkrete 
Maßnahmen und Ergebnisse sowie die Festsetzung der Aufga-
ben der beteiligten Stellen; ii) die Umsetzung der Strategie 
durch die Erarbeitung eines von einem geeigneten inner-
staatlichen Organ gebilligten, multisektoral konzipierten natio-
nalen Aktionsplans; und iii) die Erarbeitung eines Rahmens für 
die Ergebnisbewertung, -berichterstattung und für die Bericht-
erstattung über die Strategie und ihre Umsetzung an die Sucht-
stoffkommission; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Gewäh-
rung von Anleitung und Hilfe an Antragstellende sowie Erstel-
lung einer Datenbank über einzelstaatliche Drogenkontrollstra-
tegien durch das Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle und andere zuständige internationale 
und regionale Organisationen. 

II.  PROBLEMBEWERTUNG 

10.    Ziel 4. Bewertung der Ursachen und Folgen des Miss-
brauchs aller Substanzen in jedem Land und Bekanntmachung 
dieser Ursachen und Folgen bei den politischen Entscheidungs-
trägern, den Planern und der breiten Öffentlichkeit, mit dem 
Ziel, praktische Maßnahmen zu erarbeiten, ein einzelstaatliches 
System zur Überwachung der Probleme und Trends im Dro-
genbereich einzurichten sowie die Interventionsprogramme und 
ihre Wirkung unter Verwendung einzelstaatlicher Indikatoren 
regelmäßig zu erfassen und zu evaluieren, und, unter Berück-
sichtigung der vorhandenen nationalen und regionalen Daten-
systeme zur Überwachung der Probleme und Trends im Dro-
genbereich sowie der Gesamtziele und Zielvorgaben für die 
Jahre 2003 und 2008 in der von der Generalversammlung auf 
ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politischen 
Erklärung50, auf die Aufstellung eines Kernkatalogs regional 
und international anerkannter Indikatoren hinzuarbeiten. Damit 
wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Programme und Politiken, die auf genauen 
und aktuellen Angaben über die Ursachen und Folgen des Dro-
genmissbrauchs beruhen; 

 b) Produkte. Dazu gehören i) ein regelmäßiger Lan-
desbericht über die derzeitige Lage und die sich abzeichnenden 
Trends im Drogenbereich; und ii) die regelmäßige Bewertung 
der gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kosten des 
Drogenmissbrauchs und des Nutzens, der mit verschiedenen, 
beim Angebot beziehungsweise bei der Nachfrage ansetzenden 
Maßnahmen und Initiativen verbunden ist; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Einrichtung eines einzelstaatlichen Systems für die Sammlung 
und Analyse von Daten über den Drogenmissbrauch; ii) die 
Durchführung regelmäßiger Bewertungen der gesellschaftli-
chen Kosten des Drogenmissbrauchs sowie des mittel- und 
langfristigen gesellschaftlichen Nutzens einer Verringerung des 
Problems; und iii) der Einsatz dieser Informationen für die 
Formulierung einer Drogenpolitik und die Aufstellung von 
Drogenprogrammen; 
 
       d) Internationale und regionale Maßnahmen. Seitens 
des Programms der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und anderer zuständiger internationaler und re-
gionaler Organisationen: i) Gewährung von Rat und techni-
schem Beistand an antragsstellende Länder bei der Einrichtung 
einzelstaatlicher Systeme zur Überwachung der Problematik 
des Drogenmissbrauchs, einschließlich regional und internatio-
nal anerkannter Kernindikatoren; und ii) Förderung der Erar-
beitung von Methoden zur Bewertung der Kosten und Folgen 
des Drogenmissbrauchs sowie zur Durchführung von Kosten-
Nutzen-Analysen der verschiedenen Maßnahmen und Initiati-
ven. 

11.    Ziel 5. Entwicklung wissenschaftlicher Forschungspro-
gramme auf einzelstaatlicher und regionaler Ebene im Zusam-
menhang mit der Senkung der Drogennachfrage und weite 
Verbreitung der Ergebnisse, damit auf solider wissenschaftli-
cher Grundlage Strategien zur Senkung der unerlaubten Dro-
gennachfrage erarbeitet werden können. Damit wäre Folgendes 
verbunden: 

 a) Wirkung. Bessere  Strategien zur Senkung der Dro-
gennachfrage auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis-
se; 

 b) Produkte. Forschungsprogramme zu Fragen im Zu-
sammenhang mit der Senkung der Drogennachfrage; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Ermittlung des For-
schungsbedarfs, Ausarbeitung von Forschungsprogrammen, 
Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen und Förderung 
der Anwendung der Forschungsergebnisse; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Förde-
rung von Forschungsarbeiten über breit gefächerte Fragen im 
Zusammenhang mit der Senkung der Drogennachfrage sowie 
Verbreitung und Anwendung der Forschungsergebnisse durch 
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und andere zuständige internationale und regiona-
le Organisationen. 
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III.  PROBLEMBEWÄLTIGUNG 

12. Ziel 6. Ermittlung  und Erarbeitung von Programmen zur 
Senkung der unerlaubten Drogennachfrage in einer breiten 
Vielzahl gesundheitsbezogener und sozialer Kontexte und För-
derung der Zusammenarbeit zwischen diesen Programmen, die 
alle Bereiche der Verhütung des Drogenmissbrauchs abdecken 
sollten, angefangen von der Abschreckung vor dem Erstge-
brauch unerlaubter Drogen bis hin zur Minderung der negati-
ven Gesundheits- und Sozialfolgen des Drogenmissbrauchs, 
und die eine fortlaufende Aufklärung vorsehen sollten, nicht 
nur auf allen Bildungsebenen von einem frühen Alter an, son-
dern auch am Arbeitsplatz, in der Familie und der Gemein-
schaft, sowie die Erarbeitung von Programmen, mittels derer 
das Problem des Drogenmissbrauchs sowie das gesamte Spek-
trum der damit verbundenen Risiken in das öffentliche Be-
wusstsein gerückt wird, und Bereitstellung von Informationen 
über Frühintervention, Beratung, Behandlung, Rehabilitation, 
Rückfallprävention, Nachsorge und soziale Wiederein-
gliederung für Bedürftige, sowie der entsprechenden Dienste. 
Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Verringerung des Drogenmissbrauchs und 
der damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Folgen; 

 b) Produkte. Leicht zugängliche Programme zur Sen-
kung der Drogennachfrage, die in umfassendere Gesundheits- 
und Sozialprogramme eingebunden sind und die nach Mög-
lichkeit die volle Bandbreite an Diensten abdecken, so auch die 
Verminderung der schädlichen gesundheitlichen und sozialen 
Folgen des Drogenmissbrauchs; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Ausarbeitung und 
Durchführung konkreter Maßnahmen zur Nachfragesenkung 
auf der primären, sekundären und tertiären Präventionsebene, 
die auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zugeschnit-
ten und in den Gesundheits- und den Bildungssektor sowie in 
andere damit zusammenhängende Sektoren eingebunden sind; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Gewäh-
rung von Anleitung und Hilfe an Antragstellende sowie Er-
leichterung des Informationsaustauschs über die besten Strate-
gien durch das Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle und andere zuständige internationale 
und regionale Organisationen. 

IV.  BILDUNG VON PARTNERSCHAFTEN 

13.    Ziel 7. Feststellung, wie die verschiedenen nationalen und 
lokalen Institutionen und Organisationen zu den Anstrengungen 
zur Senkung der unerlaubten Drogennachfrage beitragen kön-
nen, und Förderung der Verbindungen zwischen diesen Institu-
tionen und Organisationen. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Effizienterer Ressourceneinsatz und lokale 
Trägerschaft von Programmen. 

 b) Produkte. Ermittlung der Rolle der nationalen und 
lokalen Institutionen und Organisationen sowie der zwischen 

ihnen bestehenden Vernetzungsstrukturen, mit dem Ziel, ihren 
Beitrag zu den einzelstaatlichen Strategien sowie deren Wirk-
samkeit zu verbessern; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Ermittlung der Programme zur Senkung der Drogennachfrage, 
die von den verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Stel-
len durchgeführt werden sowie die Beschreibung ihrer Funk-
tion innerhalb der einzelstaatlichen Strategie; und ii) Förderung 
und Verstärkung der Zusammenarbeit und der Vernetzung zwi-
schen ihnen; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Zusam-
menstellung von Beispielen für Kooperationsregelungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten durch das Programm der Vereinten 
Nationen für internationale Drogenkontrolle und andere zu-
ständige internationale und regionale Organisationen, mit dem 
Ziel, die Vernetzung zu fördern und zu stärken und den Infor-
mationsaustausch über die besten Strategien zu erleichtern. 

V.  KONZENTRATION AUF BESONDERE BEDÜRFNISSE 

14.    Ziel 8. Verbesserung der Qualität der Programme zur 
Senkung der unerlaubten Drogennachfrage, insbesondere im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für einzelne Bevölkerungsgruppen 
nach Maßgabe ihrer kulturellen Vielfalt und besonderen Be-
dürfnisse, so auch im Hinblick auf Geschlecht, Alter und Zuge-
hörigkeit zu sozialen, kulturellen und geografischen Randgrup-
pen. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Verbesserung der Qualität und der Be-
darfsgerechtigkeit der angebotenen Dienste; 

 b) Produkte. Leitlinien für Programme und Dienste, die 
die kulturelle Vielfalt und die besonderen Bedürfnisse berück-
sichtigen; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Aufstellung von Leitlinien für die Erarbeitung und Durchfüh-
rung von Programmen; und ii) die Überwachung und Bewer-
tung von Programmen anhand zuvor aufgestellter Leitlinien, 
damit die Programmqualität und die Kostenwirksamkeit gestei-
gert werden; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Förde-
rung der Erarbeitung von Leitlinien und Erleichterung des In-
formationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten durch das 
Programm der Vereinten Nationen für internationale 
Drogenkontrolle und andere zuständige internationale und 
regionale Organisationen. 

15.    Ziel  9. Gezieltes Eingehen auf die besonderen Bedürfnis-
se der am stärksten drogengefährdeten Gruppen durch in Zu-
sammenarbeit mit diesen Gruppen speziell gestaltete Kommu-
nikationsstrategien sowie wirksame, bedarfsgerechte und zu-
gängliche Programme. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Verringerung des Drogenmissbrauchs bei 
Risikogruppen und Milderung der schädlichen Gesundheits- 
und Sozialfolgen des Drogenmissbrauchs; 



298 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

 b) Produkte. Ausarbeitung von Programmen und 
Kommunikationsstrategien für spezifische Risikogruppen, ins-
besondere Jugendliche; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Ermittlung von Risikofaktoren und Risikogruppen sowie in Zu-
sammenarbeit mit diesen Gruppen die Ausarbeitung von ihren 
besonderen Bedürfnissen gerechten Programmen und Kommu-
nikationsstrategien; und ii) die Einrichtung und Unterstützung 
von Mechanismen, namentlich Netzwerken, die die Mitwirkung 
Jugendlicher an der Gestaltung und der Durchführung für sie 
bestimmter Programme erleichtern; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Seitens 
des Programms der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und anderer zuständiger internationaler und re-
gionaler Organisationen: i) Förderung der Mitwirkung der 
Zielgruppen an der Projektgestaltung und Erleichterung des In-
formationsaustauschs über beste Strategien; und ii) Erleich-
terung der Schaffung eines internationalen Netzwerks zur För-
derung regelmäßiger Kontakte zwischen den Jugendlichen, die 
an Maßnahmen zur Nachfragesenkung beteiligt sind, was es ih-
nen ermöglicht, auf dem neuesten Stand zu bleiben und von-
einander zu lernen. 

16. Ziel 10. Bereitstellung von Präventions-, Aufklärungs-, 
Behandlungs- oder Rehabilitationsdienstleistungen für Drogen 
missbrauchende Straftäter, sei es in Haftanstalten oder in den 
Gemeinwesen, zusätzlich zu oder als Alternative zur Bestra-
fung oder Verurteilung, falls angebracht und mit den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Politiken der Mitgliedstaaten 
vereinbar und insbesondere Bereitstellung von Dienstleistun-
gen für Drogen missbrauchende Straftäter in Haftanstalten, die 
ihnen eine Überwindung ihrer Abhängigkeit ermöglichen und 
ihre Wiedereingliederung in die Gemeinschaft erleichtern. Da-
mit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Verringerung des Drogenmissbrauchs bei 
Straftätern und gegebenenfalls erfolgreiche Eingliederung oder 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft; 

 b) Produkte. Umfassende Programme für Straftäter zur 
Verhütung des Drogenmissbrauchs, zur Aufklärung über die 
Drogengefahr, zur Behandlung, Rehabilitation und Eingliede-
rung in die Gesellschaft; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Zusammenarbeit zwi-
schen den staatlichen wie nichtstaatlichen Institutionen und Or-
ganisationen, die Dienste auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Sozialwesens, der Justiz, des Strafvollzugs, der Berufsausbil-
dung und der Beschäftigung anbieten, um Straftätern Präven-
tivbetreuung, Aufklärung, Behandlung und Rehabilitation zu 
gewähren, sowie gegebenenfalls Programme zu Gunsten ihrer 
Eingliederung in die Gemeinschaft; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Erleich-
terung des Informationsaustauschs über beste Strategien durch 
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und andere zuständige internationale und regiona-
le Organisationen. 

VI.  DIE RICHTIGE BOTSCHAFT VERMITTELN 

17. Ziel 11. Durchführung von auf die Gesamtbevölkerung 
ausgerichteten Informationskampagnen zur Gesundheitsförde-
rung, zur Bewusstseinssteigerung in der Gesellschaft und zur 
Erhöhung des Verständnisses der Menschen für das Drogen-
problem in der Gemeinschaft sowie für die Notwendigkeit, die-
ses Problem in den Griff zu bekommen, Evaluierung dieser 
Kampagnen mittels Einrichtung eines Kontrollsystems zur Er-
mittlung ihrer Wirkung, und Forschungsarbeiten zu dem Infor-
mationsbedarf über Drogen und Dienste, der bei bestimmten 
Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Eltern, Lehrern, Reprä-
sentanten der Bevölkerung sowie Drogenkonsumenten, besteht. 
Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Größeres Wissen über und schärferes Be-
wusstsein für die Drogenproblematik, die Notwendigkeit zum 
Handeln und die verfügbaren Unterstützungsmechanismen; 

 b) Produkte. Zielgruppengerechte, auf Forschungser-
gebnissen beruhende Informationskampagnen zur Schärfung 
des Bewusstseins für die Drogenproblematik und zur Bereit-
stellung von Informationen über verfügbare Ressourcen und 
Dienste; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Bedarfsermittlung 
sowie Einbeziehung und Evaluierung von Informations-
tätigkeiten als Teil einzelstaatlicher Strategien zur Bekämpfung 
des Drogenproblems; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Erleich-
terung des Informationsaustauschs über beste Strategien durch 
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und andere zuständige internationale und regiona-
le Organisationen. 

18.    Ziel  12. Ausarbeitung von bedarfsgerechten und genauen 
Informationskampagnen, die die sozialen und kulturellen 
Merkmale der Zielbevölkerung berücksichtigen. Damit wäre 
Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Größeres Wissen und schärferes Bewusst-
sein seitens der Drogenkonsumenten sowie der einzelnen sozia-
len und kulturellen Gruppen für Drogen, die schädlichen ge-
sundheitlichen und sozialen Folgen des Drogenkonsums und 
die Verfügbarkeit von Diensten; 

 b) Produkte. Wirksame und kulturgerechte Informa-
tionskampagnen, die die Drogenkonsumenten ermutigen und 
ihnen helfen, den Drogengebrauch zu reduzieren sowie die ne-
gativen Gesundheits- und Sozialfolgen zu verhüten oder zu mil-
dern, und die sie über die verfügbaren Dienste unterrichten; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Bereitstellung von In-
formationen über Drogen und Drogenmissbrauch und über 
Möglichkeiten zur Beschaffung von Hilfe für diejenigen, die 
sie am meisten benötigen, insbesondere Drogenkonsumenten. 
Die Informationen sollen auf Forschungsergebnissen beruhen 
und in Zusammenarbeit mit den Zielgruppen erstellt werden; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Erleich-
terung des Informationsaustauschs über beste Strategien durch 
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das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und andere zuständige internationale und regiona-
le Organisationen. 

19. Ziel 13. Förderung von Informations-, Bildungs- und 
Kommunikationsprogrammen für soziale Mittler, beispielswei-
se Führungspersönlichkeiten aus Politik, Religion, Pädagogik, 
Kultur, Wirtschaft und Gewerkschaften, Personen, die Aufklä-
rungsarbeit innerhalb ihrer eigenen Bezugsgruppe verrichten, 
und Vertreter nichtstaatlicher Organisationen und der weltwei-
ten Medien, damit sie angemessene und auf Tatsachen beru-
hende Botschaften über den Drogenmissbrauch vermitteln kön-
nen. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Bessere Kenntnisse und Qualifikationen 
der sozialen Mittler bei der Weitergabe von Informationen über 
den Drogenmissbrauch; 

 b) Produkte. Programme und andere Aktivitäten zur In-
formation und Ausbildung der sozialen Mittler und zur Verbes-
serung ihrer Kommunikationsfähigkeit; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Entwicklung von 
Schulungsstrategien für soziale Mittler; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Erleich-
terung des Informationsaustauschs über beste Strategien auf 
diesem Gebiet durch das Programm der Vereinten Nationen für 
internationale Drogenkontrolle und andere zuständige interna-
tionale und regionale Organisationen. 

VII.  AUF ERFAHRUNGEN AUFBAUEN 

20. Ziel 14. Ständige Schulung der Planer und Praktiker in 
staatlichen Behörden, nichtstaatlichen Organisationen, dem 
Privatsektor und anderen Stellen innerhalb der Gemeinwesen 
zu allen Aspekten der Nachfragesenkung und der Aufstellung 
strategischer Programme durch Identifizierung lokaler, nationa-
ler, subregionaler und regionaler Humanressourcen und durch 
Heranziehung ihrer Erfahrungen bei der Gestaltung von Pro-
grammen, um deren Kontinuität zu garantieren und um regiona-
le, subregionale, nationale und lokale Netzwerke für Schu-
lungs- und technische Ressourcen zu schaffen und zu stärken 
und um, möglicherweise mit Hilfe regionaler und internationa-
ler Organisationen, den Austausch von Erfahrungen und Sach-
kenntnissen zu ermöglichen, indem den Staaten nahe gelegt 
wird, auf dem Gebiet der Nachfragesenkung tätiges Personal 
aus anderen Staaten in von ihnen entwickelte Schulungspro-
gramme einzubeziehen. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Bessere Kenntnisse und Qualifikationen 
der Praktiker bei der Nachfragesenkung, wodurch die Entwick-
lung effizienterer, wirksamerer und nachhaltigerer Dienstlei-
stungen erleichtert wird; 

 b) Produkte. Strategien für den Aufbau und die Erwei-
terung des gesamten vorhandenen fachtechnischen Sachver-
stands zur Unterstützung der Planung, Durchführung, Überwa-

chung und Bewertung der einzelstaatlichen Nachfragesen-
kungsprogramme; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Benennung der mit der Planung und Durchführung von Pro-
grammen befassten Instanzen, von den Planern und Praktikern 
zu den mit der Erbringung von Dienstleistungen befassten Insti-
tutionen und Einzelpersonen, um deren Kapazität zur Reaktion 
auf das Problem zu stärken; ii) die Unterstützung der Gestal-
tung und Durchführung von Schulungsprogrammen, die regel-
mäßig überprüft und aktualisiert werden und Teil eines fortlau-
fenden Schulungsprogramms für Pädagogen sind; und iii) die 
Gestaltung und Einrichtung von Schulungsprogrammen für die 
verschiedenen an Nachfragesenkungsprogrammen beteiligten 
Sektoren; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Seitens 
des Programms der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und anderer zuständiger internationaler und re-
gionaler Organisationen: i) Erleichterung des Informationsaus-
tauschs über beste Strategien; ii) Erleichterung der Erarbeitung 
von Leitlinien für die Aufstellung von Lehrplänen und Schu-
lungsprogrammen, darunter Fernunterricht, sowie für die Un-
terstützung derjenigen, die darum ersuchen; und iii) Er-
leichterung des länderübergreifenden Austauschs von Sachver-
ständigen für Schulungszwecke sowie die Teilnahme von Aus-
landspersonal an einzelstaatlichen, von den Mitgliedstaaten er-
arbeiteten Schulungsprogrammen. 

21. Ziel 15. Bewertung der Strategien und Aktivitäten zur 
Senkung der unerlaubten Drogennachfrage und Schaffung von 
Koordinierungsmechanismen für die entsprechenden Maßnah-
men und für die Zusammenarbeit auf länderübergreifender, re-
gionaler und überregionaler Ebene, um beste Praktiken und 
wirksame Maßnahmen bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Programmen zur Drogennachfragesenkung zu ermitteln, auszu-
tauschen und auszubauen. Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Nachfragesenkungsprogramme, die fest 
auf Erfahrungen und Ergebnissen gründen, die sich in der Pra-
xis bewährt haben; 

 b) Produkte. Dazu gehören i) die Ergebnisse der inner-
staatlichen Bewertung von Strategien, Aktivitäten und Mecha-
nismen für Zusammenarbeit und Datenaustausch; und ii) Me-
chanismen zur Erleichterung des Austauschs von Bewertungs-
ergebnissen und sonstigen Daten zur Bewertung der Wirksam-
keit der Strategien und Aktivitäten auf innerstaatlicher, regio-
naler und überregionaler Ebene; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Dazu gehören i) die 
Überwachung und Bewertung der Strategien und Aktivitäten 
zur Nachfragesenkung und die Verwendung ihrer Ergebnisse 
zur Einspeisung in einzelstaatliche Pläne und zu deren Verbes-
serung; und ii) die Mitwirkung in Koordinierungsmechanismen 
für den länderübergreifenden, regionalen und internationalen 
Informationsaustausch;  
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 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Erleich-
terung des Informationsaustauschs mittels Einrichtung von Ko-
ordinierungsmechanismen durch das Programm der Vereinten 
Nationen für internationale Drogenkontrolle und andere zu-
ständige internationale und regionale Organisationen. 

22. Ziel 16. Schaffung eines internationalen Informations-
systems über die Senkung der unerlaubten Drogennachfrage 
durch die Verknüpfung der bestehenden, von den internationa-
len, regionalen und nationalen Organisationen verwalteten Da-
tenbanken, um ein Informationsnetzwerk mit dem entsprechen-
den Wissen und den Erfahrungen bereitzustellen, das sich so 
weit wie möglich den bereits erwähnten Kernsatz regional und 
international anerkannter Indikatoren zunutze macht, und um 
Vergleiche der einzelstaatlichen Erfahrungen zu ermöglichen. 
Damit wäre Folgendes verbunden: 

 a) Wirkung. Verbesserter Zugang zu Informationen, 
Erfahrungen und Praktiken, um eine bessere Programm- und 
Politikgestaltung zu erleichtern; 

 b) Produkte. Nationale, regionale und internationale 
Mechanismen, die einen leichten Zugang zu Datenbanken und 
Netzwerken für den Wissens- und Erfahrungsaustausch über 
die Nachfragesenkung gestatten; 

 c) Einzelstaatliche Maßnahmen. Einrichtung und Pfle-
ge von Datenbanken und Erleichterung von Verknüpfungen bei 
der Errichtung internationaler Netzwerke; 

 d) Internationale und regionale Maßnahmen. Mitwir-
kung an der Schaffung eines internationalen Mechanismus sei-
tens des Programms der Vereinten Nationen für internationale 
Drogenkontrolle und anderer zuständiger internationaler und 
regionaler Organisationen, durch Erleichterung der Vernetzung 
und Verknüpfung von Datenbanken. 

RESOLUTION 54/133 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/133. Traditionelle Praktiken oder Bräuche, die die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen beein-
trächtigen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 53/117 vom 9. Dezember 
1998 und ihrer anderen einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüsse sowie der Resolutionen und Beschlüsse des Wirt-
schafts- und Sozialrats, der Menschenrechtskommission und ih-
rer Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte71, 

 
71 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz 
von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte" umbenannt. 

 unter Hinweis auf die Berichte der Sonderberichterstatterin 
der Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte über traditionelle Praktiken, die die Gesund-
heit von Frauen und Kindern beeinträchtigen, und auf den Be-
richt der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommis-
sion über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Fol-
gen, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie in der Charta der 
Vereinten Nationen aufgeführt, zu fördern und zu schützen, 
sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in späteren 
Menschenrechtsübereinkünften, insbesondere in den Artikeln 5 
und 12 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau72, in Artikel 24 des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes73 und in Artikel 12 des Internatio-
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te74, enthalten sind,  

 eingedenk des Artikels 2 Buchstabe a der Erklärung über 
die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen75 und des Artikels 5 
Absatz 5 der Erklärung über die Beseitigung aller Formen von 
Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Religion oder 
der Überzeugung76, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen der Dokumente, die 
auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Welt-
konferenz über Menschenrechte77, der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung78, dem vom 29. April 
bis 8. Mai 1995 in Kairo abgehaltenen Neunten Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger79 und der Vierten Weltfrauenkonferenz80 zu 
den traditionellen Praktiken oder Bräuchen, die die Gesundheit 
von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, verabschiedet wur-
den, 

 sowie unter Hinweis auf die allgemeine Empfehlung 14 be-
treffend die weibliche Beschneidung, die von dem Ausschuss 
für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau auf seiner 
neunten Tagung verabschiedet wurde81, sowie die Ziffern 11, 
20 und 24 Buchstabe l) der allgemeinen Empfehlung 19 betref-
fend Gewalt gegen Frauen, die von dem Ausschuss auf seiner 
elften Tagung verabschiedet wurde82, und die Ziffern 15 Buch-
 
72 Resolution 34/180, Anlage. 
73 Resolution 44/25, Anlage. 
74 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
75 Resolution 48/104. 
76 Resolution 36/55. 
77 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.  
78 Report of the International Conference on Population and Development, Cai-
ro, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.  
79 Siehe A/CONF.169/16/Rev.1. 
80 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
81 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundvierzigste Ta-
gung, Beilage 38 und Korrigendum (A/45/38 und Korr.1), Kap. IV, Ziffer 438. 
82 Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 38 (A/47/38), Kap. I. 
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stabe d) und 18 der allgemeinen Empfehlung 24 betreffend Ar-
tikel 12 des Übereinkommens über die Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau betreffend Frauen und Gesund-
heit, die von dem Ausschuss auf seiner zwanzigsten Tagung 
verabschiedet wurde83, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Erste Ministerkonferenz 
der Organisation der afrikanischen Einheit über Menschenrech-
te in Afrika in der am 16. April 1999 verabschiedeten Erklä-
rung und dem Aktionsplan von Grand-Baie (Mauritius) alle   
afrikanischen Staaten nachdrücklich aufforderte, beharrlich auf 
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau und auf die Ab-
schaffung kultureller Praktiken hinzuarbeiten, die Frauen und 
Kinder ihrer menschlichen Würde berauben und erniedrigen, 

 sowie mit Genugtuung über die Erklärung von Ouagadou-
gou, die am 6. Mai 1999 auf der Regionalen Arbeitstagung     
über den Kampf gegen die Verstümmelung der weiblichen Ge-
schlechtsorgane in den Mitgliedsländern der Westafrikanischen 
Wirtschafts- und Währungsunion verabschiedet wurde84, 

 erneut erklärend, dass derartige traditionelle Praktiken oder 
Bräuche eine eindeutige Form der Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen und eine schwere Verletzung ihrer Menschenrechte 
darstellen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese Prak-
tiken nach wie vor weit verbreitet sind, 

 betonend, dass die Ausmerzung dieser Praktiken größere 
Anstrengungen und ein größeres Engagement seitens der Re-
gierungen, der internationalen Gemeinschaft und der Zivilge-
sellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen 
und der lokalen Verbände, erfordert und dass sich die Einstel-
lungen der Gesellschaften von Grund auf ändern müssen, 

 1. begrüßt 

 a) den Bericht des Generalsekretärs85, der ermutigende 
Beispiele nationaler und internationaler Entwicklungen liefert; 

 b) die Tatsache, dass sich die Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau und die Menschenrechtskommission 
auf ihren Tagungen 1999 mit der Frage schädlicher traditionel-
ler Praktiken oder Bräuche befasst haben; 

 c) die Tatsache, dass sich die Generalversammlung auf 
ihrer Sondertagung für die Überprüfung und Bewertung der 
Durchführung des Aktionsprogramms der Internationalen Kon-
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung mit der Frage schäd-
licher Praktiken befasst hat; 

 
83 Ebd., Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 38 (A/54/38/Rev.1), Teil I, Kap. I, 
Abschnitt A. 
84 E/CN.4/Sub.2/1999/14, Anhang. 
85 A/54/341. 

 d) die Anstrengungen, die die Organe, Programme und 
Organisationen der Vereinten Nationen, namentlich das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen, der Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen und der Entwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen für die Frau, unternehmen, um gegen das Problem 
der traditionellen Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit 
von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, anzugehen, und er-
mutigt sie, ihre Bemühungen auch weiterhin zu koordinieren; 

 e) die Tätigkeit der Sonderbotschafterin des Bevölke-
rungsfonds der Vereinten Nationen für die Abschaffung der 
Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, namentlich 
auch ihre Besuche in einer Reihe von Ländern, sowie die Ein-
ladungen zum Besuch weiterer Länder; 

 f) die Arbeiten, die das Interafrikanische Komitee für 
traditionelle Praktiken, die die Gesundheit von Frauen und 
Kindern beeinträchtigen, und andere nichtstaatliche Organisa-
tionen und lokale Verbände, namentlich Frauenorganisationen, 
durchgeführt haben, um die schädlichen Auswirkungen derarti-
ger Praktiken, insbesondere der Verstümmelung der weiblichen 
Geschlechtsorgane, stärker ins Bewusstsein zu rücken; 

 g) die Tatsache, dass sich die Sondertagung der General-
versammlung mit dem Titel "Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert" mit den 
Fortschritten in Richtung auf die Ausmerzung traditioneller 
Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit von Frauen und 
Mädchen beeinträchtigen, befassen wird; 

 2. betont, dass es notwendig ist, dass die Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die internationalen und regio-
nalen Finanzinstitutionen sowie bilaterale und multilaterale 
Geber den Entwicklungsländern, die sich um die Ausmerzung 
traditioneller Praktiken oder Bräuche bemühen, die die Ge-
sundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, technische 
und finanzielle Hilfe gewähren, und dass die internationale 
Gemeinschaft den auf diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen 
Organisationen und gemeinwesengestützten Gruppen Hilfe ge-
währt; 

 3. fordert alle Staaten auf, 

 a) sofern nicht bereits geschehen, die einschlägigen 
Menschenrechtsübereinkünfte, insbesondere das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau72 und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes73, 
zu ratifizieren oder ihnen beizutreten und ihre Verpflichtungen 
aus den Verträgen, deren Vertragspartei sie sind, zu achten und 
voll zu erfüllen; 

 b) ihren internationalen Verpflichtungen auf diesem Ge-
biet nachzukommen, unter anderem ihren Verpflichtungen auf 
Grund der Erklärung von Beijing und der Aktionsplattform der 
Vierten Weltfrauenkonferenz80, des Aktionsprogramms der In-
ternationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung78 
sowie der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien, die 
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auf der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden77; 

 c) grundlegende Daten über das Vorkommen traditionel-
ler Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit von Frauen und 
Mädchen beeinträchtigen, insbesondere die Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane, zu erheben und zu verbreiten; 

 d) einzelstaatliche Rechtsvorschriften und Politiken zu 
erarbeiten, zu verabschieden und umzusetzen, die traditionelle 
Praktiken oder Bräuche verbieten, die die Gesundheit von 
Frauen und Mädchen beeinträchtigen, insbesondere die Ver-
stümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, und diejenigen, 
die solche Praktiken ausüben, strafrechtlich zu verfolgen; 

 e) Unterstützungsdienste einzurichten oder zu verstär-
ken, die auf die Bedürfnisse der Opfer eingehen, unter anderem 
durch den Aufbau umfassender und zugänglicher Dienste für 
sexuelle und reproduktive Gesundheit, sowie durch die Bereit-
stellung von Fortbildung für die in der Gesundheitsversorgung 
auf allen Ebenen tätigen Personen hinsichtlich der gesundheits-
schädlichen Folgen solcher Praktiken; 

 f) sofern noch nicht geschehen, auf einzelstaatlicher     
Ebene einen konkreten Mechanismus für die Umsetzung bezie-
hungsweise Überwachung der einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten, der Rechtsdurchsetzung und der einzelstaatlichen Politiken 
einzurichten; 

 g) sich verstärkt darum zu bemühen, die schädlichen 
Auswirkungen traditioneller Praktiken oder Bräuche, die die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, nament-
lich die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, in 
das Bewusstsein der internationalen und nationalen Öffentlich-
keit zu rücken und die öffentliche Meinung dafür zu mobilisie-
ren, insbesondere durch Aufklärung, Informationsverbreitung, 
Ausbildung, die Medien, die Künste sowie Zusammenkünfte 
auf Gemeinwesenebene, damit diese Praktiken völlig ausge-
merzt werden; 

 h) sich dafür einzusetzen, dass die Erörterung der Er-
mächtigung der Frau und ihrer Menschenrechte in die Lehrplä-
ne der Primar- und Sekundarschulen aufgenommen wird, und 
in diesen Lehrplänen und bei der Ausbildung von Gesundheits-
personal konkret auf traditionelle Praktiken oder Bräuche ein-
zugehen, die die Gesundheit von Frauen und Mädchen beein-
trächtigen; 

 i) das Verständnis der Männer für ihre Rolle und ihre 
Verantwortung hinsichtlich des Eintretens für die Ausmerzung 
schädlicher Praktiken wie der Verstümmelung der weiblichen 
Geschlechtsorgane zu fördern; 

 j) unter anderem Meinungsbildner, Pädagogen, religiöse 
Führer, Häuptlinge, traditionelle Führer, Ärzte, auf dem Gebiet 
der Gesundheit der Frau und der Familienplanung tätige Orga-
nisationen, die Künste und die Medien in Aufklärungskampag-
nen einzubeziehen, mit dem Ziel, das kollektive und das indivi-
duelle Bewusstsein für die Menschenrechte von Frauen und 

Mädchen sowie für die Verletzung dieser Rechte durch schäd-
liche traditionelle Praktiken oder Bräuche zu fördern; 

 k) auch künftig konkrete Maßnahmen zu treffen, um 
Gemeinwesen, namentlich Gemeinschaften von Einwanderern 
und Flüchtlingen, in denen die Verstümmelung der weiblichen 
Geschlechtsorgane praktiziert wird, verstärkt zu Tätigkeiten zu 
befähigen, die die Verhütung und Ausmerzung solcher Prak-
tiken zum Ziel haben; 

 l) durch Konsultationen mit Gemeinwesen und religiö-
sen und kulturellen Gruppen und deren Führern nach Alternati-
ven für schädliche traditionelle Praktiken oder Bräuche zu su-
chen, insbesondere in denjenigen Fällen, in denen diese Prakti-
ken Teil einer rituellen Zeremonie oder eines Initiationsritus 
sind; 

 m) mit der Sonderberichterstatterin der Unterkommission 
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte über 
traditionelle Praktiken, die die Gesundheit von Frauen und 
Mädchen beeinträchtigen, eng zusammenzuarbeiten und auf ih-
re Anfragen zu antworten; 

 n) mit den zuständigen Sonderorganisationen und den 
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie mit den 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen und lokalen Ver-
bänden eng zusammenzuarbeiten, in dem gemeinsamen Bestre-
ben, traditionelle Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit 
von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, auszumerzen; 

 o) in ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau, den Ausschuss für die Rechte 
des Kindes und andere einschlägige Vertragsorgane konkrete 
Informationen über die Maßnahmen aufzunehmen, die sie zur 
Beseitigung traditioneller Praktiken oder Bräuche, die die Ge-
sundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, namentlich 
die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, unter-
nommen haben, und diejenigen, die diese Praktiken ausüben, 
strafrechtlich zu verfolgen; 

 4. bittet 

 a) die zuständigen Sonderorganisationen, Organe der 
Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen, In-
formationen über das Thema dieser Resolution auszutauschen, 
und ermutigt zum Austausch derartiger Informationen zwischen 
den auf diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisationen 
und den Organen für die Überwachung der Anwendung der 
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte; 

 b) die Menschenrechtskommission, sich mit diesem 
Thema auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung zu befassen, da-
mit das Verständnis dafür vertieft werden kann, wie sich tradi-
tionelle Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit von Frauen 
und Mädchen beeinträchtigen, auf die Menschenrechte der 
Frauen auswirken; 

 c) die Regierungen, Organisationen und Einzelpersonen, 
die dazu in der Lage sind, Beiträge zu dem Treuhandfonds zu 
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leisten, der die Arbeit der Sonderbotschafterin des Bevölke-
rungsfonds der Vereinten Nationen für die Abschaffung der 
Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane unterstützt; 

 5. ersucht den Generalsekretär, 

 a) seinen Bericht den entsprechenden Tagungen im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen zur Verfügung zu 
stellen; 

 b) der Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzig-
sten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten, mit besonderem Schwerpunkt auf den neuesten 
einzelstaatlichen und internationalen Entwicklungen, ein-
schließlich Beispielen für die besten einzelstaatlichen Verfah-
rensweisen und für internationale Zusammenarbeit. 

RESOLUTION 54/134 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/134. Internationaler Tag für die Beseitigung der Ge-
walt gegen Frauen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen, die von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution 48/104 vom 20. Dezember 1993 verabschiedet 
wurde, sowie auf ihre Resolution 52/86 vom 12. Dezember 
1997 mit dem Titel "Maßnahmen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Beseitigung 
der Gewalt gegen Frauen", 

 sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte86, den Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte87, den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte87, das Übereinkom-
men über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau88 und das Übereinkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe89, 

 Kenntnis nehmend von dem Interamerikanischen Überein-
kommen über die Verhütung, Bestrafung und Ausmerzung der 
Gewalt gegen Frauen, das von der Generalversammlung der 
Organisation der amerikanischen Staaten auf ihrer vom 6. bis 
10. Juni 1994 in Belém (Brasilien) abgehaltenen vierund-
zwanzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde90, und 
von der allgemeinen Empfehlung 19 betreffend Gewalt gegen 
Frauen, die von dem Ausschuss für die Beseitigung der Dis-

 
86 Resolution 217 A (III). 
87 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
88 Resolution 34/180, Anlage. 
89 Resolution 39/46, Anlage. 
90Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol. II: Regional 
Instruments (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.XIV.1), 
Abschnitt A.7. 

kriminierung der Frau auf seiner elften Tagung verabschiedet 
wurde91, 

 besorgt darüber, dass Gewalt gegen Frauen nicht nur der 
Herbeiführung von Gleichstellung, Entwicklung und Frieden 
entgegensteht, wie in den Zukunftsstrategien von Nairobi zur 
Förderung der Frau92 und der Aktionsplattform der Vierten 
Weltfrauenkonferenz93 anerkannt wird, in denen ein lückenlo-
ses Paket von Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen empfohlen wurde, sondern auch die voll-
ständige Durchführung des Übereinkommens über die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau behindert, 

 sowie besorgt darüber, dass einige Gruppen von Frauen, 
wie beispielsweise Angehörige von Minderheiten oder auto-
chthonen Bevölkerungsgruppen, Flüchtlinge, Migrantinnen, 
Frauen, die in ländlichen oder abgelegenen Gemeinwesen le-
ben, mittellose Frauen, in Anstalten untergebrachte oder inhaf-
tierte Frauen, Mädchen, behinderte Frauen, ältere Frauen und 
Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte, besonders leicht 
Opfer von Gewalt werden können, 

 in der Erkenntnis, dass Gewalt gegen Frauen eine Aus-
drucksform der traditionell ungleichen Machtverhältnisse zwi-
schen Männern und Frauen ist, die zur Beherrschung und Dis-
kriminierung der Frauen durch die Männer geführt und den 
Frauen volle Chancengerechtigkeit vorenthalten haben, und 
dass Gewalt gegen Frauen einer der maßgeblichen sozialen 
Mechanismen ist, durch den Frauen gegenüber Männern in eine 
untergeordnete Stellung gezwungen werden,  

 sowie in der Erkenntnis, dass die Menschenrechte von 
Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteilba-
rer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind94, und 
ferner in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte von Frauen 
und Mädchen gefördert und geschützt werden müssen95, 

 beunruhigt darüber, dass Frauen nicht in den vollen Genuss 
ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen, und be-
sorgt darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, diese 
Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen zu 
schützen und zu fördern96, 

 
91 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste 
Tagung, Beilage 38 (A/47/38), Kap. I. 
92 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of 
the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nai-
robi, 15-26 July 1985 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.85.IV.10), Kap. I, Abschnitt A. 
93 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
94 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 18. 
95 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage I, Ziffer 31. 
96 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A, Resolution 1999/42. 
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 mit Genugtuung anerkennend, dass die zuständigen Organi-
sationen, Stellen, Fonds und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen in Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags mit verschie-
denen Ländern im Kampf um die Beseitigung der Gewalt ge-
gen Frauen zusammenarbeiten,  

 in Anerkennung der Bemühungen der Zivilgesellschaft und 
der nichtstaatlichen Organisationen, die dazu beigetragen ha-
ben, weltweit ein soziales Gewissen für die negativen Auswir-
kungen der Gewalt gegen Frauen auf das gesellschaftliche wie 
auf das wirtschaftliche Leben zu schaffen, 

 erneut feststellend, dass nach Artikel 1 der Erklärung über 
die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen der Ausdruck "Ge-
walt gegen Frauen" jede gegen Frauen auf Grund ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit gerichtete Gewalthandlung bedeutet, 
durch die Frauen körperlicher, sexueller oder psychologischer 
Schaden oder Leid zugefügt wird oder zugefügt werden kann, 
einschließlich der Androhung derartiger Handlungen, der Nöti-
gung und der willkürlichen Freiheitsberaubung, gleichviel ob 
im öffentlichen oder im privaten Bereich, 

 1. beschließt, den 25. November zum Internationalen 
Tag für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu bestim-
men; 

 2. bittet, je nach Sachlage, die Regierungen, die zustän-
digen Organisationen, Organe, Fonds und Programme des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie andere internationale und 
nichtstaatliche Organisationen, an diesem Tag Aktivitäten zu 
organisieren, die darauf abzielen, die Öffentlichkeit stärker für 
das Problem der Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.  

RESOLUTION 54/135 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/135. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/93 vom 12. Dezember 
1997, 

 sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Problemen 
der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Förderung der Frau97, in der Erklärung von 
Beijing98 und der Aktionsplattform99, die von der Vierten Welt-
frauenkonferenz verabschiedet wurden, sowie in dem Überein-

 
97 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of 
the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nai-
robi, 15-26 July 1985 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.85.IV.10), Kap. I, Abschnitt A. 
98 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
99 Ebd., Anlage II. 

kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau100 beigemessen wird, 

 in Anbetracht dessen, dass einige Auswirkungen des fort-
schreitenden Globalisierungsprozesses die sozioökonomische 
Randstellung der Frauen in ländlichen Gebieten vertiefen kön-
nen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass der Globalisierungspro-
zess einen gewissen Nutzen gebracht hat, indem er Erwerbs-
möglichkeiten in neuen Sektoren für Frauen in ländlichen Ge-
bieten geschaffen hat, 

 eingedenk dessen, dass die verfügbaren Daten und das vor-
handene Mess- und Analyseinstrumentarium nicht ausreichen, 
um zu einem vollen Verständnis der Folgen der Globalisierung 
und des ländlichen Wandels für die Geschlechter und der Aus-
wirkungen dieser Prozesse auf Frauen in ländlichen Gebieten 
zu gelangen, 

 in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Ge-
bieten ergriffen werden müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs101; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den 
Organisationen der Vereinten Nationen und der Zivilgesell-
schaft auch weiterhin Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Ergebnisse der Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten 
Nationen, einschließlich ihrer fünfjährlichen Überprüfungen, 
umzusetzen und eine integrierte und koordinierte Weiterverfol-
gung sicherzustellen, und der Verbesserung der Lage der Frau-
en in ländlichen Gebieten in ihren nationalen, regionalen und 
globalen Entwicklungsstrategien höhere Bedeutung beizumes-
sen, unter anderem durch folgende Maßnahmen: 

 a) Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechende 
Investitionen zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der Frau-
en in ländlichen Gebieten durch den Aufbau von Kapazitäten 
und durch Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen 
Ressourcen, die Bereitstellung einer sicheren und zuverlässigen 
Wasserversorgung, die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, 
namentlich Familienplanungsdiensten, durch Ernährungs-, Bil-
dungs- und Alphabetisierungsprogramme sowie soziale Unter-
stützungsmaßnahmen; 

 b) Entwurf und Überarbeitung von Gesetzen, die gewähr-
leisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden Frauen dort, 
wo es Privateigentum an Grund und Boden sowie Vermögens-
werten gibt, volle und gleiche Rechte auf Eigentum an Grund 
und Boden und anderen Vermögenswerten erhalten, namentlich 
auch im Wege des Erbrechts, und Einleitung von Verwaltungs-
reformen und anderen notwendigen Maßnahmen, um Frauen 
das gleiche Recht wie Männern auf den Zugang zu Krediten, 

 
100 Resolution 34/180, Anlage. 
101 A/54/123-E/1999/66. 
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Kapital, geeigneten Technologien, Märkten und Informationen 
zu gewähren; 

 c) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die 
Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von 
Entwicklungspolitiken und -programmen; 

 d) Gewährung von Kleinstkrediten und Bereitstellung 
weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen an mehr 
Frauen in ländlichen Gebieten, mit dem Ziel, selbständige Er-
werbsmöglichkeiten für sie zu schaffen und die Armut zu be-
kämpfen; 

 e) politische und sozioökonomische Ermächtigung der 
Frauen in ländlichen Gebieten durch die Unterstützung ihrer 
umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der Entschei-
dungsfindung auf allen Ebenen, namentlich in den ländlichen 
Institutionen; 

 f) erneute Schwerpunktlegung auf die Frage der Frauen 
in ländlichen Gebieten im Rahmen der Überprüfung und Be-
wertung der Umsetzung der Erklärung von Beijing98 und der 
Aktionsplattform99, die von der Vierten Weltfrauenkonferenz 
verabschiedet wurden; 

 g) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung des-
sen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frauen zur 
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produktion, 
namentlich Einkommen aus dem informellen Sektor, in Wirt-
schaftsüberblicken und Statistiken auf lokaler und nationaler 
Ebene sichtbar gemacht und erfasst werden; 

 3. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen internationalen Organisationen, Sonderorgani-
sationen, Fonds und Programmen und im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten einen umfassenden Bericht über die Lage der 
Frauen in ländlichen Gebieten und die an sie gestellten Heraus-
forderungen zu erstellen, der sich unter anderem auf die Ergeb-
nisse der Tagung einer Sachverständigengruppe stützt, die ih-
rerseits die Beiträge und Fallstudien von Sachverständigen aus 
verschiedenen Regionen heranziehen wird, und ihre Feststel-
lungen und Empfehlungen in den Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution aufzunehmen, den er der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung vorlegen wird. 

RESOLUTION 54/136 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/136. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. Dezem-
ber 1984, mit der sie beschloss, den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau als eigenständige und getrenn-
te, mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in 
autonomem Verbund stehende Einheit zu schaffen, sowie ihre 
Resolution 52/94 vom 12. Dezember 1997, 

 sowie unter Hinweis auf die von der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedete Aktionsplattform102, in der die be-
sondere Rolle des Fonds bei der Förderung der Machtgleich-
stellung der Frau anerkannt wird, 

 feststellend, wie wichtig die Arbeit des Beratungsausschus-
ses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
bei der Ausrichtung der Politiken und Programme des Fonds 
ist, im Einklang mit den Bestimmungen in der Anlage zu Reso-
lution 39/125, 

 mit Genugtuung über die Beiträge des Fonds zur Unterstüt-
zung der Initiativen, die die Mitgliedstaaten, die Organisatio-
nen der Vereinten Nationen und die nichtstaatlichen Organisa-
tionen unternommen haben, um Aktivitäten zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der 
Frau zu konzipieren und durchzuführen, deren Schwerpunkt 
auf drei Themenbereichen liegt: Stärkung der wirtschaftlichen 
Kapazität der Frau, Stärkung ihrer Vertretung in der Staatsfüh-
rung und anderen leitenden Positionen und Förderung der 
Menschenrechte der Frau und der Beseitigung aller Formen der 
Gewalt gegen Frauen, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Mitteilung 
des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Entwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen für die Frau103; 

 2. weist nachdrücklich auf die wichtige Arbeit hin, die 
der Fonds im Rahmen der Umsetzung der Aktionsplattform der 
Vierten Weltfrauenkonferenz102 und zu Gunsten der Umsetzung 
der Empfehlungen leistet, die auf anderen Weltkonferenzen der 
Vereinten Nationen wie beispielsweise der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte, der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo abgehalte-
nen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung und dem vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abge-
haltenen Weltgipfel für soziale Entwicklung im Hinblick auf 
die Ermächtigung der Frau und die Integration einer Gleichstel-
lungsperspektive in alle Politikbereiche abgegeben wurden; 

 3. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Umset-
zung der 1997 beschlossenen Strategie und des Tätigkeitsplans 
1997-1999; 

 4. ermutigt den Fonds, mit den anderen Partnern des Sy-
stems der Vereinten Nationen, den Regierungen und den nicht-
staatlichen Organisationen bei den Bewertungsaktivitäten auf 
allen Ebenen zusammenzuarbeiten, die zu der fünfjährlichen 
Überprüfung der Aktionsplattform beitragen werden, so auch 
bei den Bemühungen zur Steigerung der Kapazitäten zur Erfas-
sung und Verbreitung nach Geschlechtszugehörigkeit aufge-
schlüsselter Daten sowie zur Verbesserung der Rechenschafts-
mechanismen auf Landesebene; 

 
102 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September 
1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Ok-
tober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
103 A/54/225. 
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 5. würdigt die führende Rolle des Fonds bei der Organi-
sation der interinstitutionellen Kampagnen der Vereinten Na-
tionen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen in Lateiname-
rika und der Karibik, Afrika, Asien und im Pazifik, die sich 
über 1998, 1999 und darüber hinaus erstrecken, sowie bei der 
Ausrichtung der interinstitutionellen weltweiten Videokonfe-
renz der Vereinten Nationen unter dem Motto "Eine gewalt-
freie Welt für Frauen", die am 8. März 1999 stattfand; 

 6. erkennt die Fortschritte an, die der Fonds im Hinblick 
auf die Vergrößerung des Umfangs und der Wirkung seines 
Treuhandfonds zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen erzielt hat, sowie die Wichtig-
keit der Einbeziehung einer Lernkomponente, mit dem Ziel, 
wirksame Praktiken zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
zu ermitteln und auszutauschen, und fordert die Regierungen, 
die nichtstaatlichen Organisationen sowie den öffentlichen Sek-
tor und den Privatsektor erneut auf, die Entrichtung von Bei-
trägen an den Treuhandfonds beziehungsweise deren Erhöhung 
zu erwägen104; 

 7. ermutigt den Fonds, den Regierungen auch weiterhin 
bei der Durchführung des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau105 behilflich zu sein, 
um die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen zu 
fördern, namentlich durch eine Verstärkung der Zusammenar-
beit zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft, ins-
besondere den Frauenorganisationen; 

 8. ersucht den Fonds, gemeinsam mit anderen zuständi-
gen Organisationen der Vereinten Nationen seine Aktivitäten 
zur Schärfung des Bewusstseins über die Kapazitäten von 
Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte und zur Stärkung 
dieser Kapazitäten fortzusetzen und zur Förderung der Integra-
tion einer Gleichstellungsperspektive in alle friedenskonsoli-
dierenden Tätigkeiten beizutragen, namentlich durch die Unter-
stützung der vollen und gleichberechtigten Mitwirkung von 
Frauen auf allen Ebenen und in allen Foren; 

 9. ersucht den Fonds außerdem, sich auch weiterhin um 
die konsequente Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen 
Perspektive in die operativen Tätigkeiten der Vereinten Natio-
nen zu bemühen, insbesondere indem er seine führende Rolle 
in der Untergruppe für geschlechtsspezifische Fragen der 
Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklung wahrnimmt 
und interinstitutionelle Gruppen der Vereinten Nationen zu ge-
schlechtsbezogenen Themen einberuft, um das System der re-
sidierenden Koordinatoren zu unterstützen; 

 10. spricht dem Fonds sowie dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und den Freiwilligen der Vereinten Nationen als sei-
nen Partnern ihre Anerkennung aus für die Entwicklung inno-
vativer Mechanismen zur Erweiterung des Fachwissens über 
geschlechtsbezogene Fragen, über das das System der resi-
dierenden Koordinatoren der Vereinten Nationen auf Landes-
 
104 Siehe Abschnitt I.B der Resolution 1998/12 des Wirtschafts- und Sozialrats. 
105 Resolution 34/180, Anlage. 

ebene verfügt, und legt den anderen Organisationen der Verein-
ten Nationen nahe, ähnliche Initiativen zur Nutzung des Fach-
wissens und der Erfahrungen des Fonds bei der Integration ei-
ner Gleichstellungsperspektive und der Ermächtigung von 
Frauen in die Wege zu leiten; 

 11. erkennt an, dass der Fonds höhere Beiträge zu Gun-
sten seiner Tätigkeit mobilisieren konnte, und dankt den Mit-
gliedstaaten und den privaten Organisationen, einschließlich 
der Stiftung der Vereinten Nationen, sowie den anderen Stif-
tungen, die durch die Erhöhung ihrer Beiträge ihr Eintreten für 
die Fragen unter Beweis stellen, mit denen sich der Fonds be-
fasst; 

 12. legt den Mitgliedstaaten, den nichtstaatlichen Organi-
sationen und den Mitgliedern des Privatsektors, die zu dem 
Fonds beigetragen haben, eindringlich nahe, dies auch künftig 
zu tun und eine Erhöhung ihrer finanziellen Beiträge zu erwä-
gen, und bittet andere Stellen, die Entrichtung von Beiträgen an 
den Fonds zu erwägen. 

RESOLUTION 54/137 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/137. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/118 vom 9. Dezember 
1998, 

 in Anbetracht dessen, dass nach den Artikeln 1 und 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere 
auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu fördern, 

 erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung teil-
nehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichberechtigt 
an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollten, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm 
von Wien, die von der Weltkonferenz über Menschenrechte am 
25. Juni 1993 verabschiedet wurden106 und in denen die Konfe-
renz bekräftigte, dass die Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestand-
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden und 
integrierten Ansatzes zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte der Frau, der die systematische Einbeziehung die-
ser Rechte in die Tätigkeiten des gesamten Systems der Verein-
ten Nationen umfasst, und in diesem Zusammenhang mit der 

 
106 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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Aufforderung, die einvernehmlichen Schlussfolgerungen 
1998/2 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1998107 
umzusetzen, 

 im Hinblick darauf, dass sich die Verabschiedung des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau108 im Jahr 1999 zum zwanzigsten Mal jährt, mit Ge-
nugtuung über die bei seiner Umsetzung erzielten Fortschritte, 
doch besorgt über die noch zu bewältigenden Herausforderun-
gen, 

 eingedenk ihrer Resolution 54/4 vom 6. Oktober 1999, mit 
der sie das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet 
und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und zum Beitritt 
aufgelegt hat, 

 sowie eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staaten-
berichte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform 
der Vierten Weltfrauenkonferenz enthalten sollen109, 

 mit Genugtuung über die wachsende Zahl der Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau, die sich nunmehr auf einhundertfünf-
undsechzig beläuft, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Ausschuss auf seiner 
zwanzigsten Tagung die allgemeine Empfehlung 24 zu Arti-
kel 12 des Übereinkommens betreffend Frauen und Gesundheit 
ausgearbeitet und verabschiedet hat110, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses über seine 
zwanzigste und einundzwanzigste Tagung111, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die große Anzahl 
der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstbe-
richte, was ein Hindernis für die volle Umsetzung des Überein-
kommens darstellt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau112; 

 2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen bisher 
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht 
beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich 
zu tun, sodass das Ziel der universellen Ratifikation des Über-
einkommens bis zum Jahr 2000 verwirklicht werden kann; 

 
107 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 3 und Korrigendum (A/53/3 und Korr.1), Kap. VI, Ziffer 3. 
108 Resolution 34/180, Anlage. 
109 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
110 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 38 (A/54/38/Rev.1), Erster Teil, Kap. I, Abschnitt A. 
111 Ebd., Erster und Zweiter Teil. 
112 A/54/224 und Korr.1. 

 3. betont, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaaten ih-
ren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen in vollem Um-
fang nachkommen; 

 4. stellt mit Genugtuung fest, dass die Generalversamm-
lung mit ihrer Resolution 54/4 das Fakultativprotokoll zum    
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau verabschiedet hat; 

 5. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaaten ih-
re Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedigung 
darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurückgenom-
men wurden, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, den 
Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkommen einle-
gen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau und eng gefasst 
wie möglich zu formulieren, um sicherzustellen, dass sie mit 
dem Ziel und Zweck des Übereinkommens oder auf andere 
Weise mit dem internationalen Vertragsrecht nicht unvereinbar 
sind, ihre Vorbehalte im Hinblick auf ihre Zurücknahme re-
gelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte zurückzunehmen, die 
im Widerspruch zu dem Ziel und Zweck des Übereinkommens 
stehen oder auf andere Weise mit dem internationalen Ver-
tragsrecht unvereinbar sind; 

 6. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um 
ihre Berichte über die Umsetzung des Übereinkommens gemäß 
dessen Artikel 18 und gemäß den vom Ausschuss für die Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau vorgegebenen Richtlinien 
vorzulegen und bei der Vorlage ihrer Berichte uneingeschränkt 
mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten; 

 7. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf de-
ren Ersuchen weitere technische Hilfe bei der Erstellung von 
Berichten, insbesondere Erstberichten, zu gewähren, und bittet 
die Regierungen, zu diesen Anstrengungen beizutragen; 

 8. würdigt die Beiträge, die der Ausschuss zur wirksa-
men Umsetzung des Übereinkommens geleistet hat; 

 9. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit 
so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaa-
ten die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des Übereinkom-
mens annimmt und diese in Kraft treten kann; 

 10. dankt für die zusätzliche Tagungszeit, die dem Aus-
schuss die Abhaltung von zwei Tagungen pro Jahr von jeweils 
drei Wochen Dauer gestattet, vor denen jeweils eine der Ta-
gung vorausgehende Arbeitsgruppe des Ausschusses zusam-
mentritt; 

 11. betont, dass eine angemessene Finanzierung und per-
sonelle Unterstützung gewährleistet werden muss, damit der 
Ausschuss seine Aufgaben wirksam wahrnehmen kann, wozu 
auch die Verteilung von Informationen gehört; 

 12. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, das Übereinkommen 
und das dazugehörige Fakultativprotokoll zu verbreiten; 
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 13. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Verein-
ten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats den 
Vertragsstaaten auf deren Ersuchen auch künftig bei der Um-
setzung des Übereinkommens behilflich zu sein und in diesem 
Zusammenhang die abschließenden Bemerkungen sowie die 
allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses zu beachten; 

 14. legt allen zuständigen Teilen des Systems der Verein-
ten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, dass 
Frauen über die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech-
te, insbesondere das Übereinkommen und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll, in Kenntnis gesetzt werden, diese besser 
verstehen und sich zunutze machen können; 

 15. begrüßt es, dass die Sonderorganisationen auf Bitte 
des Ausschusses Berichte über die Umsetzung des Überein-
kommens auf in ihren Aufgabenbereich fallenden Gebieten 
vorgelegt haben, begrüßt außerdem den Beitrag, den die nicht-
staatlichen Organisationen zur Arbeit des Ausschusses leisten, 
und ermutigt diese Organisationen, auch weiterhin Berichte 
vorzulegen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über den 
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau und über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/138 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/138. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Resolutio-
nen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie auf 
die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen113, 

 in Bekräftigung der Ergebnisse der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte114 und ihrer fünfjährlichen Überprüfung, der Internatio-
nalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung115 und ih-
rer fünfjährlichen Überprüfung und der Vierten Weltfrauenkon-
ferenz116, insbesondere soweit sie Wanderarbeitnehmerinnen 
betreffen, 

 
113Resolution 48/104. 
114 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap.III. 
115 Report of the International Conference on Population and Development, 
Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
116 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 

 hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, umfas-
sende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu verfü-
gen und einen breit angelegten Austausch der Erfahrungswerte 
und Lernerfahrungen der einzelnen Mitgliedstaaten und der Zi-
vilgesellschaft bei der Aufstellung von Politiken und konkreten 
Strategien zur Behebung des Problems der Gewalt gegen Wan-
derarbeitnehmerinnen vorzunehmen, 

 mit Unterstützung für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft 
an der Entwicklung und Durchführung geeigneter Maßnahmen 
zur Förderung innovativer Partnerschaften zwischen öffentli-
chen Stellen, nichtstaatlichen Organisationen und anderen Tei-
len der Zivilgesellschaft, deren Ziel es ist, Gewalt gegen Wan-
derarbeitnehmerinnen zu bekämpfen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Empfehlungen 
der von der Menschenrechtskommission eingesetzten Arbeits-
gruppe von zwischenstaatlichen Sachverständigen für die Men-
schenrechte von Migranten,117 

 feststellend, dass Armut, Arbeitslosigkeit und andere sozio-
ökonomische Gegebenheiten zahlreiche Frauen aus Entwick-
lungsländern und aus einigen Übergangsländern nach wie vor 
dazu veranlassen, sich auf der Suche nach einem Lebensunter-
halt für sich und ihre Familien in Länder zu begeben, in denen 
größerer Wohlstand herrscht, und gleichzeitig anerkennend, 
dass es Pflicht der Herkunftsländer ist, auf die Schaffung von 
Bedingungen hinzuwirken, die ihren Bürgern Arbeitsplätze und 
Sicherheit bieten, 

 in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erheblichen 
Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe gefälschter 
oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und durch vermit-
telte Heiraten erleichtert oder ermöglicht werden kann und dass 
die Wanderarbeitnehmerinnen auf Grund ihrer Rechtsstellung 
und der Umstände, unter denen sie verbracht worden sind, an-
fälliger für Missbrauch und Ausbeutung sind, 

 in Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile, die den Her-
kunftsländern und den Aufnahmeländern aus der Erwerbstätig-
keit von Wanderarbeitnehmerinnen erwachsen, 

 in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf bilateraler, regio-
naler, interregionaler und internationaler Ebene gemeinsame 
und kooperative Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung 
der Rechte und des Wohls von Wanderarbeitnehmerinnen zu 
ergreifen, 

 ermutigt durch die Maßnahmen, die einige Aufnahmeländer 
ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehmerinnen zu 
lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebie-
ten aufhalten, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zuständi-
gen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der Überwa-
chung der Umsetzung der Menschenrechtsübereinkünfte und 
der einschlägigen Sonderverfahren im Rahmen ihres jeweiligen 

 
117 E/CN.4/1999/80, Abschnitt VII. 
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Mandats bei der Auseinandersetzung mit dem Problem der Ge-
walt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie beim Schutz und 
bei der Förderung ihrer Rechte und ihres Wohls zukommt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs118; 

 2. begrüßt außerdem die Ernennung einer Sonderbe-
richterstatterin über die Menschenrechte von Migranten; 

 3. ersucht alle Regierungen, mit der Sonderberichterstat-
terin bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 
Pflichten voll zusammenzuarbeiten und ihr alle erbetenen In-
formationen zur Verfügung zu stellen, so auch indem sie auf 
die dringenden Appelle der Sonderberichterstatterin sofort rea-
gieren; 

 4. legt den Regierungen, insbesondere in den Herkunfts- 
und Aufnahmeländern, nahe, der Sonderberichterstatterin In-
formationen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu-
kommen zu lassen, mit dem Ziel, sie um Empfehlungen zu 
konkreten Maßnahmen und Aktionen zu ersuchen, mit denen 
Abhilfe für dieses Problem geschaffen werden kann; 

 5. legt den Regierungen außerdem nahe, ernsthaft die 
Möglichkeit zu prüfen, die Sonderberichterstatterin in ihre 
Länder einzuladen, damit sie ihren Auftrag wirksam erfüllen 
kann; 

 6. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, nach-
drücklich auf, noch stärkere innerstaatliche Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Rechte und das Wohl von Wanderarbeit-
nehmerinnen zu schützen und zu fördern, namentlich indem sie 
auf bilateraler, regionaler, interregionaler und internationaler 
Ebene beständig zusammenarbeiten, Strategien und gemeinsa-
me Maßnahmen ausarbeiten und die innovativen Vorgehens-
weisen und Erfahrungen der einzelnen Mitgliedstaaten berück-
sichtigen, und  fordert sie ferner auf, einen fortlaufenden Dia-
log aufzunehmen und weiterzuführen, um den Informationsaus-
tausch zu erleichtern; 

 7. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, außer-
dem nachdrücklich auf, sich für Programme einzusetzen, deren 
Ziel darin besteht, mehr vorbeugende Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere bestimmte Zielgruppen zu informieren und in Zu-
sammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen auf ein-
zelstaatlicher Ebene und an der Basis Aufklärungsarbeit zu lei-
sten und Kampagnen zu organisieren, um das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für diese Frage zu schärfen, und dafür entspre-
chende Mittel bereitzustellen; 

 8. legt den Mitgliedstaaten nahe, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Wanderarbeitnehmerinnen über ihre Rech-
te und Leistungsansprüche zu informieren; 

 
118 A/54/342. 

 9. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts- und Empfängerländer, auf, 
falls noch nicht geschehen, strafrechtliche Sanktionen zur Be-
strafung derjenigen festzulegen, die Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen verüben, und im Rahmen des Möglichen den 
Opfern von Gewalt das gesamte Spektrum sofortiger Hilfs- und 
Schutzmaßnahmen anzubieten und die nichtstaatlichen Organi-
sationen zu ermutigen, ihrerseits solche Maßnahmen anzubie-
ten, etwa die Bereitstellung von Beratungs-, Rechtsschutz- und 
konsularischen Diensten, vorübergehende Unterbringung und 
andere Maßnahmen, die ihnen während des Gerichtsverfahrens 
den Aufenthalt im Lande ermöglichen, sowie auch Wieder-
eingliederungs- und Rehabilitationsprogramme für in ihr Her-
kunftsland zurückkehrende Wanderarbeitnehmerinnen einzu-
richten; 

 10. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, Ausbil-
dungsprogramme für Beamte mit Polizeibefugnissen, Staats-
anwälte und Dienstleister zu unterstützen beziehungsweise so-
weit noch nicht vorhanden, zu entwickeln und durchzuführen, 
mit dem Ziel, diesen öffentlichen Bediensteten die notwendigen 
Qualifikationen und Einstellungen zu vermitteln, die gewährlei-
sten, dass sie sachgerechte und professionelle Maßnahmen zu 
Gunsten von Wanderarbeitnehmerinnen ergreifen, die Opfer 
von Missbrauch und Gewalt sind; 

 11. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer außer-
dem, Maßnahmen zu ergreifen oder zu verstärken, die die An-
werbung und den Einsatz von Wanderarbeitnehmerinnen regu-
lieren, und namentlich die Verabschiedung geeigneter gesetz-
licher Maßnahmen gegen Mittelspersonen zu erwägen, die vor-
sätzlich die heimliche Verbringung von Arbeitern fördern und 
Wanderarbeitnehmerinnen ausbeuten; 

 12. bittet die Regierungen, die Ursachen der illegalen Mi-
gration und ihre wirtschaftlichen, sozialen und demografischen 
Folgen sowie ihre Auswirkungen auf die Ausarbeitung und 
Anwendung von Sozial-, Wirtschafts- und Migrationspolitiken, 
auch soweit sie sich auf Wanderarbeitnehmerinnen beziehen, 
aufzuzeigen; 

 13. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbesondere 
die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländer, 
das Fachwissen der Vereinten Nationen, darunter dasjenige der 
Statistikabteilung des Sekretariats und anderer in Frage kom-
mender Stellen, wie etwa des Internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau, in Anspruch zu 
nehmen, um geeignete Methoden zur einzelstaatlichen Daten-
erhebung zu entwickeln, die es gestatten werden, als Grundlage 
für Forschungs- und Analysearbeiten zu diesem Thema ver-
gleichbare Daten über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 
zu sammeln; 

 14. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Ratifikation und 
Durchführung der Übereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation sowie die Unterzeichnung und Ratifikation 
der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller 
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Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen119 sowie 
des Übereinkommens von 1926 betreffend die Sklaverei120 be-
ziehungsweise den Beitritt zu diesen Übereinkünften zu erwä-
gen; 

 15. legt dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskrimi-
nierung der Frau nahe, die Ausarbeitung einer allgemeinen 
Empfehlung betreffend die Situation der Wanderarbeitnehme-
rinnen in Erwägung zu ziehen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Bericht über das 
Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Berück-
sichtigung aktueller Informationen von den Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere von der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation, dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, dem Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau, dem Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsinstitut zur Förderung der Frau, der Internationalen 
Organisation für Wanderung und anderen einschlägigen Quel-
len, so auch den nichtstaatlichen Organisationen.  

RESOLUTION 54/139 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/139. Verbesserung der Situation der Frauen im Se-
kretariat 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen sowie auf Artikel 8, der bestimmt, dass die 
Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in ihren 
Haupt- und Nebenorganen nicht einschränken werden, 

 sowie unter Hinweis auf das Ziel einer allgemeinen Gleich-
stellung von Männern und Frauen, insbesondere im Höheren 
Dienst und in den darüberliegenden Rangebenen, bis zum 
Jahr 2000, das in der von der Vierten Weltfrauenkonferenz 
verabschiedeten Aktionsplattform121 enthalten ist, 

 berücksichtigend, dass Frauen aus bestimmten Ländern, 
insbesondere Entwicklungsländern und namentlich den am we-
nigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwick-
lungsländern, sowie aus Übergangsländern, weiterhin nicht ver-
treten oder unterrepräsentiert sind, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/119 vom 
9. Dezember 1998 über die Verbesserung der Situation der 

 
119 Resolution 45/158, Anlage. 
120 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 212, Nr. 2861. 
121Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.  

Frauen im Sekretariat und 53/221 vom 7. April 1999 über das 
Personalmanagement, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Vertretung 
von Frauen in der D-1-Besoldungsgruppe, aber in Sorge dar-
über, dass die Vertretung von Frauen auf den herausgehobenen 
und führenden Rangebenen noch immer erheblich hinter dem 
Ziel einer zahlenmäßigen Gleichstellung von Männern und 
Frauen auf diesen Ebenen zurückbleibt, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass der prozentuale Anteil 
von Frauen, die auf eine D-2-Stelle ernannt und eine D-1-Stelle 
befördert wurden, das 50-Prozent-Ziel überschritten hat, 

 besorgt darüber, dass die Ernennung von Frauen auf alle 
anderen Rangstufen mit Ausnahme der Rangstufe P-2 erheblich 
hinter dem 50-Prozent-Ziel zurückbleibt, und besorgt über die 
schleppende Zuwachsrate des Gesamtanteils der Frauen im Se-
kretariat, 

 sowie besorgt darüber, dass einige mit den Mitgliedstaaten 
bestehende Regelungen die Beschäftigung der Ehegatten von 
Bediensteten der Vereinten Nationen behindern können, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs und den dar-
in enthaltenen Aktionsrahmen122; 

 2. bekräftigt das vordringliche Ziel der zahlenmäßigen 
Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Besoldungs-
gruppen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere auf 
der Rangstufe D-1 und darüber, unter voller Achtung des 
Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung im 
Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der Charta der Vereinten 
Nationen sowie unter Berücksichtigung dessen, dass Frauen 
aus bestimmten Ländern, insbesondere Entwicklungs- und     
Übergangsländern, weiterhin nicht vertreten oder unterreprä-
sentiert sind; 

 3. bedauert, dass das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstel-
lung von Männern und Frauen bis zum Jahr 2000 nicht erreicht 
werden wird, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 
auf, seine Anstrengungen zu verstärken, um bis zum Ende 2000 
deutliche Fortschritte in Richtung auf dieses Ziel zu verwirkli-
chen; 

 4. ersucht die Generalversammlung, auf ihrer für Juni 
2000 anberaumten Sondertagung "Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert" weitere zu-
kunftsgerichtete Strategien zu behandeln, die die Verwirkli-
chung des Ziels der zahlenmäßigen Gleichstellung von Män-
nern und Frauen in allen Besoldungsgruppen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere auf der Rangstufe D-1 und 
darüber, anstreben, unter voller Achtung des Grundsatzes der 
ausgewogenen geografischen Verteilung im Einklang mit Arti-
kel 101 Absatz 3 der Charta sowie unter Berücksichtigung des-
sen, dass Frauen aus bestimmten Ländern, insbesondere Ent-

 
122 A/54/405. 
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wicklungs- und Übergangsländern, weiterhin nicht vertreten 
oder unterrepräsentiert sind; 

 5. begrüßt es, dass der Generalsekretär nach wie vor per-
sönlich für die Erreichung des Ziels der Gleichstellung eintritt 
und zugesichert hat, dass der ausgewogenen Vertretung von 
Männern und Frauen bei seinen weiter andauernden Bemühun-
gen um die Herbeiführung einer neuen Managementkultur in 
der Organisation, zu der auch die volle Umsetzung der Son-
dermaßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung123 ge-
hört, höchster Vorrang eingeräumt werden wird; 

 6. begrüßt außerdem, dass weiterhin konkrete Ausbil-
dungsprogramme über die konsequente Berücksichtigung von 
geschlechtsspezifischen Aspekten und über Gleichstellungsfra-
gen am Arbeitsplatz durchgeführt werden, die genau auf die 
besonderen Bedürfnisse der einzelnen Hauptabteilungen zuge-
schnitten sind, und lobt diejenigen Hauptabteilungs- und Be-
reichsleiter, die für ihr Führungspersonal und ihre Mitarbeiter 
eine Ausbildung in Gleichstellungsfragen eingeleitet haben; 

 7. legt den Hauptabteilungs- und Bereichsleitern, die 
noch keine derartige Ausbildung organisiert haben, eindring-
lich nahe, dies bis zum Ende des nächsten Zweijahreszeitraums 
zu tun; 

 8. fordert den Generalsekretär auf, den strategischen Ak-
tionsplan zur Verbesserung der Situation der Frauen im Sekre-
tariat (1995-2000)124 vollinhaltlich durchzuführen und zu über-
wachen, damit bis zum Ende des Jahres 2000 sichtbare Fort-
schritte in Richtung auf das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, insbesondere auf der Rangstufe 
D-1 und darüber, erreicht werden; 

 9. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die 
einzelnen Leiter für die Durchführung des strategischen Plans 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verantwortlich ge-
macht werden; 

 10. ermutigt den Generalsekretär, mehr Frauen zu Son-
derbeauftragten und Sonderbotschaftern zu ernennen und mit 
der Durchführung von Guten Diensten in seinem Namen, ins-
besondere in Fragen im Zusammenhang mit der Friedenssiche-
rung, der Friedenskonsolidierung, der vorbeugenden Diploma-
tie und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie 
bei operativen Tätigkeiten zu beauftragen, sie namentlich auch 
zu residierenden Koordinatoren zu ernennen, und mehr sonsti-
ge hochrangige Stellen mit Frauen zu besetzen; 

 11. begrüßt es, dass das Ziel der Herstellung größerer 
Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen in die Perso-
nalverwaltungs-Aktionspläne der einzelnen Hauptabeilungen 
und Bereiche aufgenommen wurde, und befürwortet die Zu-
sammenarbeit zwischen der Sonderberaterin für Gleichstel-

 
123 ST/AI/1999/9. 
124 A/49/587 und Korr.1, Abschnitt IV. 

lungsfragen und Frauenförderung und dem Sekretariats-Bereich 
Personalmanagement bei der weiteren Ausarbeitung und Über-
wachung dieser Pläne, die konkrete Strategien und Zielwerte 
für eine stärkere Vertretung von Frauen in jeder Hauptabtei-
lung und jedem Bereich enthalten werden; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Fortschritte der 
Hauptabteilungen und Bereiche bei der Verwirklichung des 
Ziels der ausgewogenen Vertretung von Männern und Frauen 
genau zu überwachen und dafür zu sorgen, dass die Einstellung 
und Beförderung von entsprechend qualifizierten Frauen nicht 
weniger als 50 Prozent aller Einstellungen und Beförderungen 
beträgt, bis das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstellung von 
Männern und Frauen erreicht ist, namentlich durch die vollin-
haltliche Durchführung der Sondermaßnahmen für Frauen und 
die Entwicklung von Mechanismen, um die Verwirklichung  
der für die Vertretung von Frauen in den jeweiligen Hauptab-
teilungen und Bereichen gesteckten Zielwerte durch die Pro-
grammleiter wirksam zu fördern, zu überwachen und zu bewer-
ten; 

 13. nimmt Kenntnis von der im Juni 1999 durch den Ge-
neralsekretär bekannt gegebenen revidierten Aufgabenstellung 
des Lenkungsausschusses für die Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat125, insbesondere von seiner Rolle bei 
der Überwachung der Durchführung der Sondermaßnahmen 
zur Verwirklichung einer ausgewogenen Vertretung von Män-
nern und Frauen; 

 14. ersucht den Generalsekretär, neuartige Rekrutierungs-
strategien zu entwickeln, um entsprechend qualifizierte Bewer-
berinnen namhaft zu machen und anzuziehen, insbesondere in 
Entwicklungs- und Übergangsländern, in anderen Mitgliedstaa-
ten, die im Sekretariat nicht vertreten oder unterrepräsentiert 
sind, sowie in Verwendungsgruppen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, damit fortzu-
fahren, im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Ressour-
cen ein gleichstellungsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, 
das den Bedürfnissen der Bediensteten, Frauen wie Männern, 
entspricht, insbesondere durch die Aufstellung von Regelungen 
im Hinblick auf die Gleitzeit, Flexibilisierung des Arbeitsplat-
zes, Betreuung von Kindern und älteren Angehörigen sowie 
durch die Bereitstellung umfassenderer Informationen für po-
tenzielle Bewerber und neu eingestellte Bedienstete über Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Ehegatten und durch die Aus-
weitung der gleichstellungsorientierten Ausbildung in allen 
Hauptabteilungen und Bereichen; 

 16. ersucht den Generalsekretär ferner, die Politik zur 
Eindämmung der Belästigung, namentlich der sexuellen Belä-
stigung, weiter auszuarbeiten und klare, detaillierte Leitlinien 
für ihre Anwendung am Amtssitz und im Feld herauszugeben; 

 
125 ST/SGB/1999/9, Abschnitt 2. 
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 17. ersucht den Generalsekretär, das Büro der Sonderbe-
raterin für Gleichstellungsfragen und Frauenförderung in die 
Lage zu versetzen, die Umsetzung des strategischen Plans und 
der Sondermaßnahmen für Frauen wirksam zu überwachen und 
Fortschritte zu erleichtern, indem namentlich der Zugang zu 
denjenigen Informationen sichergestellt wird, die zur Durch-
führung dieser Arbeit benötigt werden; 

 18. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die An-
strengungen zu unterstützen, die die Vereinten Nationen und 
die Sonderorganisationen unternehmen, um die zahlenmäßige 
Gleichstellung von Männern und Frauen, insbesondere auf der 
Rangstufe D-1 und darüber, zu erreichen, indem sie regelmäßig 
mehr Bewerberinnen für Stellen in den zwischenstaatlichen, 
rechtsprechenden und Sachverständigenorganen namhaft ma-
chen und regelmäßig dafür vorstellen, indem sie einzelstaatli-
che Rekrutierungsquellen benennen und vorschlagen, die den 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen behilflich 
sein werden, geeignete Bewerberinnen, vor allem aus Ent-
wicklungs- und Übergangsländern, namhaft zu machen, und in-
dem sie mehr Frauen ermutigen, sich im Sekretariat, in den 
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen sowie in den 
Regionalkommissionen um Stellen zu bewerben, namentlich in 
denjenigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
wie beispielsweise auf dem Gebiet der Friedenssicherung, der 
Friedenskonsolidierung und auf anderen nichttraditionellen 
Gebieten; 

 19. legt den Mitgliedstaaten außerdem eindringlich nahe, 
Bewerberinnen für Stellen in den Friedenssicherungsmissionen 
namhaft zu machen und den Frauenanteil in Militär- und Zivil-
polizeikontingenten zu erhöhen; 

 20. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau auf ihrer vierundvierzigsten Tagung 
und der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Ta-
gung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
sowie Statistiken über die Anzahl und den Prozentsatz der 
Frauen in allen Organisationseinheiten und in allen Besol-
dungsgruppen im gesamten System der Vereinten Nationen 
sowie über die Umsetzung der Aktionspläne der Hauptabtei-
lungen für die Verwirklichung einer ausgewogenen Vertretung 
von Männern und Frauen vorzulegen. 

RESOLUTION 54/140 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/598 und Korr.1 und 2) 

54/140. Neubelebung und Stärkung des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur För-
derung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Resolution 1999/54 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 29. Juli 1999 über die Neubelebung und Stärkung 
des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau, 

 in Bekräftigung von Artikel I der Satzung des Instituts126, 
der seinen autonomen Status festlegt, 

 sowie in Bekräftigung dessen, dass dem Institut weiterhin 
eine einzigartige Rolle zukommt, weil es die einzige Stelle im 
System der Vereinten Nationen ist, die sich voll und ganz der 
Forschung, Ausbildung und Information hinsichtlich der Förde-
rung der Frau im Rahmen der Entwicklung widmet, 

 ferner in Bekräftigung der Zielsetzung des Instituts, durch 
Forschung, Ausbildung und die Sammlung und Verbreitung 
von Informationen die Förderung der Frau und ihre Einbezie-
hung in den Entwicklungsprozess, als Mitgestalterin wie als 
Nutznießerin, anzuregen und zu unterstützen, 

 erneut hinweisend auf die Ziffer 334 der Aktionsplattform 
der Vierten Weltfrauenkonferenz127 und auf die einschlägigen 
Bestimmungen in den einvernehmlichen Schlussfolgerungen 
1997/2 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 18. Juli 1997128,  

 Kenntnis nehmend von den Empfehlungen im Bericht der 
Gemeinsamen Inspektionsgruppe129, die eine Evaluierung des 
Instituts durchführte, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über die Tätigkeiten des Instituts130, 

 ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des General-
sekretärs über die neue Struktur und Arbeitsmethode des Insti-
tuts131, 

 1. nimmt Kenntnis von der Resolution 1999/54 des Wirt-
schafts- und Sozialrats und macht sich den Beschluss der Mit-
gliedstaaten zu eigen, das Internationale Forschungs- und Aus-
bildungsinstitut für die Förderung der Frau neu zu beleben; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Vorschlag, 
dem Institut durch die Einrichtung eines elektronischen Infor-
mations- und Netzwerksystems zur Sensibilisierung für Gleich-
stellungsfragen eine neue Arbeitsmethode an die Hand zu ge-
ben, derer es sich hauptsächlich bedienen wird, um unter Be-
rücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungs-
länder Informationen aus allen Ländern zu verbreiten, For-
schungsarbeiten durchzuführen, Kapazitäten aufzubauen und 
Netzwerke einzurichten; 

 3. fordert nachdrücklich, dass auch die traditionellen 
Methoden der Informationsverbreitung verbessert und gestärkt 
werden; 

 
126 A/39/511, Anhang. 
127Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap.I, Resolution 1, Anlage II.  
128 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 3 und Addendum (A/52/3/Rev.1 und Rev.1/Add.1), Kap. IV, Abschnitt 
A, Ziffer 4. 
129 Siehe A/54/156-E/1999/102. 
130 A/54/352. 
131 A/54/500. 
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 4. gibt ihrer Genugtuung Ausdruck über die Schaffung 
einer neuen Personalstruktur für das Institut mit einer kleinen 
Anzahl von Mitarbeitern und fordert nachdrücklich, dass die 
genehmigten Stellen so schnell wie möglich besetzt werden; 

 5. vermerkt den projektbezogenen Ansatz und die Tatsa-
che, dass das Informations- und Netzwerksystem zur Sensibili-
sierung für Gleichstellungsfragen und die speziellen For-
schungs- und Ausbildungsprojekte getrennt finanziert und ver-
waltet werden; 

 6. erkennt die Anstrengungen an, die das Institut unter-
nommen hat, um trotz der finanziellen und institutionellen 
Zwänge, unter denen es zurzeit leidet, im Zweijahreszeitraum 
1998-1999 seine Arbeit zu leisten; 

 7. begrüßt die vor kurzem erfolgte Ernennung der Direk-
torin des Instituts und fordert den Generalsekretär nachdrück-
lich auf, die Stabilität und Kontinuität des Direktorenpostens zu 
gewährleisten; 

 8. ersucht die Direktorin des Instituts, dafür zu sorgen, 
dass ausgehend von der neuen Struktur und Arbeitsmethode 
des Instituts eine unabhängige, aus freiwilligen Beiträgen fi-
nanzierte Stelle eine Durchführbarkeitsstudie über das Informa-
tions- und Netzwerksystem zur Sensibilisierung für Gleichstel-
lungsfragen einschließlich des Arbeitsplans und des Haushalts 
für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 erstellt, die dem nach 
Artikel III Absatz 2 der Satzung des Instituts126eingerichteten 
Kuratorium zur Genehmigung vorgelegt werden soll; 

 9. empfiehlt, dass die Durchführbarkeitsstudie unter an-
derem Auskunft darüber geben soll, inwieweit die neue Ar-
beitsmethode und der neue Arbeitsplan zur Förderung der Frau, 
insbesondere der Frauen aus Entwicklungsländern, beitragen 
wird; 

 10. fordert nachdrücklich, so bald wie möglich für die 
Verwendung aller sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen 
auf der Webseite des Instituts Sorge zu tragen und ersucht in 
diesem Zusammenhang darum, dass die Durchführbarkeitsstu-
die unter anderem die technische Verwendung dieser Sprachen 
auf der Web-Seite des Instituts untersucht, und ersucht außer-
dem den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünzigsten Tagung über die diesbezüglichen Entwick-
lungen Bericht zu erstatten; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Zusage zu erfüllen, er 
werde die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die im Be-
richt der Gemeinsamen Inspektionsgruppe129 festgestellten     
Anomalien im Verwaltungsbereich auszuräumen, und fordert 
nachdrücklich, dass diese Maßnahmen angesichts der kritischen 
Finanzlage des Instituts so bald wie möglich durchgeführt wer-
den; 

 12. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Institut 
auch in Zukunft Unterstützung zu gewähren, insbesondere bei 
der Einrichtung der neuen Struktur und Arbeitsmethode, indem 
er zu freiwilligen Beiträgen für das Institut und seine Sonder-
projekte aufruft; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten sowie zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen nachdrücklich auf, Beiträge 
zum Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das Internatio-
nale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der 
Frau zu leisten oder eine Erhöhung ihrer Beiträge zu erwägen 
und so die unverzügliche Durchführung der Programme und 
Tätigkeiten des Instituts zu erleichtern; 

 14. dankt denjenigen Regierungen und Organisationen, 
die weiterhin zu den Tätigkeiten des Instituts beitragen und 
diese unterstützen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/141 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/599 und Korr.1) 

54/141. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und volle Umsetzung der Erklärung von 
Beijing und der Aktionsplattform 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/100 vom 12. De-
zember 1997, 52/231 vom 4. Juni 1998 und 53/120 vom 9. De-
zember 1998, in denen sie beschloss, als Sondertagung der Ge-
neralversammlung eine Plenarüberprüfung auf hoher Ebene 
einzuberufen, die vom 5. bis 9. Juni 2000 unter dem Motto 
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert" stattfinden wird, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/93 und 52/97 
vom 12. Dezember 1997, 53/116, 53/117 und 53/118 vom 
9. Dezember 1998 und eingedenk ihrer Resolution 54/4 vom 
6. Oktober 1999, 

 betonend, wie wichtig die Sondertagung ist und dass auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene ein starker, steti-
ger politischer Wille und ein entsprechendes Engagement not-
wendig sind, um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
herbeizuführen, und in diesem Zusammenhang erneut erklä-
rend, dass zur vollständigen Umsetzung der Aktionsplattform 
der Vierten Weltfrauenkonferenz132 weitere Maßnahmen aller 
Beteiligten erforderlich sind, 

 in Bekräftigung ihres Beschlusses, dass die Sondertagung 
auf der Grundlage und unter vollinhaltlicher Achtung der Ak-
tionsplattform durchgeführt wird und dass die darin enthaltenen 
bestehenden Vereinbarungen nicht neu ausgehandelt werden, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung von Beijing133 
und die Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonferenz 

 
132 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
133 Ebd., Anlage I. 
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wichtige Beiträge zur Förderung der Frau in der ganzen Welt 
mit dem Ziel der Herbeiführung der Gleichberechtigung dar-
stellen und dass sie von allen Staaten, dem System der Verein-
ten Nationen und anderen in Betracht kommenden Organisatio-
nen sowie von den nichtstaatlichen Organisationen in wirksame 
Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

 in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umset-
zung der Aktionsplattform in erster Linie auf der einzelstaatli-
chen Ebene liegt und in dieser Hinsicht verstärkte Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, und erneut erklärend, dass 
eine verstärkte internationale Zusammenarbeit für die wirksame 
Umsetzung der Erklärung von Beijing und der Aktionsplatt-
form unerlässlich ist, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Folgemaßnahmen zur Vierten Welt-
frauenkonferenz und die volle Umsetzung der Erklärung von 
Beijing und der Aktionsplattform134; 

 2. würdigt die Arbeit, die die Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau in ihrer Eigenschaft als Vorbereitungs-
ausschuss für die Sondertagung der Generalversammlung unter 
dem Motto "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert" geleistet hat; 

 3. nimmt Kenntnis von dem Ministerkommuniqué, das 
der Wirtschafts- und Sozialrat auf dem Tagungsteil auf hoher 
Ebene seiner Arbeitstagung 1999 zum Thema "Die Rolle von 
Erwerbstätigkeit und Arbeit bei der Beseitigung der Armut: 
Ermächtigung und Förderung der Frau" verabschiedet hat135, 
sowie von der Ratsresolution 1999/55 vom 30. Juli 1999 über 
die integrierte und koordinierte Umsetzung und Weiterverfol-
gung der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten 
Nationen; 

 4. begrüßt die Initiativen und Maßnahmen, die die Re-
gierungen, das System der Vereinten Nationen und andere in-
ternationale Organisationen sowie nichtstaatliche Organisatio-
nen und andere Akteure der Zivilgesellschaft zur rascheren 
Umsetzung der Erklärung von Beijing133 und der Aktionsplatt-
form132 ergriffen haben, und fordert sie auf, alle Hauptpro-
blembereiche der Aktionsplattform wirksam umzusetzen, in-
dem sie die Ermächtigung der Frau auf allen Ebenen und ihre 
volle Mitwirkung in allen Bereichen der Gesellschaft unter an-
derem durch eine aktive und sichtbare Politik der Integration 
einer Gleichstellungsperspektive auf allen Ebenen fördern; 

 5. begrüßt außerdem die Antworten der Regierungen zu 
dem Fragebogen über die Umsetzung der Aktionsplattform136 
und bittet die Regierungen erneut, soweit nicht bereits gesche-
hen, im Einklang mit Resolution 1999/50 des Wirtschafts- und 

 
134 A/54/264. 
135 A/54/3, Kap. III, Ziffer 23. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 3 
(A/54/3/Rev.1). 
136 Siehe A/54/264, Ziffer 49. 

Sozialrats vom 29. Juli 1999 einzelstaatliche Bewertungen der 
Umsetzung der Aktionsplattform vorzulegen; 

 6. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die 
Regionalkommissionen und andere subregionale oder regionale 
Strukturen im Rahmen ihres Mandats und im Benehmen mit 
den Regierungen die weltweiten und regionalen Aktionsplatt-
formen regional und subregional überwachen, und fordert zur  
Förderung der diesbezüglichen Zusammenarbeit zwischen den 
Regierungen und gegebenenfalls den einzelstaatlichen Mecha-
nismen in ein und derselben Region auf; 

 7. erklärt erneut, dass es zur Umsetzung der Aktions-
plattform ebenfalls erforderlich sein wird, auf nationaler und 
internationaler Ebene ausreichende Mittel sowie neue und zu-
sätzliche Mittel zu Gunsten der Entwicklungsländer, insbeson-
ders in Afrika, und der am wenigsten entwickelten Länder, aus 
allen verfügbaren Finanzierungsmechanismen, so auch aus 
multilateralen, bilateralen und privaten Quellen, zu mobilisie-
ren; 

 8. erkennt an, dass die Umsetzung der Aktionsplattform 
in den Übergangsländern fortgesetzter einzelstaatlicher An-
strengungen und internationaler Zusammenarbeit und Hilfe be-
darf, wie es in der Aktionsplattform heißt; 

 9. erklärt erneut, dass zur Umsetzung der Aktionsplatt-
form möglicherweise Politiken neu formuliert und Mittel um-
geschichtet werden müssen, dass einige Politikänderungen je-
doch nicht zwangsläufig finanzielle Auswirkungen haben wer-
den; 

 10. fordert die Mitgliedstaaten auf, genügend Mittel für 
die Bereitstellung von nach Geschlecht und Alter aufgeschlüs-
selten Daten zu veranschlagen, damit Analysen der ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen und Messungen der erziel-
ten Fortschritte vorgenommen werden und so erfolgreiche ein-
zelstaatliche Strategien zur Umsetzung der Aktionsplattform 
ausgearbeitet werden können; 

 11. ermutigt alle Stellen des Systems der Vereinten Na-
tionen, einschließlich der Programme, Fonds und Sonderorga-
nisationen, und den Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau, auch weiterhin aktiv an den Vorbereitun-
gen für die Sondertagung mitzuwirken und auf höchster Ebene 
an der Sondertagung teilzunehmen, namentlich mit Vorträgen 
über die besten Praktiken, die angetroffenen Hindernisse und 
eine Vision für die Zukunft, mit dem Ziel, die Umsetzung der 
Aktionsplattform zu beschleunigen und auf neue Tendenzen 
einzugehen; 

 12. begrüßt die von allen Regionalkommissionen und an-
deren zwischenstaatlichen Organisationen zu Gunsten der Vor-
bereitungen für die Sondertagung unternommenen Initiativen 
und Aktivitäten; 

 13. erklärt erneut, dass die Teilnahme an der Sonderta-
gung auf einer hohen politischen Ebene erfolgen sollte; 

 14. bittet die Mitgliedstaaten, in die Delegationen, die sie 
in den Vorbereitungsausschuss beziehungsweise zur Sonderta-
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gung entsenden, Vertreter der einzelstaatlichen Mechanismen 
zur Förderung der Frau aufzunehmen; 

 15. wiederholt den Beschluss, dass die nichtstaatlichen 
Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat sowie die nichtstaatlichen Organisationen, die bei der 
Vierten Weltfrauenkonferenz akkreditiert waren, an der Son-
dertagung teilnehmen dürfen, ohne dadurch einen Präzedenz-
fall für künftige Tagungen der Generalversammlung zu schaf-
fen137; 

 16. legt den Mitgliedstaaten nahe, die maßgeblichen Ak-
teure der Zivilgesellschaft, insbesondere nichtstaatliche Orga-
nisationen und Vertreter von Frauenorganisationen, in ihre ein-
zelstaatlichen Vorbereitungsaktivitäten einzubeziehen und in 
die Delegationen aufzunehmen, die sie in den Vorbereitungs-
ausschuss beziehungsweise zur Sondertagung entsenden; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Sondertagung vorzulegen; 

 18. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse der 
Vierten Weltfrauenkonferenz und der Sondertagung der Gene-
ralversammlung unter dem Motto 'Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert'" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 54/142 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/599 und Korr.1) 

54/142. Vorbereitungen für die Sondertagung der Gene-
ralversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert" 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/100 vom 12. De-
zember 1997, 52/231 vom 4. Juni 1998 und 53/120 vom 9. De-
zember 1998 sowie die Resolution 1996/6 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 22. Juli 1996 und eingedenk der Ratsresolution 
1999/50 vom 29. Juli 1999, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Einleitung der umfassenden Überprüfung und Bewer-
tung der Umsetzung der Aktionsplattform der Vierten Welt-
frauenkonferenz138 sowie von seinem Bericht über den Rahmen 
für weitere Maßnahmen und Initiativen, die auf der Sonderta-
gung der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert" erwogen 
werden könnten139, 

 
137 Siehe Resolution 52/100, Ziffer 46. 
138 E/CN.6/1999/PC/3. 
139 E/CN.6/1999/PC/2. 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
über die von den Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau erzielten 
Fortschritte bei der Umsetzung der Aktionsplattform140, 

 1. bittet die Regierungen erneut, soweit nicht bereits ge-
schehen, einzelstaatliche Aktionspläne und Berichte über die 
Umsetzung der Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz141 zu erstellen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
die maßgeblichen Akteure der Zivilgesellschaft, insbesondere 
die nichtstaatlichen Organisationen, daran mitwirken; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, bei der Erstellung der Um-
setzungspläne und -berichte sowie bei der Beantwortung des 
Fragebogens über die Umsetzung der Aktionsplattform142 über 
gute Praktiken, positive Maßnahmen, die gewonnenen Erfah-
rungen, den Einsatz qualitativer und quantitativer Indikatoren 
zur Messung der Fortschritte und, soweit möglich, über die 
wichtigsten in den Hauptproblembereichen der Aktionsplatt-
form noch zu bewältigenden Herausforderungen sowie die an-
getroffenen Hindernisse Bericht zu erstatten; 

 3. ermutigt alle Regionalkommissionen und sonstigen 
zwischenstaatlichen Regionalorganisationen, Aktivitäten zu 
Gunsten der Vorbereitungen für die Sondertagung der General-
versammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert" durchzuführen, unter anderem 
indem sie Vorbereitungstagungen abhalten, um die Einbezie-
hung einer regionalen Perspektive bei der Umsetzung und den 
weiteren Maßnahmen und Initiativen sowie bei der Ausarbei-
tung einer Vision für die Gleichstellung der Geschlechter sowie 
für Entwicklung und Frieden im 21. Jahrhundert sicherzu-
stellen, und ihre Berichte im Jahr 2000 der als Vorbereitungs-
ausschuss für die Sondertagung fungierenden Kommission für 
die Rechtsstellung der Frau zur Verfügung zu stellen; 

 4. ermutigt alle Stellen des Systems der Vereinten Na-
tionen, einschließlich der Programme, Fonds und Sonderorga-
nisationen, und den Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau, aktiv an den Vorbereitungen mitzuwirken 
und auf höchster Ebene an der Sondertagung teilzunehmen, 
namentlich mit Vorträgen über die besten Praktiken, die ange-
troffenen Hindernisse und eine Vision für die Zukunft, mit dem 
Ziel, die Umsetzung der Aktionsplattform zu beschleunigen 
und auf neue Tendenzen einzugehen; 

 5. beschließt, dass die Sondertagung ein Plenum und ei-
nen Ad-hoc-Plenarausschuss haben wird; 

 6. erklärt erneut, dass die Sondertagung auf der Grund-
lage und unter vollinhaltlicher Achtung der Aktionsplattform 

 
140 E/CN.6/1999/PC/4, Anlage. 
141 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
142 Siehe A/54/264, Ziffer 49. 
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durchgeführt wird und dass die darin enthaltenen bestehenden 
Vereinbarungen nicht neu ausgehandelt werden; 

 7. beschließt, dass die vorläufige Tagesordnung die fol-
genden Punkte umfassen wird: 

 a) Überprüfung und Bewertung des Umsetzungsstandes 
in den zwölf Hauptproblembereichen der Aktionsplattform; 

 b) Weitere Maßnahmen und Initiativen zur Überwindung 
der bei der Umsetzung der Aktionsplattform angetroffenen 
Hindernisse; 

 8. ersucht den Generalsekretär, rechtzeitig zur nächsten 
Sitzung des Vorbereitungsausschusses im Jahr 2000 umfassen-
de Berichte über den Umsetzungsstand der Aktionsplattform 
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu erstellen 
und dabei alle einschlägigen Informationen und Beiträge zu be-
rücksichtigen, die dem System der Vereinten Nationen zu den 
folgenden Punkten zur Verfügung stehen: 

 a) Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Ak-
tionsplattform, unter anderem auf der Grundlage der einzel-
staatlichen Aktionspläne, der dem Ausschuss für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau gemäß Artikel 18 des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau143 von den Vertragsstaaten vorgelegten Berichte, der 
Antworten der Mitgliedstaaten zu dem Fragebogen betreffend 
die Umsetzung der Aktionsplattform, der in den einschlägigen 
Foren der Vereinten Nationen abgegebenen Erklärungen der 
Delegationen, der Berichte der Regionalkommissionen und an-
deren Stellen des Systems der Vereinten Nationen sowie der 
Folgemaßnahmen zu den jüngsten Weltkonferenzen der Ver-
einten Nationen; 

 b) gute Praktiken, positive Maßnahmen, gewonnene Er-
fahrungen, Beispiele für den Einsatz qualitativer und quantita-
tiver Indikatoren zur Messung der Fortschritte, erfolgreiche 
Strategien und vielversprechende Initiativen zur Umsetzung der 
Aktionsplattform; 

 c) angetroffene Hindernisse und Strategien zu ihrer      
Überwindung; 

 d) weitere Maßnahmen und Initiativen, im Rahmen der 
Gesamtziele Gleichstellung, Entwicklung und Frieden, zur Be-
schleunigung der Fortschritte bei der Umsetzung in den zwölf 
Hauptproblembereichen der Aktionsplattform über das Jahr 
2000 hinaus, in Anerkennung der Notwendigkeit von Analyse-
instrumenten und Umsetzungsstrategien, unter Berücksichti-
gung der Beiträge und Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu 
dem Bericht des Generalsekretärs über den Rahmen für weitere 
Maßnahmen und Initiativen139, und bittet in diesem Zusam-
menhang die Mitgliedstaaten um ihre entsprechenden Beiträge 
und Stellungnahmen; 

 
143 Resolution 34/180, Anlage. 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, eingedenk der 
Resolutionen 52/231 und 53/120 die gesamte erforderliche Do-
kumentation für die Sondertagung rechtzeitig bereitzustellen; 

 10. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, im 
Rahmen des Meinungsaustauschs zur Überprüfung und Bewer-
tung der Umsetzung der Aktionsplattform auch weiterhin mit 
den maßgeblichen Akteuren der Zivilgesellschaft, insbesondere 
den nichtstaatlichen Organisationen, Erörterungen abzuhalten 
und dabei so weit wie möglich elektronische Verbindungen zu 
nutzen; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten und die Beobachter nach-
drücklich auf, sicherzustellen, dass sie auf der Sondertagung 
auf hoher politischer Ebene vertreten sind; 

 12. bestätigt, dass die Sondertagung im Einklang mit der 
hergebrachten Praxis der Generalversammlung allen Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, Mitgliedern der Sonderorgani-
sationen sowie Beobachtern offen stehen wird144; 

 13. fordert, dass angeschlossene Mitglieder der Regional-
kommissionen im Einklang mit der Geschäftsordnung der Ge-
neralversammlung mit dem gleichen Beobachterstatus an der 
Sondertagung und an dem Vorbereitungsprozess für die Son-
dertagung teilnehmen, den sie auch bei ihrer Teilnahme an der 
Vierten Weltfrauenkonferenz innehatten; 

 14. legt den Mitgliedstaaten nahe, die maßgeblichen Ak-
teure der Zivilgesellschaft, insbesondere nichtstaatliche Orga-
nisationen und Vertreter von Frauenorganisationen, in ihre ein-
zelstaatlichen Vorbereitungsaktivitäten einzubeziehen und in 
die Delegationen aufzunehmen, die sie in den Vorbereitungs-
ausschuss beziehungsweise zur Sondertagung entsenden; 

 15. unterstreicht die wichtige Rolle, die den nichtstaatli-
chen Organisationen bei der Umsetzung der Aktionsplattform 
zukommt, und die Notwendigkeit ihrer aktiven Mitwirkung an 
den Vorbereitungen für die Sondertagung sowie dass es gilt, 
geeignete Vorkehrungen für ihren Beitrag zu der Sondertagung 
zu treffen; 

 16. beschließt, dass die nichtstaatlichen Organisationen 
mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen, die bei der Vierten Weltfrau-
enkonferenz akkreditiert waren, an der Sondertagung teilneh-
men dürfen, ohne dadurch einen Präzedenzfall für künftige Ta-
gungen der Generalversammlung zu schaffen144; 

 17. beschließt außerdem, die Prüfung aller Modalitäten 
für die Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen an der 
Sondertagung bis zur nächsten Sitzung des Vorbereitungsaus-
schusses zurückzustellen; 

 18. bittet den Vorstand der als Vorbereitungsausschuss für 
die Sondertagung fungierenden Kommission für die Rechtsstel-
lung der Frau, gegebenenfalls informelle, allen Mitgliedstaaten 

 
144 Siehe Resolution 52/100, Ziffer 46. 
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offen stehende Konsultationen anzuberaumen, um die Vorbe-
reitungen für die Sondertagung zu erörtern; 

 19. empfiehlt der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, den größten Teil ihrer für drei Wochen angesetzten vier-
undvierzigsten Tagung im März 2000 ihren Aufgaben als Vor-
bereitungsausschuss für die Sondertagung der Generalver-
sammlung zu widmen. 

RESOLUTION 54/143 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/143. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 1999/207 und 
1999/282 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 2. Februar 1999 
beziehungsweise 30. Juli 1999 betreffend die Erweiterung des 
Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses, die in der an den Gene-
ralsekretär gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung 
Côte d'Ivoires bei den Vereinten Nationen vom 13. August 
1998145, der an den Generalsekretär gerichteten Verbalnote der 
Ständigen Vertretung der Republik Korea bei den Vereinten 
Nationen vom 26. Mai 1999146 und der an den Generalsekretär 
gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung Chiles bei den 
Vereinten Nationen vom 20. Juli 1999147 enthalten sind, 

 1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen von vierundfünfzig auf siebenundfünfzig 
Staaten zu erhöhen; 

 2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner Organisationstagung 2000 zu wäh-
len. 

RESOLUTION 54/144 

Auf der 83. Plenarsitzung am  17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/144. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz     
über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebe-
nen, anderen unfreiwilligen Migranten und 
Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachbarstaaten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 20. De-
zember 1993, 49/173 vom 23. Dezember 1994, 50/151 vom 
 
145 E/1998/97. 
146 E/1999/76. 
147 E/1999/112. 

21. Dezember 1995, 51/70 vom 12. Dezember 1996, 52/102 
vom 12. Dezember 1997 und insbesondere 53/123 vom 9. De-
zember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs148 und 
des Berichts der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten 
Nationen149, 

 in Anbetracht dessen, dass in den Ländern der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten nach wie vor akute Probleme im 
Zusammenhang mit der Migration und Vertreibung bestehen 
und dass es notwendig ist, Folgemaßnahmen zu der Regional-
konferenz über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, 
anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Län-
dern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betrof-
fenen Nachbarstaaten sowie zu den darauffolgenden Schluss-
folgerungen des Exekutivausschusses des Programms des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen150 zu er-
greifen, 

 in Bekräftigung der Auffassung der Konferenz, dass zwar 
die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung für die 
Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung von Bevöl-
kerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen und dass die-
se Fragen als einzelstaatliche Prioritäten angesehen werden 
müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung der Notwendigkeit 
verstärkter internationaler Unterstützung für die einzelstaatli-
chen Anstrengungen, die die Länder der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten unternehmen, um diesen Verpflichtungen im 
Rahmen des Aktionsprogramms der Konferenz151 wirksam 
nachzukommen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die In-
ternationale Organisation für Migration und die Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, 
wenn es um die Erarbeitung von Strategien und praktischen In-
strumenten für einen wirksameren Kapazitätsaufbau in den 
Herkunftsländern und um den Ausbau von Programmen zur 
Behandlung der verschiedenen Problemfelder geht, die für die 
Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von Belang 
sind, 

 mit Genugtuung über die Beiträge derjenigen Länder, die 
auf den Appell reagiert haben, den das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und die Internationale 
Organisation für Migration 1999 erlassen haben, und mit Dank 
für diese konkrete Ermutigung der Länder der Gemeinschaft 

 
148 A/54/286. 
149 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12 (A/54/12). 
150 Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 12A und Korrigendum 
(A/51/12/Add.1 und Korr.1), Abschnitt III.B; ebd., Zweiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12A (A/52/12/Add.1), Abschnitt III.B; ebd., Dreiundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12A (A/53/12/Add.1), Abschnitt III.C; und ebd., Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12A (A/54/12/Add.1), Kap. III, Abschnitt B.  
151 A/51/341 und Korr.1, Anhang. 
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Unabhängiger Staaten sowie für die weitere interinstitutionelle 
Zusammenarbeit, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Ergebnissen, die die 
Umsetzung des Aktionsprogramms der Konferenz gezeitigt hat, 

 in Anbetracht dessen, dass einige der Bestimmungen des 
Aktionsprogramms noch im Stadium der praktischen Ausfor-
mulierung sind und im Jahr 2000 nicht verwirklicht werden 
können,  

 unter Berücksichtigung dessen, dass der Lenkungsausschuss 
der Konferenz die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen 
hat, die sich mit der Frage des Folgeprozesses der Konferenz 
befassen soll,  

 überzeugt davon, dass auch künftig der regionale Ansatz 
beibehalten werden muss, damit das Aktionsprogramm wirk-
sam umgesetzt werden kann, 

 daran erinnernd, dass der Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen Insti-
tutionen unerlässlich sind, wenn Massenvertreibungen der Be-
völkerung verhindert werden sollen, 

 eingedenk dessen, dass die wirksame Umsetzung der in dem 
Aktionsprogramm enthaltenen Empfehlungen erleichtert wer-
den sollte und dass sie nur dadurch sichergestellt werden kann, 
dass alle interessierten Staaten, zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und anderen Akteure in dieser Hin-
sicht zusammenarbeiten und koordinierte Maßnahmen durch-
führen, 

 feststellend und bekräftigend, wie wichtig das Abkommen 
von 1951152 und das Protokoll von 1967153 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs148 sowie von dem Bericht der Hohen Flüchtlingskommis-
sarin der Vereinten Nationen149; 

 2. fordert die Regierungen der Länder der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten auf, in Zusammenarbeit mit dem Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, der 
Internationalen Organisation für Migration und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verstärkte 
Anstrengungen zu unternehmen und bei den Folgemaßnahmen 
zu der Regionalkonferenz über die Probleme der Flüchtlinge, 
Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkeh-
rer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
und den betroffenen Nachbarstaaten stärker zusammenzuarbei-
ten, und begrüßt die positiven Ergebnisse, die sie bei der Um-
setzung des Aktionsprogramms der Konferenz151 erzielt haben; 

 
152 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
153 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 

 3. schließt sich der breiten Übereinstimmung an, die die 
Teilnehmer der Lenkungsgruppe der Konferenz darüber erzielt 
haben, dass weitere Anschlussmaßnahmen zu den in dem Ak-
tionsprogramm enthaltenen Problemfeldern ergriffen und Über-
legungen über eine Fortführung des Folgeprozesses der Konfe-
renz nach dem Jahr 2000 angestellt werden sollten; 

 4. fordert die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten und andere interessierte Staaten auf, in Zusammenar-
beit mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen, der Internationalen Organisation für Wande-
rungen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa konkrete Vorschläge für einen Mechanismus zur 
möglichen Weiterverfolgung der Konferenz nach dem Jahr 
2000 auszuarbeiten; 

 5. bittet alle Länder, soweit nicht bereits geschehen, dem 
Abkommen von 1951152 und dem Protokoll von 1967153 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge beizutreten und sie vollin-
haltlich umzusetzen, und begrüßt gleichzeitig den Beitritt Ge-
orgiens und Kasachstans zu dem Abkommen; 

 6. fordert die Staaten und die interessierten internationa-
len Organisationen auf, die praktische Umsetzung des Aktions-
programms auf geeignete Weise und in einem entsprechenden 
Umfang in einem Geist der Solidarität und der Lastenteilung zu 
unterstützen; 

 7. bittet die internationalen Finanz- und sonstigen Insti-
tutionen, zur Finanzierung von Projekten und Programmen bei-
zutragen, die im Rahmen der Umsetzung des Aktionspro-
gramms unternommen werden; 

 8. bittet die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, ihre bilaterale, subregionale und regionale Zusammen-
arbeit zu verstärken, um bei dem Prozess der Umsetzung des 
Aktionsprogramms ein Gleichgewicht zwischen ihren Ver-
pflichtungen und Interessen zu wahren; 

 9. fordert die Regierungen der Länder der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten auf, künftig noch stärker für die dem 
Aktionsprogramm zugrunde liegenden Grundsätze einzutreten, 
insbesondere für die Menschenrechte und die Grundsätze des 
Flüchtlingsschutzes, und durch Unterstützung auf hoher politi-
scher Ebene dafür zu sorgen, dass seine Umsetzung voran-
schreitet; 

 10. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen und die Internationale Organisation für 
Migration, ihre Beziehungen zu den anderen internationalen 
Schlüsselakteuren, wie beispielsweise dem Europarat, der Eu-
ropäischen Kommission und anderen Menschenrechts-, Ent-
wicklungs- und Finanzinstitutionen, zu vertiefen, um die breit-
gefächerten und komplexen Problemfelder in dem Ak-
tionsprogramm besser angehen zu können; 

 11. begrüßt die Fortschritte, die beim Aufbau einer Zivil-
gesellschaft erzielt wurden, insbesondere durch den Aufbau des 
nichtstaatlichen Sektors und den Ausbau der Zusammenarbeit 
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zwischen den nichtstaatlichen Organisationen und den Regie-
rungen in einer Reihe von Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass zwischen 
den Fortschritten bei der Umsetzung des Aktionsprogramms 
und den bei der Förderung einer Zivilgesellschaft erzielten 
Fortschritten, insbesondere auf dem Gebiet der Menschenrech-
te, ein Zusammenhang besteht; 

 12. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen 
Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der Konferenz 
zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des konstruktiven mul-
tinationalen Dialogs zwischen einer großen Anzahl betroffener 
Länder stärker zu unterstützen und weitere Maßnahmen im 
Hinblick auf die vollinhaltliche Umsetzung der Empfehlungen 
der Konferenz zu ergreifen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit, diejenigen Empfeh-
lungen des Aktionsprogramms zu befolgen, die die Achtung 
vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies ein 
wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Wanderbewegungen, 
der Festigung der Demokratie und der Förderung der Rechts-
staatlichkeit und Stabilität ist; 

 14. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf der 
Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des Völker-
rechts, namentlich des humanitären Rechts und der internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, zu ergreifen, um Situationen zu 
verhindern, die zu neuen Strömen von Flüchtlingen und Ver-
triebenen und zu anderen Formen der unfreiwilligen Migration 
führen; 

 15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
dem Folgeprozess der Konferenz Bericht zu erstatten; 

 16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/145 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/145. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 23. De-
zember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 vom 
12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997 und 
53/122 vom 9. Dezember 1998, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Mehrheit der Flüchtlinge 
Kinder und Frauen sind, 

 in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen und 
am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung, Ge-
walt, militärischer Zwangsrekrutierung, sexueller Nötigung und 
anderen Misshandlungen zu werden, und daher besondere Hilfe 
und Betreuung benötigen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbegleite-
ten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu ihren 
Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein Ende fin-
det, 

 Kenntnis nehmend von den vom Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen im Mai 1994 heraus-
gegebenen überarbeiteten Richtlinien betreffend Flüchtlings-
kinder und von der Erarbeitung eines Katalogs von Nothilfe-
maßnahmen, die dem Amt des Hohen Kommissars, dem Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen 
Organisationen die Koordinierung und das bessere Eingehen 
auf die Bedürfnisse unbegleiteter Minderjähriger erleichtern 
sollen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die 
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig zu 
machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wiederver-
einigung der Flüchtlinge mit ihren Familien, 

 erfreut über die Bemühungen, die die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen unternimmt, um Flücht-
linge wieder mit ihren Familien zu vereinigen, 

 Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die die Hohe 
Kommissarin unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjährigen, 
Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, dass in 
dieser Hinsicht weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes154 sowie des Abkommens von 
1951155 und des Protokolls von 1967156 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs157; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffne-
te Konflikte158; 

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter beste-
hende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ausdruck 
und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwendig ist, 
frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzeitig über de-
taillierte und genaue Informationen über ihre Anzahl und ihren 
Aufenthaltsort zu verfügen; 

 
154 Resolution 44/25, Anlage. 
155 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
156 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
157 A/54/285. 
158 A/54/430, Anlage. 
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 4. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Ressour-
cen für Programme zur Identifikation und Ausfindigmachung 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zur Verfügung gestellt 
werden; 

 5. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtigkeit der 
Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit mit den ande-
ren zuständigen Organen der Vereinten Nationen Politiken in 
ihre Programme einzubeziehen, die darauf abzielen, die Tren-
nung von Flüchtlingsfamilien zu verhindern; 

 6. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das 
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Vereinten 
Nationen, andere internationale Organisationen sowie die zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen auf, ihr Möglichstes 
zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe und Schutz zu 
gewähren und die Rückkehr unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wiedervereinigung mit 
diesen zu beschleunigen; 

 7. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Organi-
sationen der Vereinten Nationen, andere internationale Organi-
sationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und Interessen un-
begleiteter minderjähriger Flüchtlinge angemessen sind und die 
ihnen die Wiedervereinigung mit ihren Familien ermöglichen; 

 8. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten Kon-
flikten beteiligte Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht zu 
achten, und fordert in diesem Zusammenhang die Vertragsstaa-
ten auf, die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949159 und der damit zusammenhängenden Rechts-
instrumente unter Berücksichtigung der Resolution 2, die auf 
der im Dezember 1995 in Genf abgehaltenen sechsundzwan-
zigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz 
verabschiedet wurde, sowie die Bestimmungen des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes154, die den von bewaffne-
ten Konflikten betroffenen Kindern besonderen Schutz und ei-
ne Sonderbehandlung einräumen, voll einzuhalten; 

 9. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten oder 
menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und ihre 
Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen Hand-
lungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen; 

 10. fordert den Generalsekretär, die Hohe Flüchtlings-
kommissarin der Vereinten Nationen, das Sekretariats-Amt für 
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen Organisatio-
nen der Vereinten Nationen sowie die anderen internationalen 
Organisationen auf, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der Bil-

 
159 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 

dung, der Gesundheit und der psychologischen Rehabilitation 
angedeihen zu lassen; 

 11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
bei seinen Bemühungen um eine stärkere weltweite Bewusst-
seinsbildung und die Mobilisierung der Behörden und der Öf-
fentlichkeit für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, namentlich minderjährigen Flücht-
lingen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten und in seinem Bericht 
den Mädchen unter den Flüchtlingen besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 

RESOLUTION 54/146 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/146. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Hohen Flüchtlingskom-
missarin der Vereinten Nationen über die Tätigkeit des Am-
tes160 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine fünfzigste Tagung161 und der darin enthalte-
nen Schlussfolgerungen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/125 vom 9. Dezember 
1998, 

 mit Lob für die Kompetenz, den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ihre Mitarbeiter ihre Aufgaben 
wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Ausübung 
ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, und die 
Verwundung und den Tod von Mitarbeitern als Folge von all-
gemeinen und gezielten Gewalttätigkeiten beklagend, 

 mit Lob für die Staaten, die erfolgreich dauerhafte Lösun-
gen verwirklicht haben, 

 1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine fünfzigste Tagung161 und die darin enthalte-
nen Schlussfolgerungen; 

 2. bekräftigt nachdrücklich die grundlegende Bedeutung 
sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter der 
Aufgabe des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen, die darin besteht, Flüchtlingen internatio-
nalen Rechtsschutz zu gewähren und nach dauerhaften Lösun-

 
160 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12 (A/54/12). 
161 Ebd., Beilage 12A (A/54/12/Add.1). 
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gen für das Flüchtlingsproblem zu suchen, und verweist erneut 
auf die Notwendigkeit, dass die Regierungen weiterhin die 
wirksame Wahrnehmung dieser Aufgabe erleichtern; 

 3. bekräftigt die grundlegende Wichtigkeit des Abkom-
mens von 1951162 und des Protokolls von 1967163 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, insbesondere ihrer Anwendung 
in einer Art und Weise, die mit dem Ziel und Zweck dieser 
Rechtsakte in jeder Hinsicht vereinbar ist, stellt mit Genug-
tuung fest, dass inzwischen einhundertneununddreißig Staaten 
Vertragspartei eines oder beider Rechtsakte sind, und ermutigt 
das Amt des Hohen Kommissars und die Staaten, ihre Anstren-
gungen zur Förderung einer höheren Zahl von Beitritten zu die-
sen Rechtsakten und ihrer vollinhaltlichen Durchführung zu 
verstärken; 

 4. nimmt davon Kenntnis, dass 1999 der fünfzigste Jah-
restag der Genfer Abkommen über das Recht bewaffneter Kon-
flikte164 begangen wird und fordert die Staaten und andere Par-
teien bewaffneter Konflikte auf, das humanitäre Völkerrecht 
genauestens einzuhalten;  

 5. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass 1999 auch der 
dreißigste Jahrestag des Übereinkommens der Organisation der 
afrikanischen Einheit zur Regelung der spezifischen Aspekte 
der Flüchtlingsprobleme in Afrika165 begangen wird, und aner-
kennt den Beitrag dieses Übereinkommens zu der Entwicklung 
regionaler Normen für den Schutz von Flüchtlingen; 

 6. erklärt erneut, dass, wie in Artikel 14 der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte166 dargelegt, jeder Mensch 
das Recht hat, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu su-
chen und zu genießen, und fordert alle Staaten auf, keine Maß-
nahmen zu ergreifen, die das Institut des Asyls gefährden könn-
ten, insbesondere Flüchtlinge oder Asylsuchende nicht im Wi-
derspruch zu den internationalen Normen zurück- oder auszu-
weisen; 

 7. betont, dass die Hauptverantwortung für den Schutz 
von Flüchtlingen bei den Staaten liegt, deren volle und wirk-
same Zusammenarbeit, deren Tätigwerden und deren politische 
Entschlossenheit gefordert sind, damit das Amt des Hohen 
Kommissars seine mandatsmäßigen Aufgaben erfüllen kann, 
und fordert die Staaten, das Amt des Hohen Kommissars und 
alle interessierten Parteien auf, ihre Aufmerksamkeit gezielt auf 
die Neubelebung alter und den Aufbau neuer Partnerschaften 
zu richten, die das System des internationalen Rechtsschutzes 
von Flüchtlingen unterstützen; 

 8. unterstreicht die Bedeutung der internationalen Soli-
darität und der Lastenteilung, wenn es um die Stärkung des in-
ternationalen Rechtsschutzes von Flüchtlingen geht, fordert alle 
Staaten sowie die zuständigen nichtstaatlichen und sonstigen 
 
162 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
163 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
164 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 
165 Ebd., Vol. 1001, Nr. 14691. 
166 Resolution 217 A (III). 

Organisationen nachdrücklich auf, sich gemeinsam mit dem 
Amt des Hohen Kommissars darum zu bemühen, die Last der-
jenigen Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer, zu er-
leichtern, die eine große Anzahl von Asylsuchenden und 
Flüchtlingen aufgenommen haben, und Mittel dafür zu mobili-
sieren, und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, auch 
weiterhin als Katalysator für die Mobilisierung von Hilfe sei-
tens der internationalen Gemeinschaft zu wirken, um die wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen umfangreicher 
Flüchtlingspopulationen, vor allem in Entwicklungsländern, 
anzugehen; 

 9. verurteilt alle Handlungen, die die persönliche Sicher-
heit und das Wohl der Flüchtlinge und Asylsuchenden bedro-
hen, wie beispielsweise Zurückweisung, rechtswidrige Auswei-
sung und körperliche Angriffe, und fordert alle Staaten, in de-
nen sie Zuflucht gefunden haben, auf, gegebenenfalls in Zu-
sammenarbeit mit den internationalen Organisationen alles Er-
forderliche zu tun, um sicherzustellen, dass die Grundsätze des 
Schutzes von Flüchtlingen, einschließlich der humanen Be-
handlung von Asylsuchenden, eingehalten werden; 

 10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den zivilen und 
humanitären Charakter von Flüchtlingslagern und -siedlungen 
zu wahren, unter anderem indem sie wirksame Maßnahmen er-
greifen, um die Infiltration bewaffneter Elemente zu verhin-
dern, solche bewaffneten Elemente zu identifizieren und von 
der Flüchtlingsbevölkerung zu trennen, die Flüchtlinge an si-
cheren Orten anzusiedeln und dem Amt des Hohen Kommis-
sars und den anderen zuständigen humanitären Organisationen 
raschen, ungehinderten und sicheren Zugang zu den Asylsu-
chenden, Flüchtlingen und anderen unter ihrer Obhut stehenden 
Personen zu ermöglichen; 

 11. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über 
die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal167 sowie die Behandlung von Initiativen zur 
Ausweitung seines Anwendungsbereichs ratione personae und 
fordert die Staaten und alle betroffenen Parteien auf, alles zu 
tun, um die persönliche Sicherheit und das Eigentum der Mit-
arbeiter des Amtes des Hohen Kommissars und des sonstigen 
humanitären Personals zu gewährleisten, jedes gegen sie verüb-
te Verbrechen in vollem Umfang zu untersuchen und die für 
solche Verbrechen verantwortlichen Personen vor Gericht zu 
bringen; 

 12. fordert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
nachdrücklich auf, die Suche der Hohen Kommissarin nach 
dauerhaften Lösungen für die Flüchtlingsprobleme, namentlich 
je nach Zweckmäßigkeit freiwillige Rückführung, Eingliede-
rung im Asylland und Neuansiedlung in Drittländern, zu unter-
stützen, bekräftigt, dass die freiwillige Rückführung die bevor-
zugte Lösung für Flüchtlingsprobleme ist und fordert die Her-
kunftsländer, die Asylländer, das Amt des Hohen Kommissars 
und die internationale Gemeinschaft auf, in partnerschaftlichem 
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Geist zu handeln, damit die Flüchtlinge ihr Recht auf Rückkehr 
in ihre Heimat in Sicherheit und Würde wahrnehmen können; 

 13. fordert alle Staaten auf, Bedingungen zu fördern, die 
der freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen in Sicherheit 
und Würde förderlich sind, namentlich Bedingungen zur För-
derung der Aussöhnung und der langfristigen Entwicklung in 
den Rückkehrländern, und die nachhaltige Wiedereingliede-
rung der Rückkehrer zu unterstützen, indem sie den Herkunfts-
ländern, gegebenenfalls gemeinsam mit dem Amt des Hohen 
Kommissars und den zuständigen Entwicklungsorganisationen, 
die erforderliche Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe gewäh-
ren, und fordert das Amt des Hohen Kommissars nachdrücklich 
auf, seine Zusammenarbeit und Koordinierung mit den zustän-
digen Stellen, namentlich internationalen Finanzinstitutionen 
und nichtstaatlichen Organisationen, zu verstärken; 

 14. verweist von neuem auf das Recht eines jeden Men-
schen, in sein Herkunftsland zurückzukehren, betont in dieser 
Hinsicht, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rückkehr ihrer 
Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert alle Staaten auf, die 
Rückkehr ihrer Staatsangehörigen, die Asyl beantragt haben 
und bei denen keine Notwendigkeit internationalen Rechts-
schutzes festgestellt wurde, zu erleichtern, und betont, dass die 
Rückkehr unabhängig von der Rechtsstellung der Betroffenen 
auf humane Weise und unter voller Achtung ihrer Menschen-
rechte und Würde erfolgen muss; 

 15. erkennt an, dass es wünschenswert ist, dass die inter-
nationale Gemeinschaft umfassende Ansätze für die Probleme 
der Flüchtlinge und Vertriebenen ausarbeitet, namentlich auch 
umfassende regionale Ansätze, und stellt in dieser Hinsicht 
fest, dass der Aufbau von Kapazitäten in den Herkunfts- und 
Asylländern eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es darum 
geht, gegen die tieferen Ursachen der Flüchtlingsströme anzu-
gehen, die Vorbereitung auf Notsituationen und die Reaktion 
darauf zu verstärken, wirksamen Schutz zu gewähren und dau-
erhafte Lösungen herbeizuführen; 

 16. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in Zusammen-
arbeit mit dem Amt des Hohen Kommissars und anderen zu-
ständigen Organisationen im Rahmen eines umfassenden An-
satzes zur Auseinandersetzung mit Flüchtlingsfragen Initiativen 
zum Aufbau von Kapazitäten zu untersuchen und voll zu unter-
stützen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ei-
ne nachhaltige Entwicklung zu fördern und den Erfolg von Ak-
tivitäten zum Aufbau von Kapazitäten sicherzustellen, und 
verweist erneut darauf, dass dies auch solche Initiativen umfas-
sen kann, die die Rechts- und Rechtspflegeinstitutionen und die 
Zivilgesellschaft stärken, die Einhaltung der Menschenrechte, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Rechenschaftspflicht fördern 
und die Staaten besser in die Lage versetzen, ihren Verantwort-
lichkeiten in Bezug auf die unter der Obhut des Amtes des Ho-
hen Kommissars stehenden Personen nachzukommen; 

 17. betont erneut ihre Unterstützung für die Rolle, die 
dem Amt des Hohen Kommissars bei der Bereitstellung von 
humanitärer Hilfe und von Schutz für Binnenvertriebene auf 
der Grundlage der Kriterien in Ziffer 16 ihrer Resolu-

tion 53/125 zukommt, und unterstreicht die unveränderte Rele-
vanz der Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen168; 

 18. fordert die Staaten auf, sich eines Ansatzes zu bedie-
nen, der geschlechtsspezifische Belange berücksichtigt, und si-
cherzustellen, dass Frauen, deren Anspruch auf die Flüchtlings-
eigenschaft auf der wohlbegründeten Furcht vor Verfolgung 
aus Gründen beruht, die in dem Abkommen von 1951 und dem 
Protokoll von 1967 aufgeführt sind, insbesondere soweit es 
sich um Verfolgung in Form von sexueller Gewalt oder um an-
dere Formen der Verfolgung auf Grund der Geschlechtszuge-
hörigkeit handelt, der Flüchtlingsstatus zuerkannt wird, und 
ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine Anstrengungen 
zum Schutz weiblicher Flüchtlinge fortzusetzen und zu verstär-
ken; 

 19. fordert die Staaten und die betroffenen Parteien nach-
drücklich auf, die Grundsätze des Völkerrechts auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, des humanitären und des Flüchtlingsvöl-
kerrechts, die für die Garantie der Rechte von Flüchtlingskin-
dern und jugendlichen Flüchtlingen von besonderer Bedeutung 
sind, zu achten und zu befolgen, stellt fest, dass Flüchtlingskin-
der besonders anfällig sind, insbesondere im Zusammenhang 
mit bewaffneten Konflikten zwangsläufig der Gefahr der Ver-
wundung, der Ausbeutung und des Todes sowie der Entführung 
zur Zwangsrekrutierung in den Militärdienst ausgesetzt zu wer-
den, und fordert alle Staaten und betroffenen Parteien nach-
drücklich auf, alles zu tun, um Flüchtlingskinder und jugendli-
che Flüchtlinge insbesondere vor allen Arten von Gewalt, Aus-
beutung und Missbrauch und vor der Zwangsrekrutierung in 
den Militärdienst zu schützen und zu verhindern, dass sie von 
ihren Familien getrennt werden; 

 20. erkennt die besondere Rolle der älteren Flüchtlinge 
innerhalb der Flüchtlingsfamilie an und fordert eingedenk des-
sen, dass das Jahr 1999 zum Internationalen Jahr der älteren 
Menschen erklärt worden ist, die Staaten und das Amt des Ho-
hen Kommissars auf, erneute Anstrengungen zu unternehmen, 
um sicherzustellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die 
Würde der älteren Flüchtlinge voll geachtet werden und dass 
durch geeignete Programmtätigkeiten darauf eingegangen wird; 

 21. erinnert daran, dass die Familie die natürliche Grund-
einheit der Gesellschaft ist und dass sie Anspruch auf Schutz 
durch die Gesellschaft und den Staat hat, und fordert die Staa-
ten auf, in enger Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Kommissars und anderen zuständigen Organisationen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Flüchtlingsfamilien si-
cherzustellen, so auch durch Maßnahmen, die darauf abzielen, 
Familienmitglieder, die auf der Flucht voneinander getrennt 
wurden, wieder zusammenzuführen; 

 22. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt achtundvierzig Staa-
ten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen169 sind, und dass zwanzig Staa-

 
168 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 
169 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 360, Nr. 5158. 
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ten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1961 zur Ver-
minderung der Staatenlosigkeit170 sind, erinnert an die Ziffern 
14 bis 16 ihrer Resolution 50/152 vom 21. Dezember 1995 und 
ermutigt die Hohe Kommissarin, ihre Tätigkeiten zu Gunsten 
der Staatenlosen fortzusetzen; 

 23. fordert die Regierungen und sonstigen Geber auf, ihre 
internationale Solidarität und Bereitschaft zur Lastenteilung mit 
den Asylländern, insbesondere Entwicklungsländern, Über-
gangsländern und Ländern, die nur über begrenzte Ressourcen 
verfügen und die auf Grund ihrer geografischen Lage Flücht-
linge und Asylsuchende in großer Zahl aufgenommen haben, 
unter Beweis zu stellen, betont, dass das Amt des Hohen 
Kommissars mit angemessenen Mitteln zur Erfüllung seiner 
mandatsmäßigen Aufgaben ausgestattet werden muss und for-
dert in dieser Hinsicht die Regierungen auf, großzügige Beiträ-
ge zu dem jährlichen Einheits-Programmhaushalt des Amtes 
des Hohen Kommissars zu leisten, die Anstrengungen zur Er-
höhung der Zahl der Geber zu unterstützen, um eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern herbeizuführen, und der Hohen 
Kommissarin dabei behilflich zu sein, aus den bisherigen staat-
lichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privatsektor 
rechtzeitig zusätzliche Mittel zu beschaffen, um sicherzustel-
len, dass den Bedürfnissen der unter der Obhut des Amtes des 
Hohen Kommissars stehenden Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen voll entsprochen wird. 

RESOLUTION 54/147 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/600) 

54/147. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/126 vom 9. Dezember 
1998, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die Er-
klärung über territoriales Asyl verabschiedet hat, 

 ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika171 und die 
Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völker172, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum173 und die 
Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnen-
vertriebene in Afrika174, die von der Organisation der afrikani-

 
170 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. 
171 Ebd., Vol. 1001, Nr. 14691. 
172 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363. 
173 A/54/682, Anlage I. 
174 Ebd., Anlage II. 

schen Einheit auf ihrer am 13. and 14. Dezember 1998 in Khar-
tum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet wurden, 

 mit Genugtuung über den Beschluss CM/Dec.459 (LXX) 
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in 
Afrika, der vom Ministerrat der Organisation der afrikanischen 
Einheit auf seiner siebzigsten ordentlichen Tagung vom 8. bis 
10. Juli 1999 in Algier verabschiedet wurde175, 

 mit Lob für die Erste Ministerkonferenz der Organisation 
der afrikanischen Einheit über Menschenrechte in Afrika, die 
vom 12. bis 16. April 1999 in Grand-Baie (Mauritius) statt-
fand, und mit Genugtuung über die Aufmerksamkeit, die in der 
Erklärung und dem Aktionsplan, die von der Konferenz verab-
schiedet wurden, den für Flüchtlinge und Vertriebene relevan-
ten Fragen gewidmet wird, 

 die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur 
Ausarbeitung regionaler Normen für den Schutz von Flüchtlin-
gen und Rückkehrern leisten, und mit Genugtuung feststellend, 
dass die Asylländer in humanitärer Gesinnung und im Geiste 
afrikanischer Solidarität und Brüderlichkeit Flüchtlinge aufge-
nommen haben, 

 sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen gegen die 
tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und Bedingun-
gen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge 
und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hinsicht betonend, 
dass die Staaten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern müssen, 

 überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur Gewäh-
rung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass die inter-
nationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastenteilung ihre ma-
terielle, finanzielle und technische Hilfe für die Länder, in de-
nen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene aufhalten, 
aufstocken muss, 

 mit Genugtuung anerkennend, dass die internationale Ge-
meinschaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flüchtlinge, 
Rückkehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer in Afrika 
leistet, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass die Lage der Flücht-
linge und Vertriebenen in Afrika, insbesondere in Westafrika 
und im ostafrikanischen Zwischenseengebiet sowie im Horn 
von Afrika, trotz aller von den Vereinten Nationen, der Organi-
sation der afrikanischen Einheit und von anderen bisher un-
ternommenen Bemühungen weiterhin prekär ist, 

 betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Unter-
stützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskriminierung 
erfolgen soll, 
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 in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rückkehrern 
und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die Mehrzahl der 
von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung ausmachen und 
dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und anderen Konflikt-
folgen sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs176 sowie von dem Bericht der Hohen Flüchtlingskommis-
sarin der Vereinten Nationen177; 

 2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlechtern-
de sozioökonomische Lage, verschärft durch politische Instabi-
lität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen und Na-
turkatastrophen, dazu geführt hat, dass die Zahl der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas zugenommen hat, 
und ist insbesondere weiterhin besorgt über die Auswirkungen 
umfangreicher Flüchtlingspopulationen auf die Sicherheit, die 
sozioökonomische Lage und die Umwelt der Asylländer; 

 3. nimmt Kenntnis davon, dass 1999 der dreißigste Jah-
restag der Verabschiedung des Übereinkommens der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika171 began-
gen wird, appelliert an die afrikanischen Staaten, soweit noch 
nicht geschehen, dem Übereinkommen beizutreten, und fordert 
die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, ihre Ver-
pflichtung auf seine Ideale erneut zu bekräftigen und seine Be-
stimmungen zu achten und einzuhalten; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis davon, dass 1999 der fünf-
zigste Jahrestag der Unterzeichnung der Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949178 begangen wird, und fordert eingedenk 
dessen, dass bewaffnete Konflikte eine der Hauptursachen von 
Vertreibung in Afrika sind, die Staaten und sonstige an be-
waffneten Konflikten beteiligte Parteien auf, Buchstaben und 
Geist des humanitären Völkerrechts genauestens zu befolgen; 

 5. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen Ver-
treibungsursachen in Afrika auseinandersetzen müssen und for-
dert die afrikanischen Staaten, die internationale Gemeinschaft 
und die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, durch konkrete Maßnahmen den Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen den Schutz und die Hilfe zu gewäh-
ren, die sie benötigen, und großzügige Beiträge zu einzelstaat-
lichen Projekten und Programmen zur Linderung ihrer Not zu 
leisten; 

 6. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen 
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, Um-
weltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen ein 
Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte und konzertierte 
Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zusammenarbeit 
mit der Organisation der afrikanischen Einheit die Menschen-

 
176 A/54/414. 
177 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12 (A/54/12). 
178 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 

rechte für alle zu fördern und zu schützen und diese Probleme 
anzugehen; 

 7. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Afrikani-
schen Kommission für die Rechte der Menschen und der Völ-
ker im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei 
der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebe-
nen in Afrika zusammenzuarbeiten; 

 8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem positiven 
Ergebnis aller von den afrikanischen Staaten, der Organisation 
der afrikanischen Einheit und den subregionalen Organisatio-
nen unternommenen Anstrengungen zur Vermittlung und Kon-
fliktlösung sowie von der Einrichtung regionaler Mechanismen 
zur Verhütung und Beilegung von Konflikten und fordert alle 
in Betracht kommenden Parteien nachdrücklich auf, sich mit 
den humanitären Folgen von Konflikten auseinanderzusetzen; 

 9. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen und der 
jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre nachdrückli-
che Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen Verschlechte-
rung der sozioökonomischen Gegebenheiten und der Umwelt-
bedingungen und trotz der bereits übermäßig in Anspruch ge-
nommenen einzelstaatlichen Ressourcen in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Asylgrundsätzen auch weiterhin die zu-
sätzlichen Belastungen auf sich nehmen, die mit der Zunahme 
der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen verbunden sind; 

 10. spricht der internationalen Gemeinschaft und dem 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
ihren Dank aus für die humanitäre Hilfe, die sie den Flüchtlin-
gen und Vertriebenen sowie den Asylländern nach wie vor ge-
währen; 

 11. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Ausdruck, in 
denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche Aus-
weisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des Lebens, 
der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der Würde und 
des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist; 

 12. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den in-
ternationalen Organisationen im Rahmen ihrer Mandate alles 
Erforderliche zu tun, um die Achtung der Grundsätze des 
Rechtsschutzes für Flüchtlinge zu gewährleisten, und insbeson-
dere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre Charakter 
von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesenheit oder die 
Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt wird; 

 13. fordert die Staaten und alle sonstigen Akteure nach-
drücklich auf, alles Erforderliche zu tun, um Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit humanitärer Hilfe zu schützen, Angriffe 
auf einheimische und internationale humanitäre Helfer sowie 
deren Entführung zu verhüten und ihre Sicherheit zu garantie-
ren, und ersucht die Organisationen und die Helfer, die inner-
staatlichen Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem sie tä-
tig sind, einzuhalten; 
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 14. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Organi-
sation der afrikanischen Einheit, die subregionalen Organisa-
tionen und alle afrikanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit 
mit den Organisationen der Vereinten Nationen, den zwischen-
staatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und der in-
ternationalen Gemeinschaft die zur Unterstützung des Systems 
des internationalen Rechtsschutzes von Flüchtlingen bestehen-
den Partnerschaften zu stärken und neu zu beleben sowie neue 
aufzubauen; 

 15. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stellen 
auf, ihre Unterstützung der afrikanischen Regierungen durch 
geeignete Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu verstärken, so auch 
durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbreitung 
von Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechtsinstru-
mente und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-, Fach- 
und Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Erlasses be-
ziehungsweise der Änderung und der Anwendung der die 
Flüchtlinge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung der 
Fähigkeit zur Ergreifung von Notfallmaßnahmen und die Auf-
stockung der Kapazitäten zur Koordinierung der humanitären 
Tätigkeiten; 

 16. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Herkunfts- 
und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der freiwilli-
gen Rückführung förderlich sind, und erkennt an, dass die frei-
willige Rückführung zwar die vorrangige Lösung ist, dass je-
doch gegebenenfalls die Integration im Asylland und die Wie-
deransiedlung in einem Drittland ebenfalls tragfähige Alterna-
tiven zur Auseinandersetzung mit der Situation afrikanischer 
Flüchtlinge sein können, die wegen der in ihrem jeweiligen 
Herkunftsland herrschenden Bedingungen nicht dorthin zu-
rückkehren können; 

 17. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom Amt 
des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnahme- 
und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten Rückfüh-
rungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Millionen von 
Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt 
sind, und sieht weiteren Programmen zur Unterstützung der 
freiwilligen Rückführung und Wiedereingliederung aller 
Flüchtlinge in Afrika erwartungsvoll entgegen; 

 18. erklärt erneut, dass der Aktionsplan, der auf der vom 
15. bis 17. Februar 1995 in Bujumbura abgehaltenen Regional-
konferenz über Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet verabschiedet 
und von der Generalversammlung in ihrer Resolution 50/149 
vom 21. Dezember 1995 gebilligt wurde, nach wie vor einen 
tragfähigen Rahmen für die Lösung der Flüchtlings- und huma-
nitären Probleme in dieser Region darstellt; 

 19. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im Gei-
ste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge afri-
kanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittländern po-
sitiv zu reagieren, und stellt mit Genugtuung fest, dass einige 
afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für Flüchtlinge an-
geboten haben; 

 20. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen 
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Nationen, 
den nichtstaatlichen Organisationen und der internationalen 
Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die Anwesenheit 
von Flüchtlingspopulationen verursachten Umweltfolgen an-
zugehen; 

 21. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf, ma-
terielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von Pro-
grammen zur Sanierung der Umwelt und zum Wiederaufbau 
der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der Flüchtlinge 
betroffenen Gebieten in den Asylländern zur Verfügung zu stel-
len; 

 22. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die hohe Ver-
weildauer von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen Län-
dern und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, seine 
Programme in Übereinstimmung mit seinem Mandat in den 
Gastländern laufend zu überprüfen und dabei den zunehmen-
den Bedürfnissen der Flüchtlinge Rechnung zu tragen; 

 23. betont die Notwendigkeit, dass das Amt des Hohen 
Kommissars regelmäßig Statistiken über die Anzahl der außer-
halb der Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in bestimmten 
afrikanischen Ländern zusammenstellt, damit die Bedürfnisse 
dieser Flüchtlinge ermittelt und berücksichtigt werden können; 

 24. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der Lastentei-
lung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen Kommis-
sars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und unter Berück-
sichtigung des stark angestiegenen Bedarfs der Programme in 
Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen und ausgewo-
genen Anteil der für Flüchtlinge bestimmten Ressourcen erhält; 

 25. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung der be-
sonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern und 
von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die eines speziellen 
Schutzes bedürfen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 26. fordert die Staaten und das Amt des Hohen Kommis-
sars auf, erneut Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzu-
stellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die Würde älterer 
Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im Rahmen geeigne-
ter Programmaktivitäten darauf eingegangen wird; 

 27. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und den 
Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und Hilfe zu 
entsprechen, nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von 
den Leitgrundsätzen betreffend Binnenvertreibungen179 und 
fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, un-
ter der Führung der zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen Projekten 

 
179 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 



326 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

und Programmen zur Linderung der Not der Binnenvertriebe-
nen zu leisten; 

 28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter voller Berücksichti-
gung der von den Asylländern unternommenen Anstrengungen 
unter dem Punkt "Bericht der Hohen Flüchtlingskommissarin 
der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, Rückkehrer- und Ver-
triebenenfragen sowie humanitäre Fragen" einen umfassenden 
Bericht über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
benen in Afrika vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
auf seiner Arbeitstagung 2000 mündlich Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/148 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/601) 

54/148. Mädchen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/127 vom 9. Dezember 
1998 und alle früher verabschiedeten einschlägigen Resolutio-
nen, einschließlich der einvernehmlichen Schlussfolgerungen 
der Kommission für die Rechtstellung der Frau, insbesondere 
soweit sie sich auf Mädchen beziehen, 

 sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Konferenzen der 
Vereinten Nationen und auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm, die der vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm ab-
gehaltene Weltkongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle 
Ausbeutung von Kindern verabschiedet hat180, sowie auf die 
vor kurzem erfolgte fünfjährliche Überprüfung der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz     
über Bevölkerung und Entwicklung181, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen und 
die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass Mäd-
chen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu Ge-
sundheitsversorgung bei körperlichen und psychischen Krank-
heiten haben sowie dass sie in der Kindheit und der Jugend 
weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jungen genießen und 
oftmals zu Opfern verschiedener Formen kultureller, sozialer, 
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie von Gewalt 
und schädlichen Praktiken wie der Tötung weiblicher Neuge-
borener, dem Inzest, der verfrühten Heirat, der vorgeburtlichen 
Geschlechtsselektion und der Genitalverstümmelung werden, 

 anerkennend, dass es notwendig ist, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass 
Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen, 

 zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen zu den am schwer-
sten betroffenen Opfern von Armut, Krieg und bewaffneten 

 
180 A/51/385, Anlage. 
181 Report of the International Conference on Population and Development, 
Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.  

Konflikten gehören, weswegen ihr Entwicklungspotenzial ein-
geschränkt ist, 

 besorgt darüber, dass Mädchen außerdem zum Opfer sexu-
ell übertragbarer Krankheiten und von HIV/Aids werden, wo-
durch ihre Lebensqualität beeinträchtigt wird und sie weiterer 
Diskriminierung ausgesetzt sind, 

 feststellend, dass 1999 der zehnte Jahrestag des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes182 und der zwanzigste 
Jahrestag des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau183 zu verzeichnen ist, 

 in Bekräftigung der Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, die unter anderem in der Präambel zur Charta der Ver-
einten Nationen, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau und dem Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes verankert ist, 

 1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in allen 
Menschenrechtsübereinkünften, namentlich in dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes182 und dem Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau183, gewährleistet werden, in vollem Umfang umgehend 
verwirklicht werden müssen und dass diese Übereinkünfte von 
allen Staaten ratifiziert werden müssen; 

 2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen und Gesetzesreformen einzulei-
ten, um sicherzustellen, dass Mädchen alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt wahrnehmen 
können, und fordert sie ferner nachdrücklich auf, wirksame 
Schritte gegen Verletzungen dieser Rechte und Freiheiten zu 
unternehmen und den Programmen und Politiken zu Gunsten 
von Mädchen die Rechte des Kindes zugrunde zu legen; 

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine Ehe 
nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künf-
tigen Ehegatten geschlossen wird, sowie Gesetze zu erlassen 
und strikt durchzusetzen, die das gesetzliche Mindestalter für 
die Erklärung des Ehewillens und das Heiratsmindestalter fest-
legen, und letzteres gegebenenfalls anzuheben; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Verpflich-
tungen zu erfüllen, die sie mit dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über die Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau eingegangen 
sind und die Zusage zur Umsetzung der Aktionsplattform der 
Vierten Weltfrauenkonferenz184 einzuhalten; 

 5. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, Ge-
setze zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor jeglicher 

 
182 Resolution 44/25, Anlage. 
183 Resolution 34/180, Anlage. 
184 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 
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Form der Gewalt schützen, namentlich vor der Tötung weibli-
cher Neugeborener und der vorgeburtlichen Geschlechtsselek-
tion, vor Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Gewalt in 
der Familie, Inzest, sexuellem Missbrauch, sexueller Ausbeu-
tung sowie Kinderprostitution und Pornografie, und altersge-
rechte, sichere und vertrauliche Programme sowie medizini-
sche, soziale und psychologische Betreuungsdienste einzurich-
ten, um Mädchen zu helfen, die Opfer von Gewalt sind; 

 6. fordert alle Staaten und internationalen und nichtstaat-
lichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam die Ak-
tionsplattform der Vierten Weltfrauenkonferenz weiter umzu-
setzen, insbesondere die strategischen Ziele, die sich auf Mäd-
chen beziehen; 

 7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, besondere 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern zu ergreifen und insbe-
sondere Mädchen in Situationen eines bewaffneten Konflikts 
vor Vergewaltigung und anderen Formen sexuellen Miss-
brauchs und geschlechtsbezogener Gewalt zu schützen, unter 
besonderer Berücksichtigung von Mädchen, die Flüchtlinge 
oder Vertriebene sind, und bei der Gewährung humanitärer Hil-
fe auf die besonderen Bedürfnisse von Mädchen einzugehen; 

 8. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, um-
fassende, multidisziplinäre und koordinierte einzelstaatliche 
Pläne, Programme oder Strategien zur Beseitigung aller For-
men von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu erarbeiten, die 
weit verbreitet werden und in denen Ziele und Zeitpläne für die 
Umsetzung ebenso festgelegt werden sollten wie wirksame  in-
nerstaatliche Verfahren für den Vollzug der Rechtsvorschriften 
durch die Schaffung von Überwachungsmechanismen unter 
Einbeziehung aller Beteiligten, namentlich auch durch Konsul-
tationen mit Frauenorganisationen, unter Berücksichtigung der 
sich auf Mädchen beziehenden Empfehlungen der Sonderbe-
richterstatterin der Menschenrechtskommission über Gewalt 
gegen Frauen, ihre Ursachen und Folgen; 

 9. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle Achtung 
und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mädchen zu för-
dern, unter anderem durch die Übersetzung und Erstellung von 
altersgerechtem Informationsmaterial über diese Rechte sowie 
dessen Verteilung an alle Sektoren der Gesellschaft, insbeson-
dere an Kinder; 

 10. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses für Koordinierung, 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Organisationen und Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, die Organisation der Verein-
ten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, das 
Welternährungsprogramm, der Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen, der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
für die Frau, die Weltgesundheitsorganisation und das Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, bei 
Landes-Kooperationsprogrammen im Einklang mit den einzel-
staatlichen Prioritäten, so auch durch den Entwicklungshilfe-

Programmrahmen der Vereinten Nationen185, einzeln und ge-
meinsam die Rechte und die besonderen Bedürfnisse von Mäd-
chen berücksichtigen; 

 11. ersucht alle Menschenrechts-Vertragsorgane, Sonder-
verfahren und sonstigen Menschenrechtsmechanismen der 
Menschenrechtskommission und ihrer Unterkommission für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte186, im Rahmen 
der Ausübung ihrer Mandate regelmäßig und systematisch ge-
schlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen und in ihre 
Berichte Angaben über die qualitative Analyse von Verletzun-
gen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen aufzuneh-
men, und befürwortet die Stärkung der diesbezüglichen Zu-
sammenarbeit und Koordinierung; 

 12. fordert die Staaten, die internationalen und die nicht-
staatlichen Organisationen auf, alle erforderlichen Ressourcen, 
die nötige Unterstützung und die entsprechenden Bemühungen 
zu mobilisieren, um die in der Aktionsplattform der Vierten 
Weltfrauenkonferenz enthaltenen Zielvorstellungen, strategi-
schen Ziele und Maßnahmen zu verwirklichen; 

 13. betont, dass es geboten ist, eine sachbezogene Bewer-
tung der Umsetzung der Aktionsplattform unter dem Blickwin-
kel aller Lebensphasen durchzuführen, um Lücken und Hinder-
nisse im Durchführungsprozess aufzuzeigen und weitere Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele der Aktionsplattform 
auszuarbeiten; 

 14. fordert die Regierungen, das System der Vereinten 
Nationen, insbesondere die Sekretariats-Abteilung Frauenför-
derung, die nichtstaatlichen Organisationen und die Frauenor-
ganisationen auf, dafür Sorge zu tragen, dass bei den Vorberei-
tungen zu der Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert" die Bedürfnisse und Rechte von Mädchen ge-
bührend berücksichtigt und in alle Aktivitäten einbezogen wer-
den; 

 15. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Bedürfnisse und Rechte von Mädchen bei der für Juni 
2000 anberaumten fünfjährlichen Überprüfung der Umsetzung 
des Aktionsprogramms des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung187 gesondert bewertet werden; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Benehmen 
mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Na-
tionen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und der 
Weltbank dafür zu sorgen, dass den Bedürfnissen und Rechten 
 
185 Siehe A/53/226, Ziffern 72-77, und A/53/226/Add.1, Ziffern 88-98. 
186 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 
187 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopen-
hagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II.  
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von Mädchen im Rahmen aller Vorbereitungsprozesse auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene besondere Auf-
merksamkeit gewidmet wird, namentlich bei der Bewertung des 
Ziels der Bildung für alle im Jahr 2000188 und bei der Aufstel-
lung der Tagesordnung des für April 2000 anberaumten Welt-
bildungsforums; 

 17. ersucht den Generalsekretär ferner, sicherzustellen, 
dass die Bedürfnisse und Rechte von Mädchen in die Vorberei-
tungsarbeiten für die Sondertagung der Generalversammlung 
im Jahr 2001 über Anschlussmaßnahmen an den Weltkinder-
gipfel einbezogen werden, indem er unter anderem der Gene-
ralversammlung einen umfassenden Bericht vorlegt, der sich 
auf die Erfahrungen und Ergebnisse der fünfjährlichen Über-
prüfungen der Internationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, des Welt-
gipfels für soziale Entwicklung sowie des Weltbildungsforums 
stützt. 

RESOLUTION 54/149 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/601) 

54/149. Die Rechte des Kindes 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/127 und 53/128 
vom 9. Dezember 1998 und Kenntnis nehmend von der Resolu-
tion 1999/80 der Menschenrechtskommission vom 28. April 
1999189, 

 eingedenk des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des190, betonend, dass die Bestimmungen des Übereinkommens 
und anderer einschlägiger Rechtsakte auf dem Gebiet der Men-
schenrechte die Norm für die Förderung und den Schutz der 
Rechte des Kindes bilden müssen, und erneut erklärend, dass 
bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kin-
des der vorrangig zu berücksichtigende Gesichtspunkt ist, 

 in Bekräftigung der Welterklärung über das Überleben, den 
Schutz und die Entwicklung der Kinder und des Aktionsplans 
zur Verwirklichung der Welterklärung über das Überleben, den 
Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neunziger Jah-
ren, die von dem am 29. und 30. September 1990 in New York 
abgehaltenen Weltkindergipfel verabschiedet wurden191, insbe-
sondere der feierlichen Verpflichtung, den Rechten des Kindes 
und dem Überleben, dem Schutz und der Entwicklung der Kin-
der hohen Vorrang einzuräumen, sowie in Bekräftigung der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Wien, die von der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz     

 
188 Siehe A/54/128-E/1999/70. 
189 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
190 Resolution 44/25, Anlage. 
191 A/45/625, Anlage. 

über Menschenrechte verabschiedet wurden192, und in denen es 
unter anderem heißt, dass nationale und internationale Mecha-
nismen und Programme zur Verteidigung und zum Schutz von 
Kindern, insbesondere von Kindern in besonders schwierigen 
Situationen, verstärkt werden sollen, namentlich durch wirksa-
me Maßnahmen gegen die Ausbeutung und den Missbrauch 
von Kindern, wie beispielsweise gegen die Tötung weiblicher 
Neugeborener, schädliche Kinderarbeit, Kinder- und Organ-
handel, Kinderprostitution und -pornografie, und in denen be-
kräftigt wird, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
allgemein gültig sind, 

 zutiefst besorgt darüber, dass die Situation der Mädchen 
und Jungen in vielen Teilen der Welt infolge von Armut, unbe-
friedigenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in ei-
ner zunehmend globalisierten Weltwirtschaft, Pandemien, Na-
turkatastrophen, bewaffneten Konflikten, Vertreibung, Aus-
beutung, Analphabetentum, Hunger, Intoleranz und Diskrimi-
nierung sowie unzureichendem Rechtsschutz nach wie vor kri-
tisch ist, und davon überzeugt, dass dringend wirksame natio-
nale und internationale Maßnahmen getroffen werden müssen, 

 betonend, dass es notwendig ist, den Faktor Geschlecht in 
allen Politiken und Programmen, die Kinder betreffen, durch-
gängig zu berücksichtigen, 

 anerkennend, dass ein für die körperliche, geistige, seeli-
sche, sittliche und soziale Entwicklung der Kinder angemesse-
ner Lebensstandard verwirklicht und der allgemeine und 
gleichberechtigte Zugang zu Grundschulbildung gewährleistet 
werden muss, 

 sowie anerkennend, dass die Partnerschaft zwischen den 
Regierungen, den internationalen Organisationen und allen 
Sektoren der Bürgergesellschaft, insbesondere den nichtstaatli-
chen Organisationen, für die Verwirklichung der Rechte des 
Kindes wichtig ist, 

 in Betonung der Bedeutung des zehnten Jahrestags des     
Übereinkommens über die Rechte des Kindes für die Mobili-
sierung und das Ergreifen weiterer Maßnahmen zur vollen Ver-
wirklichung der Rechte des Kindes, 

 mit Genugtuung über die Vorbereitungen für die Sonderta-
gung der Generalversammlung über Folgemaßnahmen zum 
Weltkindergipfel im Jahr 2001, 

I 

DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER 

DIE RECHTE DES KINDES 

 1. legt allen Staaten erneut eindringlich nahe, soweit 
nicht bereits geschehen, das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes190 vorrangig zu unterzeichnen und zu ratifizieren 
beziehungsweise ihm beizutreten, damit das Ziel des universa-
len Beitritts bis zum zehnten Jahrestag des Weltkindergipfels 

 
192 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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und des Inkrafttretens des Übereinkommens im Jahr 2000 er-
reicht wird; 

 2. bringt ihre Besorgnis über die zahlreichen Vorbehalte 
gegen das Übereinkommen zum Ausdruck und legt den Ver-
tragsstaaten eindringlich nahe, diejenigen Vorbehalte zurück-
zuziehen, die mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens 
unvereinbar sind, und alle Vorbehalte regelmäßig zu überprü-
fen, mit dem Ziel, diese zurückzuziehen; 

 3. fordert die Vertragsstaaten auf, das Übereinkommen 
vollinhaltlich durchzuführen, und unterstreicht, dass die Durch-
führung des Übereinkommens zur Verwirklichung der Ziele 
des Weltkindergipfels beiträgt; 

 4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Kinder und Ju-
gendliche in ihre Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele 
des Weltkindergipfels und des Übereinkommens einzubezie-
hen; 

 5. fordert die Vertragsstaaten auf, eng mit dem Aus-
schuss für die Rechte des Kindes zusammenzuarbeiten und im 
Einklang mit den von dem Ausschuss aufgestellten Richtlinien 
den Berichtspflichten, die ihnen auf Grund des Übereinkom-
mens obliegen, pünktlich nachzukommen, und legt den Ver-
tragsstaaten nahe, die Empfehlungen zu berücksichtigen, die 
der Ausschuss in Durchführung der Bestimmungen des Über-
einkommens abgibt; 

 6. fordert die Vertragsstaaten außerdem auf, die Ausbil-
dung von Personen, die mit Kindern verbundene Tätigkeiten 
ausüben, auf dem Gebiet der Rechte des Kindes zu fördern, 
beispielsweise durch das Programm für Beratende Dienste und 
technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
rechte; 

 7. ersucht den Generalsekretär, für die Bereitstellung des 
entsprechenden Personals und der entsprechenden Einrichtun-
gen zu sorgen, damit der Ausschuss seine Aufgaben wirkungs-
voll und rasch erfüllen kann, nimmt Kenntnis von der vorüber-
gehenden Unterstützung durch den Aktionsplan der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte zur 
Stärkung der wichtigen Rolle des Ausschusses im Hinblick auf 
die Förderung der Durchführung des Übereinkommens und er-
sucht den Generalsekretär außerdem, Informationen über Fol-
gemaßnahmen zu dem Aktionsplan bereitzustellen; 

 8. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, 
dringend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit eine Zwei-
drittelmehrheit der Vertragsstaaten die Änderung des Arti-
kels 43 Absatz 2 des Übereinkommens so bald wie möglich 
annimmt und diese in Kraft treten kann, wodurch sich die Mit-
gliederzahl des Ausschusses von zehn auf achtzehn Sachver-
ständige erhöht; 

 9. bittet den Ausschuss, seinen konstruktiven Dialog mit 
den Vertragsstaaten sowie seine Transparenz und seine effekti-
ve Aufgabenwahrnehmung weiter zu stärken; 

 10. begrüßt es, dass der Ausschuss seine Aufmerksamkeit 
auf die Verwirklichung des höchsten erreichbaren Stands der 
Gesundheit und des Zugangs zu einer gesundheitlichen Versor-
gung sowie auf die Rechte von Kindern mit HIV/Aids richtet, 
und fordert die Regierungen nachdrücklich auf, in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um alle Rechte dieser Kinder zu verwirklichen; 

 11. fordert die Staaten auf, alle Menschenrechte von Mi-
grantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migrantenkindern, 
zu schützen und sicherzustellen, dass das Wohl des Kindes 
dementsprechend ein vorrangig zu berücksichtigender Ge-
sichtspunkt ist, und legt dem Ausschuss, dem Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
der Lage von Migrantenkindern in allen Staaten besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und gegebenenfalls Empfehlungen 
zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben; 

 12. empfiehlt allen in Betracht kommenden Menschen-
rechtsmechanismen sowie allen anderen zuständigen Organen 
und Mechanismen des Systems der Vereinten Nationen und 
den Aufsichtsorganen der Sonderorganisationen, im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats den konkreten Situationen, in denen 
Kinder in Gefahr sind und ihre Rechte verletzt werden, Auf-
merksamkeit zu schenken und die Arbeit des Ausschusses zu 
berücksichtigen, und spricht sich für die Weiterentwicklung des 
auf den Rechten des Kindes beruhenden Konzepts des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen und weitere Maßnahmen zur 
Stärkung der systemweiten Koordinierung und der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit zu Gunsten der Förderung und des 
Schutzes der Rechte des Kindes aus; 

 13. legt dem Ausschuss nahe, bei der Überwachung der 
Durchführung des Übereinkommens auch künftig den Bedürf-
nissen derjenigen Kinder Aufmerksamkeit zu schenken, die 
sich in besonders schwierigen Situationen befinden; 

 14. legt den Regierungen und den zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen sowie den in Betracht kommenden 
nichtstaatlichen Organisationen und Verfechtern der Rechte des 
Kindes nahe, gegebenenfalls zu der vom Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen aufgebauten Internet-Datenbank beizutra-
gen, damit weiterhin Informationen über Gesetze, Strukturen, 
Politiken und Prozesse bereitgestellt werden, mit denen das 
Übereinkommen auf einzelstaatlicher Ebene in die Praxis um-
gesetzt wird; 

II 

VERHÜTUNG UND BEKÄMPFUNG DES KINDERHANDELS UND 

DER SEXUELLEN AUSBEUTUNG UND DES SEXUELLEN MISS-
BRAUCHS VON KINDERN, NAMENTLICH DER KINDERPRO-
STITUTION UND DER KINDERPORNOGRAFIE 

 1. begrüßt den vorläufigen Bericht der Sonderberichter-
statterin der Menschenrechtskommission über Kinderhandel, 
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Kinderprostitution und Kinderpornografie193 und bekundet ihre 
Unterstützung für ihre Tätigkeit; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Sonderberichterstat-
terin jede personelle und finanzielle Unterstützung zu gewäh-
ren, die sie zur vollen Wahrnehmung ihres Mandats benötigt; 

 3. bittet um weitere freiwillige Beiträge über das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und um Unterstützung für die Tätigkeit der Sonderbe-
richterstatterin, damit sie ihr Mandat in wirksamer Weise erfül-
len kann; 

 4. unterstützt nachdrücklich die Tätigkeit der allen Mit-
gliedstaaten offen stehenden, zwischen den Tagungen zusam-
mentretenden Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission 
zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls zu 
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie und 
fordert die Arbeitsgruppe nachdrücklich auf, ihre Arbeit vor 
dem zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des Übereinkommens 
im Jahr 2000 abzuschließen; 

 5. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten, im 
Einklang mit den Artikeln 35 und 34 des Übereinkommens die 
Entführung, den Verkauf oder den Handel mit Kindern zu ir-
gendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern und 
Kinder vor allen Formen der sexuellen Ausbeutung und des se-
xuellen Missbrauchs zu schützen; 

 6. fordert die Staaten auf, alle Formen der sexuellen 
Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern, na-
mentlich derjenigen innerhalb der Familie oder zu gewerbli-
chen Zwecken, der Kinderpornografie und der Kinderprostitu-
tion einschließlich des Kindersextourismus unter Strafe zu stel-
len und in wirksamer Weise zu bestrafen und gleichzeitig si-
cherzustellen, dass die Kinder, die diesen Praktiken zum Opfer 
fallen, nicht bestraft werden, und wirksame Maßnahmen zu er-
greifen, um sicherzustellen, dass die Täter, gleichviel ob es sich 
um Staatsangehörige oder um Ausländer handelt, von den zu-
ständigen nationalen Behörden in einem ordnungsgemäßen 
Verfahren entweder im Herkunfts- oder im Zielland strafrecht-
lich verfolgt werden; 

 7. fordert die Staaten außerdem auf, im Hinblick auf 
Kindersextourismus die internationale Zusammenarbeit zwi-
schen allen zuständigen Behörden, insbesondere den Strafver-
folgungsbehörden, zu verstärken, einschließlich der Weitergabe 
einschlägiger Informationen, um diese Praxis zu beseitigen; 

 8. ersucht die Staaten, die Zusammenarbeit und die kon-
zertierten Maßnahmen zwischen allen zuständigen Behörden 
und Institutionen auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene, so auch im Rahmen der Vereinten Nationen, zu verstär-
ken, mit dem Ziel, wirksame Maßnahmen zur Verhinderung 
und Beseitigung des Kinderhandels und der sexuellen Ausbeu-
tung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu verab-

 
193 Siehe A/54/411. 

schieden und durchzuführen und Kinderhändlerringe zu ver-
hindern und zu zerschlagen; 

 9. betont, dass das Bestehen eines Marktes bekämpft 
werden muss, der gegen Kinder verübte kriminelle Praktiken 
dieser Art fördert, so auch durch Vorbeugungs- und Vollstrek-
kungsmaßnahmen, die gegen die Kunden oder gegen diejeni-
gen Personen gerichtet sind, die Kinder sexuell ausbeuten oder 
missbrauchen; 

 10. fordert die Staaten auf, nach Bedarf Gesetze zu erlas-
sen, durchzusetzen zu überprüfen beziehungsweise zu ändern 
und Politiken, Programme und Praktiken durchzuführen, die 
Kinder vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauchs, einschließlich gewerbsmäßiger sexueller Aus-
beutung, schützen und diese beseitigen, unter Berücksichtigung 
der besonderen Probleme, die sich in dieser Hinsicht aus der 
Nutzung des Internets ergeben; 

 11. ermutigt die Regierungen, die aktive Mitwirkung von 
Kindern, die Opfer sexueller Ausbeutung oder sexuellen Miss-
brauchs geworden sind, an der Ausarbeitung und Umsetzung 
von Strategien zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeu-
tung und sexuellem Missbrauch zu erleichtern; 

 12. befürwortet die Weiterführung der regionalen und in-
terregionalen Anstrengungen mit dem Ziel, die besten Prakti-
ken sowie die Probleme zu ermitteln, bei denen ein besonders 
dringender Handlungsbedarf besteht, um weitere Maßnahmen 
in Übereinstimmung mit denjenigen durchzuführen, die in der 
Erklärung und dem Aktionsplan des vom 27. bis 31. August 
1996 in Stockholm abgehaltenen Weltkongresses gegen die 
gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern194 dargelegt 
sind; 

 13. bittet die Staaten sowie die zuständigen Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen, ausreichende Mittel 
für die Rehabilitation von Kindern bereitzustellen, die Opfer 
sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs geworden 
sind, und alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
vollständige Genesung und soziale Wiedereingliederung zu 
fördern;  

III 

SCHUTZ VON KINDERN, DIE VON BEWAFFNETEN KONFLIK-

TEN BETROFFEN SIND 

 1. mit Genugtuung über den Bericht des Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs für die Auswirkungen bewaffneter 
Konflikte auf Kinder195; 

 2. bekundet ihre Unterstützung für die Tätigkeit des 
Sonderbeauftragten, insbesondere die Anstrengungen, die er 
unternimmt, um den Schutz von Kindern, die von bewaffneten 
Konflikten betroffen sind, in das Bewusstsein der Weltöffent-

 
194 A/51/385, Anlage. 
195 A/54/430, Anlage. 
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lichkeit zu rücken und so die Achtung der Rechte und Bedürf-
nisse von Kindern in Konflikt- und Konfliktfolgesituationen zu 
fördern, und empfiehlt dem Generalsekretär, sein in den Ziffern 
35 bis 37 der Resolution 51/177 der Generalversammlung vom 
12. Dezember 1996 festgelegtes Mandat um weitere drei Jahre 
zu verlängern; 

 3. fordert den Generalsekretär und alle in Betracht 
kommenden Stellen des Systems der Vereinten Nationen, na-
mentlich den Sonderbeauftragten und das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zu 
verstärken, um ein konzertiertes Konzept im Hinblick auf die 
Rechte, den Schutz und das Wohl von Kindern, die von be-
waffneten Konflikten betroffen sind, zu entwickeln, so auch 
nach Bedarf bei den Vorbereitungen von Feldbesuchen des 
Sonderbeauftragten und den Folgemaßnahmen zu diesen Besu-
chen; 

 4. fordert alle Staaten und sonstigen beteiligten Parteien 
auf, auch künftig mit dem Sonderbeauftragten zusammenzuar-
beiten, um die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zu er-
füllen, und alle Empfehlungen des Sonderbeauftragten sorgfäl-
tig zu prüfen und sich mit den ermittelten Problemen auseinan-
derzusetzen; 

 5. begrüßt die kontinuierliche Unterstützung der Arbeit 
des Sonderbeauftragten und die freiwilligen Beiträge dazu; 

 6. fordert alle Staaten und sonstigen an bewaffneten 
Konflikten beteiligten Parteien nachdrücklich auf, das humani-
täre Völkerrecht zu achten und jedwedem gezielten Vorgehen 
gegen Kinder und Angriffen auf Stätten, an denen sich gewöhn-
lich viele Kinder aufhalten, ein Ende zu setzen, fordert die Ver-
tragsstaaten auf, die Bestimmungen der Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949196 und der dazugehörigen Zusatzproto-
kolle von 1977197 uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
an bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien auf, alles Erfor-
derliche zu tun, um Kinder vor Handlungen zu schützen, die 
Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellen, so auch 
indem die Staaten im Rahmen ihrer innerstaatlichen Gesetzge-
bung die für solche Verletzungen Verantwortlichen strafrecht-
lich verfolgen; 

 7. erkennt in diesem Zusammenhang an, dass die Errich-
tung des Internationalen Strafgerichtshofs dazu beiträgt, der 
Straflosigkeit von Tätern, die bestimmte, im Statut des Ge-
richtshofs definierte Verbrechen198 gegen Kinder begehen, un-
ter anderem solche, die sexuelle Gewalt oder Kindersoldaten 
betreffen, ein Ende zu setzen und damit solche Verbrechen zu 
verhindern; 

  8. verurteilt die Entführung von Kindern in Situationen 
eines bewaffneten Konflikts und ihre Verbringung in Zonen ei-
nes bewaffneten Konflikts, fordert die Staaten, die internationa-

 
196 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
197 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
198 Siehe A/CONF.183/9, Art. 8. 

len Organisationen und die anderen betroffenen Parteien nach-
drücklich auf, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die 
bedingungslose Freilassung aller entführten Kinder zu erwir-
ken, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Täter vor 
Gericht zu bringen; 

 9. vermerkt die Bedeutung der am 25. August 1999 im 
Sicherheitsrat abgehaltenen zweiten öffentlichen Aussprache 
über Kinder und bewaffnete Konflikte199 sowie der vom Rat 
eingegangenen Verpflichtung, dem Schutz, dem Wohl und den 
Rechten der Kinder besondere Aufmerksamkeit zu schenken, 
wenn er zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit tätig 
wird200, und bekräftigt die wesentliche Rolle der Generalver-
sammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats bei der Förde-
rung und dem Schutz der Rechte und des Wohles von Kindern; 

 10. fordert alle an bewaffneten Konflikten beteiligten Par-
teien auf, den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang des 
humanitären Personals sowie die Bereitstellung humanitärer 
Hilfe für alle von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Kin-
der zu gewährleisten; 

 11. begrüßt den Beschluss des Wirtschafts- und Sozial-
rats, systematische, konzertierte und umfassende interinstitu-
tionelle Anstrengungen zu Gunsten von Kindern sowie eine an-
gemessene und nachhaltige Bereitstellung von Ressourcen zu 
fordern, damit in allen Phasen eines Notfalles sowohl Soforthil-
fe geleistet als auch langfristige Maßnahmen zu Gunsten von 
Kindern durchgeführt werden können201; 

 12. fordert die Staaten und alle anderen an bewaffneten 
Konflikten beteiligten Parteien nachdrücklich auf, den Einsatz 
von Kindern als Soldaten zu beenden und für ihre Demobilisie-
rung und wirksame Entwaffnung zu sorgen, wirksame Maß-
nahmen zur Rehabilitation, zur physischen und psychologi-
schen Genesung und zur sozialen Wiedereingliederung aller 
Kinder, die Opfer bewaffneter Konflikte sind, zu ergreifen, bit-
tet die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei diesen Bestre-
bungen und betont, dass denjenigen, die Kindersoldaten einset-
zen, keine Unterstützung gewährt werden sollte, die den Ein-
satz von Kindersoldaten ermöglicht oder dazu beiträgt; 

 13. fordert die Staaten und die zuständen Organe der Ver-
einten Nationen auf, die nationalen und internationalen Bemü-
hungen auf dem Gebiet der Minenbekämpfung auch weiterhin 
zu unterstützen, namentlich auch durch finanzielle Beiträge, 
Aufklärungsprogramme über die Minengefahr, Hilfe für die 
Opfer sowie eine auf Kinder ausgerichtete Rehabilitation, und 
begrüßt die positiven Auswirkungen des Erlasses konkreter 
Rechtsvorschriften über Antipersonenminen auf Kinder; 

 
199 Siehe S/PV.4037 und Korr.1 und S/PV.4037 (Erste Wiederaufnahme). Der 
endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the Security Council, Fif-
ty-fourth Year, Plenary Meetings, 4037. Sitzung. 
200 Siehe Resolution 1261 (1999) des Sicherheitsrats. 
201 Siehe A/54/3, Kap. VI,  Ziffer 5, einvernehmliche Schlussfolgerungen 
1999/1, Ziffer 22. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles Protokoll 
der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 3 (A/54/3/Rev.1). 
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 14. stellt mit Besorgnis fest, welche Auswirkungen Klein-
waffen und leichte Waffen auf Kinder in Situationen eines be-
waffneten Konflikts haben, insbesondere infolge der unerlaub-
ten Herstellung dieser Waffen und des unerlaubten Handels 
damit, und fordert die Staaten auf, sich mit diesem Problem 
auseinanderzusetzen; 

 15. empfiehlt, dass bei jeder Verhängung von Sanktionen 
deren Auswirkungen auf Kinder gemessen und beobachtet 
werden sollten und dass aus humanitären Gründen gewährte 
Ausnahmen auf Kinder ausgerichtet sein und mit klaren An-
wendungsrichtlinien ausgestattet werden sollten; 

 16. fordert die Staaten, die zuständigen Organe und Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und die Regionalorganisa-
tionen auf, die Rechte des Kindes in alle Aktivitäten in Kon-
flikt- und Konfliktfolgesituationen einzubinden, so auch in 
Ausbildungsprogramme, Nothilfeeinsätze, Landesprogramme 
und Feldmissionen zur Förderung des Friedens, zur Verhütung 
und Beilegung von Konflikten sowie in die Aushandlung und 
Durchführung von Friedensübereinkünften, und unterstreicht, 
dass es angesichts der langfristigen Folgen für die Gesellschaft 
wichtig ist, konkrete Bestimmungen zu Gunsten von Kindern, 
namentlich über die Bereitstellung von Ressourcen, in Frie-
densübereinkommen und in von den Parteien ausgehandelte 
Vereinbarungen aufzunehmen; 

 17. begrüßt die Anstrengungen, die derzeit unter anderem 
von regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen unternommen werden, um dem Einsatz von Kindern 
als Soldaten in bewaffneten Konflikten ein Ende zu setzen, und 
bekräftigt, dass das mit Artikel 38 des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes190 festgelegte gegenwärtige Mindestalter 
für die Anwerbung und Teilnahme einer Person an einem be-
waffneten Konflikt dringend angehoben werden muss, mit dem 
Ziel, dem Einsatz von Kindersoldaten ein Ende zu setzen; 

 18. unterstützt nachdrücklich die Arbeit der allen Mit-
gliedstaaten offen stehenden, zwischen den Tagungen zusam-
mentretenden Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission 
zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls zu 
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, betreffend 
die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten und 
die vom Leiter der Arbeitsgruppe geführten Konsultationen zur 
Verwirklichung weiterer Fortschritte mit dem Ziel, die Arbeit 
der Gruppe vor dem zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des 
Übereinkommens abzuschließen; 

IV 

FLÜCHTLINGS- UND BINNENVERTRIEBENE KINDER 

 1. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die Um-
setzung von Politiken und Programmen für den Schutz, die Be-
treuung und das Wohlergehen von Flüchtlings- und binnenver-
triebenen Kindern mit Hilfe der erforderlichen internationalen 
Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und dem Beauftragten des 

Generalsekretärs für Binnenvertriebene, zu verbessern, in      
Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Staaten aus dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes190; 

 2. fordert alle Staaten und die sonstigen an bewaffneten 
Konflikten beteiligten Parteien sowie die Organe und Organisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, im Hinblick auf Schutz und 
Hilfe dringend zu bedenken, dass Flüchtlings- und binnenver-
triebene Kinder Gefahren im Zusammenhang mit bewaffneten 
Konflikten besonders ausgesetzt sind, etwa Zwangsrekrutie-
rung, sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch und sexueller 
Ausbeutung;  

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die wachsende 
Zahl unbegleiteter Flüchtlings- und binnenvertriebener Kinder 
Ausdruck und fordert alle Staaten, alle Organe und Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und andere in Betracht kom-
mende Organisationen auf, Familiensuch- und -zusammen-
führungsprogrammen Vorrang zu geben und die Vorkehrungen 
für die Betreuung unbegleiteter Flüchtlings- und binnenvertrie-
bener Kinder auch künftig zu überwachen; 

V 

SCHRITTWEISE  BESEITIGUNG DER KINDERARBEIT 

 1. bekräftigt das Recht des Kindes auf Schutz vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung und vor der Heranziehung zu einer Tä-
tigkeit, die das Kind gefährden, seine Erziehung beeinträchti-
gen oder der Gesundheit des Kindes beziehungsweise seiner 
körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen oder sozialen Ent-
wicklung abträglich sein könnte; 

 2. begrüßt es, dass die Internationale Arbeitsorganisation 
auf der siebenundachtzigsten Tagung der Internationalen Ar-
beitskonferenz vom 1. bis 17. Juni 1999 in Genf das Überein-
kommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Über-
einkommen 182) verabschiedet hat, und ermutigt alle Staaten, 
seine Ratifikation vorrangig in Erwägung zu ziehen, damit es 
so bald wie möglich in Kraft treten kann; 

 3. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, die Ratifikation der Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation im Zusammenhang mit der Kinderarbeit in 
Erwägung zu ziehen, insbesondere des Übereinkommens von 
1930 über die Abschaffung der Zwangsarbeit (Übereinkommen 
29) und des Übereinkommens von 1973 über das Mindestalter 
für die Zulassung zu einer Beschäftigung (Übereinkommen 
138), und diese Übereinkommen durchzuführen; 

 4. fordert alle Staaten auf, ihre Selbstverpflichtung auf 
die schrittweise, effektive Beseitigung von Kinderarbeit, die 
akzeptierten internationalen Normen zuwiderläuft, in konkrete 
Maßnahmen umzusetzen, und legt ihnen eindringlich nahe, un-
ter anderem die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, die in 
dem neuen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (Übereinkommen 182) aufgeführt sind, sofort zu beseiti-
gen; 
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 5. fordert alle Staaten außerdem auf, das Ausmaß, die 
Art und die Ursachen von Kinderarbeit systematisch zu bewer-
ten und zu untersuchen und Strategien zur Beseitigung von 
Kinderarbeit, die akzeptierten internationalen Normen zuwider-
läuft, auszuarbeiten und durchzuführen, und dabei den beson-
deren Gefahren, denen sich Mädchen gegenübersehen, sowie 
der Rehabilitation und der sozialen Wiedereingliederung der 
betroffenen Kinder besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 6. erkennt an, dass die Grundschulbildung eines der 
wichtigsten Instrumente zur Wiedereingliederung arbeitender 
Kinder ist, fordert alle Staaten auf, das Recht auf Bildung an-
zuerkennen, indem sie den Besuch der Grundschule zur Pflicht 
machen und als eine der wichtigsten Strategien zur Verhütung 
von Kinderarbeit dafür sorgen, dass der Grundschulbesuch für 
alle Kinder unentgeltlich ist, und erkennt insbesondere die 
wichtige Rolle an, die der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht zukommt; 

 7. fordert alle Staaten sowie das System der Vereinten 
Nationen auf, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken 
und so den Regierungen bei der Verhütung oder Bekämpfung 
von Verletzungen der Rechte des Kindes und bei der Errei-
chung des Ziels, die den akzeptierten internationalen Normen 
zuwiderlaufende Kinderarbeit zu beseitigen, behilflich zu sein; 

 8. fordert alle Staaten auf, die Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung auf nationaler und internationaler Ebene zu stär-
ken, um sich in enger Zusammenarbeit unter anderem mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation und dem Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen in wirksamer Weise mit dem Problem 
der Kinderarbeit auseinanderzusetzen; 

VI 

DIE NOT DER KINDER, DIE AUF DER STRASSE LEBEN 

ODER ARBEITEN 

 1. fordert die Regierungen auf, sich um umfassende Lö-
sungen für die Probleme zu bemühen, die Kinder dazu veran-
lassen, auf der Straße zu leben oder zu arbeiten, und geeignete 
Programme und Politiken für den Schutz und die Rehabilitation 
und Wiedereingliederung dieser Kinder durchzuführen und da-
bei zu berücksichtigen, dass diese Kinder für alle Formen von 
Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Vernachlässigung be-
sonders anfällig sind; 

 2. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Dienste 
für Kinder bereitgestellt werden, die sie von Tätigkeiten fern-
halten, durch die sie gefährdet, ausgebeutet oder missbraucht 
würden, und sich mit der wirtschaftlichen Notwendigkeit sol-
cher Tätigkeiten auseinanderzusetzen; 

 3. fordert alle Regierungen mit allem Nachdruck auf, die 
Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbeson-
dere des Rechts auf Leben, zu gewährleisten und dringend 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Tötung von auf der 
Straße lebenden oder arbeitenden Kindern zu verhindern, ge-

gen sie gerichtete Folter, Misshandlung und Gewalttätigkeit zu 
bekämpfen und die Täter vor Gericht zu bringen; 

 4. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be-
mühungen der Staaten um die Verbesserung der Lage von Kin-
dern, die auf der Straße leben oder arbeiten, durch eine wirk-
same internationale Zusammenarbeit, einschließlich fachlicher 
Beratung und Hilfe, zu unterstützen; 

VII 

BEHINDERTE KINDER 

 1. begrüßt die gemäß dem Beschluss des Ausschusses 
für die Rechte des Kindes erfolgte Einsetzung einer Arbeits-
gruppe, die in enger Zusammenarbeit mit dem Sonderberichter-
statter über Behindertenfragen der Kommission für soziale 
Entwicklung und anderen in Betracht kommenden Stellen des 
Systems der Vereinten Nationen einen Aktionsplan für behin-
derte Kinder ausarbeiten soll202; 

 2. fordert alle Staaten auf, alles zu tun, damit behinderte 
Kinder in den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten kommen, und Rechtsvor-
schriften gegen ihre Diskriminierung auszuarbeiten und anzu-
wenden; 

 3. fordert alle Staaten außerdem auf, für behinderte Kin-
der ein erfülltes und akzeptables Leben in einer Welt zu för-
dern, in der ihre Würde gewährleistet, ihre Selbständigkeit ge-
fördert und ihre aktive Teilhabe am Leben der Gemeinschaft 
erleichtert wird, so auch durch einen wirksamen Zugang zu Bil-
dung und Gesundheitsdiensten; 

VIII 

 beschließt, 

 a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben über den 
Stand des Übereinkommens über die Rechte des Kindes190 und 
die in dieser Resolution angesprochenen Probleme enthält; 

 b) den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die 
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder zu ersuchen, 
der Generalversammlung und der Menschenrechtskommission 
Berichte vorzulegen, die sachdienliche Informationen zur Lage 
der von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder enthalten, 
und dabei die bestehenden Mandate und die Berichte der maß-
geblichen Organe zu berücksichtigen; 

 c) diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte des Kindes" wei-
ter zu behandeln. 

 
202 Siehe CRC/C/69, Ziffern 310-339, CRC/C/80, Ziffern 244-247, und 
CRC/C/84, Ziffern 219-222. 
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RESOLUTION 54/150 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/602) 

54/150. Internationale Dekade der autochthonen Bevöl-
kerungsgruppen der Welt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/129 vom 9. Dezember 
1998 und ihre früheren Resolutionen über die Internationale 
Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass das Ziel der Dekade darin 
besteht, die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der 
Probleme zu verstärken, denen sich die autochthonen Bevölke-
rungsgruppen auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit ge-
genübersehen, und dass die Dekade unter dem Motto "Auto-
chthone Bevölkerungsgruppen: Partnerschaft in der Aktion" 
steht, 

 in der Erwägung, dass es wichtig ist, die autochthonen Be-
völkerungsgruppen bei der Planung und Durchführung des Ak-
tivitätenprogramms für die Internationale Dekade der auto-
chthonen Bevölkerungsgruppen der Welt203 zu konsultieren 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, und dass eine angemesse-
ne finanzielle Unterstützung seitens der internationalen Ge-
meinschaft, so auch Unterstützung seitens des Systems der 
Vereinten Nationen, sowie geeignete Koordinierungs- und 
Kommunikationsmechanismen erforderlich sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für die Inter-
nationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt204; 

 2. erklärt, dass sie sich des Wertes und der Vielfalt der 
Kulturen und der gesellschaftlichen Organisationsformen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen bewusst und davon über-
zeugt ist, dass die Entwicklung der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen in ihren Ländern zum sozioökonomischen, kultu-
rellen und ökologischen Fortschritt in allen Ländern der Welt 
beitragen wird; 

 3. betont, wie wichtig es ist, die menschlichen und insti-
tutionellen Kapazitäten der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
zur Entwicklung eigener Lösungen für ihre Probleme zu stär-
ken, begrüßt in diesem Zusammenhang die Abhaltung einer 
Arbeitstagung über Hochschulbildung und autochthone Bevöl-
kerungsgruppen vom 28. Juni bis 2. Juli 1999 in San José (Co-
sta Rica) und ersucht die Menschenrechtskommission, die 
Empfehlungen der Arbeitstagung205 zu prüfen; 

 
203 Resolution 50/157, Anlage. 
204 A/54/487 und Add.1. 
205 Siehe E/CN.4/Sub.2/AC.4/1999/5, Ziffer 62. 

 4. nimmt Kenntnis von dem Halbzeitbericht der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte in 
ihrer Eigenschaft als Koordinatorin der Internationalen Dekade 
der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt206, der die 
Durchführung des Aktivitätenprogramms der Dekade über-
prüft, sowie von den darin enthaltenen Informationen über die 
mit autochthonen Bevölkerungsgruppen zusammenhängenden 
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen, namentlich 
der Sonderorganisationen und sonstigen zwischenstaatlichen 
Organisationen, und fordert alle beteiligten Parteien nachdrück-
lich auf, ihre Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele der 
Dekade zu verstärken; 

 5. ersucht die Hohe Kommissarin als Koordinatorin der 
Dekade, 

 a) die Ziele der Dekade weiter zu fördern und bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben den besonderen Belangen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen Rechnung zu tragen; 

 b) im Rahmen der vorhandenen Mittel und mit freiwilli-
gen Beiträgen der Verbreitung von Informationen über die La-
ge, die Kulturen, die Sprachen, die Rechte und die Bestrebun-
gen autochthoner Bevölkerungsgruppen gebührende Aufmerk-
samkeit zu widmen und in diesem Zusammenhang die Mög-
lichkeit in Erwägung zu ziehen, für die Öffentlichkeit, insbe-
sondere für junge Menschen, bestimmte Projekte, Sonderver-
anstaltungen, Ausstellungen und andere Aktivitäten zu organi-
sieren; 

 c) der Generalversammlung über den Generalsekretär ei-
nen jährlichen Bericht über die Durchführung des Aktivitäten-
programms für die Dekade vorzulegen; 

 6. erklärt erneut, dass die Verabschiedung einer Erklä-
rung über die Rechte der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
eines der Hauptziele der Dekade darstellt, und unterstreicht, 
wie wichtig es ist, dass Vertreter der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen wirksam an der gemäß der Kommissionsresolu-
tion 1995/32 vom 3. März 1995207 eingerichteten, allen Mit-
gliedstaaten offen stehenden intersessionellen Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission mitwirken, deren Auftrag dar-
in besteht, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte auto-
chthoner Bevölkerungsgruppen auszuarbeiten; 

 7. erklärt außerdem erneut, dass eines der im Aktivitä-
tenprogramm aufgeführten Ziele der Dekade darin besteht, die 
Einrichtung eines ständigen Forums für autochthone Bevölke-
rungsgruppen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen 
zu prüfen; 

 8. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, aktiv in 
der allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessionellen Ad-
hoc-Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, deren Wiedereinsetzung im 
Rahmen der insgesamt vorhandenen Ressourcen der Vereinten 

 
206 E/CN.4/1999/81. 
207 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, Supple-
ment No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Korr.1 und 2), Kap. II, Abschnitt A.  
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Nationen die Menschenrechtskommission in ihrer Resolu-
tion 1999/52 vom 27. April 1999208 beschlossen hat und die 
acht Arbeitstage vor der sechsundfünfzigsten Kommissionsta-
gung zusammentreten soll, um mit dem Ziel der Vollendung ih-
rer Aufgabe einen oder mehrere konkrete Vorschläge für die 
mögliche Schaffung eines ständigen Forums für die autochtho-
nen Bevölkerungsgruppen im System der Vereinten Nationen 
vorzulegen; 

 9. beschließt, dass der Freiwillige Fonds der Vereinten 
Nationen für autochthone Bevölkerungsgruppen, der gemäß der 
Resolution 40/131 der Generalversammlung vom 13. Dezem-
ber 1985 eingesetzt und durch die Resolution 1995/32 der 
Menschenrechtskommission und die Resolutionen der General-
versammlung 50/156 vom 21. Dezember 1995 und 53/130 vom 
9. Dezember 1998 abgeändert wurde, auch dafür herangezogen 
werden soll, den Vertretern autochthoner Gemeinwesen und 
Organisationen Hilfe für die Teilnahme an den Beratungen der 
allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessionellen Arbeits-
gruppe der Menschenrechtskommission zu gewähren, die ge-
mäß der Kommissionsresolution 1999/52 wieder eingesetzt 
wurde; 

 10. dankt dem Treuhänderausschuss des Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für autochthone Bevölkerungs-
gruppen für seine Arbeit; 

 11. legt den Regierungen nahe, die Dekade zu unterstüt-
zen, indem sie 

 a) im Benehmen mit den autochthonen Bevölkerungs-
gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu-
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten; 

 b) sich im Benehmen mit den autochthonen Bevölke-
rungsgruppen bemühen, diesen Gruppen mehr Verantwortung 
für ihre eigenen Angelegenheiten zu geben und ihnen bei Ent-
scheidungen über die sie betreffenden Angelegenheiten ein 
wirksames Mitspracherecht einzuräumen; 

 c) nationale Komitees oder andere Mechanismen schaf-
fen, an denen autochthone Bevölkerungsgruppen beteiligt sind, 
um sicherzustellen, dass die Ziele und Aktivitäten der Dekade 
auf der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den autochtho-
nen Bevölkerungsgruppen geplant und durchgeführt werden; 

 d) Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen für die Internationale Dekade der autochthonen Bevölke-
rungsgruppen der Welt entrichten; 

 e) gemeinsam mit anderen Gebern Beiträge an den Frei-
willigen Fonds der Vereinten Nationen für autochthone Bevöl-
kerungsgruppen entrichten, um Vertretern autochthoner Bevöl-
kerungsgruppen dabei behilflich zu sein, an der Arbeitsgruppe 
für autochthone Bevölkerungsgruppen der Unterkommission 

 
208 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.  

für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte209, an 
der allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessionellen Ar-
beitsgruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Erklärung    
über die Rechte autochthoner Bevölkerungsgruppen sowie an 
der wieder eingesetzten, allen Mitgliedstaaten offen stehenden 
intersessionellen Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die mögliche 
Schaffung eines ständigen Forums für die autochthonen Bevöl-
kerungsgruppen im System der Vereinten Nationen mitzuwir-
ken; 

 f) erwägen, zur Unterstützung der Verwirklichung der 
Ziele der Dekade nach Bedarf Beiträge an den Fonds für die 
Entwicklung der autochthonen Bevölkerungsgruppen Latein-
amerikas und der Karibik zu entrichten; 

 g) in Zusammenarbeit mit den autochthonen Bevölke-
rungsgruppen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen Mittel für Aktivitäten zur Verwirklichung 
der Ziele der Dekade benennen; 

 12. begrüßt das Angebot der Regierung Spaniens, im Fe-
bruar 2000 in Sevilla die erste Tagung der allen Mitgliedstaa-
ten offen stehenden intersessionellen Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu 
Artikel 8 j des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt210 betreffend die traditionellen Kenntnisse, Neuerungen und 
Praktiken der autochthonen und lokalen Gemeinwesen auszu-
richten, und legt den Regierungen nahe, in ihre an dieser Ta-
gung teilnehmenden Delegationen Vertreter autochthoner und 
lokaler Gemeinwesen aufzunehmen; 

 13. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die 
operativen Programme und die Sonderorganisationen der Ver-
einten Nationen sowie die sonstigen regionalen und internatio-
nalen Organisationen, im Einklang mit den bestehenden Ver-
fahren ihrer Leitungsgremien 

 a) im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs 
der Verbesserung der Lebensbedingungen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen höhere Priorität einzuräumen und dafür 
mehr Mittel bereitzustellen, unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der in den Entwicklungsländern lebenden au-
tochthonen Bevölkerungsgruppen, namentlich indem sie geziel-
te Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele der Dekade 
erstellen; 

 b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit den 
autochthonen Bevölkerungsgruppen Sonderprojekte zur Stär-
kung ihrer Initiativen auf Gemeinwesenebene einzuleiten und 
den Austausch von Informationen und Fachwissen zwischen 
den autochthonen Bevölkerungsgruppen und anderen in Frage 
kommenden Sachverständigen zu erleichtern; 

 
209 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 
210 Siehe Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Convention on Biological 
Diversity (Zentrum für Aktivitäten des Programms für Umweltrecht und Um-
weltinstitutionen), Juni 1992. 
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 c) Anlaufstellen für die Koordinierung der Aktivitäten 
im Rahmen der Dekade mit dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu bestimmen; 

und belobigt alle Institutionen, Programme, Organisationen 
sowie die regionalen und internationalen Organisationen, die 
dies bereits getan haben; 

 14. empfiehlt, der Generalsekretär möge sicherstellen, 
dass koordinierte Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen be-
treffend autochthone Bevölkerungsgruppen getroffen werden, 
die auf den einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen 
abgegeben wurden, nämlich auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte, der 
vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehal-
tenen Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung, der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo ab-
gehaltenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung, der vom 4. bis 15. September 1995 in Beijing 
abgehaltenen Vierten Weltfrauenkonferenz, dem vom 6. bis 
12. März 1995 in Kopenhagen abgehaltenen Weltgipfel für so-
ziale Entwicklung, der vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul 
(Türkei) abgehaltenen zweiten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und dem vom 
13. bis 17. November 1996 in Rom abgehaltenen Welternäh-
rungsgipfel sowie auf anderen einschlägigen internationalen 
Konferenzen; 

 15. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung über den Generalsekretär einen Be-
richt über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für die 
Dekade vorzulegen; 

 16. beschließt, den Punkt "Aktivitätenprogramm für die 
Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
der Welt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/151 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 110 Stimmen bei 16 Gegenstimmen und 35 Enthaltungen211 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/604) 

54/151. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung 
der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/135 vom 9. Dezember 
1998 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/3 der 
Menschenrechtskommission vom 23. April 1999212, 

 
211 Einzelheiten siehe Anhang II. 
212 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die 
die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zusam-
menziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söldnern zu-
lassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines Mit-
gliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines Ent-
wicklungslandes, zu stürzen, sowie ferner unter Hinweis auf die 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der Organi-
sation der afrikanischen Einheit, 

 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte Einhal-
tung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politischen 
Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der Staaten, 
der Nichtanwendung und Nichtandrohung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen sowie der Selbstbestimmung der 
Völker, 

 sowie bekräftigend, dass auf Grund des in der Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen213 verankerten 
Grundsatzes der Selbstbestimmung alle Völker das Recht ha-
ben, frei und ohne Einmischung von außen ihren politischen 
Status zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat ver-
pflichtet ist, dieses Recht im Einklang mit der Charta zu achten, 

 in der Erkenntnis, dass sich das Söldnerunwesen in vielen 
Teilen der Welt weiter ausbreitet und neue Formen annimmt, 
die besser organisierte Einsätze und eine höhere Bezahlung der 
Söldner ermöglichen, und dass die Zahl der Söldner gestiegen 
ist und mehr Personen bereit sind, Söldner zu werden, 

 höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die Ak-
tivitäten von Söldnern für den Frieden und die Sicherheit in 
den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in den 
kleinen Staaten, und auch anderswo bedeuten, 

 tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkungen 
von Söldnerangriffen und kriminellen Aktivitäten von Söldnern 
auf die politische Ordnung und die Volkswirtschaft der betrof-
fenen Länder, 

 überzeugt, dass es notwendig ist, dass die Mitgliedstaaten 
die von der Generalversammlung am 4. Dezember 1989 verab-
schiedete Internationale Konvention gegen die Anwerbung, den 
Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern214 
ratifizieren und die internationale Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten zur Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von 
Söldneraktivitäten ausbauen und aufrechterhalten, 

 sowie überzeugt, dass Söldner, gleichviel auf welche Weise 
sie eingesetzt werden, und Söldneraktivitäten, welche Form sie 
auch immer annehmen, um den Anschein der Rechtmäßigkeit 

 
213 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
214 Resolution 44/34, Anlage. 
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zu erwecken, eine Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und 
der Selbstbestimmung der Völker darstellen und die Völker 
daran hindern, ihre Menschenrechte wahrzunehmen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderberichter-
statters der Menschenrechtskommission über die Frage des 
Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Men-
schenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker215; 

 2. erklärt erneut, dass die Anwerbung, der Einsatz, die 
Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern allen Staaten 
ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen; 

 3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem bewaffne-
te Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeckte Opera-
tionen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern auf dem 
Weltmarkt stimulieren; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch 
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen 
und durch den Erlass entsprechender Rechtsvorschriften si-
cherzustellen, dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer Kontrol-
le unterstehende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen nicht für 
die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung, die 
Ausbildung und die Durchreise von Söldnern zur Planung von 
Aktivitäten benutzt werden, die auf die Destabilisierung oder 
den Sturz der Regierung eines Staates gerichtet sind oder die 
territoriale Unversehrtheit und politische Einheit souveräner 
Staaten gefährden, die Sezession fördern oder nationale Befrei-
ungsbewegungen bekämpfen, die gegen Kolonialherrschaft und 
andere Formen der Fremdherrschaft oder ausländischen Beset-
zung kämpfen; 

 5. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, die erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Unter-
zeichnung oder Ratifikation der Internationalen Konvention 
gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern214 in Erwägung zu ziehen; 

 6. begrüßt die Kooperationsbereitschaft, die diejenigen 
Länder bewiesen haben, die den Sonderberichterstatter zu ei-
nem Besuch eingeladen haben; 

 7. begrüßt es außerdem, dass einige Staaten einzelstaat-
liche Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Anwerbung, 
der Zusammenziehung, der Finanzierung, der Ausbildung und 
der Durchreise von Söldnern erlassen haben; 

 8. bittet die Staaten, die Möglichkeit einer Beteiligung 
von Söldnern zu untersuchen, wann immer es zu kriminellen 
Handlungen terroristischer Art kommt; 

 
215 Siehe A/54/326. 

 9. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichterstat-
ter jede fachliche und finanzielle Unterstützung zu gewähren, 
die er benötigt; 

 10. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter bei der Erfüllung seines Auftrags voll zu-
sammenzuarbeiten; 

 11. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, vorrangig und für die unmit-
telbare Zukunft der Öffentlichkeit die nachteiligen Auswirkun-
gen von Söldneraktivitäten auf das Selbstbestimmungsrecht im 
Rahmen seiner Programmplanung bekannt zu machen und nach 
Bedarf den von Söldneraktivitäten betroffenen Staaten auf ent-
sprechendes Ersuchen Beratende Dienste zu leisten; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Regierungen zu bit-
ten, Vorschläge für eine klarere rechtliche Definition des Söld-
nerbegriffs vorzulegen, und ersucht in dieser Hinsicht die Hohe 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 
Sachverständigentagungen einzuberufen, wie schon in früheren 
Resolutionen der Generalversammlung erbeten, mit dem Auf-
trag, die in Kraft befindlichen Bestimmungen des Völkerrechts 
zu analysieren und zu aktualisieren und Empfehlungen für eine 
klarere rechtliche Definition des Söldnerbegriffs abzugeben, 
die eine effizientere Verhütung und Bestrafung von Söldnerak-
tivitäten zuließe; 

 13. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht 
mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, der seine Erkenntnis-
se in Bezug auf den Einsatz von Söldnern zur Untergrabung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker enthält; 

 14. beschließt, auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter 
dem Tagesordnungspunkt "Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker" die Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Ver-
letzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu behandeln. 

RESOLUTION 54/152 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 156 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung216 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/604) 

54/152. Das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung 

 Die Generalversammlung, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freundschaft-
licher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechti-
gung und der Selbstbestimmung der Völker beruhender Bezie-
hungen zwischen den Nationen zu den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer Charta festgelegt 
sind, 

 
216 Einzelheiten siehe Anhang II. 
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 unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechtspak-
te217, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte218, die Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker219 sowie die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden220, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünf-
zigsten Jahrestags der Vereinten Nationen221, 

 mit dem Ausdruck ihrer Hoffnung, dass in dem Friedens-
prozess und bei der Herbeiführung einer endgültigen Regelung 
zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite bis 
zu dem vereinbarten Termin im September 2000 rasche Fort-
schritte erzielt werden, 

 in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter Gren-
zen zu leben, 

 1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, einschließlich der Möglichkeit der Schaf-
fung eines eigenen Staates; 

 2. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass das palästi-
nensische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozesses 
sein Recht auf Selbstbestimmung, das keinem Veto unterliegt, 
bald ausüben wird; 

 3. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen 
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, das palästinensische Volk in seinem Streben 
nach Selbstbestimmung auch weiterhin zu unterstützen und ihm 
dabei Hilfe zu gewähren. 

RESOLUTION 54/153 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/603) 

54/153. Maßnahmen zur Bekämpfung heutiger Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/133 vom 9. Dezember 
1998 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/78 der 
Menschenrechtskommission vom 28. April 1999222, 

 betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionsprogramm 
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 

 
217 Resolution 2200 (XXI), Anlage. 
218 Resolution 217 A (III). 
219 Resolution 1514 (XV). 
220 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
221 Siehe Resolution 50/6. 
222 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 

Menschenrechte verabschiedet wurden223, der Beseitigung des 
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlich-
keit und anderer Formen der Intoleranz Bedeutung beigemes-
sen wird, 

 überzeugt, dass der Rassismus, eines der Ausgrenzungsphä-
nomene, von denen zahlreiche Gesellschaften heimgesucht 
werden, nur durch entschlossenes Handeln und Zusammenar-
beit beseitigt werden kann, 

 nach Prüfung des Berichts des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über heutige Formen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz224 sowie der darin ent-
haltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen, 

 tief besorgt darüber, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende In-
toleranz sowie Gewaltakte trotz unausgesetzter Bemühungen 
nicht nur weiter bestehen, sondern sogar noch zunehmen und 
dabei unaufhörlich neue Formen annehmen, wozu auch die 
Tendenz gehört, eine Politik zu verfolgen, die sich auf rassi-
sche, religiöse, ethnische, kulturelle und nationale Überlegen-
heit oder Exklusivität gründet, 

 sowie tief besorgt darüber, dass die Verfechter von Rassis-
mus und Rassendiskriminierung die neuen Kommunikations-
technologien, namentlich das Internet, missbrauchen, um ihre 
abscheulichen Ansichten zu verbreiten, 

 feststellend, dass der Einsatz dieser Technologien auch zur 
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz beitra-
gen kann, 

 sich dessen bewusst, dass ein grundlegender Unterschied 
besteht zwischen Rassismus und Rassendiskriminierung, die 
zur staatlichen Politik erhoben wurden oder die sich aus einer 
offiziellen Doktrin der rassischen Überlegenheit oder Exklusi-
vität ableiten, und anderen Erscheinungsformen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz, die in Teilen zahlreicher 
Gesellschaften immer häufiger zutage treten, von Einzelperso-
nen oder Gruppen begangen werden und sich zum Teil gegen 
Wanderarbeitnehmer und ihre Angehörigen richten, 

 in dieser Hinsicht erneut erklärend, dass es Aufgabe der 
Regierungen ist, die Rechte von Personen, die in ihrem Ho-
heitsgebiet wohnhaft sind, zu gewährleisten und sie vor von 
Einzelnen oder Gruppen begangenen rassistischen oder frem-
denfeindlichen strafbaren Handlungen zu schützen, 

 in Anerkennung der mit der Bekämpfung von Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz in einer zunehmend globalisier-
ten Welt verbundenen Herausforderungen wie auch Chancen, 

 
223 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 mit Besorgnis feststellend, dass Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende 
Intoleranz unter anderem durch eine ungleiche Verteilung des 
Wohlstands, Marginalisierung und soziale Ausgrenzung ver-
schärft werden können, 

 zutiefst besorgt darüber, dass der Rassismus und die 
Rassendiskriminierung gegen Wanderarbeitnehmer trotz der 
Bemühungen, die die internationale Gemeinschaft unternimmt, 
um die Menschenrechte von Wanderarbeitnehmern und ihren 
Familienangehörigen zu schützen, immer weiter um sich grei-
fen, 

 feststellend, dass der Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung in seiner allgemeinen Empfehlung 
XV (42) vom 17. März 1993225 zu Artikel 4 des Internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung226 die Auffassung vertreten hat, dass das Verbot 
der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überlegenheit oder 
Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit dem Recht auf Mei-
nungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäußerung 
nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te227 und Artikel 5 des Übereinkommens vereinbar ist, 

 sowie feststellend, dass die Berichte, die die Vertragsstaaten 
auf Grund des Übereinkommens vorlegen, unter anderem In-
formationen über die Ursachen heutiger Formen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz sowie Maßnahmen zu 
deren Bekämpfung enthalten, 

 besonders bestürzt über die Zunahme von rassistischem und 
fremdenfeindlichem Gedankengut in politischen Kreisen, in der 
Öffentlichkeit und in der Gesellschaft im Allgemeinen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass der Sonderberichterstatter 
der Zunahme von rassistischem und fremdenfeindlichem Ge-
dankengut in politischen Kreisen, in der Öffentlichkeit und in 
der Gesellschaft im Allgemeinen auch weiterhin Aufmerksam-
keit widmen wird, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, die zunehmenden ge-
waltsamen Tendenzen des Rassismus und der Rassendiskrimi-
nierung dringend zu beseitigen, und sich dessen bewusst, dass 
jede Form der Straflosigkeit bei strafbaren Handlungen, die 
durch rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen moti-
viert sind, zur Schwächung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Demokratie beiträgt, das Wiederauftreten solcher Handlungen 
oft begünstigt und nur durch entschlossenes Handeln und Zu-
sammenarbeit beseitigt werden kann, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen 
werden, die einer größeren Eintracht und vermehrter Toleranz 
innerhalb der Gesellschaften förderlich sind, 

 
225 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Ta-
gung, Beilage 18 (A/48/18), Kap. VIII, Abschnitt B. 
226 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
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 1. bekräftigt die Erklärung des Jahres 2001 zum Interna-
tionalen Jahr der Mobilisierung gegen Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gende Intoleranz228; 

 2. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen auf, im Rahmen des Schwer-
punktjahrs Aktivitäten und Maßnahmen durchzuführen, zu för-
dern und bekannt zu machen, die seine Wirkung verstärken und 
seinen Erfolg gewährleisten sollen, insbesondere die Ergebnis-
se der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende In-
toleranz; 

 3. bekundet ihre volle Unterstützung und Anerkennung 
für die Tätigkeit des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über heutige Formen des Rassismus, der 
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz, unterstützt die Fortsetzung 
seiner Tätigkeit und nimmt mit Dank Kenntnis von dem Be-
richt des Sonderberichterstatters224; 

 4. ersucht den Sonderberichterstatter, seinen Meinungs-
austausch mit den Mitgliedstaaten, den entsprechenden Orga-
nen der Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen, den 
anderen zuständigen Mechanismen und den nichtstaatlichen 
Organisationen fortzusetzen, damit ihre Wirksamkeit und ihre 
gegenseitige Zusammenarbeit gestärkt werden; 

 5. beglückwünscht den Ausschuss für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung zu seinem Beitrag zur wirksamen 
Durchführung des Internationalen Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskriminierung226, die zur Be-
kämpfung heutiger Formen des Rassismus, der Rassendiskri-
minierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz beiträgt; 

 6. bekräftigt, dass rassistisch motivierte Gewaltakte ge-
gen andere keine Meinungsäußerungen, sondern vielmehr 
strafbare Handlungen darstellen; 

 7. erklärt, dass der Rassismus und die Rassendiskrimi-
nierung zu den schwersten Menschenrechtsverletzungen in der 
heutigen Zeit gehören und mit allen verfügbaren Mitteln be-
kämpft werden müssen; 

 8. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des 
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz, insbesondere 
jegliche rassistische Gewalt, sowie über damit zusammenhän-
gende willkürliche und unterschiedslose Gewaltakte und verur-
teilt diese unmissverständlich; 
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 9. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnis über alle 
Formen des Rassismus und der Rassendiskriminierung, 
namentlich Propaganda, Aktivitäten und Organisationen, die 
sich auf eine Doktrin der Überlegenheit einer Rasse oder einer 
Gruppe von Personen stützen und mit denen versucht wird, 
Rassismus und Rassendiskriminierung in irgendeiner Form zu 
rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt diese unmiss-
verständlich; 

 10. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Erscheinungs-
formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz so-
wie die Stereotype, die sich in vielen Gesellschaften gegen 
Wanderarbeitnehmer und ihre Angehörigen sowie gegen Ange-
hörige von Minderheiten und schwächeren Gruppen richten, 
und verurteilt diese; 

 11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Zunahme der 
rassistischen und fremdenfeindlichen Gewalt in vielen Teilen 
der Welt sowie über die wachsende Zahl von Vereinigungen, 
die auf rassistischen und fremdenfeindlichen Programmen und 
Satzungen gründen, wie aus dem Bericht des Sonderberichter-
statters hervorgeht; 

 12. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und Sozial-
programme auf allen Ebenen nach Bedarf die Vermittlung von 
Kenntnissen über fremde Kulturen, Völker und Länder und von 
Toleranz und Achtung für diese aufzunehmen; 

 13. erkennt an, dass die zunehmende Schwere der ver-
schiedenen Erscheinungsformen des Rassismus, der Rassendis-
kriminierung und der Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen 
Teilen der Welt ein besser integriertes und wirksameres Vor-
gehen seitens der zuständigen Menschenrechtseinrichtungen 
der Vereinten Nationen erfordert; 

 14. legt den Regierungen nahe, geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung aller Formen des Rassismus, der Rassendiskrimi-
nierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz zu ergreifen; 

 15. fordert alle Staaten auf, ihre Einwanderungspolitik zu 
überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern, mit dem Ziel, 
sämtliche gegen Migranten gerichteten diskriminierenden Poli-
tiken und Praktiken, die nicht mit den einschlägigen internatio-
nalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte über-
einstimmen, zu beseitigen; 

 16. verurteilt den Missbrauch der Print-, der audiovisuel-
len und der elektronischen Medien sowie der neuen Kommuni-
kationstechnologien, namentlich des Internet, um zu durch Ras-
senhass motivierter Gewalt aufzustacheln; 

 17. ist sich dessen bewusst, dass es Sache der Regierun-
gen ist, geeignete und wirksame Rechtsvorschriften zur Verhü-
tung von rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz zu erlassen und durchzusetzen; 

 18. fordert alle Regierungen und zwischenstaatlichen Or-
ganisationen auf, dem Sonderberichterstatter gegebenenfalls 
mit Hilfe der nichtstaatlichen Organisationen auch weiterhin 
sachdienliche Informationen zur Verfügung zu stellen, damit er 
seinen Auftrag erfüllen kann; 

 19. spricht den nichtstaatlichen Organisationen ihre Aner-
kennung für die Maßnahmen aus, die sie gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung ergriffen haben, sowie für die kontinu-
ierliche Unterstützung und Hilfe, die sie den Opfern von Ras-
sismus und Rassendiskriminierung gewährt haben; 

 20. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit dem 
Sonderberichterstatter in vollem Umfang zusammenzuarbeiten, 
um ihm die Erfüllung seines Auftrags zu ermöglichen, nament-
lich die Untersuchung von Fällen von heutigen Formen des 
Rassismus und der Rassendiskriminierung, die unter anderem 
gegen Schwarze, Araber und Muslime gerichtet sind, sowie von 
Fremdenfeindlichkeit, Negrophobie, Antisemitismus und damit 
zusammenhängender Intoleranz; 

 21. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichterstat-
ter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu ge-
währen, damit er seinen Auftrag effizient, wirksam und rasch 
erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzig-
sten Tagung einen Zwischenbericht vorlegen kann. 

RESOLUTION 54/154 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/603) 

54/154. Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung und Einberufung 
einer Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele, eine internationale Zusammenarbeit herbei-
zuführen, um Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller 
und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und 
zu festigen, 

 sowie in Bekräftigung ihrer festen Entschlossenheit und ih-
res festen Willens, den Rassismus in allen seinen Erscheinungs-
formen und die Rassendiskriminierung vollständig und bedin-
gungslos zu beseitigen, sowie ihrer Überzeugung, dass Rassis-
mus und Rassendiskriminierung eine völlige Negierung der 
Ziele und Grundsätze der Charta und der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte229 darstellen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung je-

 
229 Resolution 217 A (III). 



 I.  Resolutionen – Dritter Ausschuss 341 

 

der Form von Rassendiskriminierung230 und das von der Orga-
nisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete Überein-
kommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen231, 

 in Anbetracht der Anstrengungen, die der Ausschuss für die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung seit seiner Einsetzung 
im Jahr 1970 unternommen hat, um die Durchführung des In-
ternationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung zu fördern, 

 unter Hinweis auf die Ergebnisse der beiden 1978232 und 
1983233 in Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Bekämp-
fung von Rassismus und Rassendiskriminierung, 

 sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Men-
schenrechte und insbesondere auf die Aufmerksamkeit, die in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien234 der Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz gewidmet 
wird, 

 betonend, wie wichtig und sensibel die Tätigkeit des Son-
derberichterstatters der Menschenrechtskommission über heu-
tige Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz ist, 

 mit Befriedigung hinweisend auf ihre Resolutionen 48/91 
vom 20. Dezember 1993 und 49/146 vom 23. Dezember 1994, 
mit denen sie die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassis-
mus und Rassendiskriminierung, die 1993 begann, verkündet 
beziehungsweise das überarbeitete Aktionsprogramm für die 
Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis-
kriminierung verabschiedet hat, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass die wichtigsten Ziele 
der beiden vorangegangenen Dekaden zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung trotz der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind 
und dass Millionen Menschen selbst heute noch Opfer ver-
schiedener Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung 
sind, 

 sowie mit großer Besorgnis feststellend, dass trotz der von 
der internationalen Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen 
unternommenen Bemühungen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende 

 
230 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
231 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 429, Nr. 6193. 
232 Siehe Report of the World Conference to Combat Racism and Racial Dis-
crimination, Geneva, 14-25 August 1978 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.79.XIV.2). 
233 Siehe Report of the second World Conference to Combat Racism and Racial 
Discrimination, Geneva, 1-12 August 1983 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.83.XIV.4 und Korrigendum). 
234 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

Formen der Intoleranz, Feindschaft zwischen ethnischen Grup-
pen und Gewalttaten in vielen Teilen der Welt offensichtlich im 
Zunehmen begriffen sind und dass die Anzahl der auf der 
Grundlage rassistischer und fremdenfeindlicher Programme 
und Satzungen gegründeten Vereinigungen zunimmt, wie aus 
dem Bericht des Sonderberichterstatters235 hervorgeht, 

 beunruhigt darüber, dass die technischen Entwicklungen im 
Kommunikationsbereich, namentlich das Internet, weiterhin 
von verschiedenen gewalttätigen Gruppen zur Förderung rassi-
stischer und fremdenfeindlicher Propaganda genutzt werden, 
die das Ziel verfolgt, zum Rassenhass aufzustacheln und Gelder 
zur Unterstützung von Gewaltkampagnen gegen multiethnische 
Gesellschaften überall auf der Welt zu sammeln, 

 feststellend, dass der Einsatz dieser Technologien auch zur 
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz beitra-
gen kann, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär im 
Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms vorgelegt 
hat236, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/132 vom 9. Dezember 
1998, in der sie den Generalsekretär ersuchte, sicherzustellen, 
dass die für die Durchführung des Aktionsprogramms erforder-
lichen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung 
stehen, 

 anerkennend, wie wichtig die Stärkung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Institutionen zur Förderung der Har-
monie zwischen den Rassen und zur wirksamen Durchsetzung 
dieser Rechtsvorschriften ist, 

 auch weiterhin fest davon überzeugt, dass es geboten ist, 
auf nationaler und internationaler Ebene wirksamere und nach-
haltigere Maßnahmen zur Beseitigung aller Formen von Ras-
sismus und Rassendiskriminierung zu ergreifen, 

 zutiefst besorgt darüber, dass das Phänomen des Rassismus 
und der Rassendiskriminierung gegen Wanderarbeitnehmer 
trotz der Bemühungen, die die internationale Gemeinschaft un-
ternimmt, um den Schutz der Menschenrechte von Wanderar-
beitnehmern und ihren Familienangehörigen zu verbessern, 
immer weiter um sich greift, 

 unter Hinweis auf die auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
verabschiedete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen237, 

 in der Erkenntnis, dass autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitunter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der Ras-
sendiskriminierung sind, 

 
235 Siehe A/54/347. 
236 A/54/299. 
237 Resolution 45/158, Anlage. 
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I 

DURCHFÜHRUNG DES AKTIONSPROGRAMMS FÜR DIE DRITTE 

DEKADE ZUR BEKÄMPFUNG VON RASSISMUS UND RASSEN-
DISKRIMINIERUNG UND KOORDINIERUNG DER AKTIVITÄTEN 

 1. begrüßt den vom Generalsekretär vorgelegten Be-
richt236; 

 2. erklärt, dass Rassismus und Rassendiskriminierung zu 
den schwersten Verletzungen der Menschenrechte in unserer 
Welt gehören, und bekundet ihre feste Entschlossenheit und ih-
ren festen Willen, den Rassismus in allen seinen Erscheinungs-
formen und die Rassendiskriminierung mit allen verfügbaren 
Mitteln zu beseitigen; 

 3. legt allen Regierungen eindringlich nahe, alles Erfor-
derliche zu tun, um die neuen Formen des Rassismus zu be-
kämpfen, insbesondere indem sie die Mittel zu deren Bekämp-
fung laufend anpassen, namentlich auf den Gebieten der Ge-
setzgebung, der Verwaltung, der Bildung und der Information; 

 4. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Weiterverfolgung von Program-
men und Aktivitäten zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung hohen Vorrang einzuräumen, im Ein-
klang mit der Notwendigkeit, die wirksame Vorbereitung der 
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
sicherzustellen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten über 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängende Intoleranz der diesbezüglichen Lage 
der Wanderarbeitnehmer besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men und Informationen hierzu bereitzustellen; 

 6. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die Un-
terzeichnung und Ratifikation der Internationalen Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen237 beziehungsweise den Beitritt zu der 
Konvention zu erwägen; 

 7. lobt alle Staaten, die die internationalen Rechtsakte 
zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung, 
insbesondere das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung230 und das Über-
einkommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen231, ra-
tifiziert haben beziehungsweise ihnen beigetreten sind; 

 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch 
nicht geschehen, dem Internationalen Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung beizutreten, 
um seine universale Ratifikation zu erreichen; 

 9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den Umfang 
der Vorbehalte, die sie gegen das Internationale Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau und eng ge-

fasst wie möglich zu formulieren, um sicherzustellen, dass sie 
mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens oder auf andere 
Weise mit dem internationalen Vertragsrecht nicht unvereinbar 
sind, ihre Vorbehalte im Hinblick auf ihre Zurücknahme re-
gelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte zurückzunehmen, die 
im Widerspruch zu dem Ziel und Zweck des Übereinkommens 
stehen oder auf andere Weise mit dem internationalen Ver-
tragsrecht unvereinbar sind; 

 10. legt den Massenmedien nahe, die Ideale der Toleranz 
und Verständigung zwischen den Völkern und zwischen ver-
schiedenen Kulturen zu fördern; 

 11. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin auf die 
Auswirkungen der Rassendiskriminierung in den Bereichen Er-
ziehung, Ausbildung und Beschäftigung auf Minderheitengrup-
pen und Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen, 
insbesondere Frauen und Kinder, aufmerksam zu machen und 
in seinem Bericht konkrete Empfehlungen für die Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Diskriminierung 
vorzulegen; 

 12. erkennt an, dass für die Dritte Dekade zur Bekämp-
fung von Rassismus und Rassendiskriminierung sowie für das 
Aktionsprogramm für die Dritte Dekade zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung angemessene Unterstüt-
zung und finanzielle Ressourcen erforderlich sind, und ersucht 
den Generalsekretär, in seinen Bericht an die Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung konkrete Vorschläge 
aufzunehmen, wie sichergestellt werden kann, dass die für die 
Durchführung des Aktionsprogramms erforderlichen finanziel-
len und personellen Ressourcen, namentlich aus dem ordentli-
chen Haushalt der Vereinten Nationen und aus außerplanmäßi-
gen Quellen, zur Verfügung stehen; 

 13. dankt denen, die Beiträge zu dem Treuhandfonds für 
das Aktionsprogramm für die Dritte Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung entrichtet haben, 
appelliert mit allem Nachdruck an alle Regierungen, zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Einzel-
personen, die dazu in der Lage sind, großzügige Beiträge an 
den Fonds zu entrichten, und ersucht zu diesem Zweck den Ge-
neralsekretär, auch weiterhin entsprechende Kontakte aufzu-
nehmen und entsprechende Initiativen zu ergreifen; 

 14. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Er-
gebnisse der Sachverständigenseminare Bericht zu erstatten, 
die im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Dritten Dekade 
abgehalten wurden; 

 15. begrüßt es, dass im Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte ein Projektteam "Ras-
sismus" zur Koordinierung aller Aktivitäten der Dritten Dekade 
eingerichtet wurde; 

 16. legt allen Regierungen, dem Generalsekretär, den Or-
ganen der Vereinten Nationen, den Sonderorganisationen, den 
zwischenstaatlichen Organisationen und den zuständigen nicht-
staatlichen Organisationen eindringlich nahe, bei der Durch-
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führung des Aktionsprogramms der Lage der autochthonen Be-
völkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 17. ersucht die Staaten, die einschlägigen Beschlüsse des 
Wirtschafts- und Sozialrats zu integrierten Folgemaßnahmen zu 
früheren Weltkonferenzen und die Notwendigkeit zu berück-
sichtigen, im Kampf gegen den Rassismus von allen verfügba-
ren Mechanismen optimalen Gebrauch zu machen; 

 18. unterstreicht nachdrücklich die hohe Bedeutung der 
Erziehung, wenn es darum geht, insbesondere unter jungen 
Menschen Rassismus und Rassendiskriminierung zu verhindern 
und zu beseitigen und sie für die Grundsätze der Menschen-
rechte zu sensibilisieren, und ersucht in diesem Zusammenhang 
die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur, die Ausarbeitung und Verbreitung von 
Unterrichtsmaterialien und Lehr- und Lernhilfen zur Förderung 
der Lehre, der Ausbildung und anderer Bildungsmaßnahmen 
zum Thema Menschenrechte und zur Bekämpfung von Rassis-
mus und Rassendiskriminierung fortzuführen und dabei das 
Hauptgewicht auf den Unterricht in den Grund- und den weiter-
führenden Schulen zu legen; 

 19. vertritt die Auffassung, dass zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade allen Teilen des Aktionsprogramms 
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Aktivitäten des Ak-
tionsprogramms hohen Vorrang einzuräumen und ersucht den 
Generalsekretär in dieser Hinsicht außerdem, sicherzustellen, 
dass die für die Durchführung der Aktivitäten der Dritten De-
kade während des Zweijahreszeitraums 2000-2001 erforder-
lichen Finanzmittel bereitgestellt werden; 

 21. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat weiterhin jedes Jahr einen detaillierten 
Bericht über alle Aktivitäten der Organe der Vereinten Natio-
nen und der Sonderorganisationen vorzulegen, der eine Analy-
se der über die Aktivitäten zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung eingegangenen Informationen enthält; 

 22. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
Vorschläge vorzulegen, die bei der vollen Durchführung des 
Aktionsprogramms helfen können; 

 23. wiederholt ihren Aufruf an alle Regierungen, die Or-
gane der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und die 
zwischenstaatlichen Organisationen, die Regionalorganisatio-
nen sowie die interessierten nichtstaatlichen Organisationen, in 
vollem Umfang zur wirksamen Durchführung des Aktionspro-
gramms beizutragen; 

II 

WELTKONFERENZ GEGEN RASSISMUS, RASSENDISKRIMINIE-
RUNG, FREMDENFEINDLICHKEIT UND DAMIT ZUSAMMEN-
HÄNGENDE INTOLERANZ 

 24. erinnert an ihre Resolutionen 52/111 vom 12. De-
zember 1997 und 53/132 vom 9. Dezember 1998, in denen sie 

festlegte, dass die Menschenrechtskommission als Vorberei-
tungsausschuss für die Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz fungieren soll, und nimmt Kennt-
nis von der Resolution 1999/78 der Menschenrechtskom-
mission vom 28. April 1999238 und der Resolution 1999/12 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1999; 

 25. empfiehlt, dass der Vorbereitungsausschuss die Emp-
fehlungen des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission über heutige Formen des Rassismus, der Rassen-
diskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz in Erwägung zieht, namentlich die 
Empfehlung in Ziffer 41 b) seines Berichts an die Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung239; 

 26. ersucht den Generalsekretär, weiterhin sicherzustellen, 
dass ausreichende Finanzmittel für den Vorbereitungsprozess 
der Weltkonferenz zur Verfügung gestellt werden, so auch aus 
dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen;  

 27. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommissa-
rin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, alles zu tun, 
um zu gewährleisten, dass Ressourcen für den freiwilligen 
Fonds für die Weltkonferenz mobilisiert werden, um die Ko-
sten für die Mitwirkung der am wenigsten entwickelten Länder 
am Vorbereitungsprozess und an der Konferenz selbst zu dek-
ken, und ersucht alle Regierungen, die internationalen und 
nichtstaatlichen Organisationen und Privatpersonen, Beiträge 
zu dem Fonds zu entrichten;  

 28. fordert die Hohe Kommissarin auf, Staaten und Re-
gionalorganisationen auf entsprechendes Ersuchen hin zu hel-
fen, zur Vorbereitung der Weltkonferenz auf nationaler und re-
gionaler Ebene Treffen einzuberufen beziehungsweise andere 
Initiativen, namentlich auf Sachverständigenenebene, einzulei-
ten, und fordert die Sonderorganisationen und die Regional-
kommissionen nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der Ho-
hen Kommissarin zur Einberufung regionaler Vorbereitungs-
treffen beizutragen; 

 29. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisatio-
nen und die Regionalkommissionen, finanzielle und technische 
Hilfe für die Organisation der im Zusammenhang mit der 
Weltkonferenz geplanten regionalen Vorbereitungstreffen be-
reitzustellen, und unterstreicht, dass diese Hilfe durch freiwilli-
ge Beiträge ergänzt werden sollte; 

 30. beschließt, dass die Weltkonferenz und die Tagungen 
des Vorbereitungsausschusses folgenden Teilnehmern offen 
stehen: 

 a) allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und al-
len Mitgliedstaaten der Sonderorganisationen; 

 
238 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.  
239 Siehe A/53/269. 
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 b) Vertretern aller Regionalorganisationen und Regio-
nalkommissionen, die an der Vorbereitung von Regionaltreffen 
beteiligt sind, sowie angeschlossenen Mitgliedern der Regio-
nalkommissionen; 

 c) Vertretern von Organisationen, die von der General-
versammlung eine ständige Einladung erhalten haben, als Be-
obachter teilzunehmen; 

 d) Vertretern der Sonderorganisationen, der Sekretariate 
der Regionalkommissionen und aller Organe und Programme 
der Vereinten Nationen; 

 e) Vertretern aller Menschenrechtsmechanismen der 
Vereinten Nationen; 

 f) anderen interessierten staatlichen Organisationen, die 
durch Beobachter vertreten sein werden; 

 g) interessierten nichtstaatlichen Organisationen, die im 
Einklang mit der Resolution 1996/31 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 25. Juli 1996 durch Beobachter vertreten sein 
werden; 

 31. begrüßt das Angebot der Regierung Südafrikas, die 
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
im Jahr 2001 auszurichten; 

 32. ersucht die Hohe Kommissarin,  

 a) eine dem Vorbereitungsausschuss auf seiner ersten 
Tagung vorzulegende Studie darüber durchzuführen, wie die 
Koordinierung zwischen ihrem Amt und allen Sonderorganisa-
tionen und internationalen, regionalen und subregionalen Or-
ganisationen im Hinblick auf Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz verbessert werden kann; 

 b) zusammen mit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse 
und Information weiter eine Weltinformationskampagne zu 
konzipieren und durchzuführen, mit dem Ziel, die Weltöffent-
lichkeit über die Wichtigkeit und die Ziele der Weltkonferenz 
aufzuklären, in allen Amtssprachen der Vereinten Nationen ei-
ne Informationsschrift zu veröffentlichen, die den nichtstaatli-
chen Organisationen, den Medien und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden soll, und den Vorbereitungsaus-
schuss über die diesbezüglichen Entwicklungen in Kenntnis zu 
setzen; 

 c) den Staaten auf entsprechendes Ersuchen und den Re-
gionalorganisationen zu helfen, zur Vorbereitung der Weltkon-
ferenz auf nationaler und regionaler Ebene Tagungen einzube-
rufen beziehungsweise andere Initiativen, namentlich auf Sach-
verständigenebene, einzuleiten; 

 d) den Entwurf einer Tagesordnung für die erste Tagung 
des Vorbereitungsausschusses auszuarbeiten und dabei unter 
anderem zu berücksichtigen, dass alle Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und der 
damit zusammenhängenden heutigen Formen von Intoleranz in 
einer umfassenden Weise angegangen werden müssen; 

 e) weitere Mittelbeschaffungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, um die Mittel in dem freiwilligen Fonds aufzustocken, der 
speziell für die Deckung der Kosten aller Aspekte des Vorbe-
reitungsprozesses für die Weltkonferenz und der Beteiligung 
nichtstaatlicher Organisationen, insbesondere derjenigen aus 
Entwicklungsländern, eingerichtet wurde; 

 33. begrüßt die Themenvorschläge für die Weltkonferenz, 
die von der tagungsgebundenen, allen Mitgliedstaaten offen 
stehenden Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission vor-
gelegt wurden, die den Auftrag hatte, Vorschläge für die Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu prü-
fen und zu formulieren; 

 34. beschließt, dass die Weltkonferenz handlungsorien-
tiert sein und unter voller Berücksichtigung der bestehenden 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte schwerpunkt-
mäßig auf praktische Maßnahmen zur Beseitigung des Rassis-
mus ausgerichtet sein wird, namentlich auf vorbeugende Maß-
nahmen, Bildungs- und Schutzmaßnahmen sowie auf wirksame 
Abhilfemaßnahmen; 

 35. ersucht den Vorbereitungsausschuss, so bald wie 
möglich mit dem Entwurf eines Schlussdokuments über kon-
krete Einzelziele sowie Gesamtziele und Zeitpläne für ihre 
Verwirklichung zu beginnen; 

 36. appelliert an die Mitgliedstaaten, großzügige Beiträge 
zu dem freiwilligen Fonds für die Weltkonferenz zu leisten, aus 
dem die Kosten für den Vorbereitungsprozess und die Konfe-
renz sowie für die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen 
aus Entwicklungsländern gedeckt werden sollen; 

 37. ersucht die Regierungen, die Sonderorganisationen, 
die sonstigen internationalen Organisationen, die zuständigen 
Organe der Vereinten Nationen, die Regionalorganisationen, 
die nichtstaatlichen Organisationen, den Ausschuss für die Be-
seitigung der Rassendiskriminierung, den Sonderberichter-
statter der Menschenrechtskommission über heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz, die Sonder-
berichterstatterin der Menschenrechtskommission über die 
Menschenrechte von Migranten sowie die anderen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte tätigen Einrichtungen, dem Vorbe-
reitungsausschuss Unterstützung zu gewähren, Überprüfungen 
durchzuführen, dem Vorbereitungsausschuss über den General-
sekretär Empfehlungen im Hinblick auf die Weltkonferenz und 
ihre Vorbereitung vorzulegen und aktiv an der Weltkonferenz 
mitzuwirken; 

 38. fordert die Staaten und die Regionalorganisationen 
auf, nationale und regionale Tagungen abzuhalten oder andere 
Initiativen zu ergreifen, wie etwa öffentliche Informationskam-
pagnen mit dem Ziel, als Teil der Vorbereitung auf die Welt-
konferenz diese in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rük-
ken,  und ersucht die regionalen Vorbereitungstagungen, dem 
Vorbereitungsausschuss über den Generalsekretär Berichte    
über die Ergebnisse ihrer Beratungen vorzulegen, die auch 
praktische und handlungsorientierte Empfehlungen zur Be-
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kämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz enthal-
ten; 

III 

ERKLÄRUNG DES JAHRES 2001 ZUM INTERNATIONALEN JAHR 

DER MOBILISIERUNG GEGEN RASSISMUS, RASSENDISKRIMI-
NIERUNG, FREMDENFEINDLICHKEIT UND DAMIT ZUSAMMEN-
HÄNGENDE INTOLERANZ 

 39. bekräftigt nachdrücklich die Erklärung des Jahres 
2001 zum Internationalen Jahr der Mobilisierung gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz und fordert in diesem Zu-
sammenhang die Regierungen, die Vereinten Nationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen auf, das Internationale Jahr in 
geeigneter Weise zu begehen, so auch durch Aktionsprogram-
me; 

IV 

ALLGEMEINES 

 40. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung" auf ihrer Tagesordnung zu belas-
sen und auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung mit hohem Vor-
rang zu behandeln. 

RESOLUTION 54/155 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/604) 

54/155. Universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Gewähr-
leistung und Einhaltung der Menschenrechte die universale 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist, 
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den 
Internationalen Menschenrechtspakten240 sowie in der in Reso-
lution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrieben ist, 

 den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, fremder 
oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zunehmen-
dem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich zu 
souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln, 

 zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder 
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise zur 
Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbstbe-
stimmungsrecht souveräner Völker und Nationen unterdrückt 
zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist, 

 
240 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

 mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Folge 
des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen von 
Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos geworden 
sind beziehungsweise heimatlos werden, und nachdrücklich 
darauf hinweisend, dass konzertierte internationale Maßnah-
men zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforderlich sind, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen über die 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und ande-
rer Menschenrechte als Folge fremder militärischer Interven-
tion, Aggression und Besetzung, welche die Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechsunddreißigsten241, siebenunddrei-
ßigsten242, achtunddreißigsten243, neununddreißigsten244, vier-
zigsten245, einundvierzigsten246, zweiundvierzigsten247, dreiund-
vierzigsten248, vierundvierzigsten249, fünfundvierzigsten250, 
sechsundvierzigsten251, siebenundvierzigsten252, achtundvier-
zigsten253, neunundvierzigsten254, fünfzigsten255, einundfünfzig-
sten256, zweiundfünfzigsten257, dreiundfünfzigsten258, vierund-
fünfzigsten259 und fünfundfünfzigsten260 Tagung verabschiedet 
hat, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen 35/35 B vom 14. No-
vember 1980, 36/10 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 3. De-
zember 1982, 38/16 vom 22. November 1983, 39/18 vom 
23. November 1984, 40/24 vom 29. November 1985, 41/100 
vom 4. Dezember 1986, 42/94 vom 7. Dezember 1987, 43/105 
vom 8. Dezember 1988, 44/80 vom 8. Dezember 1989, 45/131 
vom 14. Dezember 1990, 46/88 vom 16. Dezember 1991, 
 
241 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1980, Supple-
ment No. 3 und Korrigendum (E/1980/13 und Korr.1), Kap. XXVI, Ab-
schnitt A. 
242 Ebd., 1981, Supplement No. 5 und Korrigendum (E/1981/25 und Korr.1), 
Kap. XXVIII, Abschnitt A. 
243 Ebd., 1982, Supplement No. 2 und Korrigendum (E/1982/12 und Korr.1), 
Kap. XXVI, Abschnitt A. 
244 Ebd., 1983, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/1983/13 und Korr.1), 
Kap. XXVII, Abschnitt A. 
245 Ebd., 1984, Supplement No. 4 und Korrigendum (E/1984/14 und Korr.1), 
Kap. II, Abschnitt A. 
246 Ebd., 1985, Supplement No. 2 (E/1985/22), Kap. II, Abschnitt A. 
247 Ebd., 1986, Supplement No. 2 (E/1986/22), Kap. II, Abschnitt A. 
248 Ebd., 1987, Supplement No. 5 und Korrigenda (E/1987/18 und Korr.1 
und 2), Kap. II, Abschnitt A. 
249 Ebd., 1988, Supplement No. 2 und Korrigendum (E/1988/12 und Korr.1), 
Kap. II, Abschnitt A. 
250 Ebd., 1989, Supplement No. 2 (E/1989/20), Kap. II, Abschnitt A. 
251 Ebd., 1990, Supplement No. 2 und Korrigendum (E/1990/22 und Korr.1), 
Kap. II, Abschnitt A. 
252 Ebd., 1991, Supplement No. 2 (E/1991/22), Kap. II, Abschnitt A. 
253 Ebd., 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), Kap. II, Abschnitt A. 
254 Ebd., 1993, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1993/23 und Korr.2, 4 und 
5), Kap. II, Abschnitt A. 
255 Ebd., 1994, Supplement No. 4 und Korrigendum (E/1994/24 und Korr.1), 
Kap. II, Abschnitt A. 
256 Ebd., 1995, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Korr.1 
und 2), Kap. II, Abschnitt A. 
257 Ebd., 1996, Supplement No. 3 (E/1996/23), Kap. II, Abschnitt A. 
258 Ebd., 1997, Supplement No. 3 (E/1997/23), Kap. II, Abschnitt A. 
259 Ebd., 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
260 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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47/83 vom 16. Dezember 1992, 48/93 vom 20. Dezember 
1993, 49/148 vom 23. Dezember 1994, 50/139 vom 21. De-
zember 1995, 51/84 vom 12. Dezember 1996, 52/113 vom 
12. Dezember 1997 und 53/134 vom 9. Dezember 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Selbstbestimmungsrecht der Völker261, 

 1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich derjeni-
gen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Herr-
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche 
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

 2. bekundet ihre entschiedene Zurückweisung fremder 
militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da diese 
in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte 
geführt haben; 

 3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre 
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzustel-
len, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Methoden, 
die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Handlungen ge-
gen die betroffenen Völker angewendet werden; 

 4. beklagt das Elend der Millionen von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwurzelt 
worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, sichere 
und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat; 

 5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage der 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbstbe-
stimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, 
Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Selbst-
bestimmungsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu er-
statten. 

RESOLUTION 54/156 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/156. Folter und andere grausame, unmenschliche     
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte262, Artikel 7 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte263, die Erklärung über den 

 
261 A/54/327. 
262 Resolution 217 A (III). 
263 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe264 
und ihre Resolution 39/46 vom 10. Dezember 1984, mit der sie 
das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verab-
schiedet und zur Unterzeichnung, Ratifikation beziehungsweise 
zum Beitritt aufgelegt hat, sowie auf alle ihre darauf folgenden 
einschlägigen Resolutionen, 

 unter Hinweis darauf, dass Freiheit von Folter ein Recht ist, 
das unter allen Umständen geschützt werden muss, auch in Zei-
ten innerer oder internationaler Unruhen oder bewaffneter Kon-
flikte, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass auf der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Men-
schenrechte nachdrücklich erklärt wurde, dass die Bemühungen 
um die Abschaffung der Folter sich in erster Linie auf die Vor-
beugung konzentrieren sollten, und die baldige Annahme eines 
Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe gefordert wurde, mit dessen Hilfe ein vorbeu-
gendes System regelmäßiger Inspektionen von Haftanstalten 
geschaffen werden soll265, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Regierungen, 
die rasche und vollinhaltliche Durchführung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien zu fördern, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschie-
det wurden266, insbesondere des Abschnitts, der sich mit der 
Freiheit von Folter befasst und in dem es heißt, dass die Staaten 
Rechtsvorschriften aufheben sollten, die dazu führen, dass die 
für schwere Menschenrechtsverletzungen wie Folter Verant-
wortlichen straflos bleiben, und solche Verletzungen strafrecht-
lich verfolgen sollten, wodurch die Rechtsstaatlichkeit auf eine 
feste Grundlage gestellt würde267, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 16. Dezem-
ber 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt hat, dass in 
verschiedenen Ländern Folterungen vorgekommen sind, in der 
sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den Opfern aus rein hu-
manitärer Gesinnung Hilfe zu gewähren und mit der sie den 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
geschaffen hat, 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien, wonach der Bereitstel-
lung der erforderlichen Ressourcen für die Unterstützung von 
Opfern der Folter sowie von wirksamen Mitteln für ihre physi-
sche, psychologische und soziale Rehabilitation, unter anderem 

 
264 Resolution 3452 (XXX), Anlage. 
265 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 61. 
266 Ebd., Kap. III. 
267 Ebd., Abschnitt II, Ziffern 54-61. 
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durch zusätzliche Beiträge zu dem Fonds, Vorrang eingeräumt 
werden sollte268, 

 mit Genugtuung feststellend, dass ein umfangreiches inter-
nationales Netz von Rehabilitationszentren für Opfer der Folter 
besteht, das bei der Gewährung von Hilfe für Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und dass der Fonds mit diesen Zen-
tren zusammenarbeitet, 

 eingedenk dessen, dass die Generalversammlung in ihrer 
Resolution 52/149 vom 12. Dezember 1997 den 26. Juni zum 
Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Opfer der Folter erklärt hat, 

 1. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses gegen Folter 
und nimmt Kenntnis von dem gemäß Artikel 24 des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vorgelegten Bericht 
des Ausschusses269; 

 2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass mittler-
weile einhundertachtzehn Staaten Vertragsparteien des Über-
einkommens sind; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien des Überein-
kommens zu werden; 

 4. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen ratifizieren 
beziehungsweise ihm beitreten, und alle Vertragsparteien des 
Übereinkommens, soweit noch nicht geschehen, zu erwägen, 
sich den Staaten anzuschließen, die die in den Artikeln 21 und 
22 des Übereinkommens vorgesehenen Erklärungen bereits ab-
gegeben haben, und zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurückzuziehen; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, dem Generalsekretär möglichst bald ihre 
Annahme der Änderungen der Artikel 17 und 18 des Überein-
kommens zu notifizieren; 

 6. fordert die Vertragsstaaten angesichts der hohen An-
zahl der ausstehenden Berichte nachdrücklich auf, ihren Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nachzu-
kommen, namentlich ihrer Verpflichtung, Berichte im Einklang 
mit Artikel 19 des Übereinkommens vorzulegen, und bittet die 
Vertragsstaaten, in ihren Berichten an den Ausschuss den Fak-
tor Geschlecht zu berücksichtigen und Informationen betref-
fend Kinder und Jugendliche darin aufzunehmen; 

 7. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der Re-
solution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember 
1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der Regie-
rungen Beratende Dienste bei der Erstellung der einzelstaatli-

 
268 Ebd., Ziffer 59. 
269 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 44 (A/54/44). 

chen Berichte an den Ausschuss und bei der Verhütung der 
Folter sowie technische Hilfe bei der Ausarbeitung, Herstellung 
und Verbreitung von Lehrmaterial für diesen Zweck bereitzu-
stellen; 

 8. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die der Ausschuss nach 
Prüfung ihrer Berichte abgibt, uneingeschränkt zu berücksich-
tigen; 

 9. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Vertragsstaa-
ten nach Artikel 10 des Übereinkommens verpflichtet sind, für 
die Unterweisung und Ausbildung des Personals Sorge zu tra-
gen, das mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Be-
handlung einer Person befasst werden kann, die der Festnahme, 
der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen Form der 
Freiheitsentziehung unterworfen ist; 

 10. betont in diesem Zusammenhang, dass die Staaten das 
in Ziffer 9 genannte Personal nicht bestrafen dürfen, wenn es 
sich weigert, auf Befehl Handlungen zu begehen oder zu ver-
heimlichen, die Folter oder eine andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen; 

 11. begrüßt die von der zwischen den Tagungen zusam-
mentretenden, allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeits-
gruppe der Menschenrechtskommission erzielten Fortschritte 
bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls 
zu dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, und 
fordert die Arbeitsgruppe nachdrücklich auf, so bald wie mög-
lich den endgültigen Wortlaut fertigzustellen, der der General-
versammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat zur Prüfung 
und Verabschiedung vorgelegt werden soll; 

 12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwischen-
bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe270, in dem die sein Man-
dat betreffenden allgemeinen Trends und Entwicklungen dar-
gelegt sind, und legt dem Sonderberichterstatter nahe, in seine 
Empfehlungen auch weiterhin Vorschläge zur Verhütung der 
Folter und zur Untersuchung der Fälle von Folter aufzuneh-
men; 

 13. bittet den Sonderberichterstatter, die Frage der Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, die gegen Frauen gerichtet sind, sowie 
die Bedingungen, die diese Art von Folter begünstigen, auch 
weiterhin zu untersuchen und geeignete Empfehlungen zur Ver-
hütung und Beseitigung geschlechtsspezifischer Formen der 
Folter einschließlich Vergewaltigung oder jeder anderen Form 
sexueller Gewalt abzugeben sowie mit der Sonderberichterstat-
terin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren 
Folgen Meinungen auszutauschen, mit dem Ziel, ihre Wirk-

 
270 A/54/426, Anlage. 
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samkeit und gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu verbes-
sern; 

 14. bittet den Sonderberichterstatter außerdem, sich auch 
weiterhin mit den Fragen im Zusammenhang mit der Folter von 
Kindern und den Bedingungen, die diese Art von Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe begünstigen, zu befassen und geeignete Emp-
fehlungen zur Verhütung dieser Art von Folter abzugeben; 

 15. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbericht-
erstatter bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusammenzu-
arbeiten und ihm dabei behilflich zu sein, indem sie ihm insbe-
sondere alle notwendigen Informationen bereitstellen, um die 
er ersucht, sowie angemessen und rasch auf seine dringenden 
Appelle zu reagieren und seine Ersuchen, ihren Ländern einen 
Besuch abzustatten, ernsthaft zu erwägen, und legt ihnen ein-
dringlich nahe, im Hinblick auf die Weiterverfolgung seiner 
Empfehlungen in einen konstruktiven Dialog mit dem Sonder-
berichterstatter einzutreten; 

 16. billigt die vom Sonderberichterstatter verwendeten 
Arbeitsmethoden, insbesondere was dringende Appelle betrifft, 
wiederholt, dass er in der Lage sein muss, wirksam auf ihn zu-
gehende glaubwürdige und verlässliche Informationen zu rea-
gieren, bittet ihn, auch künftig die Ansichten und Stellungnah-
men aller Beteiligten, insbesondere der Mitgliedstaaten, einzu-
holen, und bekundet ihre Wertschätzung für die diskrete und 
unabhängige Art und Weise, mit der er seine Arbeit nach wie 
vor erledigt; 

 17. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu 
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Regierungen zu seinen Empfehlungen, Besuchen 
und Mitteilungen aufzunehmen, namentlich über die erzielten 
Fortschritte und die aufgetretenen Probleme; 

 18. betont, dass es zwischen dem Ausschuss, dem Son-
derberichterstatter und den anderen zuständigen Mechanismen 
und Organen der Vereinten Nationen auch weiterhin zu einem 
regelmäßigen Gedankenaustausch kommen und die Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Programmen der Vereinten Na-
tionen, namentlich dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspfle-
ge, fortgeführt werden muss, mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit 
und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammenhang mit der Fol-
ter unter anderem durch eine bessere Koordinierung weiter zu 
verbessern; 

 19. spricht den Regierungen, Organisationen und Einzel-
personen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

 20. appelliert an alle Regierungen und Organisationen, 
jährlich Beiträge an den Fonds zu entrichten und nach Mög-
lichkeit ihre Beiträge wesentlich zu erhöhen, um der ständig 
zunehmenden Hilfsnachfrage Rechnung tragen zu können; 

 21. dankt dem Treuhänderausschuss des Fonds für seine 
Arbeit; 

 22. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der General-
versammlung um Beiträge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

 23. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Fonds 
auch künftig jährlich in die Programme aufzunehmen, für die 
auf der Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten Natio-
nen für Entwicklungsaktivitäten Mittel angekündigt werden; 

 24. ersucht den Generalsekretär ferner, den Treuhänder-
ausschuss des Fonds bei seinem Beitragsappell und seinen Be-
mühungen zu unterstützen, die Existenz des Fonds und die ihm 
derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel besser bekannt 
zu machen, und ihm dabei behilflich zu sein, den Gesamtum-
fang der Mittel zu bewerten, die auf internationaler Ebene auf-
gebracht werden müssen, um Rehabilitationsdienste für Opfer 
der Folter zu finanzieren, und diesbezüglich alle bestehenden 
Möglichkeiten auszuschöpfen, einschließlich der Zusammen-
stellung, Herstellung und Verbreitung von Informationsmateri-
al; 

 25. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der 
nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten für die 
Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hilfe an die 
Opfer der Folter bekundet haben, dafür zu sorgen, dass die Or-
gane und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und den Op-
fern der Folter helfen, über ausreichendes Personal und ausrei-
chende Einrichtungen verfügen; 

 26. bittet die Geber- und die Empfängerländer, zu erwä-
gen, in ihre bilateralen Programme und Projekte im Zusam-
menhang mit der Ausbildung von Streitkräften, Sicherheitskräf-
ten, Personal von Haftanstalten und Polizei sowie Gesundheits-
personal Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Schutz 
der Menschenrechte und der Verhütung der Folter aufzuneh-
men und dabei den Faktor Geschlecht zu berücksichtigen; 

 27. fordert alle Regierungen, das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte sowie die 
anderen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen 
wie auch die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen auf, am 26. Juni den Internationalen Tag 
der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter 
zu begehen; 

 28. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung und der Ge-
neralversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über den Stand des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe sowie einen Bericht über die Tätigkeit des 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
vorzulegen; 

 29. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Aus-
schusses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonderbe-
richterstatters der Menschenrechtskommission über Folter und 
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andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung zu be-
handeln. 

RESOLUTION 54/157 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/157. Internationale Menschenrechtspakte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/116 vom 12. Dezem-
ber 1997 und die Resolution 1998/9 der Menschenrechtskom-
mission vom 3. April 1998271, 

 eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte272 die ersten allumfassenden und rechtsverbind-
lichen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte273 den Kern der Internationalen Menschen-
rechtscharta bilden, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs274 
über den Stand des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte und der Fakultativprotokolle 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te275, 

 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte und den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und erneut erklä-
rend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind und dass die Förderung und der Schutz einer 
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung 
zur Förderung und zum Schutz der anderen Rechte entheben 
oder davon entbinden darf, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der von den 
Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfüllung der in 
den Internationalen Menschenrechtspakten und den Fakul-
tativprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte eingegangenen Verpflichtungen sowie im 
Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen an die Vertrags-
staaten bezüglich der Anwendung dieser Rechtsakte zukommt, 

 1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen Men-
schenrechtspakte als wesentliche Bestandteile der internationa-

 
271 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
272 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
273 Resolution 217 A (III). 
274 A/54/277 und Korr.1. 
275 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, Anlage. 

len Bemühungen um die Förderung der allgemeinen Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

 2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu 
werden sowie den Fakultativprotokollen zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte beizutreten und die 
in Artikel 41 des Paktes vorgesehene Erklärung abzugeben; 

 3. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragsparteien 
der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und die-
sen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Ratifika-
tion der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte beziehungsweise 
beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu sein; 

 4. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaa-
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie ge-
gebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte genauestens ein-
halten; 

 5. betont, dass es wichtig ist, eine Aushöhlung der Men-
schenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflichtungen 
zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit der genauen 
Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen und Verfahren 
für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass die Vertragsstaaten in Notstandssituatio-
nen möglichst ausführliche Informationen vorlegen sollen, da-
mit festgestellt werden kann, ob die unter diesen Umständen 
ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und angemessen sind; 

 6. ermutigt die Vertragsstaaten, zu erwägen, den Umfang 
der etwaigen Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen 
Menschenrechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau 
und eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzustel-
len, dass sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertra-
ges nicht unvereinbar sind oder auf andere Weise im Wider-
spruch zum Völkerrecht stehen; 

 7. ermutigt die Vertragsstaaten außerdem, etwaige Vor-
behalte, die sie gegen die Bestimmungen der Internationalen 
Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte einge-
legt haben, regelmäßig im Hinblick auf ihre mögliche Zurück-
ziehung zu überprüfen; 

 8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Jahresbe-
richt, den der Menschenrechtsausschuss der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung vorgelegt hat276, und 
 
276 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 40 (A/54/40). 
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nimmt Kenntnis von den allgemeinen Bemerkungen Nr. 25277 
und 26278 des Ausschusses; 

 9. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Berichten des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte über seine sechzehnte und siebzehnte279 sowie 
über seine achtzehnte und neunzehnte Tagung280 und nimmt 
Kenntnis von den allgemeinen Bemerkungen Nr. 8281, 9282, 
10283, 11284 und 12285 des Ausschusses; 

 10. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren 
Berichtspflichten auf Grund der Internationalen Menschen-
rechtspakte termingerecht nachzukommen und in ihren Berich-
ten nach Geschlechtszugehörigkeit aufgeschlüsselte Daten zu 
verwenden; 

 11. betont, wie wichtig es ist, dass der Faktor Geschlecht 
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte 
auf innerstaatlicher Ebene, namentlich in den nationalen Be-
richten der Vertragsstaaten und bei der Arbeit des Menschen-
rechtsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte voll berücksichtigt wird; 

 12. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei der 
Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Menschen-
rechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und vom Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beim 
Abschluss der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen Be-
merkungen sowie den vom Menschenrechtsausschuss gemäß 
dem ersten Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte geäußerten Auffassungen 
gebührend Rechnung zu tragen; 

 13. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu achten, 
dass die Berichte, die sie dem Menschenrechtsausschuss und 
dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te vorgelegt haben, sowie die Kurzprotokolle über die Prüfung 
der genannten Berichte durch die Ausschüsse und die von den 
Ausschüssen beim Abschluss der Behandlung der Berichte ab-
gegebenen Bemerkungen auf der innerstaatlichen Ebene ver-
breitet werden; 

 14. ermutigt erneut alle Regierungen, den Wortlaut des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte in möglichst 
vielen Landessprachen zu veröffentlichen und in ihrem Ho-

 
277 Ebd., Einundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/51/40), Bd. I, Anhang V. 
278 Ebd., Dreiundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/53/40), Bd. I, Anhang VII. 
279 Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement  
No. 2 (E/1998/22). 
280 Ebd., 1999, Supplement No. 2 (E/1999/22). 
281 Ebd., 1998, Supplement No. 2 (E/1998/22), Anhang V. 
282 Ebd., 1999, Supplement No. 2 (E/1999/22), Anhang IV. 
283 Ebd., Anhang V. 
284 E/C.12/1999/4. 
285 E/C.12/1999/5. 

heitsgebiet möglichst weit zu verbreiten und bekannt zu ma-
chen; 

 15. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei 
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig 
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptabtei-
lungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und die 
Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im Rah-
men des Programms für Beratende Dienste und technische Hil-
fe des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte; 

 16. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Orga-
ne der Vereinten Nationen ihre Koordinierung hinsichtlich der 
Unterstützung der Vertragsstaaten auf deren Ersuchen bei der 
Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte und der 
Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte verbessern müssen, und ermutigt zu wei-
teren Anstrengungen in dieser Richtung; 

 17. bittet die Staaten, auch weiterhin mit praktischen Vor-
schlägen und Ideen zu dem Dialog über Wege zur Verbesse-
rung der Arbeitsweise des Menschenrechtsausschusses und des 
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
beizutragen; 

 18. begrüßt die Anstrengungen, die der Menschenrechts-
ausschuss und der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte auch weiterhin unternehmen, um einheitliche 
Normen für die Anwendung der Bestimmungen der Internatio-
nalen Menschenrechtspakte aufzustellen, und appelliert an die 
anderen Organe, die sich mit ähnlichen Menschenrechtsfragen 
befassen, die in den allgemeinen Bemerkungen beider Aus-
schüsse dargelegten einheitlichen Normen zu respektieren; 

 19. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten der 
Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbeitung ih-
rer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch durch die 
Abhaltung von Seminaren und Fachtagungen auf nationaler 
Ebene zur Ausbildung von Regierungsbeamten, die mit der 
Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie durch die Un-
tersuchung anderer Möglichkeiten, die im Rahmen des ordent-
lichen Programms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der 
Menschenrechte offen stehen; 

 20. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte den Menschenrechtsausschuss und den Ausschuss 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei der Erfül-
lung ihres jeweiligen Auftrags tatkräftig unterstützt, so auch 
durch die Bereitstellung ausreichender Mittel für Sekretariats-
personal; 

 21. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, unter Be-
rücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus-
schusses, insbesondere über die Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information entschlossene Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Tätigkeit dieses Ausschusses und in ähnlicher Wei-
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se auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt zu machen; 

 22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Men-
schenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte und der Fakultativprotokolle zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, einschließlich al-
ler Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen. 

RESOLUTION 54/158 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/158. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen 

 Die Generalversammlung, 

 in neuerlicher Bekräftigung der immerwährenden Gültig-
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Menschen-
rechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte286, den Internationalen Menschen-
rechtspakten287, dem Internationalen Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung288, dem Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau289 und dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des290, 

 eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der Bedeu-
tung der in anderen Sonderorganisationen und in verschiedenen 
Organen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Wan-
derarbeitnehmern und ihren Familienangehörigen geleisteten 
Arbeit, 

 erneut erklärend, dass trotz des Vorhandenseins eines Kata-
logs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen weitere 
Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen und zur Gewährleistung 
der Achtung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde un-
ternommen werden müssen, 

 im Bewusstsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in bestimmten 
Teilen der Welt gekommen ist, 

 
286 Resolution 217 A (III). 
287 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
288 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
289 Resolution 34/180, Anlage. 
290 Resolution 44/25, Anlage. 

 in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden291, alle 
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den Schutz der 
Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien-
angehörigen zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen 
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie und mehr To-
leranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und der übrigen 
Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, führen, damit die in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften immer häufiger von Ein-
zelpersonen oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verüb-
ten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit beseitigt 
werden, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. Dezem-
ber 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienange-
hörigen verabschiedet und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation 
und zum Beitritt aufgelegt hat, 

 eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die mög-
lichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

 daran erinnernd, dass sie in ihrer Resolution 53/137 vom 
9. Dezember 1998 den Generalsekretär ersucht hat, ihr auf ih-
rer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht über den Stand 
der Konvention vorzulegen, 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in verschiede-
nen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wanderarbeitnehmer 
gerichteten Formen von Diskriminierung und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung; 

 2. begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten die Internatio-
nale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet oder rati-
fiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Unterzeichnung 
und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den Beitritt 
zu derselben mit Vorrang zu erwägen, verleiht der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Konvention bald in Kraft tritt und stellt fest, 
dass gemäß Artikel 87 der Konvention nur noch acht Ratifi-
kationen oder Beitritte benötigt werden, damit sie in Kraft tre-
ten kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der Weltin-
formationskampagne über die Menschenrechte und des Pro-
gramms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschen-
rechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur Wer-
bung für die Konvention zur Verfügung zu stellen; 

 
291 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 5. begrüßt die Einleitung der Weltkampagne zu Gunsten 
des Inkrafttretens der Konvention und bittet die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, weiter 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen 
über die Konvention zu verbreiten und das Verständnis für ihre 
Bedeutung zu fördern; 

 6. begrüßt außerdem den von der Menschenrechtskom-
mission in ihrer Resolution 1999/44 vom 27. April 1999 ge-
fassten Beschluss292, einen Sonderberichterstatter über die 
Menschenrechte von Migranten einzusetzen, der untersuchen 
soll, wie die bestehenden Hindernisse für den umfassenden und 
wirksamen Schutz der Menschenrechte dieser besonders anfäl-
ligen Gruppe überwunden werden können; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs293 und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

 8. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung 
der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/159 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/159. Beseitigung aller Formen von religiöser Intoleranz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine Ach-
tung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache     
oder Religion zu fördern und zu festigen, 

 erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Menschen 
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung einen Affront 
gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der Grund-
sätze der Charta darstellt, 

 unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte294 und Artikel 18 des Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte295, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung verkündet hat, 

 
292 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
293 A/54/346. 
294 Resolution 217 A (III). 
295 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

 betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender und 
maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die Gedan-
kenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen Über-
zeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder Weltan-
schauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, 

 in Bekräftigung des Aufrufs der vom 14. bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte an 
alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internationalen Verpflich-
tungen und unter gebührender Berücksichtigung ihrer jeweili-
gen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um der Intoleranz und damit zusammenhängender Gewalt auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Praktiken der Diskriminierung von Frauen und der Entweihung 
religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in Anerkennung dessen, 
dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Mei-
nungs- und Religionsfreiheit hat296, 

 mit dem Aufruf an alle Regierungen, mit dem Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission über religiöse  
Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die uneingeschränkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen, 

 höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskriminierung auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung, einschließlich 
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, 
kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz ist und die die 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gefährden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass zu den aus religiösen Gründen 
verletzten Rechten den Berichten des Sonderberichterstatters 
zufolge unter anderem das Recht auf Leben gehört, ferner das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit 
und Sicherheit, das Recht der freien Meinungsäußerung, das 
Recht, nicht der Folter oder einer anderen grausamen, un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe un-
terworfen zu werden, und das Recht, nicht willkürlich festge-
nommen oder inhaftiert zu werden297, 

 die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und 
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller Formen 
von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Weltanschauung weitere Anstrengungen geboten 
sind, 

 1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, Reli-
gions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist, das 
sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person her-
leitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung gewährlei-
stet ist; 

 
296 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 22. 
297 E/CN.4/1994/79, Ziffer 103. 
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 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung wirksame Garantien 
für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit vorsieht, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe 
in Fällen, in denen das Recht auf Religions- oder Weltan-
schauungsfreiheit verletzt worden ist; 

 3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ins-
besondere sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herrschafts-
gewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder Weltan-
schauung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persönli-
che Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Folter oder will-
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird; 

 4. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in Über-
einstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen 
alles Erforderliche zu tun, um solche Fälle zu verhindern, alle 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Hass, Intoleranz und 
Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöse Intoleranz ist, zu bekämpfen, und unter 
anderem über das Bildungssystem sowie auf andere Weise 
Verständnis, Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- 
oder Weltanschauungsfreiheit zu fördern; 

 5. erkennt an, dass das Erlassen von Gesetzen allein 
nicht ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Religions- und Weltanschauungs-
freiheit, zu verhindern; 

 6. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss unter-
strichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer Reli-
gion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig sind, 
wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlich-
keit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten anderer erfor-
derlich sind und in einer Weise angewandt werden, die das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nicht 
beeinträchtigt; 

 7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftrag-
ten Organe, Beamte, Lehrkräfte und sonstige Angehörige des 
öffentlichen Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer amtlichen 
Aufgaben unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen 
achten und Personen, die sich zu anderen Religionen oder 
Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; 

 8. fordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 
auf Grund der Religion oder der Überzeugung vorgesehen, das 
Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusammenhang mit ei-
ner Religion oder Weltanschauung Kulthandlungen vorzuneh-
men oder sich zu versammeln sowie eigene Stätten dafür einzu-
richten und zu unterhalten; 

 9. verleiht ihrer ernsten Besorgnis über Angriffe auf re-
ligiöse Orte, Stätten und Heiligtümer Ausdruck und fordert alle 
Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und in Übereinstimmung mit den internationalen 

Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzustellen, dass 
diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll geachtet und geschützt 
werden; 

 10. erkennt an, dass es zur vollen Verwirklichung der Zie-
le der Erklärung notwendig ist, dass Personen und Gruppen To-
leranz und Nichtdiskriminierung üben; 

 11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht 
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission 
über religiöse Intoleranz298, der ernannt worden ist, um mit den 
Bestimmungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staat-
liche Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und 
gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen, und befür-
wortet die anhaltenden Bemühungen des Sonderberichterstat-
ters; 

 12. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen des Sonderbericht-
erstatters, seinen Titel "Sonderberichterstatter über religiöse In-
toleranz" umzuwandeln in "Sonderberichterstatter über Religi-
ons- und Weltanschauungsfreiheit", womit sich die Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung weiter 
befassen wird; 

 13. ermutigt den Sonderberichterstatter, einen wirksamen 
Beitrag zu dem Vorbereitungsprozess der für 2001 anberaum-
ten Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
zu leisten, indem er der Hohen Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte seine Empfehlungen betreffend reli-
giöse Intoleranz, die für die Konferenz von Belang sind, zulei-
tet; 

 14. legt den Regierungen nahe, ernsthaft die Möglichkeit 
zu prüfen, den Sonderberichterstatter in ihre Länder einzula-
den, damit er seinen Auftrag noch wirksamer erfüllen kann; 

 15. legt den Regierungen außerdem nahe, wenn sie um 
die Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen für 
Beratende Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der 
Menschenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen, 
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes des 
Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit zu er-
suchen; 

 16. begrüßt und befürwortet die Anstrengungen, die die 
nichtstaatlichen Organisationen und die religiösen Organisatio-
nen und Gruppen nach wie vor unternehmen, um die Verwirk-
lichung und Verbreitung der Erklärung zu fördern; 

 17. ersucht die Menschenrechtskommission, ihre Prüfung 
der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung fortzuset-
zen; 

 18. ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Zwi-
schenbericht vorzulegen; 

 
298 Siehe A/54/386. 
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 19. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass der 
Sonderberichterstatter die für die uneingeschränkte Erfüllung 
seines Auftrags notwendigen Ressourcen erhält; 

 20. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen 
von religiöser Intoleranz auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

RESOLUTION 54/160 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/160. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte299 und die einschlägigen Bestimmungen des Internatio-
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te300, des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung301 und des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes302, 

 feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-
wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern, 
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der internatio-
nalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November 1966 
von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer vier-
zehnten Tagung verabschiedet wurde303, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 53/22 vom 4. November 1998 das Jahr 2001 
zum Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen erklärt hat, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die Men-
schenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf der-
selben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln 
muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler und regio-
naler Besonderheiten und unterschiedlicher historischer, kultu-
reller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, 
die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

 in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Stre-
ben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwicklung ei-
ne Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturellen Le-
bens der Menschen darstellt, 

 
299 Resolution 217 A (III). 
300 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
301 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
302 Resolution 44/25, Anlage. 
303 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Paris, 1966, 
Resolutions. 

 in der Erwägung, dass Toleranz hinsichtlich der kulturellen, 
ethnischen und religiösen Vielfalt eine wesentliche Vorausset-
zung für Frieden, Verständnis und Freundschaft zwischen ein-
zelnen Menschen und Völkern verschiedener Kulturen und Na-
tionen dieser Welt ist, 

 anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert 
besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen, 
sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer 
reichen Vielfalt und ihrer wechselseitigen Beeinflussung Teil 
des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Förderung des Pluralismus 
der Kulturen, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und des Dialogs zwischen ihnen einen Beitrag zu den An-
strengungen leisten kann, die alle Völker und Nationen unter-
nehmen, um ihre Kulturen und Traditionen durch einen sich ge-
genseitig befruchtenden Austausch von Wissen und geistigen, 
sittlichen und materiellen Errungenschaften zu bereichern, 

 1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und Na-
tionen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen in 
einem nationalen und internationalen Klima des Friedens, der 
Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiterent-
wickeln und erhalten; 

 2. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt 
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus der 
Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch von 
Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen 
Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung der 
allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der Welt 
fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen begünstigt; 

 3. betont, dass die Förderung des Pluralismus der Kultu-
ren und der Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene 
wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kulturellen Rechte 
und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

 4. fordert die Staaten, die internationalen Organisationen 
und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und bittet 
die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen Organisa-
tionen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und zu achten, um 
so die Ziele des Friedens, der Entwicklung und der allgemein 
akzeptierten Menschenrechte zu fördern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Resolu-
tion einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 
zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaaten, der zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen und der 
nichtstaatlichen Organisationen berücksichtigt, und ihn der Ge-
neralversammlung auf ihrer fünfundfünzigsten Tagung vorzu-
legen; 

 6. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" 
weiter zu behandeln. 
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RESOLUTION 54/161 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/161. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung (1995-2004) und Öffentlich-
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den grundlegenden und allgemein gültigen 
Grundsätzen, die in der Charta der Vereinten Nationen und der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte304 verankert sind, 
in deren Artikel 26 es heißt, dass "die Bildung [...] auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stär-
kung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-
ten gerichtet sein" muss, sowie von den Bestimmungen anderer 
internationaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise Artikel 13 des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte305, Artikel 10 des    
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau306, Artikel 7 des Internationalen Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung307, Artikel 29 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes308, Artikel 10 des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe309 und den Ziffern 78 bis 82 der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den310 und in denen die Ziele des erstgenannten Artikels zum 
Ausdruck kommen, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission betref-
fend die Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts-
erziehung (1995-2004), die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, namentlich die Weltinformations-
kampagne über die Menschenrechte, das Projekt der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur mit dem Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens" und 
die Verwirklichung und Weiterverfolgung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien, 

 die Auffassung vertretend, dass die Weltinformationskam-
pagne eine wertvolle Ergänzung der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen zur weiteren Förderung und zum weiteren Schutz der 
Menschenrechte darstellt, und daran erinnernd, welche Bedeu-
tung die Weltkonferenz über Menschenrechte der Menschen-
rechtserziehung und der Information auf dem Gebiet der Men-
schenrechte beigemessen hat, 

 
304 Resolution 217 A (III). 
305 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
306 Resolution 34/180, Anlage. 
307 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
308 Resolution 44/25, Anlage. 
309 Resolution 39/46, Anlage. 
310 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn ihnen alle 
ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten bewusst gemacht 
werden, 

 sowie in der Überzeugung, dass es bei der Menschenrechts-
erziehung um mehr gehen sollte als um die bloße Bereitstellung 
von Informationen und dass sie vielmehr ein umfassender, le-
benslanger Prozess sein sollte, durch den die Menschen in allen 
Gesellschaften ungeachtet ihres Entwicklungsstands lernen, die 
Würde anderer zu achten, und darüber aufgeklärt werden, mit 
welchen Mitteln und Methoden diese Achtung gewährleistet 
werden kann, 

 in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung und 
die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte für die 
Verwirklichung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
unverzichtbar sind und dass sorgfältig gestaltete Ausbildungs-, 
Bekanntmachungs- und Informationsprogramme als Katalysa-
toren für nationale, regionale und internationale Initiativen zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und zur Ver-
hinderung von Menschenrechtsverletzungen wirken können, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung und 
die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte zu einem 
ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beitragen, der mit der 
Würde von Frauen und Männern aller Altersgruppen im Ein-
klang steht und der die besonders schutzbedürftigen Untergrup-
pen der Gesellschaft, wie Kinder, Jugendliche, ältere Men-
schen, autochthone Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, arme 
Menschen in den Städten und auf dem Land, Wanderarbeit-
nehmer, Flüchtlinge, Menschen mit HIV/Aids und Behinderte, 
berücksichtigt, 

 unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen Teilen der Welt so-
wie zwischenstaatliche Organisationen, namentlich das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, die Internationale Arbeitsorganisa-
tion, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und das Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

 in Anerkennung der unschätzbaren und kreativen Rolle, 
welche die nichtstaatlichen und die lokalen Organisationen der 
Gemeinwesen bei der Verbreitung von Informationen und 
durch ihr Engagement in der Menschenrechtserziehung spielen 
können, insbesondere an der Basis sowie in abgelegenen und 
ländlichen Gemeinwesen, 

 im Bewusstsein der Unterstützungsfunktion, die der Privat-
sektor bei der Durchführung des Aktionsplans für die Dekade 
der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-
2004)311 und der Weltinformationskampagne auf allen Gesell-
schaftsebenen übernehmen könnte, indem er durch kreative In-

 
311 A/51/506/Add.1, Anhang. 
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itiativen und finanzielle Unterstützung zu den staatlichen und 
nichtstaatlichen Aktivitäten beiträgt, 

 in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der derzeit 
durchgeführten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschen-
rechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung und Zu-
sammenarbeit auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene erhöht würde, 

 daran erinnernd, dass die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte die Aufgabe hat, die einschlägi-
gen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
koordinieren, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den verstärkten 
Anstrengungen, die das Amt des Hohen Kommissars bisher un-
ternommen hat, um Menschenrechtsinformationen über seine 
Web-Seite312 sowie seine Veröffentlichungen und seine Pro-
gramme für Außenbeziehungen zu verbreiten, 

 mit Genugtuung über die Initiative des Amtes des Hohen 
Kommissars zum weiteren Ausbau des 1998 eingeleiteten Pro-
jekts "Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen", das Unterstützung 
aus freiwilligen Fonds erhält und Basisorganisationen und loka-
len Organisationen, die praktische Arbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte leisten, kleine Zuschüsse gewähren soll, 

 unter Hinweis darauf, dass das Amt des Hohen Kommissars 
entsprechend dem Aktionsplan im Jahr 2000 in Zusammenar-
beit mit allen anderen Hauptakteuren der Dekade eine globale 
Halbzeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele der Dekade vornehmen soll, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung (1995-2004) und Öffentlichkeitsar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte313, einschließlich der 
Weltinformationskampagne über die Menschenrechte; 

 2. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ergrif-
fen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der Vereinten 
Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-2004)311 durch-
zuführen und die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zu gestalten, wie aus dem Bericht des Gene-
ralsekretärs hervorgeht; 

 3. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, weiter zur 
Durchführung des Aktionsplans beizutragen, indem sie insbe-
sondere je nach den Gegebenheiten in dem jeweiligen Land 
möglichst repräsentative nationale Komitees für Menschen-
rechtserziehung gründen, die für die Ausarbeitung umfassen-
der, wirksamer und nachhaltiger einzelstaatlicher Aktionspläne 
für die Menschenrechtserziehung und die Information auf dem 

 
312 www.unhchr.ch. 
313 A/54/399 und Add.1. 

Gebiet der Menschenrechte zuständig sind, und dabei die vom 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte erarbeiteten Leitlinien für einzelstaatliche Aktions-
pläne für die Menschenrechtserziehung314 im Rahmen der De-
kade zu berücksichtigen; 

 4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, die natio-
nalen und die lokalen nichtstaatlichen Organisationen sowie die 
lokalen Organisationen der Gemeinwesen zur Durchführung ih-
rer einzelstaatlichen Aktionspläne zu ermutigen, sie dabei zu 
unterstützen und sie darin einzubeziehen; 

 5. ermutigt die Regierungen, im Rahmen der in den Zif-
fern 3 und 4 genannten einzelstaatlichen Aktionspläne die Ein-
richtung von der Öffentlichkeit zugänglichen Ressourcen- und 
Ausbildungszentren auf dem Gebiet der Menschenrechte zu 
erwägen, die in der Lage sind, Forschung zu betreiben, für eine 
geschlechtsspezifisch differenzierende Schulung von Ausbil-
dern zu sorgen, Unterrichts- und Schulungsmaterialien auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auszuarbeiten, zu sammeln, zu     
übersetzen und zu verbreiten, Kurse, Konferenzen, Seminare 
und Informationskampagnen zu veranstalten und bei der 
Durchführung von internationalen Stellen getragener techni-
scher Kooperationsprojekte zu Gunsten der Menschenrechts-
erziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte Hilfe zu gewähren; 

 6. ermutigt die Staaten, in denen derartige der Öffent-
lichkeit zugängliche nationale Ressourcen- und Ausbildungs-
zentren auf dem Gebiet der Menschenrechte bereits bestehen, 
ihre Kapazitäten zur Unterstützung der internationalen, 
nationalen, regionalen und lokalen Programme für Menschen-
rechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte auszubauen; 

 7. fordert die Regierungen auf, im Einklang mit den Ge-
gebenheiten in ihrem jeweiligen Land der Verbreitung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte304, der Internationalen 
Menschenrechtspakte305 und anderer Rechtsakte auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, von Material und Ausbildungshand-
büchern im Zusammenhang mit den Menschenrechten sowie 
der auf Grund der internationalen Menschenrechtsverträge vor-
gelegten Berichte der Vertragsstaaten in ihren jeweiligen Lan-
des- und Lokalsprachen Vorrang einzuräumen und in diesen 
Sprachen über die praktischen Möglichkeiten zu informieren 
und darüber aufzuklären, wie nationale und internationale Insti-
tutionen und Verfahren genutzt werden können, um die wirk-
same Anwendung dieser Rechtsakte zu gewährleisten; 

 8. legt den Regierungen nahe, die von dem Amt des Ho-
hen Kommissars im Rahmen des Aktionsplans unternommenen 
Anstrengungen im Bereich der Aufklärung und der Öffentlich-
keitsarbeit mittels freiwilliger Beiträge weiter zu unterstützen; 

 9. ersucht die Hohe Kommissarin, die Strategien im 
Hinblick auf die Menschenrechtserziehung und die Information 

 
314 A/52/469/Add.1 und Add.1/Korr.1. 
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auf dem Gebiet der Menschenrechte innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen auch künftig zu koordinieren und zu har-
monisieren, namentlich auch die Durchführung des Aktions-
plans, und dafür zu sorgen, dass beim Einsatz sowie bei der 
Verarbeitung, der Verwaltung und der Verteilung von Informa-
tions- und Aufklärungsmaterial zum Thema Menschenrechte, 
einschließlich auf elektronischem Wege, ein Höchstmaß an 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist; 

 10. legt den Regierungen nahe, zum weiteren Ausbau der 
Web-Seite des Amtes des Hohen Kommissars312 beizutragen, 
insbesondere was die Verbreitung von Material und Unter-
richtsmitteln für die Menschenrechtserziehung betrifft, sowie 
die Veröffentlichungen und die Außenbeziehungsprogramme 
des Amtes fortzusetzen und zu erweitern; 

 11. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, die ein-
zelstaatlichen Kapazitäten für die Menschenrechtserziehung 
und die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte im 
Rahmen seines technischen Kooperationsprogramms auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin zu unterstützen, so 
auch durch die Veranstaltung von Schulungskursen und die Er-
arbeitung zielgruppenspezifischer Schulungsunterlagen für 
Fachkreise sowie durch die Verbreitung von Informationsmate-
rial über Menschenrechte als Bestandteil technischer Koopera-
tionsprojekte; 

 12. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation nachdrücklich auf, sich auch weiterhin der Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen zu bedienen, damit grund-
legendes Informations-, Nachschlage- und audiovisuelles Mate-
rial über die Menschenrechte und Grundfreiheiten, namentlich 
auch die auf Grund der internationalen Menschenrechtsüber-
einkünfte vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten, in ihrem 
jeweiligen Tätigkeitsraum rechtzeitig zur Verteilung gelangt, 
und zu diesem Zweck sicherzustellen, dass die Informations-
zentren über ausreichende Mengen dieser Unterlagen verfügen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusam-
menarbeit zwischen dem Amt des Hohen Kommissars und der 
Hauptabteilung Presse und Information bei der Durchführung 
des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne sowie 
die Notwendigkeit der Abstimmung ihrer Aktivitäten zur 
Verbreitung von Informationen über das humanitäre Völker-
recht mit denjenigen anderer internationaler Organisationen, 
wie der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur bei ihrem Projekt "Wege zu einer 
Kultur des Friedens" und dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz und den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen; 

 14. bittet die Sonderorganisationen und die in Betracht 
kommenden Programme und Fonds der Vereinten Nationen, im 
Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs zur Durchfüh-
rung des Aktionsplans und der Weltinformationskampagne bei-
zutragen und dabei mit dem Amt des Hohen Kommissars zu-
sammenzuarbeiten; 

 15. legt den Vertragsorganen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte nahe, bei der Prüfung der Berichte der Vertrags-

staaten das Hauptgewicht auf deren Verpflichtungen im Hin-
blick auf die Menschenrechtserziehung und die Information auf 
dem Gebiet der Menschenrechte zu legen und dies auch in ih-
ren abschließenden Bemerkungen zum Ausdruck zu bringen; 

 16. fordert die internationalen, nationalen und regionalen 
nichtstaatlichen Organisationen und die zwischenstaatlichen 
Organisationen, insbesondere soweit sie sich mit Frauen-, Ar-
beits-, Entwicklungs-, Ernährungs-, Wohnungs-, Bildungs-, 
Gesundheitsfürsorge- und Umweltfragen befassen, sowie alle 
anderen für soziale Gerechtigkeit eintretenden Gruppen, Men-
schenrechtsaktivisten, Pädagogen, religiöse Organisationen und 
die Medien auf, im Zuge der Verwirklichung des Aktionsplans 
einzeln und in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Kommissars konkrete schulische und außerschulische sowie in-
formelle Aktivitäten, einschließlich kultureller Veranstaltun-
gen, durchzuführen; 

 17. fordert die Regierungen und die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, zu der 
globalen Halbzeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der Ziele der Dekade, die das Amt des Hohen Kommis-
sars im Jahr 2000 vornehmen wird, durch die Bereitstellung ge-
eigneter Informationen über die diesbezüglich ergriffenen 
Maßnahmen beizutragen; 

 18. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, das Projekt 
"Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen" weiter durchzuführen 
und andere geeignete Mittel und Wege zu prüfen, wie die Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung, na-
mentlich auch soweit sie von nichtstaatlichen Organisationen 
unternommen werden, unterstützt werden können; 

 19. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution über die 
Hohe Kommissarin allen Mitgliedern der internationalen Ge-
meinschaft sowie denjenigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen, die sich 
mit Menschenrechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte befassen, und der Generalver-
sammlung zur Behandlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" die globale Halb-
zeitbewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 
der Dekade vorzulegen. 

RESOLUTION 54/162 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/162. Wirksame Förderung der Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. Dezem-
ber 1992, mit der sie die Erklärung über die Rechte von Perso-
nen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachli-
chen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, sowie ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen, 
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 in der Erwägung, dass die Förderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen 
und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen und in den 
Staaten, in denen sie leben, das kulturelle Erbe der Gesellschaft 
als Ganzes bereichern, 

 besorgt über die Häufigkeit und Schwere der Minderheiten 
betreffenden Streitigkeiten und Konflikte in vielen Ländern und 
deren oftmals tragische Folgen sowie besorgt darüber, dass 
Angehörige von Minderheiten besonders anfällig sind für Ver-
treibung, unter anderem durch Bevölkerungsumsiedlung, 
Flüchtlingsströme und Zwangsumsiedlung, 

 anerkennend, dass den Vereinten Nationen beim Schutz 
von Minderheiten eine immer wichtigere Rolle zukommt, unter 
anderem indem sie der Erklärung gebührend Rechnung tragen 
und sie verwirklichen, 

 feststellend, dass die Arbeitsgruppe für Minderheiten der 
Unterkommission der Menschenrechtskommission für die För-
derung und den Schutz der Menschenrechte315 ihre vierte und 
fünfte Tagung vom 25. bis 29 Mai 1998316 beziehungsweise 
vom 25. bis 31. Mai 1999317 abgehalten hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs318; 

 2. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, si-
cherzustellen, dass Angehörige von Minderheiten alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ohne Diskriminierung und in 
voller Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der Erklä-
rung über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 
voll und wirksam ausüben können; 

 3. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die in der Erklärung festgelegten 
Rechte von Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser 
und sprachlicher Minderheiten zu fördern und zu schützen, 
namentlich indem sie ihnen die Teilhabe an allen Aspekten des 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturel-
len Lebens der Gesellschaft sowie am wirtschaftlichen Fort-
schritt und an der Entwicklung ihres Landes erleichtern; 

 4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, nach Bedarf al-
le erforderlichen verfassungsmäßigen, gesetzgeberischen, ad-
ministrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Erklärung zu fördern und zu verwirklichen; 

 5. erkennt an, dass die Achtung vor den Menschenrech-
ten und die Förderung von Verständigung und Toleranz durch 
 
315 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 
316 E/CN.4/Sub.2/1998/18. 
317 E/CN.4/Sub.2/1999/21. 
318 A/54/303. 

die Regierungen sowie zwischen den Minderheiten für den 
Schutz und die Förderung der Rechte der Angehörigen von 
Minderheiten von zentraler Bedeutung sind; 

 6. appelliert an die Staaten, nach Bedarf bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
von Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser und 
sprachlicher Minderheiten in ihren Ländern im Einklang mit 
der Erklärung zu schützen; 

 7. fordert den Generalsekretär auf, interessierten Regie-
rungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachverständiger 
für Minderheitenfragen, namentlich für die Verhütung und Bei-
legung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu stellen, damit diese 
ihnen in Situationen helfen, die bereits bestehen oder sich ent-
wickeln könnten und bei denen es um Minderheiten geht; 

 8. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Rahmen ihres Mandats die 
Verwirklichung der Erklärung zu fördern und zu diesem Zweck 
auch weiterhin einen Dialog mit den interessierten Regierungen 
zu führen; 

 9. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen um 
die Verbesserung der Koordinierung und Zusammenarbeit zwi-
schen den Programmen und Organisationen der Vereinten Na-
tionen im Rahmen der mit der Förderung und dem Schutz der 
Rechte der Angehörigen von Minderheiten zusammenhängen-
den Tätigkeiten fortzusetzen und die Arbeit der auf dem Gebiet 
der Menschenrechte tätigen Regionalorganisationen bei ihren 
Bemühungen zu berücksichtigen; 

 10. fordert die Hohe Kommissarin auf, die interinstitutio-
nellen Konsultationen mit den Programmen und Organisationen 
der Vereinten Nationen in Minderheitenfragen wieder aufzu-
nehmen, und fordert diese Programme und Organisationen 
nachdrücklich auf, aktiv zu diesem Prozess beizutragen; 

 11. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte der Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiö-
ser und sprachlicher Minderheiten beizutragen; 

 12. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der Unter-
kommission der Menschenrechtskommission für die Förderung 
und den Schutz der Menschenrechte auf, ihr Mandat unter 
Mitwirkung eines breiten Spektrums von Teilnehmern auch 
weiterhin zu erfüllen; 

 13. bittet die Hohe Kommissarin, sich um freiwillige Bei-
träge zu bemühen, um namentlich durch Schulungsseminare die 
wirksame Teilhabe von Vertretern nichtstaatlicher Organisatio-
nen und Angehörigen von Minderheiten, insbesondere aus 
Entwicklungsländern, an der Tätigkeit der Arbeitsgruppe für 
Minderheiten zu erleichtern; 

 14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
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dieser Resolution und namentlich über gute Praktiken im Be-
reich der Erziehung und der wirksamen Teilhabe von Minder-
heiten an Entscheidungsprozessen Bericht zu erstatten; 

 15. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/163 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/163. Menschenrechte in der Rechtspflege 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte319 verankerten Grund-
sätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der da-
zugehörigen Fakultativprotokolle320, insbesondere des Artikels 
6 des Paktes, in dem es unter anderem heißt, dass niemand 
willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und dass wegen 
strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen unter achtzehn 
Jahren begangen worden sind, nicht die Todesstrafe verhängt 
werden darf, sowie des Artikels 10, der vorsieht, dass jeder, 
dem seine Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung 
vor der dem Menschen innewohnenden Würde behandelt wer-
den muss, 

 sowie eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des      
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe321, des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung322 und des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes323, 

 insbesondere unter Hinweis auf Artikel 37 des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes, wonach jedes Kind, dem 
die Freiheit entzogen ist, unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse von Personen seines Alters behandelt wird, 

 in Anbetracht des Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau324, insbesondere der Ver-
pflichtung der Staaten, Männer und Frauen in allen Phasen von 
Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

 unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen 
im Bereich der Rechtspflege, 

 
319 Resolution 217 A (III). 
320 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage und Resolution 44/128, Anlage. 
321 Resolution 39/46, Anlage. 
322 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
323 Resolution 44/25, Anlage. 
324 Resolution 34/180, Anlage. 

 sich dessen bewusst, dass in Anbetracht der prekären Lage 
von in Haft befindlichen Kindern und Jugendlichen sowie 
Frauen und Mädchen besondere Wachsamkeit erforderlich ist, 

 unter Hinweis auf die Aktionsleitlinien betreffend Kinder 
im Strafjustizsystem325 und die Einrichtung einer Gruppe für 
die Koordinierung der technischen Beratung und Hilfe in der 
Jugendrechtspflege, 

 betonend, dass das in den anwendbaren internationalen 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte verankerte 
Recht auf Zugang zur Justiz eine wichtige Grundlage für die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bildet, 

 eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen entschei-
denden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit 
die Herrschaft des Rechts zu verankern und die Menschenrech-
te in der Rechtspflege zu fördern, insbesondere in Postkonflikt-
situationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/124 vom 12. Dezem-
ber 1997 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1998/39 
der Menschenrechtskommission vom 17. April 1998326 und der 
Resolution 1999/28 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
28. Juli 1999 über Jugendrechtspflege, 

 1. erklärt erneut, dass es wichtig ist, dass alle die Men-
schenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen der Ver-
einten Nationen voll und wirksam angewandt werden; 

 2. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu tun, 
um für wirksame Mechanismen und Verfahren auf dem Gebiet 
der Gesetzgebung sowie für ausreichende Finanzmittel zu sor-
gen, damit die volle Anwendung dieser Normen gewährleistet 
ist; 

 3. bittet die Regierungen, allen Richtern, Anwälten, 
Staatsanwälten, Sozialarbeitern, Einwanderungs- und Polizei-
beamten sowie anderen in Betracht kommenden Berufsgrup-
pen, einschließlich in internationalen Feldeinsätzen tätigen Per-
sonals, eine unter anderem auch den Faktor Geschlecht berück-
sichtigende Fortbildung auf dem Gebiet der Menschenrechte in 
der Rechtspflege, einschließlich der Jugendrechtspflege, ange-
deihen zu lassen; 

 4. unterstreicht die besondere Notwendigkeit, die einzel-
staatlichen Kapazitäten auf dem Gebiet der Rechtspflege in 
Postkonfliktsituationen zu stärken, insbesondere durch eine Re-
form des Gerichtswesens, der Polizei und des Strafvollzugs; 

 5. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Gebrauch 
zu machen, die von den zuständigen Programmen der Verein-
ten Nationen angeboten wird, um ihre einzelstaatlichen Kapazi-

 
325 Resolution 1997/30 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage. 
326 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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täten und ihre Infrastruktur auf dem Gebiet der Rechtspflege zu 
stärken; 

 6. bittet die internationale Gemeinschaft, auf Ersuchen 
um finanzielle und technische Hilfe zur Verbesserung und 
Stärkung der Rechtspflege wohlwollend zu reagieren; 

 7. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte sowie die Mechanismen der Men-
schenrechtskommission und ihrer Nebenorgane, namentlich die 
Sonderberichterstatter, Sonderbeauftragten und Arbeitsgrup-
pen, auf, Fragen im Zusammenhang mit der wirksamen Förde-
rung der Menschenrechte in der Rechtspflege auch weiterhin 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf kon-
krete diesbezügliche Empfehlungen zu unterbreiten, namentlich 
Vorschläge für Maßnahmen zur Bereitstellung Beratender 
Dienste und technischer Hilfe; 

 8. nimmt davon Kenntnis, dass die Hohe Kommissarin 
der Frage der Jugendrechtspflege erhöhte Aufmerksamkeit 
widmet, und ermutigt sie, in dieser Hinsicht im Rahmen ihres 
Mandats weitere Aktivitäten zu unternehmen; 

 9. legt den Regionalkommissionen, Sonderorganisatio-
nen und Instituten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen, einschließlich der einzelstaatlichen Be-
rufsverbände, die sich mit der Förderung der Normen der Ver-
einten Nationen auf diesem Gebiet befassen, nahe, ihre Aktivi-
täten zur Förderung der Menschenrechte in der Rechtspflege 
weiterzuentwickeln; 

 10. fordert die Gruppe für die Koordinierung der techni-
schen Beratung und Hilfe in der Jugendrechtspflege auf, die 
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern zu verstär-
ken, Informationen auszutauschen und ihre Kapazitäten und In-
teressen zu vereinen, um die Wirksamkeit der Programmaus-
führung zu erhöhen; 

 11. bittet die Menschenrechtskommission und die Kom-
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, ihre 
Aktivitäten auf dem Gebiet der Rechtspflege eng miteinander 
abzustimmen; 

 12. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strukturen für die 
Rechtspflege und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte in Postkonfliktsituationen wieder aufzubauen 
und zu stärken, und ersucht den Generalsekretär, eine system-
weite Koordinierung und Kohärenz der Programme und Aktivi-
täten der auf dem Gebiet der Rechtspflege in Postkonfliktsitua-
tionen tätigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen, ein-
schließlich der über die Feldmissionen der Vereinten Nationen 
gewährten Hilfe, sicherzustellen; 

 13. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der 
Rechtspflege auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

RESOLUTION 54/164 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 106 Stimmen ohne Gegenstimme bei 58 Enthaltungen327 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/164. Menschenrechte und Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte328, der Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen329 und den Internationalen Men-
schenrechtspakten330, 

 unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten 
Jahrestages der Vereinten Nationen331, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden332 und in denen die 
Konferenz bekräftigt hat, dass der Terrorismus in der Tat auf 
die Zerstörung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und 
der Demokratie gerichtet ist, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 49/185 vom 23. Dezember 1994, 50/186 
vom 22. Dezember 1995 und 52/133 vom 12. Dezember 1997, 

 insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 52/133, in 
der sie den Generalsekretär ersucht hat, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten zu den Auswirkungen des Terrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen auf den vollen Genuss der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten einzuholen, 

 unter Hinweis auf die früheren Resolutionen der Menschen-
rechtskommission und insbesondere Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1999/27 vom 26. April 1999333 sowie den einschlä-
gigen Resolutionen der Unterkommission für die Förderung 
und den Schutz der Menschenrechte334, 

 höchst beunruhigt darüber, dass trotz der Maßnahmen, die 
auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden, nach 
wie vor terroristische Handlungen jeder Form und Ausprägung 
vorkommen, deren Ziel darin besteht, die Menschenrechte zu-
nichte zu machen, 

 
327 Einzelheiten siehe Anhang II. 
328 Resolution 217 A (III). 
329 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
330 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
331 Siehe Resolution 50/6. 
332 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
333 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
334 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 
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 eingedenk dessen, dass das wichtigste und grundlegendste 
Menschenrecht das Recht auf Leben ist, 

 sowie eingedenk dessen, dass Terrorismus ein Umfeld 
schafft, das das Recht der Menschen auf ein Leben frei von 
Furcht zunichte macht, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schüt-
zen, und dass jeder Einzelne bestrebt sein sollte, ihre universel-
le und effektive Anerkennung und Einhaltung zu sichern, 

 ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen 
werden, 

 zutiefst beklagend, dass mehr und mehr unschuldige Men-
schen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Menschen, von 
Terroristen im Zuge wahlloser und willkürlicher Gewalt- und 
Terrorhandlungen, die unter keinerlei Umständen gerechtfertigt 
werden können, getötet, massakriert und verstümmelt werden, 

 mit großer Besorgnis über die immer enger werdenden 
Verbindungen zwischen terroristischen Gruppen und anderen 
kriminellen Organisationen, die auf nationaler und internationa-
ler Ebene illegalen Waffen- und Drogenhandel betreiben, sowie 
über die sich daraus ergebende Begehung von schweren 
Verbrechen wie Mord, Erpressung, Entführung, Körperverlet-
zung, Geiselnahme und Raub, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten ge-
eignete Maßnahmen ergreifen, um denjenigen, die terroristi-
sche Handlungen planen, finanzieren oder begehen, sichere Zu-
fluchtsorte zu verwehren, indem sie sicherstellen, dass diese 
Personen ergriffen und strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert 
werden, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte, insbe-
sondere das Recht auf Leben, und die Garantien zu schützen, 
die die einschlägigen Grundsätze und Übereinkünfte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte dem Einzelnen geben, 

 erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Terrorismus unter strikter Einhaltung der einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts einschließlich der internationalen 
Menschenrechtsnormen erfolgen müssen, 

 1. bekundet ihre Solidarität mit den Opfern des Terro-
rismus; 

 2. verurteilt die Verletzungen des Rechts auf ein Leben 
frei von Furcht sowie des Rechts auf Leben, Freiheit und Si-
cherheit; 

 3. verurteilt erneut unmissverständlich alle Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen For-
men und Ausprägungen als Aktivitäten, die darauf gerichtet 
sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die Demo-
kratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale Unversehrtheit 
und Sicherheit der Staaten bedrohen, rechtmäßig konstituierte 
Regierungen destabilisieren, die pluralistische Bürgergesell-

schaft untergraben und schädliche Folgen für die wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung der Staaten nach sich ziehen; 

 4. fordert die Staaten auf, alle notwendigen und wirksa-
men Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen Bestim-
mungen des Völkerrechts einschließlich der internationalen 
Menschenrechtsnormen zu ergreifen, um den Terrorismus in al-
len seinen Formen und Ausprägungen, gleichviel, wo und von 
wem er begangen wird, zu verhindern, zu bekämpfen und zu 
beseitigen; 

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, ihre Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler 
Ebene beim Kampf gegen den Terrorismus im Einklang mit 
den einschlägigen internationalen Rechtsakten, namentlich auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, zu verstärken, mit dem Ziel, 
den Terrorismus letztendlich zu beseitigen; 

 6. verurteilt die Aufstachelung zu ethnisch motiviertem 
Hass, Gewalttätigkeit und Terrorismus; 

 7. lobt diejenigen Regierungen, die als Antwort auf die 
Verbalnote des Generalsekretärs vom 16. August 1999 ihre 
Auffassungen zu den Auswirkungen des Terrorismus mitgeteilt 
haben; 

 8. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs335 und er-
sucht ihn, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu den Aus-
wirkungen des Terrorismus in allen seinen Formen und Aus-
prägungen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten auch weiterhin einzuholen, mit dem Ziel, diese 
in seinen Bericht aufzunehmen; 

 9. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/165 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 99 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 64 Enthaltungen336 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/165. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf 
den vollen Genuss aller Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit 
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der Förde-
rung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizuführen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte337 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden338, 

 
335 A/54/439. 
336 Einzelheiten siehe Anhang II. 
337 Resolution 217 A (III). 
338 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte339 und den Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte339, 

 in Bekräftigung der Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung, die die Generalversammlung mit ihrer Resolution 41/128 
vom 4. Dezember 1986 verabschiedet hat, 

 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die Men-
schenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf der-
selben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln 
muss, 

 im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf alle 
Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für positive 
wie negative äußere Entwicklungen, namentlich auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, macht, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung nicht 
nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch soziale, poli-
tische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimensionen auf-
weist, die sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte 
auswirken, 

 in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanismen ei-
ne einzigartige Rolle dabei zukommt, den Herausforderungen 
der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, die sie bietet, 
zu nutzen, 

 in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstre-
ben, in der die Kulturen, Identitäten und Menschenrechte ge-
achtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür einset-
zen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die durch 
die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen vereinbar 
sind, 

 1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf 
Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des 
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass 
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in er-
ster Linie Aufgabe des Staates ist; 

 2. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der 
Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschenrechte zu 
analysieren; 

 3. nimmt davon Kenntnis, dass die Menschenrechts-
kommission die Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte340 ersucht hat, auf der Grundlage 
der Berichte der Vertragsorgane, der Sonderberichterstatter, 
der unabhängigen Sachverständigen und der Arbeitsgruppen 
der Kommission eine Studie zur Frage der Globalisierung und 
ihrer Auswirkungen auf den vollen Genuss aller Menschenrech-

 
339 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
340 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 

te durchzuführen, die die Kommission auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung behandeln wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der verschiedenen Auffassungen der Mitgliedstaaten der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen um-
fassenden Bericht über die Globalisierung und ihre Auswirkun-
gen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte vorzulegen. 

RESOLUTION 54/166 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/166. Schutz von Migranten 

 Die Generalversammlung, 

 in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte341 verkündet wird, dass alle Menschen frei 
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationaler 
Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und 
Freiheiten haben, 

 in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte342, der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung343, dem Weltgipfel für soziale Entwicklung344 und 
der Vierten Weltfrauenkonferenz345 verabschiedeten Bestim-
mungen betreffend Migranten, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/44 der Men-
schenrechtskommission vom 27. April 1999 über die Men-
schenrechte von Migranten346 sowie ihrem Beschluss, einen 
Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von Migranten 
zu ernennen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. Dezem-
ber 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschenrechte 
von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind, in 
dem sie leben, gebilligt hat, 

 in Anbetracht der unsicheren Lage, in der sich Migranten 
häufig befinden, unter anderem wegen ihrer Abwesenheit aus 
dem Herkunftsstaat und der Schwierigkeiten auf Grund der Un-
terschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur sowie der wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse, die 

 
341 Resolution 217 A (III). 
342 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
343 Siehe Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
344 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.166/9 
vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
345 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4. - 15. September 
1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Ok-
tober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
346 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement   
No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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Migranten, die nicht über die erforderlichen Dokumente verfü-
gen oder deren Status nicht geregelt ist, bei der Rückkehr in ih-
ren Herkunftsstaat im Wege stehen, 

 zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der Welt 
auftretenden Ausprägungen von Gewalt, Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbesondere Frau-
en und Kinder, gerichteten Formen von Diskriminierung sowie 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, 

 erfreut über das wachsende Interesse der internationalen 
Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden Schutz der 
Menschenrechte aller Migranten und unterstreichend, dass wei-
tere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Ach-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Migranten 
sicherzustellen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Empfehlungen, 
die die von der Menschenrechtskommission eingerichtete Ar-
beitsgruppe zwischenstaatlicher Sachverständiger über die 
Menschenrechte von Migranten zur Verstärkung der Förde-
rung, des Schutzes und der Verwirklichung der Menschenrech-
te von Migranten abgegeben hat347, 

 feststellend, dass die Staaten Anstrengungen unternommen 
haben, um den internationalen Menschenhandel mit Migranten 
zu bestrafen und die Opfer dieser illegalen Tätigkeit zu schüt-
zen, 

 Kenntnis nehmend von den Entscheidungen der zuständigen 
internationalen Gerichtsorgane zu Fragen im Zusammenhang 
mit Migranten, insbesondere dem von dem Interamerikanischen 
Gerichtshof für Menschenrechte am 1. Oktober 1999 abgege-
benen Gutachten OC-16/99 betreffend das Recht auf Infor-
mation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien für 
ein ordnungsgemäßes Verfahren, 

 1. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrer je-
weiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte341 und den internationalen Überein-
künften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich den Inter-
nationalen Menschenrechtspakten348, dem Übereinkommen ge-
gen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe349, dem Internationalen Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung350, der Internationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen351, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau352, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes353 und den anderen anwendbaren internatio-

 
347 E/CN.4/1999/80, Ziffern 102-124. 
348 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
349 Resolution 39/46, Anlage. 
350 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
351 Resolution 45/158, Anlage. 
352 Resolution 34/180, Anlage. 
353 Resolution 44/25, Anlage. 

nalen Menschenrechtsübereinkünften, die Menschenrechte aller 
Migranten wirksam zu fördern und zu schützen; 

 2. verurteilt nachdrücklich jede Form der Rassendiskri-
minierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Ausbildung, Wohn-
raum, Schulbildung, Gesundheits- und sozialen Diensten sowie 
anderen Diensten, die zur Nutzung durch die Öffentlichkeit be-
stimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle der staatlichen und 
der nichtstaatlichen Organisationen bei der Bekämpfung des 
Rassismus und bei der Gewährung von Hilfe für die Opfer ras-
sistischer Handlungen, einschließlich Migranten; 

 3. fordert alle Staaten auf, ihre Einwanderungspolitik zu 
überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern, um alle diskrimi-
nierenden Politiken und Praktiken zu beseitigen, die gegen Mi-
granten gerichtet sind, und richtliniengebenden Staatsbeamten 
sowie Polizei-, Einwanderungs- und anderen zuständigen Be-
amten eine Spezialausbildung angedeihen zu lassen, und unter-
streicht damit, wie wichtig es ist, wirksame Maßnahmen zu er-
greifen, um Bedingungen zu schaffen, die einer größeren Ein-
tracht und vermehrter Toleranz innerhalb der Gesellschaften 
förderlich sind; 

 4. erklärt erneut, dass alle Staaten die allgemein aner-
kannten Menschenrechte von Migranten, insbesondere Frauen 
und Kindern, unabhängig von ihrem rechtlichen Status voll 
schützen und sie human behandeln müssen, insbesondere im 
Hinblick auf die Gewährung von Hilfe und Schutz, namentlich 
im Rahmen des Wiener Übereinkommens über konsularische 
Beziehungen354 im Zusammenhang mit dem Recht auf konsula-
rische Hilfe aus dem Herkunftsland; 

 5. begrüßt den Beschluss der Menschenrechtskommis-
sion, einen Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von 
Migranten zu ernennen, der untersuchen soll, wie die Hinder-
nisse beseitigt werden können, die dem vollen und wirksamen 
Schutz der Menschenrechte dieser anfälligen Gruppe entgegen-
stehen, namentlich die Hindernisse und Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Rückkehr von Migranten, die nicht über die erfor-
derlichen Dokumente verfügen oder deren Status nicht geregelt 
ist, und der folgende Aufgaben hat: 

 a) Einholung von Informationen aus allen einschlägigen 
Quellen, namentlich von den Migranten selbst, über Verstöße 
gegen die Menschenrechte von Migranten und ihren Familien-
angehörigen; 

 b) Ausarbeitung geeigneter Empfehlungen zur Verhütung 
und Wiedergutmachung von Verstößen gegen die Menschen-
rechte von Migranten, wo immer sie begangen werden; 

 c) Förderung der wirksamen Anwendung der einschlägi-
gen internationalen Regeln und Normen zu dieser Frage; 

 d) Empfehlung von Maßnahmen, die auf nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene zu ergreifen sind, um Ver-

 
354 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. 
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stößen gegen die Menschenrechte von Migranten ein Ende zu 
setzen; 

 e) Berücksichtigung einer geschlechtsspezifischen Per-
spektive bei der Einholung und Analyse von Informationen, mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf Fällen von mehrfacher Dis-
kriminierung und Gewalt gegen Migrantinnen; 

 6. ersucht alle Regierungen, mit der Sonderberichterstat-
terin bei der Wahrnehmung ihrer mandatsmäßigen Aufgaben 
und Pflichten uneingeschränkt zu kooperieren und alle erbete-
nen Informationen zur Verfügung zu stellen, namentlich indem 
sie umgehend auf ihre dringenden Appelle reagieren; 

 7. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits ge-
schehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des in-
ternationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen, die 
insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung tragen 
sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder verschie-
dene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, wie bei-
spielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung oder 
Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Menschenhandels zu 
verstärken; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten" einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/167 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/167. Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebenen 

 Die Generalversammlung, 

 zutiefst beunruhigt über die beängstigend hohe Zahl der 
Binnenvertriebenen in der ganzen Welt, denen in nur unzurei-
chendem Ausmaß Schutz und Unterstützung zuteil wird, sowie 
im Bewusstsein des ernsten Problems, das der internationalen 
Gemeinschaft daraus erwächst, 

 im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der hu-
manitären Dimension des Problems der Binnenvertriebenen 
und der Verantwortung, die sich daraus für die Staaten und die 
internationale Gemeinschaft ergibt, nach Methoden und Mög-
lichkeiten zu suchen, wie ihrem Bedarf an Schutz und Unter-
stützung besser entsprochen werden könnte, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Normen der internatio-
nalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, des hu-
manitären Völkerrechts und des entsprechenden Flüchtlings-
rechts und betonend, dass sie im Hinblick auf Binnenvertriebe-
ne besser umgesetzt werden müssen, 

 sowie unter Hinweis auf das Gewicht, das in der Erklärung 
und im Aktionsprogramm von Wien, die von der Weltkonfe-

renz über Menschenrechte am 25. Juni 1993 verabschiedet 
wurden355, auf die Notwendigkeit der Ausarbeitung globaler 
Strategien zur Bewältigung des Problems der Binnenvertrei-
bung gelegt wird, 

 unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertreibung, 
insbesondere der ethnischen Säuberung, und ihrer negativen 
Folgen für die Ausübung der grundlegenden Menschenrechte 
durch große Bevölkerungsgruppen, 

 Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die der Beauftrag-
te des Generalsekretärs für Binnenvertriebene bisher erzielt hat, 
was die Erarbeitung eines rechtlichen Rahmens, die Analyse 
institutioneller Vorkehrungen, die Einleitung eines Dialogs mit 
den Regierungen und die Herausgabe einer Reihe von Be-
richten über die Situation in bestimmten Ländern sowie Vor-
schläge für Abhilfemaßnahmen betrifft, 

 mit Genugtuung über die Zusammenarbeit, die zwischen 
dem Beauftragten des Generalsekretärs und den Vereinten Na-
tionen sowie den anderen internationalen und regionalen Orga-
nisationen eingerichtet wurde, insbesondere die Teilnahme des 
Beauftragten des Generalsekretärs an den Tagungen des Stän-
digen interinstitutionellen Ausschusses und seiner Nebenorga-
ne, und in Befürwortung der weiteren Stärkung dieser Zusam-
menarbeit mit dem Ziel, Strategien zur Verbesserung der Un-
terstützung des Schutzes und der Entwicklungschancen von 
Binnenvertriebenen zu fördern, 

 sowie mit Genugtuung über die Veröffentlichung und weite 
Verbreitung der vom Beauftragten des Generalsekretärs erstell-
ten Zusammenstellung und Analyse von Rechtsnormen356, ins-
besondere der Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibun-
gen357, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/130 vom 12. Dezem-
ber 1997, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Beauf-
tragten des Generalsekretärs für Binnenvertriebene358; 

 2. spricht dem Beauftragten des Generalsekretärs ihre 
Anerkennung aus für die Tätigkeiten, die er trotz der knappen 
ihm zur Verfügung stehenden Mittel bisher durchgeführt hat, 
sowie für die Katalysatorfunktion, die er nach wie vor wahr-
nimmt, indem er der Öffentlichkeit die Not der Binnenvertrie-
benen stärker bewusst macht; 

 3. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe, 
auch weiterhin die Ursachen von Binnenvertreibungen, die Be-
dürfnisse der Vertriebenen sowie Vorbeugungsmaßnahmen und 
Möglichkeiten zu analysieren, wie den Binnenvertriebenen 
mehr Schutz, mehr Unterstützung und mehr Lösungen, ein-
schließlich der sicheren Rückkehr, geboten werden könnten; 

 
355 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
356 E/CN.4/1998/53 und Add.1 und 2. 
357 E/CN.4/1998/53/Add.2. 
358 Siehe A/54/409. 
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 4. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs außerdem 
nahe, bei seiner Überprüfung dem Schutz- und Hilfebedarf von 
Frauen und Kindern auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, in Anbetracht des diesbezüglichen strategischen 
Ziels in der auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschie-
deten Erklärung und Aktionsplattform von Beijing359;  

 5. begrüßt die Studie, die der Beauftragte des General-
sekretärs erstellt hat, mit dem Ziel, eine umfassende Strategie 
zur Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und der 
Entwicklungschancen von Binnenvertriebenen zu fördern360; 

 6. stellt fest, dass der Beauftragte des Generalsekretärs 
auf der Grundlage seiner Zusammenstellung und Analyse von 
Rechtsnormen einen umfassenden Rahmen für den Schutz von 
Binnenvertriebenen ausgearbeitet hat, insbesondere die Leit-
grundsätze betreffend Binnenvertreibungen357; 

 7. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalsekretärs 
in seinem Dialog mit den Regierungen und den zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen die Leitgrundsätze 
herangezogen hat, und ersucht ihn, seine diesbezüglichen An-
strengungen fortzusetzen; 

 8. stellt mit Genugtuung fest, dass die Organisationen 
der Vereinten Nationen, die regionalen und die nichtstaatlichen 
Organisationen die Leitgrundsätze für ihre Arbeit heranziehen, 
und befürwortet ihre weitere Verbreitung und Anwendung; 

 9. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regierun-
gen von Ländern, in denen es zu Binnenvertreibungen kommt, 
auf, die Tätigkeit des Beauftragten des Generalsekretärs auch 
künftig zu erleichtern, legt ihnen nahe, ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen, den Beauftragten zu einem Besuch ihres Landes ein-
zuladen, damit er die dort auftretenden Probleme gründlicher 
untersuchen und analysieren kann, und dankt den Regierungen, 
die dies bereits getan haben; 

 10. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauftrag-
ten des Generalsekretärs den Empfehlungen und Anregungen, 
die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unterbreitet hat, 
gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und ihn über die dar-
aufhin ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten; 

 11. fordert alle in Betracht kommenden Organisationen 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der humanitären Hilfe 
und Entwicklung nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit mit 
dem Beauftragten des Generalsekretärs zu verstärken, indem 
sie insbesondere über den Ständigen interinstitutionellen Aus-
schuss Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit ausarbei-
ten, mit dem Ziel, den Schutz, die Unterstützung und die Ent-
wicklungschancen von Binnenvertriebenen zu fördern, und ihm 
jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen; 

 
359 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
360 Roberta Cohen und Francis M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of 
Internal Displacement (Massen auf der Flucht: Die globale Krise der Binnen-
vertreibung) (Washington, D.C., Brookings Institution Press, 1998). 

 12. begrüßt die Anstrengungen zur Einrichtung eines glo-
balen Informationssystems über Binnenvertriebene, für das sich 
der Beauftragte des Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt 
den Mitgliedern des Ständigen interinstitutionellen Ausschus-
ses nahe, sich weiterhin an diesen Anstrengungen zu beteiligen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten jede 
erforderliche Hilfe für die wirksame Wahrnehmung seines 
Mandats zu gewähren; 

 14. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, zur 
Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer sechsund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution zu erstellen; 

 15. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schutzes 
und der Hilfe für Binnenvertriebene auf ihrer sechsundfünfzig-
sten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/168 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 91 Stimmen bei 59 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen361 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/168. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten bei Wahl-
vorgängen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, freund-
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Be-
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere 
geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref-
fen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über völkerrechtli-
che Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Char-
ta der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

 ferner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charta verankerten Grundsatz, wonach aus der Charta eine Be-
fugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegen-
heiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines 
Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche 
Angelegenheiten einer Regelung auf Grund der Charta zu un-
terwerfen, nicht abgeleitet werden kann, 

 
361 Einzelheiten siehe Anhang II. 
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 erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
sich an die Grundsätze der Charta und die Resolutionen der 
Vereinten Nationen über das Recht auf Selbstbestimmung zu 
halten, auf Grund dessen alle Völker ihren politischen Status 
frei und ohne Einmischung von außen bestimmen und ihre wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei verfolgen 
können, 

 anerkennend, dass die Grundsätze der nationalen Souverä-
nität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 

 sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von politi-
schen Systemen und von Wahlmodellen auf der Welt gibt, die 
auf einzelstaatlichen und regionalen Besonderheiten und unter-
schiedlichen Voraussetzungen gründen,  

 betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und We-
ge zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des Vol-
kes an Wahlvorgängen erleichtern, 

 mit Genugtuung über die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden362 und in denen die 
Konferenz bekräftigt hat, dass die Maßnahmen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte im Einklang mit den Zie-
len und Grundsätzen der Charta durchgeführt werden sollen, 

 1. wiederholt, dass auf Grund des in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichberechti-
gung und Selbstbestimmung der Völker alle Völker das Recht 
haben, frei und ohne Einmischung von außen ihren politischen 
Status zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat ver-
pflichtet ist, dieses Recht im Einklang mit der Charta zu achten; 

 2. erklärt erneut, dass die Völker das Recht haben, ohne 
Einmischung von außen Wahlmethoden festzulegen und Wahl-
institutionen einzurichten, und dass die Staaten infolgedessen 
im Einklang mit ihrer Verfassung und ihrem innerstaatlichen 
Recht für die erforderlichen Mechanismen und Verfahren sor-
gen sollen, die die volle und effektive Mitwirkung des Volkes 
an Wahlvorgängen erleichtern; 

 3. erklärt außerdem erneut, dass alle Aktivitäten, mit 
denen versucht wird, sich in den freien Ablauf einzelstaatlicher 
Wahlvorgänge, insbesondere in den Entwicklungsländern, di-
rekt oder indirekt einzumischen, oder mit denen beabsichtigt 
wird, die Ergebnisse dieser Wahlvorgänge zu beeinflussen, ge-
gen Geist und Buchstaben der Grundsätze verstoßen, die in der 
Charta und in der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze 
für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen verankert sind; 

 4. erklärt ferner erneut, dass den Mitgliedstaaten von 
den Vereinten Nationen gewährte Wahlhilfe auf Ersuchen der 

 
362 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

interessierten Staaten oder unter besonderen Umständen wie im 
Fall der Entkolonialisierung oder im Kontext regionaler oder 
internationaler Friedensprozesse bereitgestellt werden soll; 

 5. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, keine politi-
schen Parteien oder Gruppen in anderen Staaten zu finanzieren 
und keine sonstigen Handlungen vorzunehmen, die deren 
Wahlvorgänge untergraben; 

 6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
Führer; 

 7. erklärt erneut, dass alle Länder nach der Charta ver-
pflichtet sind, das Recht der Völker auf Selbstbestimmung zu 
achten sowie ihr Recht, ihren politischen Status frei zu bestim-
men und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung zu verfolgen; 

 8. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/169 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 95 Stimmen bei einer Gegenstimme und 66 Enthaltungen363 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/169. Achtung der universalen Reisefreiheit und die 
überragende Bedeutung der Familienzusam-
menführung 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen 
und miteinander verknüpft sind, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte364, 

 betonend, dass die Familienzusammenführung von legalen 
Migranten, wie in dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung365 erklärt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internationalen Migrationsbewegungen 
ist und dass Geldüberweisungen legaler Migranten in ihre Her-
kunftsländer oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen 
und wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Her-
kunftsländern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/143 vom 9. Dezember 
1998, 

 
363 Einzelheiten siehe Anhang II. 
364 Resolution 217 A (III). 
365 Report of the International Conference on Population and Development, 
Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
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 1. fordert alle Staaten erneut auf, allen ausländischen 
Staatsangehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet auf-
halten, die universal anerkannte Reisefreiheit zu garantieren; 

 2. erklärt erneut, dass alle Regierungen, insbesondere 
die Regierungen der Aufnahmeländer, die überragende Bedeu-
tung der Familienzusammenführung anerkennen und sich für 
die Übernahme dieses Grundsatzes in das innerstaatliche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinheit der lega-
len Migranten sicherzustellen; 

 3. fordert alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Völkerrechts den in ihrem Hoheitsgebiet 
ansässigen ausländischen Staatsangehörigen zu gestatten, un-
gehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem Her-
kunftsland zu überweisen; 

 4. fordert alle Staaten außerdem auf, keine als Zwangs-
maßnahmen konzipierten Rechtsvorschriften zu erlassen bezie-
hungsweise bestehende Rechtsvorschriften aufzuheben, die le-
gale Migranten, ob Einzelpersonen oder Gruppen, diskriminie-
ren, indem sie die Familienzusammenführung sowie ihr Recht 
beeinträchtigen, Geld an Familienangehörige in ihren Her-
kunftsländern zu überweisen; 

 5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechts-
fragen" fortzusetzen.  

RESOLUTION 54/170 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/170. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung 
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der 
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 53/144 vom 9. Dezember 
1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Resolu-
tion enthaltene Erklärung über das Recht und die Verpflichtung 
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, 
die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zu fördern und zu schützen, verabschiedet hat, 

 erneut darauf hinweisend, wie wichtig die Erklärung ist, 

 überzeugt von der wichtigen Rolle, die der Menschen-
rechtskommission bei den Folgemaßnahmen zu der Erklärung 
zukommt, 

 mit tiefer Besorgnis feststellend, dass in vielen Ländern Per-
sonen und Organisationen, die sich für die Förderung und Ver-
teidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten engagieren, 
auf Grund dieser Tätigkeiten Drohungen, Drangsalierungen 
und Unsicherheit ausgesetzt sind, 

 1. fordert die Regierungen, die Sonderorganisationen 
und die in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nicht-

staatlichen Organisationen auf, auf Ersuchen des Generalsekre-
tärs und auf der Grundlage der Resolution 1999/66 der Men-
schenrechtskommission vom 28. April 1999366 Vorschläge und 
Ideen zu unterbreiten, die einen wesentlichen Beitrag dazu lei-
sten sollen, dass die Arbeit an der Umsetzung der Erklärung 
über das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, 
Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein aner-
kannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und 
zu schützen, weiter vorangeht; 

 2. fordert die Menschenrechtskommission auf, auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung den Bericht zu behandeln, den der 
Generalsekretär gemäß der Kommissionsresolution 1999/66 er-
stellen wird; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Erklärung Bericht zu erstatten; 

 4. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/171 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/171. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte367 und den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten368 verankerten Zielen und 
Grundsätzen, 

 unter Hinweis auf das am 23. Oktober 1991 in Paris unter-
zeichnete Übereinkommen über eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts369, einschließlich des 
Teils III des Übereinkommens, der sich auf die Menschenrech-
te bezieht, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/145 vom 
9. Dezember 1998 und die Resolution 1999/76 der Menschen-
rechtskommission vom 28. April 1999370 und die früheren ein-
schlägigen Resolutionen, 

 in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kambo-
dschas besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des Schut-
zes der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha und 

 
366 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
367 Resolution 217 A (III). 
368 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.  
369 A/46/608-S/23177, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Forty-sixth Year, Supplement for October, November and December 1991, Do-
kument S/23177. 
370 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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zur Verhinderung der Rückkehr zu den Politiken und Ver-
fahrensweisen der Vergangenheit erfordert, wie in dem am 
23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen 
verlangt wird, 

 in dem Wunsche, die internationale Gemeinschaft möge sich 
weiterhin bereit erklären, bei den Bestrebungen zur Untersu-
chung der tragischen Geschichte Kambodschas behilflich zu 
sein, namentlich was die Verantwortung für die in der Vergan-
genheit begangenen Verbrechen gegen das Völkerrecht, bei-
spielsweise Völkermordhandlungen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, betrifft, 

 eingedenk des Schreibens des Generalsekretärs vom 
15. März 1999 an den Präsidenten der Generalversammlung 
und an den Präsidenten des Sicherheitsrats371 sowie des Be-
richts der Sachverständigengruppe, die der Generalsekretär auf 
das Ersuchen der kambodschanischen Behörden um Hilfe bei 
der Auseinandersetzung mit den in den Vergangenheit erfolg-
ten schweren Verstößen gegen das kambodschanische Recht 
und das Völkerrecht eingesetzt hat372, 

 anerkennend, dass es ein legitimes Anliegen der Regierung 
und des Volkes von Kambodscha ist, international akzeptierte 
Grundsätze der Gerechtigkeit anzustreben und nach nationaler 
Aussöhnung zu trachten, 

 sowie anerkennend, dass die individuelle Verantwortlich-
keit der Urheber schwerer Menschenrechtsverletzungen zentra-
ler Bestandteil jedes wirksamen Rechtsbehelfs für die Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen ist und ein Schlüsselelement 
darstellt, wenn es darum geht, ein faires und gerechtes Justiz-
system und letztendlich Aussöhnung und Stabilität innerhalb 
eines Staates zu gewährleisten, 

 unter Begrüßung der Rolle, die die Hohe Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte nach wie vor bei der 
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte in Kambo-
dscha spielt, 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kambo-
dschas über seinen Sonderbeauftragten für Menschenrechte in 
Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in 
Kambodscha dabei behilflich zu sein, den Schutz der Men-
schenrechte aller Menschen in Kambodscha sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass angemessene Ressourcen bereitgestellt 
werden, damit die operative Präsenz des Amtes des Hohen 
Kommissars in Kambodscha ihre Aufgaben weiter wahrnehmen 
kann, und den Sonderbeauftragten zu befähigen, seine Aufga-
ben auch künftig zügig wahrzunehmen; 

 
371 A/53/850-S/1999/231; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for January, February and March 1999, Dokument 
S/1999/231. 
372 Ebd., Anlage. 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs373 und nimmt insbesondere Kenntnis von den 
Überlegungen, die der Sonderbeauftragte über das Problem der 
Straflosigkeit, die Notwendigkeit der Förderung und des Schut-
zes der Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt und der 
Schaffung eines Rechtsstaats und über die Notwendigkeit einer 
Polizei- und Militärreform anstellt; 

 3. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas der Ver-
längerung der Vereinbarung über das Büro des Hohen Kom-
missars in Phnom Penh bis März 2002 zugestimmt hat, wo-
durch das Büro seine Tätigkeit fortsetzen und seine Programme 
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit weiterführen 
kann, und legt der Regierung nahe, auch künftig mit dem Büro 
zusammenzuarbeiten; 

 4. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich 
auf, weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
ein unabhängiges, unparteiisches und effektives Justizsystem 
aufzubauen, namentlich durch die baldige Verabschiedung des 
Entwurfs eines Richtergesetzes, eines Strafgesetzbuches und 
einer Strafprozessordnung sowie durch die Reform der Justiz-
verwaltung, und appelliert an die internationale Gemeinschaft, 
die Regierung hierbei zu unterstützen; 

 5. würdigt die von der Regierung Kambodschas unter-
nommenen Anstrengungen im Hinblick auf die Überprüfung 
von Polizei und Militär und die erklärte Zusage, diese abzu-
bauen, fordert die Regierung nachdrücklich auf, durch weitere 
Maßnahmen eine wirksame Reform mit dem Ziel professionel-
ler und unparteiischer Polizei- und Militärkräfte durchzuführen, 
und bittet die internationale Gemeinschaft, die Regierung hier-
bei zu unterstützen; 

 6. würdigt außerdem die wichtige und wertvolle Rolle 
der nichtstaatlichen Organisationen in Kambodscha unter ande-
rem beim Aufbau der Zivilgesellschaft, und legt der Regierung 
Kambodschas nahe, auch weiterhin mit diesen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, um die Menschenrechte in Kambodscha 
zu stärken und ihnen Geltung zu verschaffen; 

 7. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Tätigkeiten des 
staatlichen kambodschanischen Menschenrechtskomitees, der 
Kommission der Nationalversammlung für Menschenrechte 
und die Entgegennahme von Beschwerden und der Senats-
kommission für Menschenrechte und die Entgegennahme von 
Beschwerden, und begrüßt die ersten Bemühungen um die 
Schaffung einer unabhängigen nationalen Menschenrechts-
kommission, die auf internationalen Normen wie zum Beispiel 
den Pariser Grundsätzen374 gründen soll, und ersucht das Amt 
des Hohen Kommissars, bei diesen Bemühungen Rat und tech-
nische Hilfe zu gewähren;  

 8. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, namentlich außerge-
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richtliche Hinrichtungen, Folter, ungesetzliche Festnahmen und 
Inhaftnahmen, die in den Berichten des Sonderbeauftragten im 
Einzelnen beschrieben sind, und stellt fest, dass die Regierung 
Kambodschas bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen 
gewisse Fortschritte erzielt hat; 

 9. bekundet ihre ernste Besorgnis über die in Kambo-
dscha herrschende Straflosigkeit, würdigt die Bereitschaft der 
Regierung Kambodschas, sich mit dieser Frage auseinanderzu-
setzen, und ihre diesbezüglichen Anstrengungen, wie etwa die 
Änderung von Artikel 51 des Beamtengesetzes von 1994, und 
fordert die Regierung auf, mit Vorrang weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um nach Maßgabe eines ordnungsgemäßen Verfah-
rens und im Einklang mit internationalen Menschenrechtsnor-
men dringend gegen alle diejenigen zu ermitteln, die Men-
schenrechtsverletzungen begangen haben, und sie strafrechtlich 
zu verfolgen; 

 10. erklärt erneut, dass die schwersten Menschenrechts-
verletzungen in der jüngsten Geschichte Kambodschas von den 
Roten Khmer begangen wurden, begrüßt den endgültigen Zu-
sammenbruch der Roten Khmer, der den Weg für Ermittlungen 
gegen ihre Führer und ihre Strafverfolgung geebnet hat, und 
nimmt mit Interesse Kenntnis von den Schritten, die die Regie-
rung Kambodschas unternommen hat, um die Führer der Roten 
Khmer, die die größte Verantwortung für die schwersten Men-
schenrechtsverletzungen tragen, vor Gericht zu bringen; 

 11. appelliert nachdrücklich an die Regierung Kambo-
dschas, dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die die größte 
Verantwortung für die schwersten Menschenrechtsverletzungen 
tragen, im Einklang mit internationalen Normen der Gerechtig-
keit, der Fairness und eines ordnungsgemäßen Verfahrens zur 
Rechenschaft gezogen werden, begrüßt die Anstrengungen des 
Sekretariats und der Akteure der internationalen Gemeinschaft, 
der Regierung hierbei behilflich zu sein, und ermutigt die Re-
gierung, auch künftig mit den Vereinten Nationen zusammen-
zuarbeiten, um eine Vereinbarung zu erzielen; 

 12. erklärt erneut, dass die Gewährleistung der Sicherheit 
von Personen sowie des Rechts auf Vereinigungs- und Ver-
sammlungsfreiheit sowie der freien Meinungsäußerung weiter-
hin besonderen Vorrang genießt; 

 13. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass die 
bevorstehenden Kommunalwahlen in freier und fairer Weise 
durchgeführt werden, und fordert die Regierung Kambodschas 
nachdrücklich auf, die Kommunalwahlen dementsprechend 
vorzubereiten; 

 14. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas, insbe-
sondere das Ministerium für Frauenangelegenheiten und Vete-
ranen, einen Fünfjahresplan verabschiedet hat und dass die Re-
gierung auch weitere Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rechtsstellung der Frau getroffen hat, und fordert die Regie-
rung nachdrücklich auf, auch künftig geeignete Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, namentlich im 
politischen und öffentlichen Leben des Landes, zu ergreifen, al-
le Formen der Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und alle 

notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihren Verpflichtun-
gen als Vertragspartei des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau375 nachzukommen, 
namentlich indem sie um technische Hilfe ersucht; 

 15. lobt die Initiativen, die die Regierung Kambodschas in 
jüngster Zeit ergriffen hat, um zufriedenstellende Gesundheits-
bedingungen zu schaffen, und die hierbei erzielten Fortschritte, 
fordert die Regierung auf, auch künftig weitere Maßnahmen 
zur Verwirklichung dieses Ziels zu ergreifen und dabei den 
Schwerpunkt auf die Schaffung zufriedenstellender Gesund-
heitsbedingungen für Frauen und Kinder und Minderheiten-
gruppen und auf das HIV/Aids-Problem zu legen, und ermutigt 
die internationale Gemeinschaft, die Regierung hierbei auch 
künftig zu unterstützen; 

 16. lobt außerdem die fortgesetzten Bemühungen, die die 
Regierung Kambodschas zusammen mit nichtstaatlichen Orga-
nisationen und örtlichen Behörden unternimmt, um die Qualität 
des Bildungswesens und den Zugang zur Bildung zu verbes-
sern, und fordert, dass weitere Maßnahmen getroffen werden, 
um das Recht der kambodschanischen Kinder auf Bildung, ins-
besondere auf der Primarstufe, zu gewährleisten, im Einklang 
mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes376, und 
ersucht die internationale Gemeinschaft, Hilfe für die Verwirk-
lichung dieses Ziels bereitzustellen; 

 17. begrüßt den Fünfjahresplan gegen die sexuelle Aus-
beutung von Kindern in Kambodscha, und ermutigt die Regie-
rung Kambodschas, dafür zu sorgen, dass die erforderlichen 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsvorschriften und son-
stige Maßnahmen zur Unterstützung des Plans getroffen wer-
den, um das Problem der Kinderprostitution und des Kinder-
handels in Kambodscha anzugehen; 

 18. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem Pro-
blem der Kinderarbeit, fordert die Regierung Kambodschas 
auf, arbeitenden Kindern angemessene Gesundheits- und Si-
cherheitsbedingungen zu gewährleisten und insbesondere die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu verbieten, und bittet 
die Internationale Arbeitsorganisation, auch künftig die diesbe-
züglich erforderliche Hilfe bereitzustellen; 

 19. nimmt außerdem mit ernster Besorgnis Kenntnis von 
den Bedingungen in den Gefängnissen Kambodschas, nimmt 
mit Interesse Kenntnis von der kürzlichen Verabschiedung der 
Proklamation über die Gefängnisverwaltung und die Gefäng-
nisordnung, würdigt die weiterhin geleistete internationale Hil-
fe zur Verbesserung der materiellen Haftbedingungen, und for-
dert die Regierung Kambodschas auf, die zur Verbesserung der 
Bedingungen in den Gefängnissen erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung ei-
nes Mindeststandards an Ernährung und Gesundheitsversor-
gung; 

 
375 Resolution 34/180, Anlage. 
376 Resolution 44/25, Anlage. 
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 20. verurteilt die rassistische Rhetorik und die Gewalt-
handlungen gegen ethnische Minderheiten, fordert nachdrück-
lich die unverzügliche Beendigung von rassistischen Gewaltak-
ten und Verunglimpfung, und fordert die Regierung Kambo-
dschas nachdrücklich auf, alles zu tun, um ihren Verpflichtun-
gen als Vertragsstaat des Internationalen Übereineinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung377 
nachzukommen, namentlich indem sie um technische Hilfe er-
sucht; 

 21. begrüßt insbesondere die vor kurzem von der Regie-
rung Kambodschas ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des unerlaubten Holzeinschlags, der die volle Ausübung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte vieler Kam-
bodschaner, einschließlich der autochthonen Bevölkerungs-
gruppen, ernsthaft bedroht, bekundet ihre Hoffnung, dass diese 
Anstrengungen seitens der Regierung fortgesetzt werden und 
nimmt mit Interesse Kenntnis von der derzeitigen Überprüfung 
des Bodenrechts; 

 22. begrüßt außerdem die Vorlage der Erstberichte Kam-
bodschas nach dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte368, dem Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, bittet die Regie-
rung Kambodschas, die Empfehlungen aufzugreifen, die der 
Menschenrechtsausschuss im Zusammenhang mit dem nach 
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te378 vorgelegten Bericht abgegeben hat, fordert die Regierung 
auf, ihren Berichtspflichten nach allen anderen internationalen 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte nachzukom-
men, und ersucht das Büro des Hohen Kommissars in Kambo-
dscha, weiterhin die diesbezüglich erforderliche Hilfe bereitzu-
stellen; 

 23. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über die verhee-
renden Folgen und die destabilisierenden Auswirkungen des 
Einsatzes von Antipersonenminen auf die kambodschanische 
Gesellschaft, begrüßt die Ratifikation des Übereinkommens 
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung 
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren 
Vernichtung379 durch Kambodscha im Juli 1999, ermutigt die 
Regierung Kambodschas, auch weiterhin die Räumung dieser 
Minen und die Programme zur Hilfe für die Opfer und zur 
Aufklärung über die Minengefahr zu unterstützen und entspre-
chende Anstrengungen zu unternehmen, und lobt die Geberlän-
der für die Beiträge und die Hilfe, die sie dem Anti-
minenprogramm zukommen lassen; 

 24. bringt ihre Besorgnis zum Ausdruck über die hohe 
Anzahl der in der kambodschanischen Gesellschaft vorhande-
nen Kleinwaffen und lobt die Anstrengungen, die die Regie-
rung unternimmt, um die weitere Verbreitung von Waffen ein-
zudämmen; 

 
377 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
378 Siehe CCPR/C/79/Add.108. 
379 Siehe CD/1478. 

 25. stellt mit Genugtuung fest, dass der Generalsekretär 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für ein Menschen-
rechtserziehungsprogramm in Kambodscha zur Finanzierung 
des in den Resolutionen der Generalversammlung und der 
Menschenrechtskommission festgelegten Aktivitätenpro-
gramms des Büros des Hohen Kommissars in Kambodscha   
heranzieht, und bittet Regierungen, zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen, Stiftungen und Einzelpersonen, 
die Entrichtung von Beiträgen an den Treuhandfonds zu erwä-
gen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten, welche Rolle das Amt des Hohen Kommissars wahrnimmt, 
um der Regierung und dem Volk Kambodschas bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte behilflich zu sein, 
welche Ergebnisse es hierbei erzielt hat und welche Empfeh-
lungen der Sonderbeauftragte zu Fragen abgegeben hat, die zu 
seinem Auftrag gehören; 

 27. beschließt, ihre Behandlung der Menschenrechtssitua-
tion in Kambodscha auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/172 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 109 Stimmen bei 48 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen380 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/172. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaß-
nahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/103 vom 12. De-
zember 1996, 52/120 vom 12. Dezember 1997 und 53/141 vom 
9. Dezember 1998, sowie auf die Resolution 1998/11 der Men-
schenrechtskommission vom 9. April 1998381, 

 in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestim-
mungen in der von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten Charta 
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbe-
sondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein Staat wirt-
schaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen gegen einen 
anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwendung ermutigen 
darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner 
souveränen Rechte zu erlangen, 

 unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs382, der 
gemäß der Resolution 1995/45 der Menschenrechtskommission 
vom 3. März 1995383 vorgelegt wurde, und den Bericht des 

 
380 Einzelheiten siehe Anhang II. 
381 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
382 E/CN.4/1996/45 und Add.1. 
383 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, Supple-
ment No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Korr.1 und 2), Kap. II, Abschnitt A. 
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Generalsekretärs über die Durchführung der Resolution 52/120 
der Generalversammlung384,  

 in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklärend, 
dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil aller 
Menschenrechte ist, 

 daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in 
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die 
Staaten aufgefordert hat, alle nicht im Einklang mit dem Völ-
kerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden ein-
seitigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und der vollen 
Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege stehen385, 

 eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am 
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung verab-
schiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung386, der Erklärung von Beijing und der Aktionsplattform, 
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden387, sowie der Erklärung von Istanbul 
über menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am 
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verabschiedet 
wurden388, 

 tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von 
der Generalversammlung und den in letzter Zeit veranstalteten 
großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser Frage 
verabschiedet worden sind, und im Widerspruch zu dem allge-
meinen Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen 
auch weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen erlassen und an-
gewandt werden mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, un-
ter anderem auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Länder und Völker, gegen die sie gerichtet sind, sowie auf Ein-
zelpersonen, die der Herrschaftsgewalt von Drittstaaten unter-
stehen, 

 eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maßnah-
men, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die sich 
gegen den Entwicklungsprozess und die Geltendmachung der 
Menschenrechte in den Entwicklungsländern richten und die 
volle Verwirklichung aller Menschenrechte behindern, 

 
384 A/53/293 und Add.1. 
385 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31. 
386 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopen-
hagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. 
387 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
388 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), 
Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 

 Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen der 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission für das Recht 
auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung ihrer Krite-
rien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hin-
dernisse für die Verwirklichung der Erklärung über das Recht 
auf Entwicklung389 darstellen, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die 
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der 
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die 
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so 
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte390 und anderen internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im 
Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und 
Völkern auf Entwicklung; 

 2. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ihren 
Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer oder wirt-
schaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesondere ge-
gen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Auswirkun-
gen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise 
ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älte-
ren Menschen; 

 3. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige Maß-
nahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und Ver-
antwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie sind, zu 
erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich auf-
heben; 

 4. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller 
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen 
Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 5. fordert die Menschenrechtskommission nachdrücklich 
auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Auswirkun-
gen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des Erlasses 
einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen Anwen-
dung, voll zu berücksichtigen; 

 6. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und 
dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts der 
Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie vor auf 
die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, in ihrem 
Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig auf diese 
Resolution einzugehen; 

 
389 Resolution 41/128, Anlage. 
390 Resolution 217 A (III). 
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 7. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller 
Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiterhin ihre 
Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen und 
schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf 
ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen analytischen Bericht 
hierzu vorzulegen, der praktische Präventivmaßnahmen in die-
ser Hinsicht hervorhebt; 

 8. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" 
mit Vorrang zu behandeln. 

RESOLUTION 54/173 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 153 Stimmen ohne Gegenstimme und 11 Enthaltungen391 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/173. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei 
der Steigerung der Wirksamkeit des Grundsat-
zes regelmäßiger und unverfälschter Wahlen 
und der Förderung der Demokratisierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser Fra-
ge, insbesondere die Resolutionen 49/190 vom 23. Dezember 
1994, 50/185 vom 22. Dezember 1995 und 52/129 vom 
12. Dezember 1997, 

 erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung zur 
Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Nationen 
nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mitgliedstaats 
gewährt werden, 

 in der Erkenntnis, dass die Wahlhilfe der Vereinten Natio-
nen die Abhaltung erfolgreicher Wahlen in mehreren Mitglied-
staaten erleichtert hat, was dazu geführt hat, dass gewählte 
Amtsträger ihr Amt auf geordnete Weise und ohne Gewalt an-
getreten haben, in der Erkenntnis, dass Wahlen nur dann frei 
und fair sein können, wenn das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt 
und sie ohne Zwang und Einschüchterungen abgehalten wer-
den, und betonend, wie wichtig es ist, dass die Ergebnisse von 
Wahlen, die als frei und fair bestätigt wurden, geachtet werden, 

 mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mitglied-
staaten Wahlen als friedliches Mittel der nationalen Entschei-
dungsfindung und Vertrauensbildung einsetzen und so zu mehr 
Frieden und Stabilität in ihrem Land beitragen, 

 unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verabschiede-
te Allgemeine Erklärung der Menschenrechte392, insbesondere 
auf das Recht der freien Wahl von Vertretern durch regelmäßi-

 
391 Einzelheiten siehe Anhang II. 
392 Resolution 217 A (III). 

ge, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer 
Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/57 der Men-
schenrechtskommission vom 27. April 1999393, in der die 
Kommission unter anderem nachdrücklich die Fortsetzung und 
Ausweitung der Aktivitäten forderte, die das System der Ver-
einten Nationen, andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche 
Organisationen und die Mitgliedstaaten unternehmen, um im 
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit die Demokratie 
zu fördern und zu festigen und mittels der Achtung der Men-
schenrechte, der Mobilisierung der Zivilgesellschaft und ande-
rer geeigneter Maßnahmen zur Unterstützung einer demokrati-
schen Regierungsführung eine demokratische politische Kultur 
aufzubauen, 

 in der Erkenntnis, dass ein umfassender und ausgewogener 
Ansatz bei den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet nützlich wäre, da er zur Stärkung der Demokratie und 
aller Menschenrechte in dem betreffenden Land beitragen wür-
de, 

 sowie in der Erkenntnis, dass der Aufbau von einheimi-
schen Kapazitäten, Wahleinrichtungen und der Unterricht in 
Staatsbürgerkunde in den antragstellenden Ländern gestärkt 
werden müssen, damit das durch frühere Wahlen Erreichte 
konsolidiert und stabilisiert wird und spätere Wahlen erleichtert 
werden, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm 
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden394, insbesondere auf die 
darin enthaltene Erkenntnis, dass die auf Ersuchen von Regie-
rungen bei der Durchführung freier und fairer Wahlen gelei-
stete Unterstützung für die Stärkung einer pluralistischen Bür-
gergesellschaft besonders wichtig ist, 

 mit Genugtuung über die Unterstützung, welche die Staaten 
den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wahlhilfe gewährt haben, indem sie unter anderem Sachver-
ständige, einschließlich Mitglieder von Wahlkommissionen, 
und Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt und Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobach-
tung entrichtet haben, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Abteilung 
Wahlhilfe der Sekretariats-Hauptabteilung Politische Angele-
genheiten in Zusammenarbeit mit anderen Wahlhilfeorganisa-
tionen sowie Organisationen der Vereinten Nationen unter-
nimmt, um Informationen über und für nationale Wahlverwal-
tungen, -vorgänge und -einrichtungen zu sammeln und mit      
elektronischen Mitteln zu verbreiten, 

 Kenntnis nehmend von der im November 1998 in Almaty 
(Kasachstan) abgehaltenen Regionalkonferenz für Wahlverwal-

 
393 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
394 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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tungen in Zentralasien und der im April 1999 in Ottawa abge-
haltenen Konferenz des Weltweiten Netzwerks der Wahlorga-
nisationen, 

 mit Genugtuung darüber, dass im Dezember 2000 in Coto-
nou (Benin) die Vierte Internationale Konferenz der neuen oder 
wiederhergestellten Demokratien abgehalten wird, und mit der 
Aufforderung an die internationale Gemeinschaft, namentlich 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die Abtei-
lung Wahlhilfe und die anderen zuständigen Organisationen 
und Institutionen, jede erdenkliche Unterstützung zu gewähren, 
um den Erfolg der Konferenz sicherzustellen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Steigerung der 
Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unverfälschter 
Wahlen395, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs395; 

 2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf Antrag 
von den Vereinten Nationen gewährt wird, und ersucht darum, 
dass diese Hilfe fallweise und entsprechend dem Bedarf, der 
sich für die antragstellenden Länder im Hinblick auf die Ver-
besserung und Verfeinerung ihrer Wahleinrichtungen und -vor-
gänge jeweils ergibt, sowie im Einklang mit den Leitlinien für 
Wahlhilfe fortgesetzt wird, wobei anerkannt wird, dass die 
Hauptverantwortung für die Veranstaltung freier und fairer 
Wahlen bei den Regierungen liegt; 

 3. ersucht die Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, in ihrer Rolle als 
Koordinatorin der von den Vereinten Nationen gewährten 
Wahlhilfe die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmäßig über 
die eingegangenen Anträge, die daraufhin ergriffenen Maß-
nahmen und die Art der gewährten Hilfe zu unterrichten; 

 4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin da-
nach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von Wahl-
hilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, dass aus-
reichend Zeit für die Organisation und Durchführung einer 
wirksamen Wahlhilfemission zur Verfügung steht, dass die Be-
dingungen für freie und faire Wahlen gegeben sind und dass 
Vorkehrungen für eine angemessene und umfassende Bericht-
erstattung über die Ergebnisse der Mission getroffen werden 
können; 

 5. empfiehlt, dass die Abteilung Wahlhilfe auf der 
Grundlage der Ergebnisse von Bedarfsermittlungsmissionen 
auch künftig den darum ersuchenden Staaten und Wahleinrich-
tungen vor und nach den Wahlen technischen Rat sowie im 
Bedarfsfall nach den Wahlen Hilfe gewährt, mit dem Ziel, ei-
nen Beitrag zur Stabilität und Kontinuität ihrer Wahlvorgänge 
und zur Konsolidierung des Demokratisierungsprozesses zu 
leisten; 

 
395 A/54/491. 

 6. empfiehlt außerdem, dass die Wahlhilfe der Vereinten 
Nationen in denjenigen Fällen, in denen der antragstellende 
Staat mehr benötigt als nur technische Hilfe, auf die umfassen-
de Beobachtung des Wahlvorgangs über seine gesamte Dauer 
hinweg ausgerichtet sein sollte; 

 7. ersucht den Generalsekretär, weitere Maßnahmen zur 
Unterstützung von Staaten zu ergreifen, die um Hilfe nachsu-
chen, indem er unter anderem die Hohe Kommissarin der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte in die Lage versetzt, ent-
sprechend ihrem Auftrag Aktivitäten zu unterstützen, die auf 
die Demokratisierung ausgerichtet sind und mit Menschenrechts-
belangen zusammenhängen, so auch Ausbildung und Aufklärung 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, Hilfe bei Gesetzesreformen 
im Zusammenhang mit den Menschenrechten, Stärkung und Re-
form der Rechtsprechung, Gewährung von Hilfe an einzel-
staatliche Menschenrechtsinstitutionen sowie Beratende Dienste 
im Hinblick auf den Beitritt zu Verträgen, die Berichterstattung 
und internationale Verpflichtungen im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten; 

 8. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, seine anerkennenswerten Programme für Hilfe bei der 
Regierungs- und Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit 
anderen zuständigen Organisationen und Institutionen weiter 
durchzuführen, wie im Bericht des Generalsekretärs395 darge-
stellt, insbesondere diejenigen, die die demokratischen Institu-
tionen und die Mitsprache sowie die Verbindungen zwischen 
den entsprechenden Teilen der Gesellschaft und den Regierun-
gen stärken sollen; 

 9. erinnert daran, dass der Generalsekretär den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung ge-
schaffen hat, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrich-
tung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu ziehen; 

 10. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Koordinierung 
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen zu verstärken, 
namentlich die Zusammenarbeit mit allen in Betracht kommen-
den Hauptabteilungen des Sekretariats, dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und den Frei-
willigen der Vereinten Nationen, und ermutigt den Untergene-
ralsekretär für politische Angelegenheiten in seiner Eigenschaft 
als Koordinierungsstelle für die Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Wahlhilfe, auch weiterhin mit Unter-
stützung der Abteilung Wahlhilfe neue und wirksamere Koope-
rationsmechanismen zu entwickeln und die Zusammenarbeit 
mit diesen Stellen zu verstärken, so gegebenenfalls auch durch 
den Austausch von Personal; 

 11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den zusätzlichen 
Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um die Zu-
sammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit Wahlhil-
feanträgen umfassender und in einer Weise entsprochen werden 
kann, die stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse eingeht, und 
dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Regionalorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die Beobachter oder techni-
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sche Sachverständige zur Unterstützung der Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahlhilfe zur Verfü-
gung gestellt haben; 

 12. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung 
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den 
zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristigen 
sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf ausgerichtet ist, 
die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regierung zu 
unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die Verbesse-
rung der Kapazität ihrer Wahleinrichtungen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahlhilfe 
mit ausreichendem Personal und angemessenen Finanzressour-
cen auszustatten, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte im 
Rahmen seines Auftrags und in enger Abstimmung mit der Ab-
teilung Wahlhilfe der wachsenden Zahl der Anträge von Mit-
gliedstaaten auf Beratende Dienste entsprechen kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution, insbesondere über den Stand 
der von den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe 
und Wahlverifikation, sowie über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die er ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der De-
mokratisierungsprozess in den Mitgliedstaaten von den Verein-
ten Nationen stärker unterstützt wird. 

RESOLUTION 54/174 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/174. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zusam-
menarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-
ten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache 
oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

 in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationalen 
Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzielen, 

 die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale 
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-

kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen 
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte396, 
den Internationalen Menschenrechtspakten397 und anderen ein-
schlägigen Dokumenten verankert sind, 

 zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch von der 
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in strik-
ter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Fe-
stigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten durch internationale Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio-
nen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Menschen-
rechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den398, 

 erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichterstatter 
und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder so-
wie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Diskretion 
beweisen, 

 unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant-
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internationa-
len Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte ein-
gegangen sind, 

 1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das 
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und dass 
jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Be-
stimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der 
territorialen Unversehrtheit mit einschließt; 

 2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben, wo 
immer diese vorkommen; 

 
396 Resolution 217 A (III). 
397 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
398 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Nationen, die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte396, den Internatio-
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te397, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte397 und andere einschlägige internationale Rechtsakte zu 
stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit diesem interna-
tionalen Instrumentarium unvereinbar sind; 

 4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit beitragen sollte; 

 5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die 
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den 
Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der 
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer 
Ziele gestellt werden sollten; 

 6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser 
Resolution gebührend zu berücksichtigen; 

 7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beiträgt; 

 8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Ereignisse in 
allen Ländern verfügbar sein müssen; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf im 
Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend ih-
ren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet 
der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der inter-
nationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu er-
zielen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Resolu-
tion gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu 
prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ergreifen, 
durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpar-
teilichkeit und Objektivität zu stärken; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs399 und ersucht den Generalsekretär ferner, die Mitgliedstaa-
ten um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bitten, 
die dazu beitragen sollen, die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
im Menschenrechtsbereich durch die Förderung internationaler 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grundsätze der Nicht-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken, und 
der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
einen umfassenden Bericht über diese Frage vorzulegen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/175 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 119 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 38 Enthaltungen400 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/175. Recht auf Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen und Zielen der Charta der 
Vereinten Nationen und insbesondere ihre Entschlossenheit be-
kundend, den sozialen Fortschritt und einen höheren Lebens-
standard in größerer Freiheit zu fördern sowie internationale 
Mechanismen zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts aller Völker einzusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und diejeni-
gen der Menschenrechtskommission im Zusammenhang mit 
dem Recht auf Entwicklung, namentlich ihre Resolution 53/155 
vom 9. Dezember 1998, und Kenntnis nehmend von der Reso-
lution 1999/79 der Kommission vom 28. April 1999401, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung402 und erneut erklärend, wie wichtig es ist, sie in 
vollem Umfang zu verwirklichen, 

 erneut erklärend, dass das Recht auf Entwicklung, wie in 
der Erklärung über das Recht auf Entwicklung festgelegt, all-
gemein gültig und unveräußerlich ist, und erneut betonend, 
dass die Förderung, der Schutz und die Verwirklichung dieses 
Rechts fester Bestandteil der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte sind, 

 feststellend, dass der Mensch zentrales Subjekt der Ent-
wicklung ist und dass jede Entwicklungspolitik ihn daher zum 
Hauptträger und -nutznießer der Entwicklung machen sollte, 

 betonend, wie wichtig es ist, ein wirtschaftliches, politi-
sches, soziales, kulturelles und rechtliches Umfeld zu schaffen, 

 
399 A/54/216. 
400 Einzelheiten siehe Anhang II. 
401 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
402 Resolution 41/128, Anlage. 
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das es den Menschen ermöglicht, die soziale Entwicklung auf 
nationaler und internationaler Ebene zu verwirklichen, 

 sowie betonend, dass es auf nationaler Ebene einer wirksa-
men und effizienten Entwicklungspolitik und auf internationa-
ler Ebene ausgewogener Wirtschaftsbeziehungen und eines 
förderlichen wirtschaftlichen Umfelds bedarf, wenn das Recht 
auf Entwicklung verwirklicht werden soll, 

 in Anbetracht dessen, dass Sanktionen oft schwerwiegende 
nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklungskapazität und 
die Entwicklungsaktivitäten der Zielländer sowie von Drittstaa-
ten haben und diese an der vollen Verwirklichung ihres Rechts 
auf Entwicklung hindern, 

 in der Erkenntnis, dass die an der Weltwirtschaft teilneh-
menden Länder auf höchst unterschiedlichen Stufen der Ent-
wicklung stehen, und im Bewusstsein dessen, dass sich die 
Globalisierung auf alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie 
anfälliger für positive wie negative äußere Entwicklungen, un-
ter anderem auf dem Gebiet der Menschenrechte und insbeson-
dere bei der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung, 
macht, 

 betonend, dass es zur wirksameren Förderung und Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung im gesamten System der 
Vereinten Nationen der Koordinierung und Zusammenarbeit 
bedarf, 

 sowie betonend, dass dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte bei der Förderung, 
dem Schutz und der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung eine wichtige Rolle zukommt, so auch wenn es darum 
geht, zu diesem Zweck stärker mit den zuständigen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 

 in Bekräftigung dessen, dass die entwickelten Länder im 
Kontext der zunehmenden Interdependenz in maßgeblicher 
Weise dafür verantwortlich sind, ein weltwirtschaftliches Um-
feld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das eine beschleunigte 
und nachhaltige Entwicklung begünstigt, 

 betonend, dass Maßnahmen zu ergreifen sind, die 
sicherstellen, dass die Menschenrechte nicht dafür missbraucht 
werden, die Gewährung von Darlehen und Hilfe beziehungs-
weise den Handel von gewissen Bedingungen abhängig zu 
machen, was zur Folge hätte, dass den Empfängerländern in 
ungebührlicher Weise bestimmte Auflagen gemacht würden, 
durch die die Völker dieser Länder in der vollen Ausübung 
ihres Rechts auf Entwicklung beeinträchtigt würden, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, eine angemessene 
Wirtschaftspolitik durchzuführen und ein günstiges Umfeld zu 
schaffen, das der weiteren Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung auf nationaler und internationaler Ebene förderlich 
ist, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, die Regierungs- und 
Verwaltungsführung durch den Aufbau wirkkräftigerer und re-

chenschaftspflichtiger Institutionen zu verbessern, mit dem 
Ziel, ein beständiges Wachstum zu fördern und sicherzustellen, 
dass die Entwicklung allen Menschen gleichermaßen zugute 
kommt, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Erklä-
rung über das Recht auf Entwicklung nicht ausreichend verbrei-
tet ist, und feststellend, dass sie bei bilateralen und multilatera-
len Kooperationsprogrammen, einzelstaatlichen Entwicklungs-
strategien und -politiken und bei den Aktivitäten der internatio-
nalen Organisationen entsprechend berücksichtigt werden soll-
te, 

 nach Behandlung des gemäß Resolution 53/155 der Gene-
ralversammlung erstellten Berichts des Generalsekretärs403, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs403; 

 2. erklärt erneut, dass das Recht auf Entwicklung als ein 
fester Bestandteil der grundlegenden Menschenrechte für jeden 
Menschen und für alle Völker in allen Ländern, insbesondere in 
den Entwicklungsländern, von Bedeutung ist und dass seine 
Verwirklichung zur vollen Ausübung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beitragen könnte; 

 3. bekräftigt, dass Demokratie, Entwicklung und die 
Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließ-
lich des Rechts auf Entwicklung, sich gegenseitig bedingen und 
verstärken, und bestätigt in diesem Zusammenhang, 

 a) dass die weite Verbreitung der Armut die volle und 
wirksame Ausübung aller Menschenrechte behindert und die 
Demokratie und die Teilhabe der Bevölkerung auf eine schwa-
che Grundlage stellt; 

 b) dass es, wenn Frieden und Stabilität Bestand haben 
sollen, nationaler und internationaler Maßnahmen und Zusam-
menarbeit bedarf, um bessere Lebensbedingungen für alle in 
größerer Freiheit zu fördern, wozu maßgeblich die Beseitigung 
der Armut gehört; 

 c) dass die volle Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung in einem globalen Kontext durch einen konstruktiven, 
auf Dialog gestützten Ansatz angestrebt werden und von den 
Grundsätzen der Objektivität, der Achtung der nationalen Sou-
veränität und territorialen Unversehrtheit, der Unparteilichkeit, 
der Nichtselektivität und der Transparenz geleitet sein muss, 
wobei die politischen, historischen, sozialen, religiösen und 
kulturellen Gegebenheiten jedes Landes zu berücksichtigen 
sind; 

 d) dass die wirksame Teilhabe der Bevölkerung ein un-
verzichtbarer Bestandteil einer erfolgreichen und nachhaltigen 
Entwicklung ist; 

 
403 A/54/319. 
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 e) dass die Teilhabe der Entwicklungsländer an den in-
ternationalen wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen durch 
die Demokratisierung dieser Prozesse ausgeweitet und verstärkt 
werden muss; 

 4. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den 
Entwicklungsländern nach wie vor unannehmbar groß ist und 
dass die Entwicklungsländer sich auch weiterhin Schwierigkei-
ten in Bezug auf ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess ge-
genübersehen und Gefahr laufen, ausgegrenzt und von seinen 
Vorteilen nahezu ausgeschlossen zu werden; 

 5. stellt mit Besorgnis fest, dass die schweren Wirt-
schafts- und Finanzkrisen in vielen Teilen der Welt nachteilige 
Auswirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung in vielen Entwicklungsländern hatten, und ist sich dessen 
bewusst, dass die Umstände im internationalen Handels- und 
Finanzsystem, die die Krisen verursachten, weiter bestehen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten auf, einzeln und gemein-
sam alle geeigneten politischen und sonstigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Ausgrenzung der schwachen und anfälligen 
Volkswirtschaften der Entwicklungs- und Übergangsländer zu 
verhindern und sie in die Lage zu versetzen, an der Globalisie-
rung und Liberalisierung uneingeschränkt teilzuhaben, mit dem 
Ziel, sie voll in die Weltwirtschaft einzubinden; 

 7. fordert die Staaten auf, alle nicht im Einklang mit dem 
Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden 
einseitigen Maßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbezie-
hungen zwischen den Staaten behindern und der vollen Ver-
wirklichung aller Menschenrechte, einschließlich des Rechts 
auf Entwicklung, im Weg stehen; 

 8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle Hindernis-
se für die Entwicklung auf allen Ebenen zu beseitigen, indem 
sie unter anderem die Förderung und den Schutz der wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen 
Rechte vorantreiben, umfassende Entwicklungsprogramme auf 
einzelstaatlicher Ebene durchführen und diese Rechte in die 
Entwicklungsaktivitäten einbeziehen sowie eine wirksame in-
ternationale Zusammenarbeit fördern; 

 9. bekräftigt, dass die internationale Zusammenarbeit ei-
ne Notwendigkeit ist, die sich aus den anerkannten gegenseiti-
gen Interessen aller Länder ableitet, und dass diese Zusammen-
arbeit daher gestärkt werden sollte, um die Anstrengungen zu 
unterstützen, die die Entwicklungsländer unternehmen, um ihre 
sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen und ihre Ver-
pflichtung zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte 
zu erfüllen; 

 10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, das Nöti-
ge zu tun, um die sich vertiefende technologische, finanzielle 
und produktivitätsbezogene Kluft zwischen den entwickelten 
Ländern und einigen Entwicklungsländern sowie zwischen ei-
nigen Entwicklungsländern wie auch die wachsende Ungleich-
heit zwischen Arm und Reich zu beseitigen; 

 11. bekräftigt die Notwendigkeit, bei der Verwirklichung 
des Rechts auf Entwicklung dem Faktor Geschlecht Rechnung 
zu tragen, indem unter anderem sichergestellt wird, dass Frauen 
eine aktive Rolle im Entwicklungsprozess übernehmen, und be-
tont, dass die Ermächtigung der Frau und ihre volle und gleich-
berechtigte Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft für die 
Entwicklung von grundlegender Bedeutung sind; 

 12. erklärt erneut, dass im Hinblick auf die volle Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung unter anderem den 
folgenden Punkten Rechnung zu tragen ist: 

 a) das Recht auf Nahrung und sauberes Wasser ist ein 
grundlegendes Menschenrecht, und die Förderung dieses 
Rechts ist ein moralisches Gebot für die einzelstaatlichen Re-
gierungen und für die internationale Gemeinschaft; 

 b) das Recht auf Wohnung ist ein grundlegendes Men-
schenrecht, und die Versammlung unterstreicht in diesem Zu-
sammenhang, dass die einzelstaatlichen Regierungen und die 
internationale Gemeinschaft bei Bedarf dringend nationale und 
internationale Strategien zur Gewährleistung dieses Rechts 
ausarbeiten und anwenden müssen; 

 c) Gesundheit ist unerlässlich für eine nachhaltige Ent-
wicklung, und die Versammlung fordert alle Regierungen auf, 
im Rahmen der verfügbaren Mittel angemessene gesetzliche 
und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um das Recht auf Ge-
sundheitsdienste schrittweise zu verwirklichen, und legt der in-
ternationalen Gemeinschaft eindringlich nahe, die diesbezügli-
chen Bemühungen der Regierungen zu unterstützen; 

 d) Bildung ist ebenfalls ein grundlegender Faktor der po-
litischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwick-
lung aller Menschen, und die Versammlung erkennt an, dass 
Wissenschaft und Technik einen wichtigen Beitrag zur Wis-
senserweiterung leisten und in den Dienst der Bildung gestellt 
werden müssen; 

 13. empfiehlt, die Frage der humanitären Auswirkungen 
von Sanktionen, insbesondere auf Frauen und Kinder, die das 
Recht auf Entwicklung untergraben und beeinträchtigen, ange-
messen zu prüfen, mit dem Ziel, diese Auswirkungen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken; 

 14. betont, dass der Generalsekretär dem Recht auf Ent-
wicklung auch künftig hohe Priorität zuweisen muss, und for-
dert alle Staaten nachdrücklich auf, das Recht auf Entwicklung 
als unerlässlichen Bestandteil eines ausgewogenen Menschen-
rechtsprogramms weiter zu fördern; 

 15. begrüßt es, dass die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte den Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dem Recht auf Entwicklung hohe Priorität zuweist, 
und fordert das Amt des Hohen Kommissars nachdrücklich auf, 
die Resolution 1998/72 der Menschenrechtskommission vom 
22. April 1998404 weiter durchzuführen; 

 
404 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 16. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, die bei der Förderung und Verwirklichung 
des Rechts auf Entwicklung erzielten Fortschritte weiter zu ver-
folgen und zu überprüfen, der Generalversammlung und der 
Menschenrechtskommission jährlich Bericht zu erstatten und 
der allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe sowie 
dem unabhängigen Sachverständigen für das Recht auf Ent-
wicklung Zwischenberichte vorzulegen, die ausführliche Anga-
ben zu folgenden Punkten enthalten: 

 a) die Tätigkeit ihres Amtes in Bezug auf die Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, wie in ihrem Mandat vor-
gesehen; 

 b) die Durchführung der Resolutionen der Generalver-
sammlung und der Menschenrechtskommission im Zusammen-
hang mit dem Recht auf Entwicklung; 

 c) die Koordinierung der diesbezüglichen Aktivitäten, 
die die zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen 
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zur Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und der 
Menschenrechtskommission unternehmen; 

 17. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte im Rahmen seines Mandats zusammen mit den zuständi-
gen Stellen des Systems der Vereinten Nationen unternimmt, 
um die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu fördern, 
und betont, dass das Amt des Hohen Kommissars die Regie-
rungen in vollem Umfang über diese Initiativen auf dem Lau-
fenden halten und sie gegebenenfalls daran beteiligen muss; 

 18. fordert die Mitgliedstaaten und das Amt des Hohen 
Kommissars auf, sicherzustellen, dass die allen Mitgliedstaaten 
offen stehende Arbeitsgruppe über das Recht auf Entwicklung 
ihre erste Tagung dringend und spätestens am 17. Dezember 
1999 abhält; 

 19. fordert die Mitgliedstaaten, den Generalsekretär und 
das System der Vereinten Nationen, insbesondere das Amt des 
Hohen Kommissars, nachdrücklich auf, den zur Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung eingerichteten Mechanismus 
für Folgemaßnahmen voll zu unterstützen; 

 20. erklärt erneut, dass das Amt des Hohen Kommissars 
geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um das Recht auf Ent-
wicklung stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken, unter 
anderem indem es die Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung verbreitet; 

 21. bittet die allen Mitgliedstaaten offen stehende Ar-
beitsgruppe, unter anderem die Frage der Erarbeitung eines 
Übereinkommens über das Recht auf Entwicklung zu erörtern; 

 22. fordert den unabhängigen Sachverständigen für das 
Recht auf Entwicklung auf, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung und der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung umfassende Berich-
te vorzulegen, unter anderem darüber, wie sich Armut, Struk-
turanpassung, Globalisierung, Finanz- und Handelsliberalisie-

rung und -deregulierung auf die Aussichten für die Ausübung 
des Rechts auf Entwicklung in den Entwicklungsländern aus-
wirken können; 

 23. bittet die allen Mitgliedstaaten offen stehende Ar-
beitsgruppe, von den auf der vierundfünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung geführten Beratungen über das Recht auf 
Entwicklung Kenntnis zu nehmen; 

 24. nimmt Kenntnis von dem Bericht des unabhängigen 
Sachverständigen für das Recht auf Entwicklung405 und befür-
wortet eine engere Abstimmung mit den Studien der anderen 
unter der Ägide der Menschenrechtskommission eingesetzten 
einschlägigen Sachverständigen; 

 25. erkennt die entscheidende Rolle an, die der Zivilge-
sellschaft, namentlich den nichtstaatlichen Organisationen und 
dem Privatsektor, im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung zukommt, und ermutigt in diesem Zu-
sammenhang die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten 
Nationen, bei Bedarf Partnerschaften zu fördern und die Zu-
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf einzelstaatlicher 
Ebene zu verstärken; 

 26. ersucht den Generalsekretär, die Menschenrechts-
kommission und die Generalversammlung auch künftig über 
die Tätigkeiten der Organisationen, Fonds, Programme und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Verwirklichung der Erklärung über das Recht auf Entwicklung 
sowie über die Hindernisse zu unterrichten, die sich der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung entgegenstellen; 

 27. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung und der 
Menschenrechtskommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Ta-
gung einen umfassenden Bericht über das Recht auf Entwick-
lung, namentlich auch über die Hindernisse, die sich der Ver-
wirklichung dieses Rechts entgegenstellen, vorzulegen; 

 28. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" 
zu behandeln. 

RESOLUTION 54/176 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/176. Nationale Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission über na-

 
405 E/CN.4/1999/WG.18/2. 



 I.  Resolutionen – Dritter Ausschuss 379 

 

tionale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte, 

 mit Genugtuung über das weltweit rasch wachsende Interes-
se an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, pluralistischer 
nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte, 

 überzeugt von der wichtigen Rolle, die nationalen Institu-
tionen jetzt und auch künftig dabei zukommt, die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu schützen und zu fördern und die-
se Rechte und Freiheiten stärker ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken,  

 in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen bei der Un-
terstützung des Ausbaus nationaler Institutionen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte bisher eine wichtige Rolle 
übernommen haben und dies künftig noch stärker tun sollten, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm 
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden406 und in denen die 
wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen bekräftigt wurde, insbesondere soweit es 
dabei um die Beratung der zuständigen Behörden, ihre Rolle 
bei der Behebung von Menschenrechtsverletzungen, die 
Verbreitung von Informationen über die Menschenrechte und 
die Menschenrechtserziehung geht, 

 sowie unter Hinweis auf die von der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedete Aktionsplattform407, in der die Regie-
rungen nachdrücklich aufgefordert wurden, unabhängige natio-
nale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Menschenrechte von Frauen, zu 
schaffen oder zu stärken, 

 in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die weltweit 
zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte auf natio-
naler Ebene angewandt werden, unter Betonung der Universali-
tät, der Unteilbarkeit und der Interdependenz aller Menschen-
rechte sowie unter Betonung und in Anerkennung der Nütz-
lichkeit dieser Methoden für die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der konstruktiven 
Mitwirkung von Vertretern nationaler Institutionen zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte an den Beratungen 
der Weltkonferenz über Menschenrechte und der Menschen-
rechtskommission sowie an den von den Vereinten Nationen 
veranstalteten oder getragenen internationalen Seminaren und 
Kolloquien zum Thema Menschenrechte und ihren positiven 
Beiträgen dazu, 

 
406 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
407 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 
17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. 

 erfreut über die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Menschenrechtsinstitutionen, so auch 
durch die dritte Jahrestagung des Asiatisch-pazifischen Forums 
nationaler Menschenrechtsinstitutionen im September 1998 in 
Jakarta, die zweite Regionalkonferenz der afrikanischen natio-
nalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte im Juni und Juli 1998 in Durban (Südafrika), die 
erste Tagung der Nationalen Institutionen der Mittelmeeranrai-
nerstaaten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte 
im April 1998 in Marrakesch (Marokko), die vierte Jahres-
tagung des Asiatisch-pazifischen Forums nationaler Menschen-
rechtsinstitutionen im September 1999 in Manila, und die zwei-
te Tagung des Koordinierungsausschusses der afrikanischen 
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte im Oktober 1999 in Algier, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs408; 

 2. bekräftigt, wie wichtig die Schaffung wirksamer, un-
abhängiger und pluralistischer nationaler Institutionen zur För-
derung und zum Schutz der Menschenrechte ist, im Einklang 
mit den Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler Institu-
tionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in 
der Anlage der Resolution 48/134 der Generalversammlung 
vom 20. Dezember 1993; 

 3. erkennt an, dass jeder Staat gemäß der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien406 das Recht hat, den Rahmen 
für die nationalen Institutionen zu wählen, der seinen besonde-
ren einzelstaatlichen Bedürfnissen im Hinblick auf die Förde-
rung der Menschenrechte im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen am besten gerecht wird; 

 4. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu schaffen 
beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits bestehen, wie in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien dargelegt; 

 5. begrüßt es, dass eine wachsende Zahl von Staaten na-
tionale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte schaffen beziehungsweise ihre Schaffung in Erwä-
gung ziehen; 

 6. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen na-
tionalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte, bei der Verhinderung und Bekämpfung aller in der 
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien und in den 
einschlägigen internationalen Rechtsakten aufgezählten Men-
schenrechtsverletzungen auch künftig eine aktive Rolle zu spie-
len; 

 7. erklärt erneut, dass die nationalen Institutionen dort, 
wo sie bestehen, unter anderem die geeigneten Stellen für die 
Verbreitung von Menschenrechtsdokumentation und andere 
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, darunter auch der Verein-
ten Nationen sind, und dankt den nationalen Institutionen in 
diesem Zusammenhang für ihre aktive Rolle bei den Feierlich-

 
408 A/54/336. 
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keiten anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte409 auf nationaler und lokaler 
Ebene; 

 8. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, den 
Ersuchen der Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Schaffung und 
Stärkung nationaler Menschenrechtsinstitutionen als Teil des 
Programms für Beratende Dienste und technische Hilfe auf 
dem Gebiet der Menschenrechte auch künftig hohen Vorrang 
einzuräumen; 

 9. begrüßt den hohen Vorrang, den das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte der 
Arbeit an nationalen Menschenrechtsinstitutionen einräumt, 
legt der Hohen Kommissarin angesichts der Ausweitung der 
mit nationalen Institutionen zusammenhängenden Aktivitäten 
nahe, für geeignete Regelungen und die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln zu sorgen, damit die Aktivitäten zur Unter-
stützung der nationalen Institutionen weitergeführt und ausge-
baut werden können, und bittet die Regierungen, hierfür zusätz-
liche zweckgebundene Mittel für den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Menschenrechte beizusteuern; 

 10. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der mit Resolu-
tion 1994/54 der Menschenrechtskommission vom 4. März 
1994410 anerkannten zunehmend aktiven und wichtigen Rolle 
des Internationalen Koordinierungsausschusses der nationalen 
Institutionen, die darin besteht, den Regierungen und den na-
tionalen Institutionen auf Antrag in enger Zusammenarbeit mit 
dem Amt des Hohen Kommissars dabei behilflich zu sein, die 
einschlägigen Resolutionen und Empfehlungen betreffend die 
Stärkung der nationalen Institutionen weiterzuverfolgen; 

 11. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
regelmäßigen Sitzungen des Internationalen Koordinierungs-
ausschusses der nationalen Institutionen und von den Vorkeh-
rungen für die Mitwirkung nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen an den Jahrestagungen der Menschenrechtskommission; 

 12. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Amt des Hohen Kommissars auch künftig die erforderli-
che Unterstützung für die Abhaltung von Sitzungen des Inter-
nationalen Koordinierungsausschusses der nationalen Institu-
tionen während der Tagungen der Menschenrechtskommission 
bereitzustellen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig 
die erforderliche Unterstützung für Regionaltagungen nationa-
ler Institutionen bereitzustellen, namentlich aus Mitteln des 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für technische Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte; 

 14. erkennt die wichtige und konstruktive Rolle an, die 
die nichtstaatlichen Organisationen in Zusammenarbeit mit den 

 
409 Resolution 217 A (III). 
410 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1994, Supple-
ment No. 4 und Korrigendum (E/1994/24 und Korr.1), Kap. II, Abschnitt A. 

nationalen Institutionen bei der besseren Förderung und dem 
besseren Schutz der Menschenrechte spielen können; 

 15. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und Erfah-
rungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame Arbeits-
weise nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte voranzubringen; 

 16. legt allen Organen, Fonds und Organisationen der 
Vereinten Nationen nahe, bei der Förderung und dem Schutz 
der Menschenrechte eng mit den nationalen Institutionen zu-
sammenzuarbeiten; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/177 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 61 Stimmen bei 47 Gegenstimmen und 51 Enthaltungen411 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/177. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte412, den Internationalen 
Menschenrechtspakten413 und anderen Menschenrechtsüberein-
künften, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet nachzukom-
men, 

 eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran Ver-
tragspartei der Internationalen Menschenrechtspakte ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser Fra-
ge, namentlich zuletzt Resolution 53/158 vom 9. Dezember 
1998, und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/13 der 
Menschenrechtskommission vom 23. April 1999414, 

 1. begrüßt den Zwischenbericht des Sonderbeauftragten 
der Menschenrechtskommission für die Menschenrechtssitua-
tion in der Islamischen Republik Iran415; 

 2. begrüßt außerdem die erklärte Zusage der Regierung 
der Islamischen Republik Iran, die Rechtsstaatlichkeit zu för-

 
411 Einzelheiten siehe Anhang II. 
412 Resolution 217 A (III). 
413 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
414 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
415 Siehe A/54/365. 
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dern, so auch durch die Beseitigung willkürlicher Festnahmen 
und Inhaftierungen, und das Rechts- und Strafvollzugssystem 
zu reformieren und es mit den internationalen Menschenrechts-
normen auf diesem Gebiet in Einklang zu bringen; 

 3. begrüßt ferner die Fortsetzung der öffentlichen Debat-
te in der Islamischen Republik Iran über Fragen der Staatsfüh-
rung und der Menschenrechte, ermutigt zu weiteren Anstren-
gungen, um die Meinungs- und Pressefreiheit und die Freiheit 
der kulturellen Betätigung sicherzustellen, und begrüßt auch 
die Unterstützung, die die Regierung beim Aufbau nichtstaatli-
cher Organisationen gewährt; 

 4. begrüßt die durch die Abhaltung von Kommunalwah-
len in der Islamischen Republik Iran im Februar 1999 erzielten 
demokratischen Fortschritte, ist zuversichtlich, dass die anste-
henden Wahlen zum Majlis (Parlament) unter uneingeschränk-
ter Achtung eines ordnungsgemäßen demokratischen Prozesses 
abgehalten werden, und fordert die Regierung auf, ihre Bemü-
hungen um die Stärkung der Demokratie und die Abhaltung 
freier und fairer Wahlen fortzusetzen;  

 5. begrüßt außerdem die Bedarfsermittlungsmission, die 
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte auf Einladung der Regierung in der Islami-
schen Republik Iran durchgeführt hat, sowie die Einladung der 
Regierung an die Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwinden-
lassens von Personen, das Land zu besuchen, und verleiht ihrer 
Hoffnung Ausdruck, dass dieser Besuch bald stattfinden wird; 

 6. begrüßt ferner die Anstrengungen, die die Regierung 
der Islamischen Republik Iran unternimmt, um die Fälle des 
Verschwindens und der Ermordung von Intellektuellen und po-
litischen Aktivisten zu untersuchen, und fordert die Regierung 
auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, um diese Fälle in ord-
nungsgemäßen Verfahren umfassend zu untersuchen und die 
Täter vor Gericht zu bringen;  

 7. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die Präsenz 
von Frauen im öffentlichen Leben der Islamischen Republik   
Iran allmählich zunimmt und dass die Regierung diesbezügli-
che Anstrengungen unternimmt, verleiht ihrer Besorgnis Aus-
druck über die nach wie vor bestehende Diskriminierung der 
Frau vor dem Gesetz und in der Praxis und fordert die Regie-
rung auf, durch weitere Maßnahmen sicherzustellen, dass Frau-
en ihre Menschenrechte voll und gleichberechtigt ausüben kön-
nen; 

 8. nimmt außerdem mit Interesse davon Kenntnis, dass 
die Islamische Menschenrechtskommission ihr Augenmerk ver-
stärkt auf die Menschenrechtssituation in der Islamischen Re-
publik Iran lenkt, und verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass die 
Kommission sich nach den Grundsätzen von 1993 betreffend 
die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte416 richten wird; 

 
416 Resolution 48/134, Anlage. 

 9. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die nach wie 
vor bestehende Morddrohung seitens der Stiftung 15. Khordad 
gegen Salman Rushdie, namentlich die von der Stiftung ange-
kündigte Erhöhung des Kopfgelds nach der von der Regierung 
der Islamischen Republik Iran im September 1998 in New     
York ausgesprochenen Zusicherung, und begrüßt es, dass die 
Regierung zugesichert hat, dass sie nicht beabsichtigt, irgend-
welche Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben Salman Rush-
dies oder der mit seinem Werk im Zusammenhang stehenden 
Personen bedrohen oder irgendjemanden dazu anzustiften oder 
ihm dabei behilflich zu sein, und dass sie sich von jeder in die-
sem Zusammenhang angebotenen Belohnung distanziert und 
sie nicht unterstützt;  

 10. verleiht außerdem ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, 
dass die Regierung der Islamischen Republik Iran den Sonder-
beauftragten seit 1996 nicht zu einem Besuch des Landes ein-
geladen hat, und fordert die Regierung auf, mit dem Sonderbe-
auftragten wieder voll zusammenzuarbeiten und ihn zu einem 
Besuch des Landes einzuladen; 

 11. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
von dem Sonderbeauftragten gemeldeten anhaltenden Men-
schenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik Iran, ins-
besondere über die Hinrichtungen unter offensichtlicher Miss-
achtung der international anerkannten Schutzbestimmungen, 
die Anwendung von Gesetzen betreffend die nationale Sicher-
heit als Grundlage für die Schmälerung der Rechte des Einzel-
nen, die Fälle von Folter und grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, sowie die Nichterfül-
lung internationaler Normen in der Rechtspflege und das Feh-
len ordnungsgemäßer Verfahren, und fordert die Regierung der 
Islamischen Republik Iran auf, alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um den Einsatz von Folter und die Praxis der 
Amputation, der Steinigung und anderer Formen grausamer, 
unmenschlicher und erniedrigender Strafen zu beenden; 

 12. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Einschrän-
kungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der Mei-
nungs-, Gedanken- und Pressefreiheit, die Einmischung in die 
Arbeit von Schriftstellern und Journalisten und die Einstellung 
von Publikationen, sowie über die Umstände im Zusammen-
hang mit der Festnahme von Personen auf Grund ihrer Teil-
nahme an Studentendemonstrationen und über Berichte, wo-
nach über einige von ihnen die Todesstrafe oder andere harte 
Strafen verhängt worden seien, und fordert die Regierung der 
Islamischen Republik Iran auf, weitere Maßnahmen zu ergrei-
fen, um das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Meinungs-, 
Gedanken- und Pressefreiheit zu gewährleisten;  

 13. verleiht außerdem ihrer Besorgnis Ausdruck über die 
Diskriminierung religiöser Minderheiten, insbesondere der   
Bahá'í, und ist nach wie vor ernsthaft besorgt über die unver-
mindert andauernde Verfolgung der Bahá'í, namentlich die To-
desurteile, die Festnahmen und die Schließung des Bahá'í-
Hochschulinstituts, und fordert die Regierung der Islamischen 
Republik Iran auf, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission 
über religiöse Intoleranz, sofern sie die Bahá'í und andere reli-
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giöse Minderheiten betreffen, umzusetzen, bis ihre volle 
Gleichberechtigung verwirklicht ist; 

 14. fordert die Behörden der Islamischen Republik Iran 
auf, durch weitere Anstrengungen sicherzustellen, dass alle 
rechtsprechenden Instanzen in allen Fällen ein ordnungsgemä-
ßes Verfahren anwenden, und in diesem Zusammenhang der 
Anfang 1999 in Haft genommenen Personengruppe, zu der 
dreizehn Mitglieder der iranischen jüdischen Gemeinschaft ge-
hören, ein faires und transparentes Verfahren zu gewährleisten, 
und nimmt Kenntnis von den Zusagen, die die Regierung der 
Islamischen Republik Iran diesbezüglich abgegeben hat; 

 15. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, weitere Anstrengungen zu unternehmen und ihren aus frei-
en Stücken eingegangenen Verpflichtungen aus den Internatio-
nalen Menschenrechtspakten413 und aus anderen internationalen 
Menschenrechtsübereinkünften nachzukommen und sicherzu-
stellen, dass alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich auch An-
gehörige religiöser Minderheiten, in den Genuss der in diesen 
Übereinkünften verankerten Rechte gelangen; 

 16. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem auf, sicherzustellen, dass die Todesstrafe nur wegen 
schwerster Verbrechen und weder wegen Apostasie noch unter 
Missachtung der Bestimmungen des Internationalen Paktes     
über bürgerliche und politische Rechte413 sowie der Schutzbe-
stimmungen der Vereinten Nationen verhängt wird, und dem 
Sonderbeauftragten entsprechende Statistiken zu dieser Frage 
zur Verfügung zu stellen; 

 17. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation 
von Minderheitengruppen wie der Bahá'í, während ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfra-
gen" fortzusetzen und dabei die zusätzlichen von der Men-
schenrechtskommission bereitgestellten Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. 

RESOLUTION 54/178 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 100 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 53 Enthaltungen417 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/178. Die Menschenrechtssituation in Irak 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte418, den Internationalen 
Menschenrechtspakten419 und anderen Menschenrechtsüberein-
künften, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 

 
417 Einzelheiten siehe Anhang II. 
418 Resolution 217 A (III). 
419 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet nachzukom-
men, 

 eingedenk dessen, dass Irak Vertragspartei der Internationa-
len Menschenrechtspakte und anderer internationaler Men-
schenrechtsübereinkünfte sowie der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer420 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und die Reso-
lutionen der Menschenrechtskommission zu dieser Frage sowie 
Kenntnis nehmend von der jüngsten diesbezüglichen Resolu-
tion, nämlich Resolution 1999/14 der Menschenrechtskommis-
sion vom 23. April 1999421, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 686 (1991) des Si-
cherheitsrats vom 2. März 1991, in der der Rat Irak aufgefor-
dert hat, alle Kuwaiter und Staatsangehörigen anderer Staaten 
freizulassen, die sich möglicherweise noch immer in Haft be-
finden, auf die Ratsresolutionen 687 (1991) vom 3. April 1991 
und 688 (1991) vom 5. April 1991, in denen der Rat verlangt 
hat, dass Irak die Unterdrückung der irakischen Zivilbevölke-
rung einstellt, und darauf bestanden hat, dass Irak mit den hu-
manitären Organisationen zusammenarbeitet und dass die Men-
schenrechte aller irakischen Bürger geachtet werden; sowie auf 
die Ratsresolutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 1111 
(1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) vom 12. September 
1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997, 1153 (1998) vom 
20. Februar 1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 1998, 1210 
(1998) vom 24. November 1998, 1242 (1999) vom 21. Mai 
1999 und 1266 (1999) vom 4. Oktober 1999, mit denen der Rat 
die Staaten ermächtigt hat, die Einfuhr irakischen Erdöls zu ge-
statten, um Irak den Ankauf humanitärer Hilfsgüter zu ermögli-
chen, 

 Kenntnis nehmend von den Schlussbemerkungen des Men-
schenrechtsausschusses422, des Ausschusses für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung423, des Ausschusses für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte424 und des Ausschusses für 
die Rechte des Kindes425 zu den jüngsten ihnen von Irak vorge-
legten Berichten, in denen diese Organe zur Überwachung der 
Vertragseinhaltung auf ein breites Spektrum von Menschen-
rechtsproblemen verweisen und die Auffassung vertreten, dass 
die Regierung Iraks nach wie vor durch ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen gebunden ist, und gleichzeitig auf die negativen 
Auswirkungen von Sanktionen auf das tägliche Leben der Be-
völkerung, namentlich der Kinder, hinweisen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolutionen des Sicher-

 
420 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
421 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
422 CCPR/C/79/Add.84. 
423 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste 
Tagung, Beilage 18 (A/54/18), Ziffern 337-361. 
424 E/C.12/1/Add.17. 
425 CRC/C/15/Add.94. 
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heitsrats 986 (1995)426, 1111 (1997)427, 1143 (1997)428, 1175 
(1998)429, 1210 (1998)430, 1242 (1999)431 und insbesondere 
von seinem Bericht vom 19. August 1999 über die Durchfüh-
rung der Ratsresolution 1242 (1999)432, 

 erneut erklärend, dass es der Regierung Iraks obliegt, das 
Wohl ihrer gesamten Bevölkerung und die volle Ausübung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten, be-
sorgt über die schlimme  humanitäre Situation in Irak, die sich 
insbesondere auf bestimmte schwächere Gruppen wie etwa 
Kinder nachteilig auswirkt, wie aus den Berichten mehrerer 
Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen her-
vorgeht, und an alle Betroffenen appellierend, ihre wechselsei-
tigen Verpflichtungen hinsichtlich der Verwaltung des vom Si-
cherheitsrat mit seiner Resolution 986 (1995) eingerichteten 
humanitären Programms zu erfüllen, 

 1. begrüßt den Zwischenbericht des Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission über die Menschenrechts-
situation in Irak433 und die darin enthaltenen Feststellungen, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen und stellt mit Bestür-
zung fest, dass sich die Menschenrechtssituation im Lande 
nicht verbessert hat; 

 2. verurteilt entschieden 

 a) die systematischen, weit verbreiteten und äußerst 
schweren Verletzungen der Menschenrechte und des humanitä-
ren Völkerrechts durch die Regierung Iraks, die zu einem gene-
rellen Zustand der Repression und der Unterdrückung geführt 
haben, der durch breit angelegte Diskriminierung und weit ver-
breiteten Terror aufrechterhalten wird; 

 b) die Unterdrückung der Gedankenfreiheit, des Rechts 
der freien Meinungsäußerung, der Informations-, Vereini-
gungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit aus Angst vor 
Festnahme, Freiheitsstrafe, Hinrichtung und anderen Strafmaß-
nahmen; 

 c) den weit verbreiteten Einsatz der Todesstrafe in Miss-
achtung der Bestimmungen des Internationalen Paktes über 

 
426 S/1996/1015; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, 
Supplement for October, November and December 1996. 
427 S/1997/935; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-second 
Year, Supplement for October, November and December 1997. 
428 S/1998/90, S/1998/194 und Korr.1 und S/1998/477; siehe Official Records of 
the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for January, February and 
March 1998; und ebd., Supplement for April, May and June 1998. 
429 S/1998/823 und S/1998/1100; siehe Official Records of the Security Council, 
Fifty-third Year, Supplement for July, August and September 1998; und ebd., 
Supplement for October, November and December 1998. 
430 S/1999/187 und S/1999/573 und Korr.2; siehe Official Records of the Securi-
ty Council, Fifty-fourth Year, Supplement for January, February and March 
1999; und ebd., Supplement for April, May and June 1999. 
431 S/1999/896 und Korr.1 und S/1999/1162 und Korr.1; siehe Official Records 
of the Security Council, Fifty-fourth Year, Supplement for July, August and Sep-
tember 1999; und ebd., Supplement for October, November and December 
1999. 
432 S/1999/896 und Korr.1; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for July, August and September 1999. 
433 Siehe A/54/466. 

bürgerliche und politische Rechte419 und der Schutzbestim-
mungen der Vereinten Nationen; 

 d) die summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
namentlich die politischen Morde und die nach wie vor prakti-
zierte sogenannte Leerung der Gefängnisse sowie das Ver-
schwindenlassen von Personen, die routinemäßige Praxis der 
willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen und die systema-
tische und routinemäßige Nichtgewährleistung eines ordnungs-
gemäßen Verfahrens und der Rechtsstaatlichkeit, zum Beispiel 
bei der Hinrichtung von Straftätern wegen geringfügiger Eigen-
tumsdelikte und Übertretungen von Zollvorschriften; 

 e) die weit verbreitete, systematische Folter sowie den 
Erlass und die Durchführung von Verfügungen, die grausame 
und unmenschliche Strafen zur Ahndung von Straftaten vor-
schreiben; 

 3. fordert die Regierung Iraks auf, 

 a) den von ihr aus freien Stücken eingegangenen Ver-
pflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsverträgen 
und dem humanitären Völkerrecht nachzukommen und die 
Rechte aller in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen und ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehenden Personen, ungeachtet ihrer Her-
kunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts und ih-
rer Religion, zu achten und zu gewährleisten; 

 b) das Vorgehen ihrer Streit- und Sicherheitskräfte mit 
den Normen des Völkerrechts, insbesondere denen des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, in Ein-
klang zu bringen; 

 c) mit den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie dem 
Sonderberichterstatter für Irak die Genehmigung zu einem er-
neuten Besuch erteilt und die Stationierung von Menschen-
rechtsbeobachtern in ganz Irak im Einklang mit den einschlägi-
gen Resolutionen der Generalversammlung und der Menschen-
rechtskommission gestattet; 

 d) die Unabhängigkeit der Rechtsprechung herzustellen 
und alle Gesetze aufzuheben, die bestimmten Kräften oder Per-
sonen Straflosigkeit gewähren, die Personen aus Gründen töten 
oder ihnen körperlichen Schaden zufügen, die mit der Rechts-
pflege in einem Rechtsstaat entsprechend den völkerrechtlichen 
Normen nicht im Einklang stehen; 

 e) alle Verfügungen aufzuheben, die grausame und un-
menschliche Strafen oder Behandlung einschließlich Verstüm-
melung vorschreiben, und sicherzustellen, dass es nicht mehr 
zu Folter und grausamer Strafe und Behandlung kommt; 

 f) alle Gesetze und Verfahren, namentlich die Verfügung 
Nr. 840 des Revolutionären Kommandorats vom 4. November 
1986, aufzuheben, die die freie Meinungsäußerung unter Strafe 
stellen, und sicherzustellen, dass die Staatsgewalt vom unver-
fälschten Willen des Volkes ausgeht; 

 g) die Rechte aller ethnischen und religiösen Gruppen zu 
achten und ihre repressiven Praktiken gegen die irakischen 
Kurden, die Assyrer und die Turkmenen, insbesondere deren 
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Zwangsumsiedlung aus den Regionen von Kirkuk und Khana-
qin, sowie gegen die Bewohner der südlichen Marschen, wo 
Entwässerungsprojekte zu Umweltzerstörungen und zur Ver-
schlechterung der Lage der Zivilbevölkerung geführt haben, so-
fort einzustellen, sowie die persönliche Sicherheit und Freiheit 
einschließlich der uneingeschränkten Glaubensfreiheit der 
Schiiten und ihrer Religionsgemeinschaft zu gewährleisten; 

 h) mit der Dreiparteienkommission und ihrem techni-
schen Unterausschuss zusammenzuarbeiten, um dem Verbleib 
mehrerer Hunderter noch immer vermisster Personen, so auch 
von Kriegsgefangenen, kuwaitischen Staatsangehörigen und 
Staatsangehörigen von Drittländern, die Opfer der illegalen Be-
setzung Kuwaits durch Irak wurden, nachzugehen und ihr 
Schicksal zu klären, zu diesem Zweck mit der Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission zur Frage des Verschwinden-
lassens von Personen zusammenzuarbeiten und den Angehöri-
gen der im Gewahrsam der irakischen Behörden verstorbenen 
oder verschwundenen Personen über den vom Sicherheitsrat in 
seiner Resolution 692 (1991) vom 20. Mai 1991 eingerichteten 
Mechanismus Entschädigungszahlungen zu leisten sowie alle 
Kuwaiter und Staatsangehörigen anderer Staaten, die sich mög-
licherweise noch immer in Haft befinden, sofort freizulassen; 

 i) mit den internationalen Hilfsorganisationen und den 
nichtstaatlichen Organisationen bei der Erbringung humanitärer 
Hilfe und der Überwachung in den nördlichen und den südli-
chen Landesteilen voll zusammenzuarbeiten; 

 j) auch weiterhin bei der Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats 986 (1995), 1111 (1997), 1143 (1997), 
1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999) und 1266 (1999) zu 
kooperieren, um uneingeschränkt zu gewährleisten, dass die im 
Rahmen des Programms "Öl für Lebensmittel" gekauften hu-
manitären Hilfsgüter gerecht und ohne Diskriminierung an die 
irakische Bevölkerung, einschließlich in abgelegenen Gebieten, 
verteilt werden, und auch künftig die Arbeit des humanitären 
Personals der Vereinten Nationen in Irak zu erleichtern, indem 
sie die ungehinderte Bewegungsfreiheit der Beobachter im 
ganzen Land sicherstellt; 

 k) bei der Identifizierung von Minenfeldern in ganz Irak 
zu kooperieren, mit dem Ziel, ihre Markierung und letztendli-
che Räumung zu erleichtern; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichterstat-
ter jede erforderliche Hilfe zur Durchführung seines Mandats 
zu gewähren und beschließt, im Lichte der von der Menschen-
rechtskommission vorgelegten zusätzlichen Erkenntnisse die 
Prüfung der Menschenrechtssituation in Irak auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/179 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 91 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 54 Enthaltungen434 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

 
434 Einzelheiten siehe Anhang II. 

54/179. Die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Republik Kongo 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte435, den Internationalen 
Menschenrechtspakten436 und anderen Menschenrechtsüberein-
künften, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet nachzukom-
men, 

 eingedenk dessen, dass die Demokratische Republik Kongo 
Vertragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte436, des Internationalen Paktes über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte436, des Übereinkommens 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Strafe437, der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer438, des Interna-
tionalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung439 und des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes440 sowie der Afrikanischen Charta der Rech-
te der Menschen und Völker441 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die zuletzt verabschiedete Resolution  
53/160 vom 9. Dezember 1998, Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1999/56 der Menschenrechtskommission vom 
27. April 1999442 und der Resolution 1234 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 9. April 1999 sowie eingedenk der Resolutionen 
1258 (1999) und 1273 (1999) des Sicherheitsrats vom 
6. August 1999 beziehungsweise 5. November 1999, 

 in Anbetracht dessen, dass die Förderung und der Schutz 
der Menschenrechte für alle für die Herbeiführung von Stabili-
tät und Sicherheit in der Region unerlässlich ist und zur Schaf-
fung des Umfelds beitragen wird, das für die Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten der Region erforderlich ist,  

 unter Berücksichtigung der regionalen Dimension der Men-
schenrechtsfragen im ostafrikanischen Zwischenseengebiet, 
gleichzeitig unterstreichend, dass die Förderung und der Schutz 
der Menschenrechte in erster Linie Aufgabe der Staaten ist, 
sowie auf die Bedeutung verweisend, die der technischen Zu-
sammenarbeit im Hinblick auf die Stärkung der regionalen Zu-
sammenarbeit zu Gunsten der Förderung und des Schutzes der 
Menschenrechte zukommt, 

 
435 Resolution 217 A (III). 
436 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
437 Resolution 39/46, Anlage. 
438 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
439 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
440 Resolution 44/25, Anlage. 
441 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1520, Nr. 26363. 
442 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 eingedenk des Beschlusses der Menschenrechtskommission, 
die Sonderberichterstatter der Kommission über die Menschen-
rechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo und    
über außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrich-
tungen und ein Mitglied der Arbeitsgruppe zur Frage des 
Verschwindenlassens von Personen zu ersuchen, eine gemein-
same Mission in die Demokratische Republik Kongo durchzu-
führen442, 

 im Hinblick auf die erklärte Absicht der Regierung der De-
mokratischen Republik Kongo, die Todesstrafe schrittweise 
abzuschaffen, und die Regierung unter diesem Blickwinkel er-
mutigend, ihrer Verpflichtung zur Reform und Wiederherstel-
lung des Justizsystems in Übereinstimmung mit dem Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte nachzukom-
men, 

 1. begrüßt 

 a) den Bericht des Sonderberichterstatters über die Men-
schenrechtssituation in der Demokratischen Republik Kon-
go443; 

 b) die beiden auf Einladung der Regierung durchgeführ-
ten Besuche des Sonderberichterstatters in der Demokratischen 
Republik Kongo im Februar und August/September 1999 und 
die diesbezüglich bewiesene Kooperationsbereitschaft der Re-
gierung; 

 c) die Tätigkeit des Menschenrechtsfeldbüros in der 
Demokratischen Republik Kongo, wobei sie die Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo gleichzeitig ermutigt, eng mit 
dem Feldbüro zusammenzuarbeiten und ihre Kooperation mit 
ihm noch weiter auszubauen; 

 d) die Waffenruhevereinbarung von Lusaka444, die von 
allen an dem Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo 
beteiligten Parteien am 10. Juli 1999 unterzeichnet wurde; 

 e) die Ernennung eines Sonderbotschafters für den Frie-
densprozess in der Demokratischen Republik Kongo durch den 
Generalsekretär; 

 f) die Ernennung eines Sonderbeauftragten für die De-
mokratische Republik Kongo durch den Generalsekretär; 

 g) die Ernennung des Ministers für Menschenrechte in-
nerhalb der Regierung der Demokratischen Republik Kongo, 
und bekundet ihre Hoffnung, dass diese Ernennung zur Verbes-
serung der Menschenrechtssituation beitragen wird; 

 h) die Selbstverpflichtung der Regierung der Demokrati-
schen Republik Kongo, mit den Organisationen der Vereinten 
Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen dabei zu-
sammenzuarbeiten, die Demobilisierung, Rehabilitierung und 

 
443 Siehe A/54/361. 
444 S/1999/815, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for July, August and September 1999. 

Wiedereingliederung von Kindersoldaten sicherzustellen, und 
ermutigt die Regierung, ihrer Selbstverpflichtung in vollem 
Umfang nachzukommen; 

 2. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck 

 a) über die nachteiligen Auswirkungen des Konflikts auf 
die Menschenrechtssituation sowie über seine schwerwiegen-
den Folgen für die Sicherheit und das Wohl der Zivilbevölke-
rung im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik 
Kongo; 

 b) über die besorgniserregende Menschenrechtssituation 
in der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere in den 
östlichen Landesteilen, und die Verstöße gegen die Menschen-
rechte und das humanitäre Völkerrecht, die im gesamten Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo, häufig straf-
los, nach wie vor begangen werden, und verurteilt in dieser 
Hinsicht  

  i) die Massaker, die im Laufe der Konflikte begangen 
wurden, darunter die zuletzt in den Jahren 1998 und 
1999 verübten Massaker in Kasika, Makobola, Kami-
tuga, Kavumu, Kilungutwe, Kasanga, Kazima, Mbo-
ko, Kabare, Mwenga, Libenge und Kasala; 

 ii) die Fälle von außergerichtlicher oder willkürlicher 
Hinrichtung, des Verschwindenlassens, der Folter, 
Verprügelung, Drangsalierung, willkürlichen Fest-
nahme und Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren, na-
mentlich von Journalisten, Oppositionspolitikern, 
Verfechtern der Menschenrechte und Menschen, die 
mit Mechanismen der Vereinten Nationen zusammen-
gearbeitet haben, sowie die Berichte über an Frauen 
und Kindern verübte sexuelle Gewalt und das Fort-
dauern der Rekrutierung und des Einsatzes von Kin-
dersoldaten; 

iii) die Tatsache, dass Zivilpersonen vor das Militärge-
richt gestellt und von diesem zum Tode verurteilt 
werden; 

 c) über die exzessive Ansammlung und Verbreitung von 
Kleinwaffen und leichten Waffen sowie die unerlaubte Vertei-
lung und Verschiebung von Waffen in der Region und den un-
erlaubten Handel damit sowie deren nachteilige Auswirkungen 
auf die Menschenrechte; 

 3. fordert alle Konfliktparteien in der Demokratischen 
Republik Kongo nachdrücklich auf, 

 a) auf die vollinhaltliche und termingerechte Durchfüh-
rung der Waffenruhevereinbarung von Lusaka hinzuarbeiten, 
die Autorität der Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo in ihrem gesamten Hoheitsgebiet wiederherzustellen, 
und unterstreicht dabei im Kontext einer dauerhaften Friedens-
regelung die Notwendigkeit, alle Kongolesen in einen umfas-
senden politischen Dialog einzubeziehen, damit die nationale 
Aussöhnung herbeigeführt und demokratische, freie, transpa-
rente und faire Wahlen abgehalten werden können; 
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 b) die Menschenrechte zu schützen und das humanitäre 
Völkerrecht zu achten, insbesondere, soweit auf sie anwendbar, 
die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze der 
Kriegsopfer438, die dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977445 und die Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermordes446, insbesondere im Hinblick auf die 
Achtung der Rechte von Frauen und Kindern, und die Sicher-
heit aller Zivilpersonen, namentlich der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen innerhalb des Hoheitsgebiets dieses Landes 
unabhängig von ihrer Herkunft sicherzustellen; 

 c) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und beigeordneten Personals innerhalb 
der Demokratischen Republik Kongo sicherzustellen und in 
diesem Zusammenhang den sicheren und ungehinderten Zu-
gang des humanitären Personals zu allen betroffenen Bevölke-
rungsgruppen zu gewährleisten; 

 d) allen Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen 
und sicherzustellen, dass  Personen, die diese begehen, nicht 
straflos bleiben; 

 e) voll mit der Nationalen Kommission zur Untersu-
chung der behaupteten Massaker einer großen Zahl von Flücht-
lingen und Vertriebenen in der Demokratischen Republik Kon-
go sowie in Bezug auf die Nachprüfung dieser Behauptungen 
auch mit dem Generalsekretär und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte zusammenzuarbeiten, 
damit die Nationale Untersuchungskommission dem General-
sekretär einen weiteren Bericht über den Stand ihrer diesbezüg-
lichen Ermittlungen vorlegen kann; 

 4. fordert die Regierung der Demokratischen Republik 
Kongo auf, 

 a) ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht auf dem 
Gebiet der Menschenrechte nachzukommen und die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten in ihrem gesamten Hoheitsgebiet zu 
fördern und zu schützen; 

 b) eine führende Rolle bei den Bemühungen zu über-
nehmen, das Entstehen von Bedingungen zu verhüten, die wei-
tere Ströme von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen inner-
halb der Demokratischen Republik Kongo und über ihre Gren-
zen hinweg auslösen könnten; 

 c) ihrer Selbstverpflichtung zur Reform und Wiederher-
stellung des Justizsystems und insbesondere zu Reform der Mi-
litärjustiz in Übereinstimmung mit dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte436 nachzukommen, und 
befürwortet eine vorübergehende Hilfe zu diesem Zweck; 

 d) ihrer Verpflichtung auf den Demokratisierungspro-
zess, insbesondere den nationalen Dialog, wie in der Waffenru-
hevereinbarung von Lusaka vorgesehen, uneingeschränkt nach-
zukommen und in diesem Zusammenhang Bedingungen zu 

 
445  Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
446  Resolution 260 A (III). 

schaffen, die einen echten, alle mit einschließenden Friedens-
prozess ermöglichen, der die Bestrebungen aller Menschen des 
Landes in vollem Umfang widerspiegelt; 

 e) ihrer Verantwortung nachzukommen, sicherzustellen, 
dass alle, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, 
vor Gericht gestellt werden;  

 f) die noch verbleibenden Verwaltungsschranken für die 
Tätigkeit der politischen Parteien aufzuheben und die Abhal-
tung demokratischer, freier, transparenter und fairer Wahlen 
vorzubereiten; 

 g) über die Menschenrechte aufzuklären, unter anderem 
durch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, 
so auch allen Menschenrechtsorganisationen, und die Be-
schränkungen aufzuheben, denen die Arbeit der nichtstaatli-
chen Organisationen noch immer unterliegt; 

 h) die volle Achtung der Meinungsfreiheit und des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung, namentlich der Pressefrei-
heit in allen Arten von Massenmedien, sowie die Vereinigungs- 
und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten; 

 i) mit dem Internationalen Strafgericht zur Verfolgung 
der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruan-
das zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die 
für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nach-
barstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Ver-
stöße verantwortlich sind, voll zusammenzuarbeiten, damit alle, 
die für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
andere schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich 
sind, im Einklang mit den internationalen Grundsätzen eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens vor Gericht gestellt werden; 

 5. beschließt, die Menschenrechtssituation in der Demo-
kratischen Republik Kongo weiter zu prüfen, und ersucht den 
Sonderberichterstatter, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/180 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/180.   Menschenrechte und Massenabwanderungen 

 Die Generalversammlung, 

 zutiefst beunruhigt darüber, dass es in vielen Regionen der 
Welt in großem Maßstab und Umfang zu Abwanderungen und 
Vertreibungen kommt, und zutiefst beunruhigt über das 
menschliche Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen, unter de-
nen sich ein hoher Anteil von Frauen und Kindern befindet, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen 
sowie auf die Resolutionen der Menschenrechtskommission, 
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insbesondere deren Resolution 1998/49 vom 17. April 1998447, 
und auf die Schlussfolgerungen der vom 14. bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte448, 
in denen anerkannt wurde, dass schwere Menschenrechtsverlet-
zungen, Verfolgung, politische und ethnische Konflikte, Hun-
gersnot und wirtschaftliche Unsicherheit, Armut und weit ver-
breitete Gewalt zu den Ursachen gehören, die Massenabwande-
rungen und Vertreibungen zu Grunde liegen, sowie unter Hin-
weis auf die zweite öffentliche Aussprache, die am 16. und 
17. September 1999 im Sicherheitsrat über den Schutz von Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten abgehalten wurde449,  

 mit Genugtuung darauf hinweisend, dass sie sich in ihrer 
Resolution 41/70 vom 3. Dezember 1986 die Aufforderung an 
alle Staaten zu eigen gemacht hat, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und davon Abstand zu nehmen, sie 
einzelnen Gliedern ihrer Bevölkerung auf Grund ihrer Staatsan-
gehörigkeit, ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion oder 
Sprache vorzuenthalten, 

 unter Hinweis auf alle einschlägigen Menschenrechtsnor-
men, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte450, die Grundsätze des völkerrechtlichen Schutzes von 
Flüchtlingen, die allgemeinen Schlussfolgerungen des Exeku-
tivausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen über völkerrechtlichen Schutz451 
sowie darauf, dass Asylantragsteller Zugang zu fairen und zü-
gigen Verfahren zur Bestimmung ihres Status haben sollten, 

 betonend, wie wichtig die Einhaltung des humanitären Völ-
kerrechts, des internationalen Rechts auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts zur Verhinderung 
von Massenabwanderungen und zum Schutz von Flüchtlingen 
und Binnenvertriebenen ist, und mit dem Ausdruck ihrer tiefen 
Besorgnis über die mangelnde Achtung dieser Rechte und 
Grundsätze, insbesondere bei bewaffneten Konflikten, nament-
lich auch über die Verweigerung des sicheren und ungehinder-
ten Zugangs zu den Vertriebenen, 

 in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von dem In-
krafttreten des Übereinkommens über die Sicherheit von Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal vom 
9. Dezember 1994452, mit der nachdrücklichen Aufforderung an 
die Mitgliedstaaten, die Ratifikation beziehungsweise den Bei-
tritt zu dem Übereinkommen in Erwägung zu ziehen, sowie un-
ter Verurteilung von Angriffen auf und die Anwendung von 
Gewalt gegen Personal der Vereinten Nationen und beigeord-

 
447 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
448 A/CONF.157/24 (Erster Teil), Kap. III. 
449 Siehe S/PV.4046, S/PV.4046 (Erste Wiederaufnahme) und Korr.2 und 
S/PV.4046 (Zweite Wiederaufnahme). Der endgültige Wortlaut findet sich in: 
Official Records of the Security Council, Fifty-fourth Year, 4046. Sitzung. 
450 Resolution 217 A (III). 
451Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 12A (A/54/12/Add.1), Kap. III, Abschnitt A.1. 
452 Resolution 49/59, Anlage. 

netes Personal sowie Personal internationaler humanitärer Or-
ganisationen, 

 erneut erklärend, dass es in erster Linie Aufgabe der Staa-
ten ist, den Schutz von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen zu 
gewährleisten, 

 anerkennend, dass die Einrichtung des Internationalen 
Strafgerichtshofs dazu beitragen wird, der Straflosigkeit derje-
nigen ein Ende zu setzen, die bestimmte im Römischen Statut 
des Internationalen Strafgerichtshofs453 definierte Verbrechen 
begangen haben, die Massenabwanderungen hervorrufen oder 
darauf zurückzuführen sind,  

 mit Genugtuung über die Anstrengungen des Systems der 
Vereinten Nationen, eine umfassende Vorgehensweise gegen-
über den Grundursachen und Auswirkungen der Bewegungen 
von Flüchtlingen und Vertriebenen und der Stärkung der Not-
standsvorsorge- und Eingreifmechanismen zu entwickeln, 

 in der Erwägung, dass Mechanismen der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschließlich derje-
nigen der Menschenrechtskommission und der Menschen-
rechts-Vertragsorgane über bedeutende Kapazitäten zur Be-
kämpfung von Menschenrechtsverletzungen verfügen, durch 
die Bewegungen von Flüchtlingen und Vertriebenen ausgelöst 
oder dauerhafte Lösungen ihrer schwierigen Situation verhin-
dert werden, 

 in Anbetracht der Komplementarität zwischen den Syste-
men für den Schutz der Menschenrechte und für humanitäre 
Maßnahmen, insbesondere der Mandate der Hohen Kommissa-
rin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Hohen 
Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen und der Tätig-
keit des Beauftragten des Generalsekretärs für Binnenvertrie-
bene und des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kin-
der und bewaffnete Konflikte sowie in Anbetracht des Um-
stands, dass ihre Zusammenarbeit im Einklang mit ihrem jewei-
ligen Mandat ebenso wie die Koordinierung zwischen den  
Menschenrechts-, Politik- und Sicherheits-Komponenten von 
Missionen der Vereinten Nationen wichtige Beiträge zur För-
derung und zum Schutz der Menschenrechte von Personen lei-
sten, die zur Massenabwanderung gezwungen oder vertrieben 
wurden, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs454; 

 2. missbilligt auf das entschiedenste ethnische Intoleranz 
und andere Formen der Intoleranz als eine der Hauptursachen 
für erzwungene Wanderbewegungen und fordert die Staaten 
nachdrücklich auf, alles zu tun, um die Achtung vor den Men-
schenrechten, insbesondere den Rechten der Angehörigen von 
Minderheiten, zu gewährleisten; 

 
453 A/CONF.183/9. 
454 A/54/360. 
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 3. erklärt erneut, dass alle Regierungen, zwischenstaatli-
chen Organe und in Betracht kommenden internationalen Or-
ganisationen ihre Zusammenarbeit und Hilfe im Rahmen der 
weltweiten Bemühungen um die Auseinandersetzung mit Men-
schenrechtssituationen verstärken müssen, die zur Massenab-
wanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen und den sich 
daraus ergebenden schwerwiegenden Problemen führen; 

 4. betont, dass alle Staaten und internationalen Organisa-
tionen verpflichtet sind, mit denjenigen Ländern, insbesondere 
Entwicklungsländern, die von Massenabwanderungen von 
Flüchtlingen und Vertriebenen betroffen sind, zusammenzuar-
beiten, und fordert die Regierungen, die Hohe Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Hohe Flücht-
lingskommissarin der Vereinten Nationen und andere zuständi-
ge Stellen des Systems der Vereinten Nationen auf, auch wei-
terhin auf den Hilfsbedarf von Ländern einzugehen, die Flücht-
linge in großer Zahl aufnehmen, bis sich dauerhafte Lösungen 
finden; 

 5. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, der Kon-
solidierung und Verstärkung der Notstandsvorsorge und Ein-
greifmechanismen, namentlich der Frühwarntätigkeiten auf 
humanitärem Gebiet, hohe Priorität zuzuweisen und dafür im 
Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen die 
erforderlichen Mittel zu veranschlagen, um unter anderem si-
cherzustellen, dass wirksame Maßnahmen ergriffen werden, die 
es gestatten, alle Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen, die 
zu Massenabwanderungen beitragen; 

 6. bittet die Sonderberichterstatter, Sonderbeauftragten 
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission und die 
Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen, sich 
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, soweit angezeigt, um In-
formationen über Menschenrechtsprobleme zu bemühen, die 
zur Massenabwanderung von Bevölkerungsgruppen führen 
oder diese an der freiwilligen Rückkehr an ihre Heimstätten 
hindern können, und diese Informationen, wo dies angezeigt 
erscheint, zusammen mit diesbezüglichen Empfehlungen in ihre 
Berichte aufzunehmen und der Hohen Kommissarin der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte zur Kenntnis zu bringen, 
damit sie im Rahmen ihres Mandats und im Benehmen mit der 
Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen kann; 

 7. ersucht alle Organe der Vereinten Nationen, im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats, die Sonderorganisationen und 
die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen, mit allen Mechanismen der Menschenrechtskom-
mission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ihnen insbe-
sondere alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen In-
formationen über Menschenrechtssituationen zu übermitteln, 
die Flüchtlings- oder Vertriebenenströme hervorrufen bezie-
hungsweise sich auf diese auswirken; 

 8. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Wahrnehmung ihres in Reso-
lution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember 
1993 enthaltenen Mandats, die im gesamten System der 
Vereinten Nationen durchgeführten Aktivitäten auf dem Gebiet 

einten Nationen durchgeführten Aktivitäten auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zu koordinieren und in Zusammenarbeit mit 
der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen 
denjenigen Situationen besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken, die Massenabwanderungen hervorrufen oder hervorzuru-
fen drohen, und zu den Anstrengungen beizutragen, die unter-
nommen werden, um mit Hilfe von Förderungs- und Schutz-
maßnahmen, Notstandsvorsorge- und Eingreifmechanismen, 
Frühwarnmechanismen und Informationsaustausch, technischer 
Beratung, Bereitstellung von technischem Fachwissen sowie 
durch Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den 
Gastländern solchen Situationen wirksam zu begegnen; 

 9. begrüßt die Anstrengungen, die die Hohe Kommissa-
rin der Vereinten Nationen für Menschenrechte unternimmt, 
um durch Initiativen wie die Wiederherstellung des Justiz-
systems, die Schaffung von einzelstaatlichen Institutionen, die 
in der Lage sind, die Menschenrechte zu verteidigen, breit an-
gelegte Menschenrechtserziehungsprogramme und die Stär-
kung lokaler nichtstaatlicher Organisationen durch eine ent-
sprechende Präsenz im Feld und Programme auf dem Gebiet 
der Beratenden Dienste und der technischen Zusammenarbeit 
zur Schaffung eines Umfelds beizutragen, das die Rückkehr in 
eine Postkonfliktgesellschaft ermöglicht; 

 10. begrüßt mit Genugtuung die Beiträge, die die Hohe 
Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen weiterhin zu 
den Beratungen der Menschenrechtskommission und zu ande-
ren internationalen Organen und Mechanismen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte leistet, und begrüßt außerdem die an die 
Hohe Kommissarin gerichtete Einladung der Kommission, auf 
allen ihren künftigen Tagungen das Wort zu ergreifen; 

 11. legt den Staaten nahe, soweit noch nicht geschehen, 
den Beitritt zu dem Abkommen von 1951455 und dem Protokoll 
von 1967456 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bezie-
hungsweise zu anderen einschlägigen regionalen Rechtsinstru-
menten über Flüchtlinge, soweit anwendbar, und zu einschlägi-
gen internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts in Erwägung zu zie-
hen und geeignete Maßnahmen zur innerstaatlichen Verbrei-
tung und Anwendung dieser Rechtsakte zu ergreifen, um die 
Einhaltung der Bestimmungen gegen willkürliche und erzwun-
gene Vertreibungen und eine größere Achtung vor den Rechten 
derjenigen zu fördern, die sich auf die Flucht begeben; 

 12. stellt mit Genugtuung fest, dass eine Reihe von Staa-
ten, die nicht Parteien des Abkommens von 1951 und des Pro-
tokolls von 1967 sind, Asylfragen nach wie vor großzügig 
handhaben; 

 13. legt den Vertragsstaaten des Abkommens von 1951 
nahe, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen im Einklang mit Artikel 35 des Abkommens In-
formationen vorzulegen; 

 
455 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
456 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
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 14. fordert die Staaten auf, den wirksamen Schutz und ei-
ne wirksame Unterstützung von Flüchtlingen und Binnenver-
triebenen im Einklang mit dem Völkerrecht sicherzustellen, in-
dem sie unter anderem den Grundsatz der Nichtzurückweisung 
achten, den uneingeschränkten, sicheren und ungehinderten 
Zugang von humanitärem Hilfspersonal zu vertriebenen Bevöl-
kerungsgruppen sicherstellen und die Sicherheit sowie den zivi-
len und humanitären Charakter von Lagern und Siedlungen für 
Flüchtlinge und Binnenvertriebene gewährleisten;  

 15. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution zu erstellen, soweit sie alle 
Aspekte der Menschenrechte und der Massenabwanderungen 
betrifft, der auch ausführliche Angaben über die Anstrengungen 
enthält, die auf Programm-, institutioneller, administrativer, fi-
nanzieller und Managementebene unternommen wurden, um 
die Kapazität der Vereinten Nationen zur Vermeidung neuer 
Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen auszubauen, sich 
mit deren tieferen Ursachen auseinanderzusetzen, alle, die wäh-
rend Massenabwanderungen zu Vertriebenen wurden, zu schüt-
zen und ihre Rückkehr und Wiedereingliederung zu erleichtern, 
und der Generalversammlung diesen Bericht auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung vorzulegen; 

 16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/181 

Auf der 83. Plenarsitzung  am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/181. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/154 vom 9. Dezember 
1998 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/68 der 
Menschenrechtskommission vom 28. April 1999457 über die 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, sowie auf die Versammlungsresolution 
53/22 vom 4. November 1998 über das von den Vereinten Na-
tionen ausgerufene Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen, 

 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1 Absatz 3, 
sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden458, 
die internationale Zusammenarbeit zu fördern, damit es in stär-
kerem Umfang zu einer echten Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Menschenrechte kommt, 

 anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die volle 
Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, namentlich 
 
457 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
458 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.  

für die wirksame Förderung und den wirksamen Schutz aller 
Menschenrechte, unabdingbar ist, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Menschen-
rechtsfragen sicherzustellen, und betonend, wie wichtig die 
Förderung des Dialogs über Menschenrechtsfragen ist, 

 Kenntnis nehmend von der Verabschiedung der Resolu-
tion 1999/25 vom 26. August 1999 mit dem Titel "Förderung 
des Dialogs über Menschenrechtsfragen" durch die Unterkom-
mission  der Menschenrechtskommission für die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte459 auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung460 sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluss der 
Unterkommission, die Frage eines Dialogs zwischen den Kultu-
ren auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung zu behandeln, 

 1. begrüßt den Beschluss der Menschenrechtskommis-
sion, die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte auf ihrer sechsundfünfzigsten 
Tagung weiter zu behandeln; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen 
und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch weiterhin 
einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur Vertiefung 
des Verständnisses und zur Förderung und zum Schutz aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen, und ermutigt 
die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu beizutragen; 

 3. bittet die Staaten und alle zuständigen Einrichtungen 
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechselsei-
tigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses und 
des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum geht, die 
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu gewährlei-
sten; 

 4. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/182 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 89 Stimmen bei 30 Gegenstimmen und 39 Enthaltungen461 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/182. Die Menschenrechtssituation in Sudan 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Er-

 
459 Die Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten wurde mit Beschluss 1999/256 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 27. Juli 1999 in "Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte" umbenannt. 
460 Siehe E/CN.4/2000/2-E/CN.4/Sub.2/1999/54, Kap. II, Abschnitt A. 
461 Einzelheiten siehe Anhang II. 
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klärung der Menschenrechte462, den Internationalen Menschen-
rechtspakten463 und anderen anwendbaren Menschenrechts-
übereinkünften aufgeführten Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu fördern und zu schützen und die Verpflichtungen 
zu erfüllen, die sie nach den verschiedenen internationalen 
Rechtsakten auf diesem Gebiet eingegangen sind, 

 eingedenk dessen, dass Sudan Vertragspartei des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte463, des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte463, des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des464, der Afrikanischen Charta der Rechte der Menschen und 
Völker465 und der Genfer Abkommen vom 12. August 1949466 
ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die Men-
schenrechtssituation in Sudan, und Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1999/15 der Menschenrechtskommission vom 
23. April 1999467, 

 in dem Bewusstsein, dass dringend wirksame Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte und der humanitären Hilfe 
durchgeführt werden müssen, um die Zivilbevölkerung vor den 
Auswirkungen bewaffneter Konflikte zu schützen, 

 mit Genugtuung über das Friedensabkommen von 1997, die 
Annahme der Grundsatzerklärung als Verhandlungsgrundlage, 
die Erklärung einer umfassenden Waffenruhe durch die Regie-
rung Sudans am 5. April 1999 und den von der Sudanesischen 
Volksbefreiungsarmee gefassten Beschluss, die Waffenruhe in 
der Region von Bahr el-Ghazal im Süden Sudans um weitere 
drei Monate zu verlängern, jedoch gleichzeitig tief besorgt über 
die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts in Sudan zwi-
schen der Regierung Sudans und der Sudanesischen Volksbe-
freiungsbewegung/-armee auf die Menschenrechtssituation so-
wie über die Missachtung der einschlägigen Regeln des huma-
nitären Völkerrechts durch alle Konfliktparteien, 

 ihre feste Auffassung bekundend, dass Fortschritte in Rich-
tung auf eine friedliche Beilegung des Konflikts im Süden Su-
dans im Rahmen der Friedensinitiative der Zwischenstaatlichen 
Behörde für Entwicklung wesentlich dazu beitragen werden, 
ein günstigeres Umfeld für die Förderung der Achtung der 
Menschenrechte in Sudan zu schaffen, 

 unter Verurteilung der Ermordung vier sudanesischer Mit-
arbeiter von Hilfsorganisationen im April 1999, die sich im 
Gewahrsam der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee befan-
den, 

 
462 Resolution 217 A (III). 
463 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
464 Resolution 44/25, Anlage. 
465 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1520, Nr. 26363. 
466 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 
467 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 1. begrüßt 

 a) den Zwischenbericht des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssituation 
in Sudan468; 

 b) den Besuch des Sonderberichterstatters in Sudan im 
Februar 1999 auf Einladung der Regierung Sudans und die 
hervorragende Kooperation seitens der Regierung in dieser 
Hinsicht, sowie die von der Regierung erklärte Bereitschaft zur 
weiteren Zusammenarbeit mit dem Sonderberichterstatter und 
die Einladung an den Sonderberichterstatter;  

 c) den Besuch des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan im März 
1999 und die Kooperation seitens der Regierung Sudans in die-
ser Hinsicht; 

 d) die Kooperation seitens der Regierung Sudans gegen-
über der Bedarfsermittlungsmission des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die 
vom 14. bis 26. September 1999 stattfand; 

 e) die Ermittlungsmission des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Förderung und den 
Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung im September 1999 auf Einladung der Regie-
rung Sudans; 

 f) die Kooperation seitens der Regierung Sudans und der 
Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung/-armee gegenüber 
der Mission des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung hu-
manitärer Angelegenheiten, des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen und des Welternährungsprogramms zur Ermittlung 
des humanitären Bedarfs in den Nubabergen, die vom 21. bis 
24. Juni 1999 durchgeführt wurde; 

 g) die von der Regierung Sudans abgegebene Zusage, die 
Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu achten und zu 
fördern, sowie die von ihr eingegangene Verpflichtung auf ei-
nen Demokratisierungsprozess mit dem Ziel, eine repräsentati-
ve und rechenschaftspflichtige Regierung einzusetzen, in der 
die Bestrebungen der Bevölkerung Sudans zum Ausdruck 
kommen; 

 h) die Verankerung grundlegender Menschenrechte und 
Freiheiten in der Verfassung Sudans, die am 1. Juli 1998 in 
Kraft trat; 

 i) die Einsetzung des Verfassungsgerichts, das im April 
1999 seine Tätigkeit aufnahm; 

 j) die Einrichtung des Ausschusses zur Unterbindung der 
Entführung von Frauen und Kindern als konstruktive Reaktion 
seitens der Regierung Sudans, die Kooperation der örtlichen 
Gemeinwesen mit dem Ausschuss und die Unterstützung sei-

 
468 A/54/467, Anlage. 
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tens der internationalen Gemeinschaft und der nichtstaatlichen 
Organisationen; 

 k) die Anstrengungen zur Verwirklichung des Rechts auf 
Bildung; 

 l) die Zusagen der Regierung Sudans gegenüber dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte, insbesondere die Zusage, keine Kinder un-
ter 18 Jahren als Soldaten einzusetzen oder zu rekrutieren; 

 m) die Anstrengungen zur Bewältigung des Problems der 
Binnenvertriebenen; 

 2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über 

 a) die Auswirkungen des gegenwärtigen bewaffneten 
Konflikts auf die Menschenrechtssituation und seine schädli-
chen Folgen für die Zivilbevölkerung, insbesondere Frauen und 
Kinder, und über die anhaltenden schweren Verletzungen der 
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts durch alle 
Parteien, insbesondere 

  i) die Fälle außergerichtlicher, summarischer oder will-
kürlicher Hinrichtungen als Ergebnis des Konflikts 
zwischen Angehörigen der Streitkräfte und ihren Ver-
bündeten und bewaffneten aufständischen Gruppen, 
namentlich der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee; 

 ii) die Fälle des Verschwindenlassens von Personen, den 
Einsatz von Kindern als Soldaten und Kombattanten, 
die Zwangsrekrutierung, Zwangsvertreibung, willkür-
liche Inhaftierung, Folter und Misshandlung von Zi-
vilpersonen im Rahmen des Konflikts im Süden Su-
dans; 

iii) die Entführung von Frauen und Kindern, um sie der 
Zwangsarbeit oder ähnlichen Bedingungen zu unter-
werfen; 

 iv) den Einsatz von Waffen, einschließlich Landminen, 
gegen die Zivilbevölkerung; 

 b) Verletzungen der Menschenrechte in von der Regie-
rung Sudans kontrollierten Gebieten, insbesondere 

   i) den weit verbreiteten Einsatz von Folter und willkür-
licher Inhaftierung, unter anderem von Menschen-
rechtsaktivisten, Journalisten und politischen Geg-
nern, sowie das Fehlen ordnungsgemäßer Verfahren 
und die Einschüchterung und Drangsalierung der Be-
völkerung, insbesondere durch die Sicherheitsorgane; 

  ii) die Fälle der Einschränkung der Religionsfreiheit und 
der Freiheit, friedliche Versammlungen abzuhalten; 

 3. fordert alle an dem anhaltenden Konflikt in Sudan be-
teiligten Parteien nachdrücklich auf, 

 a) die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten 
und zu schützen, das humanitäre Völkerrecht uneingeschränkt 
zu achten und dadurch die freiwillige Rückkehr, Rückführung 

und Wiedereingliederung von Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen in ihre Heimat zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass 
die für Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären 
Völkerrechts Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden; 

 b) den gegen die Grundsätze des humanitären Rechts 
verstoßenden Einsatz von Waffen, einschließlich Landminen, 
gegen die Zivilbevölkerung sofort zu beenden, und fordert ins-
besondere die Sudanesische Volksbefreiungsarmee nachdrück-
lich auf, die Nutzung ziviler Gebäude zu militärischen Zwek-
ken sofort einzustellen; 

 c) den sicheren und ungehinderten Zugang zu den inter-
nationalen beziehungsweise den humanitären Organisationen 
zu gewährleisten, um mit allen erdenklichen Mitteln die Ge-
währung humanitärer Hilfe an alle schutz- und hilfebedürftigen 
Zivilpersonen, vor allem in Bahr el-Ghazal, in den Nubabergen 
und im westlichen Oberen Nil, zu erleichtern und in dieser Hin-
sicht auch weiterhin mit dem Amt für die Koordinierung huma-
nitärer Angelegenheiten und der Aktion Überlebensbrücke Su-
dan bei der Auslieferung dieser Hilfsgüter zusammenzuarbei-
ten; 

 d) weiterhin bei den Friedensbemühungen der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung zu kooperieren; 

 e) keine Kinder unter 18 Jahren als Soldaten einzusetzen 
oder zu rekrutieren, und fordert die Sudanesische Volksbefrei-
ungsarmee nachdrücklich auf, eine ähnliche Verpflichtung ein-
zugehen, wie sie die Regierung Sudans diesbezüglich gegen-
über dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder 
und bewaffnete Konflikte eingegangen ist, und die Praxis der 
Zwangsrekrutierung aufzugeben; 

 f) ihre Verpflichtungen betreffend den Schutz der vom 
Krieg betroffenen Kinder zu erfüllen, wie etwa die Einstellung 
des Einsatzes von Antipersonenminen, der Entführung und 
Ausbeutung von Kindern und der Rekrutierung von Kindern als 
Soldaten, die Demobilisierung und Wiedereingliederung von 
Kindersoldaten voranzutreiben und den Zugang zu vertriebenen 
und unbegleiteten Minderjährigen zu gewährleisten; 

 g) eine unabhängige Untersuchung des Falls der vier su-
danesischen Staatsangehörigen zuzulassen, die am 18. Februar 
1999 entführt wurden, als sie eine Gruppe des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz auf einer humanitären Mission be-
gleiteten, und die später ermordet wurden, während sie sich im 
Gewahrsam der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung/ 
-armee befanden, und fordert die Sudanesische Volksbe-
freiungsbewegung/-armee nachdrücklich auf, die sterblichen 
Überreste den Angehörigen zu übergeben; 

 4. fordert die Regierung Sudans auf, 

 a) ihren Verpflichtungen aus den internationalen Rechts-
akten auf dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspar-
tei Sudan ist, vollinhaltlich nachzukommen und die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen sowie 
ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht zu ach-
ten; 
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 b) sich auch weiterhin um die Gewährleistung der 
Rechtsstaatlichkeit zu bemühen, indem sie die Rechtsvorschrif-
ten mit der Verfassung und die Praxis des Rechtsvollzugs stär-
ker mit diesen Vorschriften in Einklang bringt; 

 c) sich auch weiterhin darum zu bemühen, ihr innerstaat-
liches Recht mit den anwendbaren internationalen Rechtsakten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei Su-
dan ist, in Einklang zu bringen und dafür zu sorgen, dass alle 
Menschen in ihrem Hoheitsgebiet die in diesen Dokumenten 
anerkannten Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können; 

 d) alle wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um jedwe-
der Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung ein Ende zu setzen und sie zu verhindern, dafür zu 
sorgen, dass alle Beschuldigten in normalem Gewahrsam 
gehalten werden und ein zügiges, gerechtes und faires Verfah-
ren nach den international anerkannten Normen erhalten, und 
allen Berichten über Akte der Folter nachzugehen; 

 e) die volle Achtung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung, der Meinungs-, Gedanken-, Gewissens- und Religions-
freiheit sowie der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; 

 f) auch künftig Berichte über die Entführung von Frauen 
und Kindern im Rahmen des Konflikts im Süden Sudans zu un-
tersuchen, alle Personen, die der Unterstützung solcher Aktivi-
täten oder der Mitwirkung daran verdächtig sind, vor Gericht 
zu bringen, mit Vorrang die sichere Rückkehr der betroffenen 
Kinder zu ihren Familien zu erleichtern und weitere Maßnah-
men zu ergreifen, insbesondere über den Ausschuss zur Unter-
bindung der Entführung von Frauen und Kindern; 

 g) die unterschiedslosen Bombenangriffe auf zivile und 
humanitäre Ziele, die den Grundprinzipien der Menschenrechte 
und des humanitären Rechts zuwiderlaufen, sofort einzustellen; 

 h) sich weiter um die Bewältigung des Problems der 
Binnenvertriebenen zu bemühen; 

 i) auch künftig ihrer Verpflichtung auf den Demokrati-
sierungsprozess und die Rechtsstaatlichkeit nachzukommen 
und in diesem Kontext Bedingungen zu schaffen, die einen ech-
ten Demokratisierungsprozess zulassen, in dem die Bestrebun-
gen der Bevölkerung des Landes voll zum Ausdruck kommen 
und der ihre uneingeschränkte Partizipation gewährleistet; 

 j) sich auch weiterhin um die Erfüllung der gegenüber 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte abgegebenen Zusage zu bemühen, keine 
Kinder unter 18 Jahren als Soldaten zu rekrutieren; 

 k) die Mindestgrundsätze für die Behandlung von Ge-
fangenen469 umzusetzen und inhaftierten Frauen und Jugendli-
chen besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 
469  First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treat-
ment of Offenders, Geneva, 22 August-3 September 1955: report prepared by 
the Secretariat (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 1956.IV.4), 
Anhang I, Abschnitt A. 

 5. legt der Regierung Sudans nahe, ihren Dialog mit dem 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte fortzusetzen, mit dem Ziel, eine ständige Vertre-
tung des Hohen Kommissars einzurichten; 

 6. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, auch 
künftig Hilfeersuchen der Regierung Sudans zu berücksichti-
gen, unter anderem mit dem Ziel, vorrangig eine ständige Ver-
tretung des Hohen Kommissars einzurichten; 

 7. fordert die internationale Gemeinschaft zur verstärk-
ten Unterstützung der Tätigkeiten auf, die darauf abzielen, die 
Achtung der Menschenrechte und des humanitären Rechts wäh-
rend des Konflikts zu verbessern, insbesondere der Tätigkeiten 
des Ausschusses zur Unterbindung der Entführung von Frauen 
und Kindern; 

 8. beschließt, im Lichte der von der Menschenrechts-
kommission vorgelegten weiteren Erkenntnisse die Prüfung der 
Menschenrechtssituation in Sudan auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/183 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 108 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 45 Enthaltungen470 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/183. Die Menschenrechtssituation im Kosovo 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte471, den Internationalen 
Menschenrechtspakten472 und anderen Menschenrechtsüberein-
künften, 

 eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998) 
vom 31. März 1998, 1199 (1998) vom 23. September 1998, 
1203 (1998) vom 24. Oktober 1998, 1239 (1999) vom 14. Mai 
1999 und 1244 (1999) vom 10. Juni 1999 und der allgemeinen 
Grundsätze in der Anlage zu der letztgenannten Resolution, 
sowie der am 24. März 1998 von dem Vorsitzenden der Men-
schenrechtskommission auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung 
abgegebenen Erklärung473, der Resolutionen der Menschen-
rechtskommission 1998/79 vom 22. April 1998474 und 1999/2 
vom 13. April 1999475 sowie des Berichts der Hohen Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte vom 
7. September 1999 an das Präsidium der Menschenrechts-
kommission über die Menschenrechtssituation im Kosovo, 

 
470 Einzelheiten siehe Anhang II. 
471 Resolution 217 A (III). 
472 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
473 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, 
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. III, Abschnitt E, Ziffer 28. 
474 Ebd., Kap. II, Abschnitt A. 
475 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 unter Hinweis auf die Herausforderung, vor dem Hinter-
grund jahrelanger Unterdrückung, Intoleranz und Gewalt im 
Kosovo eine multiethnische Gesellschaft aufzubauen, die auf 
weitreichender Autonomie und der Achtung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawi-
en (Serbien und Montenegro) beruht, bis eine endgültige Rege-
lung im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des Sicher-
heitsrats getroffen ist, 

 unter voller Berücksichtigung der regionalen Dimensionen 
der Krise im Kosovo, insbesondere was die Menschenrechte 
und die humanitäre Lage und die diesbezüglich nach wie vor 
bestehenden Probleme betrifft, und feststellend, dass die Rück-
kehr von Flüchtlingen in ihre Heimat zu einer Entspannung 
dieser Krise beigetragen hat, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Bericht des Son-
derberichterstatters der Menschenrechtskommission über die 
Menschenrechtssituation in Bosnien und Herzegowina, in der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser-
bien und Montenegro)476, in dem die anhaltenden schweren 
Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völ-
kerrecht im Kosovo beschrieben sind, 

 unter Verurteilung der vor dem Eintreffen der Mitarbeiter 
der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im 
Kosovo und der Soldaten der internationalen Sicherheitsprä-
senz (KFOR) an der albanischen Volksgruppe begangenen 
schweren Menschenrechtsverletzungen im Kosovo, die in den 
zahlreichen Berichten über Folter, wahllose und weit verbreite-
te Artillerieangriffe, die massenhafte Zwangsvertreibung von 
Zivilpersonen, summarische Hinrichtungen und die rechtswid-
rige Inhaftierung von Angehörigen der albanischen Volksgrup-
pe im Kosovo durch jugoslawische Polizei- und Militärkräfte 
dargestellt werden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass es trotz der Anstrengungen 
der Mission und der KFOR häufig zu Drangsalierung und im-
mer wieder zur Entführung und Ermordung von Angehörigen 
der serbischen Volksgruppe, der Roma und anderer Minderhei-
ten im Kosovo durch extremistische Angehörige der alba-
nischen Volksgruppe kommt, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die ge-
samte Bevölkerung des Kosovo von dem Konflikt betroffen ist, 
und unterstreichend, dass alle Minderheiten in dem Land in den 
Genuss ihrer uneingeschränkten und gleichen Rechte kommen 
müssen, 

 in diesem Zusammenhang nachdrücklich hinweisend auf 
die wichtige Rolle des Internationalen Gerichts zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht, 

 
476 A/54/396–S/1999/1000 und Add.1.; siehe Official Records of the Security 
Council, Fifty-fourth Year, Supplement for July, August and September 1999, 
Dokumente S/1999/1000 und Add.1. 

 betroffen darüber, dass den Angehörigen der albanischen 
Volksgruppe, die im Zusammenhang mit der Krise im Kosovo 
inhaftiert, angeklagt oder vor Gericht gestellt worden sind, in 
Verletzung der internationalen Menschenrechtsnormen kein 
ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren gewährt worden ist, 

 betonend, dass dringend wirksame Maßnahmen durchge-
führt werden müssen, um dem Frauen- und Kinderhandel ein 
Ende zu setzen, 

 1. unterstreicht die Verpflichtung der Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), die 
Bestimmungen der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats 
sowie die am 6. Mai 1999 verabschiedeten und in der Anlage 
zu der genannten Resolution enthaltenen allgemeinen Grund-
sätze zur politischen Lösung der Kosovo-Krise einzuhalten; 

 2. bekräftigt, dass die Menschenrechts- und humanitäre 
Krise im Kosovo im Rahmen einer politischen Lösung ange-
gangen werden muss, die auf den allgemeinen Grundsätzen in 
der Anlage der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats be-
ruht; 

 3. begrüßt die Einsetzung der Übergangsverwaltungs-
mission der Vereinten Nationen im Kosovo und der KFOR-
Truppe, und fordert alle Parteien im Kosovo sowie die Behör-
den der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montene-
gro) auf, mit der Mission und der KFOR bei der Erfüllung ihres 
jeweiligen Mandats voll zusammenzuarbeiten; 

 4. begrüßt außerdem die Arbeit des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte im 
Kosovo und des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen sowie die Anstrengungen der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa; 

 5. fordert alle Parteien im Kosovo auf, mit der Mission 
zusammenzuarbeiten, um die volle Achtung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten und demokratischen Normen im 
Kosovo sicherzustellen; 

 6. fordert alle Behörden in der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro), die örtlichen Serbenführer im 
Kosovo und die Führer der albanischen Gemeinschaft im Ko-
sovo auf, alle gegen Bewohner des Kosovo, ungeachtet der 
ethnischen Herkunft des Opfers und der Identität der Täter, 
verübten Akte des Terrorismus, der Freiheitsberaubung oder 
Entführung und der Zwangsräumung von Behausungen oder 
der zwangsweisen Entfernung vom Arbeitsplatz, zu verurteilen, 
alle Gewalthandlungen zu unterlassen sowie ihren Einfluss und 
ihre Führungsrolle dafür zu nutzen, mit der KFOR und der 
Mission zusammenzuarbeiten, damit diese Vorfälle unterbun-
den und die Täter vor Gericht gestellt werden können; 

 7. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über jede erzwun-
gene Aufteilung eines Teils des Kosovo in ethnische Kantone 
oder ethnisch begründete Aufteilungen jedweder Art, die der 
Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats und den Leitlinien 
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von Rambouillet477 zuwiderlaufen, und betont, dass alle Par-
teien im Kosovo alles tun müssen, um alle Maßnahmen einzu-
stellen oder rückgängig zu machen, die eine solche ethnische 
Kantonisierung de facto oder de jure gestattet; 

 8. fordert alle Parteien, insbesondere die Behörden und 
Vertreter der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon-
tenegro) und die Führer der Kosovo-Serben und der Kosovo-
Albaner auf, mit dem Koordinierungszentrum für Antiminen-
programme zusammenzuarbeiten; 

 9. verlangt, dass die Regierung der Bundesrepublik Ju-
goslawien (Serbien und Montenegro) eine aktualisierte Liste al-
ler inhaftierten und vom Kosovo in andere Teile der Bundesre-
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verbrachten 
Personen vorlegt, aus der hervorgeht, auf Grund welcher Be-
schuldigung, falls eine solche vorliegt, jeder Betreffende inhaf-
tiert wurde, und dass sie den Angehörigen sowie den nichtstaat-
lichen Organisationen und internationalen Beobachtern unge-
hinderten und regelmäßigen Zugang zu den nach wie vor in 
Haft befindlichen Personen gewähren und alle diejenigen frei-
lassen, die vor Juli 1999 unter Verstoß gegen die internationa-
len humanitären und Menschenrechtsnormen im Kosovo inhaf-
tiert und von dort verbracht wurden; 

 10. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) auf, zu allen Gerichts- oder Straf-
verfahren, die gegen im Zusammenhang mit dem Konflikt im 
Kosovo angeklagte Personen geführt werden, Beobachter zuzu-
lassen; 

 11. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und die Vertreter der Kosovo-
Serben und der Kosovo-Albaner auf, allen Vertriebenen und 
Flüchtlingen ungeachtet ihrer Volksgruppenzugehörigkeit die 
freie und ungehinderte Rückkehr in ihre Heimat in Sicherheit 
und Würde zu ermöglichen und zu erleichtern, und bringt ihre 
Besorgnis über Meldungen zum Ausdruck, denen zufolge es in 
diesem Zusammenhang auch weiterhin zu Drangsalierungen 
oder sonstigen Behinderungen kommt; 

 12. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) auf, die kosovarischen Unterlagen 
und Gerichtsakten, die während des Konflikts entfernt oder 
zerstört wurden, zurückzugeben oder ihre faire, unparteiische 
und genaue Wiederherstellung oder Rekonstruktion zu er-
möglichen; 

 13. betont, wie wichtig es ist, dass im Kosovo ein sicheres 
Umfeld geschaffen wird, das die Rückkehr von Flüchtlingen 
und Vertriebenen gestattet und all denen, die im Kosovo blei-
ben möchten, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft eine echte 
Möglichkeit hierzu einräumt, und dass alle Parteien für die 
Schaffung eines solchen Umfelds verantwortlich sind; 

 
477 Siehe S/1999/648, Anlage; Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for April, May and June 1999. 

 14. ersucht den Generalsekretär, seine humanitären Be-
mühungen im Kosovo über das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen, das Welternährungspro-
gramm, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, andere in 
Betracht kommende humanitäre Organisationen und das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte fortzusetzen und weiterhin dringend praktische Maß-
nahmen zu ergreifen, um den akuten Bedarf der Bevölkerung 
im Kosovo zu decken und bei der freiwilligen Rückkehr der 
Vertriebenen in ihre Heimat in Sicherheit und Würde behilflich 
zu sein; 

 15. ermutigt das Amt des Anklägers des Internationalen 
Gerichts für die Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begange-
nen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die 
Ermittlungen gegen Amtsträger oder Privatpersonen wegen im 
Kosovo begangener schwerer Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht auf allen Ebenen fortzusetzen, und bestätigt erneut, 
dass die Untersuchung solcher Verbrechen in den Zuständig-
keitsbereich des Amtes fällt; 

 16. verlangt, dass die Behörden der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) und die Führung der Koso-
vo-Serben und der Kosovo-Albaner sowie alle anderen Betei-
ligten voll mit dem Internationalen Gericht für das ehemalige 
Jugoslawien kooperieren und allen ihren Verpflichtungen ge-
genüber dem Gericht nachkommen; 

 17. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) erneut auf, ihrer Zusage nachzu-
kommen, den Bewohnern des Kosovo, deren Häuser und Woh-
nungen beschädigt wurden, finanzielle und materielle Hilfe zu 
gewähren; 

 18. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) auf, über das Schicksal und den 
Verbleib einer hohen Zahl von Vermissten aus dem Kosovo 
Auskunft zu geben, und legt dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz nahe, seine diesbezüglichen Aufklärungsbemü-
hungen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie 
etwa der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa weiterzuführen; 

 19. befürwortet die weitere Kooperation der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) im Hinblick auf 
die Besuche von rund zweitausend Häftlingen, in der Mehrheit 
Kosovo-Albaner, die das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz im Auftrag des Justizministeriums Serbiens durchführt; 

 20. begrüßt die Anstrengungen der internationalen Ge-
meinschaft und fordert, dass das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen und die anderen Stellen, 
die sich darum kümmern, die Hilfsbedürftigen im Kosovo mit 
angemessener Unterkunft zu versorgen, auch weiterhin unter-
stützt werden, vor allem mit dem Ziel, die Errichtung und Be-
reitstellung winterfester Unterkünfte zu erleichtern; 

 21. fordert alle im Kosovo involvierten Parteien nach-
drücklich auf, die Anstrengungen, die das Kinderhilfswerk der 
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Vereinten Nationen unternimmt, um dafür zu sorgen, dass alle 
Kinder im Kosovo möglichst rasch in die Schulen zurückkeh-
ren können, zu unterstützen und zum Wiederaufbau und zur In-
standsetzung der während des Kosovo-Konflikts zerstörten     
oder beschädigten Schulen beizutragen; 

 22. fordert die unverzügliche und volle Dislozierung der 
Polizei der Vereinten Nationen und die Schaffung einer multi-
ethnischen örtlichen Polizei im ganzen Kosovo als entschei-
denden Schritt zur Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und 
zur Schaffung eines sicheren Umfelds für alle Bewohner des 
Kosovo; 

 23. verurteilt alle Bemühungen, im Namen irgendeiner 
Volksgruppe Parallelinstitutionen jedweder Art für die Bevöl-
kerungsgruppen der Kosovo-Serben und der Kosovo-Albaner 
zu schaffen, gleichviel ob es sich um Polizei, Schulen, Verwal-
tungsstellen oder sonstige Einrichtungen handelt, und fordert 
die Mission und die KFOR auf, die Schaffung solcher Institu-
tionen zu verhindern; 

 24. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in Bosnien 
und Herzegowina, der Republik Kroatien und der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), die Menschen-
rechtssituation im Kosovo auch weiterhin genau zu verfolgen, 
dem Kosovo im Rahmen seiner Berichterstattung besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken und der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung und der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über seine Er-
kenntnisse Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/184 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 123 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 34 Enthaltungen478 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/184. Die Menschenrechtssituation in Bosnien und 
Herzegowina, der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk aller einschlägigen Resolutionen zu dieser Frage, 
insbesondere der Resolution 1999/18 der Menschenrechts-
kommission vom 23. April 1999479, sowie aller einschlägigen 
Resolutionen und Erklärungen des Sicherheitsrats, 

 sowie eingedenk der Resolution 54/183 der Generalver-
sammlung vom 17. Dezember 1999 über die Menschenrechtssi-
tuation im Kosovo, 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen, die alle Mitgliedstaa-
ten nach der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemei-

 
478 Einzelheiten siehe Anhang II. 
479 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.  

nen Erklärung der Menschenrechte480 eingegangen sind, der 
Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den Internationalen 
Menschenrechtspakten481 und allen anderen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte und der Verpflichtung aller, 
das humanitäre Völkerrecht, einschließlich der Genfer Ab-
kommen vom 12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer482 
und der dazugehörigen Zusatzprotokolle von 1977483, zu ach-
ten, sowie der von den Teilnehmerstaaten der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beschlossenen 
Grundsätze und eingegangenen Verpflichtungen, 

 sowie in Bekräftigung der territorialen Unversehrtheit aller 
Staaten der Region innerhalb ihrer international anerkannten 
Grenzen, in voller Berücksichtigung aller einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats, 

 mit dem Ausdruck ihrer vollen Unterstützung für das All-
gemeine Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien 
und Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusammen 
als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet)484, welche die 
Parteien Bosnien und Herzegowina, die Republik Kroatien und 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) un-
ter anderem verpflichten, die Menschenrechte uneingeschränkt 
zu achten, sowie für das Grundabkommen über die Region Ost-
slawonien, Baranja und Westsirmien (das "Grundabkom-
men")485, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass es 
nach wie vor Beweise dafür gibt, dass in Bosnien und Herze-
gowina, der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) in unterschiedlichem Aus-
maß die Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt werden, 
und insbesondere darüber, dass die Bundesrepublik Jugoslawi-
en (Serbien und Montenegro) die 1996 abgegebenen Empfeh-
lungen des persönlichen Beauftragten des amtierenden Vorsit-
zenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa nicht befolgt hat, 

 mit Genugtuung über alle Beiträge, die das Büro des Hohen 
Beauftragten, das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, das Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen und andere Teile der Ver-
einten Nationen, die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa, der Europarat, die Überwachungsmis-
sion der Europäischen Gemeinschaft, die Regierungen und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 1999 
in der Region geleistet haben, 

 1. fordert erneut die vollinhaltliche und konsequente 
Durchführung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens für 

 
480 Resolution 217 A (III). 
481 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
482 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
483 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
484 S/1995/999; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, 
Supplement for October, November and December 1995. 
485 S/1995/951; siehe Official Records of the Security Council, Fiftieth Year, 
Supplement for October, November and December 1995. 
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den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazugehöri-
gen Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" 
bezeichnet)484 sowie des Grundabkommens über die Region 
Ostslawonien, Baranja und Westsirmien (das "Grundabkom-
men")485 durch alle Parteien dieser Übereinkünfte; 

 2. betont, dass die erfolgreiche Durchführung des Frie-
densübereinkommens in entscheidendem Maße von der Ach-
tung der Menschenrechte abhängt, und unterstreicht, dass die 
Parteien nach dem Friedensübereinkommen verpflichtet sind, 
allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen das Höchst-
maß an international anerkannten Menschenrechten und Grund-
freiheiten zu gewährleisten; 

 3. betont außerdem, dass die internationalen Bemühun-
gen, die auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Region un-
ternommen werden, auf die Kernbereiche der unzureichenden 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten aller 
Menschen ohne Unterschied, der Rechtsstaatlichkeit und wirk-
samen Rechtspflege auf allen Regierungsebenen, der Freiheit 
und Unabhängigkeit der Medien, des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit, namentlich im Hin-
blick auf politische Parteien, der Religions- und der Bewe-
gungsfreiheit ausgerichtet sein müssen; 

 4. betont ferner, dass die internationalen Bemühungen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte verstärkt werden müssen, 
um die rasche und freiwillige Rückkehr der Vertriebenen und 
der Flüchtlinge in Sicherheit und Würde zu fördern und herbei-
zuführen; 

 5. fordert alle Parteien und Staaten in der Region erneut 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Förderung und der Schutz 
der Menschenrechte und wirksam funktionierende demokrati-
sche Institutionen einen wesentlichen Bestandteil der neuen zi-
vilen Strukturen bilden, wie auf den Tagungen des Lenkungs-
ausschusses des Rates für die Umsetzung des Friedens und auf 
der Konferenz zur Umsetzung des Friedens bekräftigt; 

 6. fordert alle Staaten und Vertragsparteien des Frie-
densübereinkommens nachdrücklich auf, soweit nicht bereits 
geschehen, ihre gemäß Resolution 827 (1993) des Sicherheits-
rats vom 25. Mai 1993 und allen darauf folgenden einschlägi-
gen Resolutionen bestehende Verpflichtung zur vollen Koope-
ration mit dem Internationalen Gericht zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemali-
gen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht zu erfüllen, und insbesondere ihrer 
Verpflichtung nachzukommen, diejenigen angeklagten Perso-
nen, die sich in ihrem Hoheitsgebiet beziehungsweise in den ih-
rer Kontrolle unterstehenden Gebieten aufhalten, festzunehmen 
und in den Gewahrsam des Gerichts zu überstellen; 

 7. fordert alle Vertragsparteien des Friedensüberein-
kommens auch weiterhin auf, unverzüglich Maßnahmen zur 
Feststellung der Identität, des Aufenthaltsorts und des Schick-
sals von in ihren Hoheitsgebieten vermissten Personen zu er-
greifen, namentlich durch enge Zusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen sowie den humanitären Organisationen und 

unabhängigen Sachverständigen, und unterstreicht die Wich-
tigkeit der Koordinierung auf diesem Gebiet; 

 8. stellt fest, dass in Bezug auf die Menschenrechtssitua-
tion auf mehreren Gebieten unterschiedlich große Fortschritte 
erzielt wurden, dass jedoch weiterhin erhebliche Anstrengun-
gen unternommen werden müssen; 

I. BOSNIEN UND HERZEGOWINA 

 9. nimmt Kenntnis von den Fortschritten in Bosnien und 
Herzegowina, wo durch die Beteiligung aller Gruppen und 
Einzelpersonen größerer politischer Pluralismus herrscht und 
das Recht der freien Meinungsäußerung vermehrt wahrgenom-
men werden kann, was einen weiteren Schritt in Richtung auf 
Demokratie in Bosnien und Herzegowina darstellt, bleibt je-
doch besorgt darüber, dass die Redefreiheit und die Medien 
weiterhin durch politische Einflussnahme eingeschränkt wer-
den, insbesondere durch die selektive und einschüchternde 
Anwendung der Verleumdungsgesetze; 

 10. ist auch weiterhin ernsthaft besorgt darüber, dass es 
in Bosnien und Herzegowina nach wie vor zu Menschenrechts-
verletzungen kommt und dass die vollinhaltliche Durchführung 
der Menschenrechtsbestimmungen des Friedensübereinkom-
mens, insbesondere die Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
mit den Menschenrechtsbestimmungen der nationalen Verfas-
sung, verzögert wird, und dass die lokalen Behörden und 
Gruppen die Verpflichtungen aus dem Friedensübereinkommen 
nicht erfüllen; 

 11. verurteilt auf das entschiedenste die Teilnahme der 
örtlichen Regierungsbehörden an den Gewalthandlungen, die 
gegen Minderheiten angehörende Flüchtlinge und Binnenver-
triebene begangen wurden, die an ihre Heimstätten zurückkeh-
ren, sowie an der Zerstörung ihrer Heimstätten, namentlich die 
Einschüchterungshandlungen und alle Handlungen, die die 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen von der freiwilligen Rück-
kehr abhalten sollen, und fordert, dass die darin verwickelten 
örtlichen Regierungsbeamten aus dem Amt entfernt und die für 
diese Handlungen Verantwortlichen sofort festgenommen und 
vor Gericht gestellt werden; 

 12. fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas auf, 
ohne weitere Verzögerung über Ansprüche auf Eigentumsrech-
te zu entscheiden, die von örtlichen Behörden und/oder der 
Kommission für Ansprüche betreffend Immobilienvermögen 
von Vertriebenen und Flüchtlingen erhoben werden bezie-
hungsweise deren Entscheidungen über Eigentumsrechte 
durchzuführen; 

 13. fordert alle Parteien in Bosnien und Herzegowina er-
neut auf, sofort Bedingungen zu schaffen, die der freiwilligen 
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihre 
Heimstätten in Sicherheit und Würde förderlich sind, und dabei 
den Rechten von Angehörigen von Minderheiten die gleiche 
Beachtung zu schenken, unverzüglich Gesetze über Eigentums-
rechte im Einklang mit den vom Büro des Hohen Beauftragten 
abgegebenen Empfehlungen zu verabschieden und durchzuset-



 I.  Resolutionen – Dritter Ausschuss 397 

 

zen, und Praktiken der Diskriminierung aus ethnischen oder 
politischen Gründen ein Ende zu setzen;  

 14. vermerkt mit Genugtuung den Rückgang der Gewalt-
handlungen gegen zurückkehrende Flüchtlinge und Vertriebe-
ne, bleibt jedoch besorgt darüber, dass alle Volksgruppen wei-
terhin über Drangsalierungen berichten; 

 15. begrüßt es, dass die Richter und Staatsanwälte beider 
Gebietseinheiten ein neues Strafgesetzbuch sowie Ehrenkodi-
zes angenommen haben und dass das Amt des Staatsanwalts 
der Föderation Bosnien und Herzegowina durch vom Hohen 
Beauftragten erlassene Gesetze eine Stärkung erfahren hat, 
stellt jedoch gleichzeitig fest, dass die gerichtlichen Verfahren 
die Rechte von Angeklagten immer noch nicht ausreichend 
schützen;  

 16. stellt fest, dass mit der Durchführung der Beschlüsse 
der Menschenrechtskammer begonnen wurde und erinnert 
gleichzeitig die Staatsregierung sowie die Regierungen der Ge-
bietseinheiten daran, dass sie den Beschlüssen der Kammer 
stärkere Aufmerksamkeit widmen müssen;  

 17. fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas und 
insbesondere die Behörden der Republika Srpska auf, ihre Zu-
sammenarbeit mit der Menschenrechtskommission für Bosnien 
und Herzegowina zu verstärken, voll mit dem Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien zusammenzuarbeiten 
und ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu intensivieren; 

 18. stellt fest, dass sich das Verhalten der Polizei und der 
Polizeischutz verbessert haben, bleibt jedoch besorgt über wei-
terhin vorliegende Hinweise auf unprofessionelles Verhalten, 
politische Einflussnahme und Fälle von Behinderung der 
Rückkehr von Flüchtlingen sowie Einsatz übermäßiger Gewalt 
bei der Polizei; 

 19. fordert die Behörden in Bosnien und Herzegowina, 
insbesondere die Behörden der Republika Srpska, nachdrück-
lich auf, allen Institutionen und Organisationen, einschließlich 
der nichtstaatlichen Organisationen, die mit der Durchführung 
dieser Resolution befasst sind, uneingeschränkten und freien 
Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten und den Schutz 
dieser Organisationen zu gewährleisten, insbesondere derjeni-
gen, die humanitäre Hilfe gewähren; 

 20. unterstreicht, wie wichtig die Durchführung des Pro-
gramms für eine umfassende Justizreform ist, das der Hohe Be-
auftragte in Abstimmung mit der Mission der Vereinten Natio-
nen in Bosnien und Herzegowina, dem Europarat und der Or-
ganisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vorge-
schlagen hat; 

 21. fordert die Behörden der beiden Gebietseinheiten auf, 
in Fragen, die mit der Rückkehr von Flüchtlingen zusammen-
hängen, eng mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten und dafür zu sor-
gen, dass die örtlichen Behörden und Gruppen die Rückkehr 
von Vertriebenen an ihre ursprünglichen Heimstätten erlauben 
und fördern; 

 22. fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas auf, 
den von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa ausgearbeiteten Entwurf eines endgültigen Wahlge-
setzes, das die Beziehungen zwischen Wählern und Volksver-
tretern festigen, die demokratische Rechenschaftspflicht stär-
ken und pluralistische, multiethnische politische Parteien för-
dern soll, dringend in Erwägung zu ziehen, mit dem Ziel, das 
Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden und in vollem 
Umfang durchzuführen; 

 23. stellt fest, wie wichtig die Arbeit der Ombudsperson 
für Menschenrechte für die Aufdeckung vieler Fälle von Men-
schenrechtsverletzungen und die Lösung mehrerer dieser Fälle 
ist, und fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas nach-
drücklich auf, die Empfehlungen der Ombudsperson umzu-
setzen; 

 24. verurteilt, dass immer wieder Fälle religiöser Diskri-
minierung und Gewalthandlungen auftreten und dass religiösen 
Minderheiten ihre Rechte auf Wiederinbesitznahme und Wie-
deraufbau ihrer religiösen Stätten verweigert werden; 

 25. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der 
Frauenhandel ein immer größeres Problem darstellt, und for-
dert die Behörden Bosnien und Herzegowinas auf, dieses Pro-
blem durch entschlossenes Handeln zu bekämpfen; 

II.  REPUBLIK KROATIEN 

 26. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Initiativen, die 
die Republik Kroatien zur Verbesserung des gesetzlichen und 
wirtschaftlichen Rahmens für die Rückkehr von Flüchtlingen 
unternommen hat, insbesondere Schritte zur Beseitigung dis-
kriminierender Bestimmungen in den kroatischen Gesetzen; 

 27. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zusammen-
arbeit zwischen der Polizeiüberwachungsgruppe der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und den ört-
lichen Polizeikräften in Ostslawonien, und stellt gleichzeitig 
fest, dass es in Ostslawonien nach wie vor Fälle von ethnisch 
begründeten Problemen gibt; 

 28. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen der Republik 
Kroatien zur Ausbildung der kroatischen Polizei- und Militär-
kräfte und zur Gewährleistung ihrer Professionalität und ihrer 
Unparteilichkeit, und nimmt insbesondere von der Zusage des 
Innenministeriums Kenntnis, in der Donauregion auch weiter-
hin eine mulitethnische Polizei einzusetzen; 

 29. begrüßt außerdem die Maßnahmen der Regierung der 
Republik Kroatien im Zusammenhang mit der Rückkehr einer 
erheblichen Anzahl von Personen an ihre Herkunftsorte seit 
1995 sowie die von der Regierung unternommenen Schritte zur 
Beseitigung diskriminierender Bestimmungen im kroatischen 
Recht, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass die Rückkehr der 
Angehörigen von Minderheiten aus Drittländern enttäuschend 
langsam verläuft, und bringt ihre Besorgnis darüber zum Aus-
druck, dass der Schutz der Rechte der Angehörigen von Min-
derheiten den rechtlichen Verpflichtungen Kroatiens nicht voll 
entspricht; 
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 30. stellt fest, dass die Regierung der Republik Kroatien 
ihre Anstrengungen zur Kodifizierung demokratischer Normen, 
namentlich der Unabhängigkeit ihrer rechtsprechenden Gewalt 
und der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, fortgesetzt 
hat, und stellt gleichzeitig fest, dass die Regierung in der An-
wendung dieser Gesetze und Grundsätze hinter ihren erklärten 
Absichten zurückgeblieben ist; 

 31. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass Zusagen der Regierung, die Pressefreiheit zu stärken, bis-
her nicht erfüllt wurden, und bekräftigt, dass die Medien frei 
und unabhängig sein müssen und dass während der kommen-
den Wahlkampagne alle politischen Parteien gleichberechtigten 
Zugang zu allen Medienformen erhalten müssen; 

 32. stellt fest, dass die Verabschiedung eines neuen Tele-
kommunikationsgesetzes ein positiver Schritt ist, fordert die 
Regierung der Republik Kroatien jedoch nachdrücklich auf, 
den internationalen Empfehlungen nachzukommen, insbeson-
dere denjenigen der Mission der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa auf den Gebieten der Wahl- 
und Medienreform, bedauert, dass diesen Empfehlungen bisher 
nur teilweise Folge geleistet wurde und unterstreicht die Be-
deutung der uneingeschränkten Anwendung des Staats-
bürgerschaftsgesetzes von 1991; 

 33. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass Berichten zufolge in großem Umfang Abhörkampagnen 
gegen unabhängige Medien und Oppositionspolitiker durchge-
führt werden, und fordert die Regierung der Republik Kroatien 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Medien und die Opposi-
tionspolitiker und -parteien nicht drangsaliert, in ihrer Tätigkeit 
behindert oder durch Handlungen der Regierung eingeschüch-
tert werden und dass ihnen derselbe Schutz garantiert wird wie 
denjenigen Vertretern der Medien oder des politischen Esta-
blishment, die der Regierung wohlgesonnen sind; 

 34. begrüßt es, dass die Regierung der Republik Kroatien 
am 10. Mai 1999 das Programm für technische Hilfe des Amtes 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte unterzeichnet hat, mit dem das Ziel verfolgt wird, natio-
nale Kapazitäten auf dem Gebiet der Menschenrechte und der 
Menschenrechtserziehung aufzubauen, und erwartet mit Inter-
esse die Durchführung des Programms im Dezember 1999; 

 35. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Republik 
Kroatien, das Recht zu kodifizieren und seine unparteiische 
Anwendung zu verankern, fordert jedoch nachdrücklich die ra-
sche und vollständige Umsetzung von gerichtlichen Entschei-
dungen für alle Bürger, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, 
ihrer Religion oder ihrer Parteizugehörigkeit, und stellt gleich-
zeitig mit Besorgnis fest, dass ordnungsgemäße Verfahren, 
Rechtsstaatlichkeit, Behandlung ethnischer Minderheiten und 
Pressefreiheit den Normen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa nicht genügen, und vor allem dass 
Verfahren vor kroatischen Gerichten schleppend verlaufen und 
dass Fälle, die für die machthabende Partei von Interesse sind, 
schneller abgewickelt werden als andere; 

 36. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Republik 
Kroatien formale Schritte zur Gewährleistung der Rechte der 
Angehörigen von Minderheiten unternommen und das Rah-
menübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten486 
sowie die Europäische Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen487 ratifiziert hat, erinnert die Regierung jedoch 
weiterhin daran, dass sie die Hauptverantwortung für die Wie-
derherstellung des multiethnischen Charakters Kroatiens in der 
Praxis und vor dem Gesetz trägt, was auch die Verpflichtung 
einschließt, die Vertretung der nationalen Minderheiten, ein-
schließlich der Serben, auf den verschiedenen lokalen, regiona-
len und nationalen Regierungsebenen zu gewährleisten; 

 37. nimmt ferner Kenntnis von unerledigten Schreiben des 
Präsidenten des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht an den Sicherheitsrat, und fordert die 
Republik Kroatien auf, in vollem Umfang mit dem Gericht zu-
sammenzuarbeiten und insbesondere ihrer Verpflichtung nach-
zukommen, diejenigen angeklagten Personen festzunehmen 
und in den Gewahrsam des Gerichts zu überstellen, von denen 
bekannt ist, dass sie sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, und 
bei der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen dafür zu sorgen, 
dass die innerstaatliche Strafverfolgung internationalen Nor-
men entspricht und die Verpflichtungen der Republik Kroatien 
gegenüber dem Internationalen Gericht erfüllt;  

III.  BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN 

(SERBIEN UND MONTENEGRO) 

 38. verurteilt die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) wegen der von ihr verübten schweren Verlet-
zungen der Menschenrechte von Angehörigen der albanischen 
Volksgruppe im Kosovo und wegen ihrer gewalttätigen Kam-
pagne zur Vertreibung oder Deportierung von der albanischen 
Volksgruppe angehörenden Kosovaren aus ihren Heimstätten 
und Gemeinwesen in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro); 

 39. fordert die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawi-
en (Serbien und Montenegro) sowie alle Behörden und Vertre-
ter von Volksgruppen im Kosovo auf, die Resolution 1244 
(1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 durchzuführen 
und demgemäß voll mit der Übergangsverwaltungsmission der 
Vereinten Nationen im Kosovo zusammenzuarbeiten und sie 
bei der Erfüllung ihres Mandats zu unterstützen; 

 40. verurteilt entschieden, dass sich in der Hierarchie der 
Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon-
tenegro) und der Regierung der Republik Serbien angeklagte 
Kriegsverbrecher beziehungsweise Personen befinden, die sich 
der Strafverfolgung durch die Flucht in das Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) entzo-
gen haben, und fordert, dass sie als einen der ersten Schritte auf 

 
486 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 157. 
487 Ebd., Nr. 148. 
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dem Wege zur Wiederaufnahme der Bundesrepublik Jugosla-
wien (Serbien und Montenegro) in die Gemeinschaft der 
Rechtsstaaten aus dem Amt entfernt und in den Gewahrsam des 
Internationalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien über-
stellt werden; 

 41. verlangt, dass die Regierung der Bundesrepublik Ju-
goslawien (Serbien und Montegro) alle als Kriegsverbrecher 
angeklagten Amtsträger der Regierung der Bundesrepublik Ju-
goslawien (Serbien und Montenegro) und der Republik Serbien 
an das Internationale Gericht für das ehemalige Jugoslawien 
überstellt und dem Führungsanspruch eines jeden Angeklagten 
zurückweist, als ein erster Schritt auf dem Weg zur Bildung ei-
ner demokratischen Regierung und zur Aufnahme als volles 
und geachtetes Mitglied in die internationale Gemeinschaft, 
und erinnert die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) an ihre Verpflichtung, voll mit dem 
Gericht zusammenzuarbeiten; 

 42. verlangt außerdem, dass die Regierung der Bundesre-
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) unverzüglich al-
le Personen, insbesondere ihre eigenen Bediensteten, vor Ge-
richt stellt, die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und 
Menschenrechtsverletzungen, namentlich summarische Hin-
richtungen, wahllose Angriffe auf Zivilpersonen, die wahllose 
Zerstörung von Vermögenswerten, massenhafte Zwangsver-
treibungen von Zivilpersonen, Geiselnahmen von Zivilperso-
nen, Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe, begangen oder dazu ermächtigt 
haben, und erinnert die Regierung der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) in diesem Zusammenhang 
an ihre Verpflichtung, voll mit dem Internationalen Gericht für 
das ehemalige Jugoslawien und mit der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zusammen-
zuarbeiten; 

 43. verlangt ferner die sofortige Beendigung aller illega-
len und/oder verdeckten Inhaftnahmen durch die Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) sowie durch para-
militärische Gruppen im Kosovo, und ersucht den Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission über die Men-
schenrechtssituation in Bosnien und Herzegowina, der Repu-
blik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro), sämtliche Behauptungen hinsichtlich ver-
deckter Inhaftnahmen, so auch Inhaftnahmen von Angehörigen 
der serbischen, der albanischen und anderer Volksgruppen, zu 
untersuchen; 

 44. verlangt, dass die Regierung der Bundesrepublik Ju-
goslawien (Serbien und Montenegro) demokratische Normen 
institutionalisiert, indem sie freie und faire Wahlen auf allen 
Regierungsebenen abhält, die Rechtstaatlichkeit und die 
Rechtspflege achtet und die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten in vollem Umfang achtet; 

 45. verlangt außerdem, dass die Regierung der Bundesre-
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) freie und unab-
hängige Medien fördert und schützt und dass die Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) alle 

Gesetze aufheben, die die volle und freie Ausübung der demo-
kratischen Rechte der Staatsbürger der Bundesrepublik Jugo-
slawien (Serbien und Montenegro) behindern, dass sie jegliche 
Drangsalierung und Behinderung von Journalisten einstellen, 
gleichviel, an welchem Ort in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) sie ihren Beruf ausüben, und dass 
sie repressive Gesetze betreffend die Universitäten und die 
Medien aufheben, die jegliche interne Meinungsabweichung 
oder die Äußerung unabhängiger Ansichten unterdrücken, und 
dass sie gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung 
achten; 

 46. betont, dass die grundlegenden demokratischen Rech-
te der Staatsbürger der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) in der gesamten Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) untergraben werden, fordert die Re-
gierung der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Monte-
negro) auf, die Rechte aller Angehörigen von Minderheiten, 
insbesondere im Sandschak und in der Wojwodina, sowie der 
Angehörigen der bulgarischen Minderheit zu achten, und unter-
stützt die bedingungslose Rückkehr der Langzeitmissionen der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
wie vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen verlangt; 

 47. ist besorgt über die schweren Verstöße gegen das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, die in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) nach wie vor begangen 
werden, insbesondere durch die Ausnutzung der Kosovo-Krise 
als Vorwand, um Ansichten zum Schweigen zu bringen und zu 
unterdrücken, die der machthabenden Regierung feindlich sind, 
was eine Verletzung des Grundrechts auf freie Meinungs-
äußerung darstellt; 

 48. missbilligt die von der Regierung der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) mit rechtlichen und 
physischen Mitteln betriebene Einschüchterung einer friedli-
chen politischen Opposition sowie von Personen, die von de-
nen der Regierung abweichende Ansichten vertreten, und ver-
langt, dass die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon-
tenegro) die Grundrechte eines jeden Menschen auf Versamm-
lungs- und Meinungsfreiheit achtet; 

 49. besteht darauf, dass die Regierung der Bundesrepu-
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) die Tätigkeit der 
internationalen Gemeinschaft und der Übergangsverwaltungs-
mission der Vereinten Nationen im Kosovo, die darauf gerich-
tet ist, die durch die Politik der ethnischen Säuberung, Ein-
schüchterung und Diskriminierung weitgehend zerstörte multi-
ethnische Gesellschaft im Kosovo wieder aufzubauen und zu 
fördern, unterstützt, vor allem, indem sie ihren Einfluss bei den 
örtlichen serbischen Vertretern im Kosovo geltend macht und 
indem sie zu diesem Zweck in gutem Glauben mit den örtlichen 
albanischen Vertretern zusammenarbeitet.  

 50. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) auf, ihre Verpflichtungen aus dem 
Friedensübereinkommen rasch und in gutem Glauben vollin-
haltlich zu erfüllen, vor allem mit dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und anderen humani-
tären Organisationen voll zusammenzuarbeiten, um das Leid 
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der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen zu lindern und ihnen 
bei der sicheren und ungehinderten Rückkehr an ihre Heimstät-
ten behilflich zu sein; 

 51. fordert die Staaten auf, zu erwägen, zusätzliche frei-
willige Beiträge zu entrichten, um den dringenden Bedarf in 
der Region auf dem Gebiet der Menschenrechte und der huma-
nitären Hilfe zu decken, und unterstreicht, dass die Staaten, die 
internationalen Organisationen und die nichtstaatlichen Organi-
sationen ihre Initiativen und Programme auch weiterhin koor-
dinieren müssen, damit Doppelarbeit, Überschneidungen und 
miteinander in Widerspruch stehende Aktivitäten vermieden 
werden; 

 52. beschließt, die Prüfung dieser Frage auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/185 

Auf der 83. Plenarsitzung am  17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/185. Die Frage der Menschenrechte in Afghanistan 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte488, den Internationalen 
Menschenrechtspakten489 sowie von den anerkannten humanitä-
ren Normen, die in den Genfer Abkommen vom 12. August 
1949490 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen von 1977491 
dargelegt sind, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit den 
verschiedenen internationalen Rechtsakten aus freien Stücken 
eingegangen sind, 

 unter Hinweis darauf, dass Afghanistan Vertragspartei der 
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völker-
mordes492, des Internationalen Paktes über bürgerliche und po-
litische Rechte489, des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte489, des Übereinkommens ge-
gen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe493, des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes494 und des Genfer Abkommens zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten495 ist und dass es 

 
488 Resolution 217 A (III). 
489 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
490 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
491 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
492 Resolution 260 A (III). 
493 Resolution 39/46, Anlage. 
494 Resolution 44/25, Anlage. 
495 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau496 unterzeichnet hat, 

 sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, die Resolutionen des Sicherheitsrats und die Erklärungen 
seines Präsidenten, die Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozial-
rats und die Resolutionen und Beschlüsse der Menschenrechts-
kommission, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen 
bei den internationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung 
des Afghanistan-Konflikts nach wie vor ihre zentrale und un-
parteiische Rolle wahrnehmen, und in Ermutigung aller auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene unternommenen 
Anstrengungen mit dem Ziel, durch einen Dialog auf breiter 
Grundlage, der alle betroffenen Akteure mit einbezieht, eine 
Lösung für den anhaltenden Konflikt zu finden, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwischen-
bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über die Menschenrechtssituation in Afghanistan497 
und den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen; 

 2. verurteilt nachdrücklich die Massentötungen und sy-
stematischen Verletzungen der Menschenrechte von Zivilper-
sonen und Kriegsgefangenen, namentlich in den Gebieten von 
Mazar-e Sharif und Bamian, und nimmt mit Beunruhigung da-
von Kenntnis, dass die Taliban im vergangenen Sommer den 
Konflikt wieder ausgeweitet haben, insbesondere im Shamali-
Tal, was zu einer massenhaften Zwangsvertreibung der Zivil-
bevölkerung, insbesondere von Frauen und Kindern, geführt 
hat; 

 3. verurteilt die weit verbreiteten Verletzungen und 
Missbräuche der Menschenrechte und des humanitären Rechts, 
namentlich des Rechts auf Leben, Freiheit und persönliche Si-
cherheit, Freiheit von Folter und anderen Formen grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
sowie der Meinungsfreiheit, des Rechts der freien Meinungs-
äußerung, der Religions-, der Vereinigungs- und der Bewe-
gungsfreiheit, die Zwangsrekrutierung von Kindern für den 
Einsatz in bewaffneten Konflikten und insbesondere die schwe-
ren Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mäd-
chen; 

 4. verurteilt erneut die Tötung der iranischen Diploma-
ten und des Korrespondenten der Islamic Republic News       
Agency (Nachrichtenagentur Islamische Republik) durch die 
Taliban, eine flagrante Verletzung des anerkannten Völker-
rechts, sowie die Angriffe auf und die Tötung von Mitarbeitern 
der Vereinten Nationen in den von den Taliban kontrollierten 
Gebieten Afghanistans, und fordert die Taliban auf, ihre erklär-
te Zusage einzuhalten, bei der dringlichen Untersuchung dieser 

 
496 Resolution 34/180, Anlage. 
497 Siehe A/54/422. 
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abscheulichen Verbrechen zu kooperieren, damit die Verant-
wortlichen vor Gericht gestellt werden; 

 5. nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis 

 a) von den anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in 
Afghanistan; 

 b) von den weiter eingehenden und durch Beweise un-
termauerten Berichten über Verletzungen der Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen, namentlich alle Formen der gegen 
sie gerichteten Diskriminierung, insbesondere in den von den 
Taliban kontrollierten Gebieten; 

 c) von der Verschärfung der bewaffneten Feindseligkei-
ten in Afghanistan und der Komplexität des Konflikts, nament-
lich seiner ethnischen, religiösen und politischen Aspekte, wo-
durch umfangreiches menschliches Leid und Zwangsvertrei-
bungen, namentlich aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, 
verursacht wurden; 

 d) von der fortschreitenden Vertreibung von Millionen 
afghanischer Flüchtlinge in die Islamische Republik Iran, nach 
Pakistan und in andere Länder; 

 e) von dem Ausbleiben eines groß angelegten Wieder-
aufbaus in Afghanistan; 

 6. nimmt außerdem mit tiefer Besorgnis Kenntnis von 
der drastischen Verschlechterung der humanitären Lage in ver-
schiedenen Gebieten Afghanistans, insbesondere im Shamali- 
und im Panjshir-Tal, und fordert die vollinhaltliche Durchfüh-
rung der Vereinbarung über die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen in Afghanistan; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit und nationale 
Einheit Afghanistans zu achten, sich nicht in die inneren Ange-
legenheiten des Landes einzumischen und die Versorgung aller 
Konfliktparteien mit Waffen, Munition, militärischer Ausrü-
stung, Ausbildung oder sonstiger militärischer Unterstützung 
einschließlich der Bereitstellung ausländischen Militärperso-
nals sofort einzustellen; 

 8. fordert alle afghanischen Parteien nachdrücklich auf,  

 a) im Einklang mit den internationalen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll zu achten, ungeachtet des Geschlechts, der 
ethnischen Zugehörigkeit oder der Religion; 

 b) die Feindseligkeiten sofort einzustellen, mit dem Son-
derbotschafter des Generalsekretärs für Afghanistan und der 
Sondermission der Vereinten Nationen in Afghanistan voll zu-
sammenzuarbeiten und zu kooperieren, mit dem Ziel, eine 
Waffenruhe herbeizuführen und die Erklärung von Taschkent 
vom 19. Juli 1999 über die Grundprinzipien einer friedlichen 
Beilegung des Konflikts in Afghanistan498 umzusetzen und so 

 
498 A/54/174-S/1999/812, Anlage; siehe Official Records of the Security Coun-
cil, Fifty-fourth Year, Supplement for July, August and September 1999, Doku-
ment S/1999/812. 

den Grundstein für eine umfassende politische Lösung zu le-
gen, die zur freiwilligen Rückkehr der Vertriebenen an ihre 
Heimstätten in Sicherheit und Würde und im Wege der unein-
geschränkten Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung des 
afghanischen Volkes zur Bildung einer auf einer breiten Grund-
lage beruhenden, multiethnischen, in jeder Weise repräsentati-
ven Regierung führt; 

 c) ihre Verpflichtung auf die internationalen Menschen-
rechte und Grundsätze erneut öffentlich zu bekräftigen und alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten anzuerkennen, zu fördern 
und zu schützen; 

 d) das humanitäre Völkerrecht voll zu achten, Zivilper-
sonen zu schützen, den Einsatz von Waffen gegen die Zivilbe-
völkerung einzustellen, die willkürliche Zerstörung von Nah-
rungskulturen und zivilem Eigentum, insbesondere Wohnhäu-
sern, zu unterlassen, die Verlegung von Landminen, insbeson-
dere Antipersonenminen, zu beenden, die Einziehung oder 
Anwerbung von Kindern oder ihren Einsatz zur Teilnahme an 
Feindseligkeiten in Verletzung des Völkerrechts zu verbieten 
und für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereinglie-
derung von Kindern in die Gesellschaft zu sorgen; 

 e) den Opfern schwerer Verletzungen und Missbräuche 
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts wirk-
same und zweckmäßige Rechtsmittel zu bieten und die Täter 
vor Gericht zu bringen; 

 f) alle Verdächtigen, Verurteilten beziehungsweise In-
haftierten entsprechend den maßgeblichen internationalen     
Übereinkünften zu behandeln und willkürliche Festnahmen, 
einschließlich der Festnahme von Zivilpersonen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit, zu unterlassen, und fordert diejeni-
gen, die solche Festnahmen durchgeführt haben, auf, ihre Ge-
fangenen sowie alle in Haft befindlichen nichtkriminellen Zi-
vilpersonen freizulassen; 

 9. verlangt, dass alle afghanischen Parteien ihre Ver-
pflichtungen bezüglich der Sicherheit aller Mitarbeiter diplo-
matischer Missionen, der Vereinten Nationen und der sonstigen 
internationalen Organisationen sowie ihrer Räumlichkeiten in 
Afghanistan erfüllen und mit den Vereinten Nationen und den 
ihnen angeschlossenen Organen sowie mit anderen humanitä-
ren Organisationen und Organen und den nichtstaatlichen Or-
ganisationen voll und ohne Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts, der Staatsangehörigkeit oder der Religion zusam-
menarbeiten; 

 10. fordert alle afghanischen Parteien, insbesondere die 
Taliban, nachdrücklich auf, allen Verletzungen der Menschen-
rechte von Frauen und Mädchen sofort ein Ende zu setzen und 
dringend Maßnahmen zu ergreifen, um Folgendes sicherzustel-
len: 

 a) die Aufhebung aller gesetzgeberischen und sonstigen 
Maßnahmen, die Frauen und Mädchen diskriminieren bezie-
hungsweise sie an der Verwirklichung aller ihrer Menschen-
rechte hindern; 
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 b) die wirksame Teilhabe der Frau am bürgerlichen, kul-
turellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben im 
ganzen Land; 

 c) die Achtung des Rechts der Frau auf Arbeit und ihre 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt; 

 d) die Achtung des Rechts von Frauen und Mädchen auf 
Bildung ohne Diskriminierung, die Wiederöffnung von Schulen 
und die Zulassung von Frauen und Mädchen zu allen Bildungs-
stufen; 

 e) die Achtung des Rechts der Frau auf persönliche Si-
cherheit sowie die gerichtliche Verfolgung derjenigen, die für 
tätliche Angriffe gegen Frauen verantwortlich sind; 

 f) die Achtung der Bewegungsfreiheit von Frauen und 
ihres tatsächlichen und gleichberechtigten Zugangs zu den Ein-
richtungen, die zum Schutz ihres Rechts auf den höchsten er-
reichbaren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand er-
forderlich sind; 

 11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Besuch der 
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission über 
Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen, und 
sieht mit Interesse ihren Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
entgegen; 

 12. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Tätigkeiten, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz  
im gesamten Hoheitsgebiet Afghanistans durchführt; 

 13. bittet den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, unverzüglich zur 
umfassenden Untersuchung der Berichte über massenhafte Tö-
tungen von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, über Verge-
waltigung und andere grausame Behandlung in Afghanistan zu 
schreiten, und fordert die Vereinigte Front und die Taliban auf, 
die von ihnen abgegebene Zusage der Zusammenarbeit bei die-
sen Untersuchungen einzuhalten; 

 14. bittet den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin 
außerdem, dafür zu sorgen, dass der im Gang befindliche Pro-
zess der Dislozierung der Beobachter für zivile Angelegenhei-
ten in Afghanistan so bald wie möglich abgeschlossen wird und 
dass geschlechtsspezifische Fragen sowie die Rechte des Kin-
des bei ihrer Mission in vollem Umfang berücksichtigt werden; 

 15. appelliert an alle Staaten, an alle Organisationen und 
Programme des Systems der Vereinten Nationen, die Sonder-
organisationen und die anderen internationalen Organisationen, 
humanitäre Hilfe für alle Bedürftigen bereitzustellen, sobald es 
die Lage vor Ort gestattet und als Teil umfassender Bemühun-
gen um die Verwirklichung des Friedens; 

 16. bringt ihre tiefe Besorgnis über die Berichte über An-
griffe auf Kulturgegenstände und ihre Plünderung in Afghani-
stan zum Ausdruck, betont, dass alle Parteien die Verantwor-
tung für den Schutz ihres gemeinsamen Erbes mittragen, und 
ersucht alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Plünderung von Kulturgegenständen zu verhindern 
und ihre Rückführung nach Afghanistan sicherzustellen; 

 17. fordert alle afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
mit der Menschenrechtskommission und ihrem Sonderbericht-
erstatter über die Menschenrechtssituation in Afghanistan und 
allen Sonderberichterstattern zusammenzuarbeiten, die um eine 
Einladung nachsuchen; 

 18. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichterstat-
ter jede erforderliche Unterstützung zu gewähren; 

 19. beschließt, sich auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
im Lichte der von der Menschenrechtskommission und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegten zusätzlichen Erkennt-
nisse weiter mit der Menschenrechtssituation in Afghanistan zu 
befassen. 

RESOLUTION 54/186 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/186.  Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten und in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte499, den 
Internationalen Menschenrechtspakten500 und anderen an-
wendbaren Menschenrechtsübereinkünften weiter ausgeführten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schüt-
zen, 
 in dem Bewusstsein, dass die Vereinten Nationen im Ein-
klang mit ihrer Charta die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen und dass es in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt, dass der 
Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität der öffentli-
chen Gewalt bildet, und daher ihrer tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck verleihend, dass die Regierung Myanmars ihre Zusi-
cherung, im Lichte der Ergebnisse der 1990 abgehaltenen Wah-
len alle erforderlichen Schritte zur Herstellung der Demokratie 
unternehmen zu wollen, noch immer nicht in die Tat umgesetzt 
hat, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/162 vom 9. Dezember 
1998, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992/58 der Men-
schenrechtskommission vom 3. März 1992501, in der die Kom-
mission unter anderem beschloss, einen Sonderberichterstatter 
mit einem vorgegebenen Auftrag zu ernennen, und Kenntnis 
nehmend von der Kommissionsresolution 1999/17 vom 

 
499 Resolution 217 A (III). 
500 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
501 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supple-
ment No. 2 (E/1992/22), Kap. II, Abschnitt A. 
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23. April 1999502, in der die Kommission beschloss, das Man-
dat ihres Sonderberichterstatters über die Menschenrechtssitua-
tion in Myanmar um ein Jahr zu verlängern, 

 ferner unter Hinweis auf die Feststellung des Sonderbe-
richterstatters, dass allen schweren Menschenrechtsverlet-
zungen in Myanmar die Nichtachtung der mit einer demokrati-
schen Staatsführung verbundenen Rechte zugrunde liegt, 

 ernsthaft besorgt über die dem Bericht des Sonderberichter-
statters zufolge weiter andauernde und verstärkte Unterdrük-
kung der bürgerlichen und politischen Rechte in Myanmar, 

 mit großem Bedauern darüber, dass die Regierung Myan-
mars mit den zuständigen Mechanismen der Vereinten Natio-
nen, insbesondere dem Sonderberichterstatter, nicht voll zu-
sammenarbeitet, jedoch davon Kenntnis nehmend, dass die 
Kontakte zwischen der Regierung Myanmars und der interna-
tionalen Gemeinschaft in jüngster Zeit zugenommen haben,  

 feststellend, dass die Regierung Myanmars als Vertragsstaat 
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau503 dem Ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau ihren Erstbericht zur Prüfung vorge-
legt hat, 

 1. dankt dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in Myan-
mar für seinen Zwischenbericht504 und fordert die Regierung 
Myanmars auf, die Empfehlungen des Sonderberichterstatters 
voll umzusetzen; 

 2. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich auf, 
in vollem Umfang und ohne weitere Verzögerungen mit dem 
Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten und es ihm zu er-
möglichen, ohne Vorbedingungen eine Feldmission durchzu-
führen und direkte Kontakte zu der Regierung und zu allen 
sonstigen maßgeblichen Sektoren der Gesellschaft herzustellen 
und ihm so die volle Erfüllung seines Auftrags zu ermöglichen, 
und nimmt in diesem Kontext mit Interesse davon Kenntnis, 
dass die Regierung sich bereit erklärt hat, einen Besuch des 
Sonderberichterstatters ernsthaft in Erwägung zu ziehen; 

 3. begrüßt die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, das im Ein-
klang mit den Rahmenbestimmungen für seine Arbeit mit Ge-
fangenen in Verbindung treten und sie besuchen konnte, und 
befürwortet die Fortsetzung der diesbezüglichen Zusammenar-
beit; 

 4. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht505 und 
nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von seiner Schlussfolge-
rung, dass er abgesehen von dem Besuch des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz in Fragen, die die internationale 

 
502 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
503 Resolution 34/180, Anlage. 
504 A/54/440, Anlage. 
505 A/54/499. 

Gemeinschaft in aufeinander folgenden Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission immer 
wieder aufgegriffen hat, keine konkreten Fortschritte melden 
kann; 

 5. missbilligt die Menschenrechtsverletzungen in Myan-
mar, zu denen es dem Bericht des Sonderberichterstatters zu-
folge nach wie vor kommt, namentlich die außergerichtlichen, 
summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen, das Ver-
schwindenlassen von Personen, die Vergewaltigungen, die Fol-
ter und unmenschliche Behandlung, die Massenverhaftungen, 
die Zwangsarbeit, namentlich den Einsatz von Kindern, die 
Zwangsumsiedlungen und die Verweigerung der Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit, des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Bewegungsfreiheit; 

 6. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die ver-
stärkte Unterdrückung jeder Form von öffentlicher politischer 
Betätigung sowie über die willkürliche Inhaftnahme und Fest-
nahme von Personen, die ihr Recht auf Gedankenfreiheit, ihr 
Recht der freien Meinungsäußerung sowie ihr Recht auf Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit ausüben, sowie über die 
Drangsalierung ihrer Familien; 

 7. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, in Haft befindliche führende Politiker und alle politischen 
Gefangenen sofort und bedingungslos freizulassen, ihre körper-
liche Unversehrtheit zu gewährleisten und ihnen die Mitwir-
kung am Prozess der nationalen Aussöhnung zu gestatten; 

 8. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die aus-
ufernde Verfolgung der demokratischen Opposition, insbeson-
dere im vergangenen Jahr, namentlich von Mitgliedern und 
Anhängern der Nationalen Liga für Demokratie, die harten, 
langjährigen Freiheitsstrafen und die von der Regierung gegen 
gewählte Vertreter und Mitglieder der Nationalen Liga für De-
mokratie  gerichteten Einschüchterungsmaßnahmen, mit denen 
sie zum Rücktritt von ihrem Amt und zur Auflösung ihrer Par-
teibüros gezwungen wurden; 

 9. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die 
Zusammensetzung und die Arbeitsverfahren der Nationalver-
sammlung es weder den designierten Parlamentsmitgliedern 
noch den Vertretern ethnischer Minderheiten erlauben, ihre 
Ansichten frei zu äußern, und fordert die Regierung Myanmars 
nachdrücklich auf, nach neuen und konstruktiven Wegen zur 
Förderung der nationalen Aussöhnung zu suchen;  

 10. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, unter Berücksichtigung der von ihr verschiedentlich gege-
benen Zusicherungen alles zu tun, um die Demokratie im Ein-
klang mit dem bei den demokratischen Wahlen von 1990 zum 
Ausdruck gebrachten Willen des Volkes wiederherzustellen 
und zu diesem Zweck sofort einen politischen Sachdialog mit 
führenden Politikern, einschließlich Aung San Suu Kyi und 
Vertretern ethnischer Gruppen, aufzunehmen, und nimmt in 
diesem Zusammenhang Kenntnis vom Bestehen des Ausschus-
ses zur Vertretung des Volksparlaments; 
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 11. nimmt mit ernster Besorgnis davon Kenntnis, dass die 
Regierung Myanmars ihre Rechtsvorschriften nicht überprüft 
hat und so die Bevölkerung auch weiterhin der Zwangsarbeit 
unterworfen ist und diejenigen, die Zwangsarbeiter beschäfti-
gen, nicht bestraft wurden, wodurch die Internationale Arbeits-
konferenz gezwungen wurde, die weitere Zusammenarbeit mit 
der Regierung so lange auszusetzen, bis sie die Empfehlungen 
der Untersuchungskommission der Internationalen Arbeits-
organisation betreffend die Anwendung des Übereinkommens 
der Internationalen Arbeitsorganisation von 1930 über Zwangs- 
oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) umsetzt; 

 12. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich auf, 
die weit verbreitete und systematische Anwendung von 
Zwangsarbeit zu beenden und die Empfehlungen der Untersu-
chungskommission umzusetzen, und nimmt gleichzeitig Kennt-
nis von der von der Regierung Myanmars im Mai 1999 erlasse-
nen Verfügung, wonach die Befugnis zur Anforderung von 
Zwangsarbeitern im Rahmen des Städtegesetzes und des Dör-
fergesetzes nicht auszuüben ist, sowie von der Einladung zu ei-
nem Besuch, die im Oktober 1999 an die Internationale Ar-
beitsorganisation ergangen ist; 

 13. missbilligt die weiter andauernden Menschenrechts-
verletzungen, insbesondere soweit sie gegen Angehörige ethni-
scher und religiöser Minderheiten gerichtet sind, namentlich 
die summarischen Hinrichtungen, die Vergewaltigungen, die 
Folter, die Zwangsarbeit, die Zwangsrekrutierung als Lasten-
träger, die Zwangsumsiedlungen, die Vernichtung von Ernten 
und Feldern sowie die Enteignung von Grund und Boden und 
Eigentum, wodurch den Betroffenen die gesamte Existenz-
grundlage genommen wird; 

 14. missbilligt außerdem die dem Bericht des Sonderbe-
richterstatters zufolge weiter andauernden Verletzungen der 
Menschenrechte von Frauen, insbesondere soweit es sich dabei 
um Flüchtlinge, Binnenvertriebene oder Angehörige ethnischer 
Minderheiten oder der politischen Opposition handelt, na-
mentlich Zwangsarbeit, sexuelle Gewalt und Ausbeutung ein-
schließlich Vergewaltigungen; 

 15. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, die volle Achtung vor allen Menschenrechten und Grund-
freiheiten, einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte, sicherzustellen, ihrer Verpflichtung nachzukommen, 
der Straflosigkeit von Personen, die Menschenrechtsverlet-
zungen begehen, namentlich Angehörige der Streitkräfte, ein 
Ende zu setzen, und  bei mutmaßlich von Staatsbediensteten 
begangenen Verletzungen dieser Rechte unter allen Umständen 
Untersuchungen und eine entsprechende Strafverfolgung 
durchzuführen; 

 16. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich auf, 
der Vertreibung von Personen und anderen Ursachen für 
Flüchtlingsströme in die Nachbarländer ein Ende zu setzen und 
Bedingungen zu schaffen, die der freiwilligen Rückführung und 
vollständigen Wiedereingliederung dieser Menschen in Sicher-
heit und Würde förderlich sind; 

 17. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Besuch, den 
der Sonderbotschafter des Generalsekretärs Myanmar vor kur-
zem abgestattet hat, um Gespräche mit der Regierung und füh-
renden Politikern, namentlich auch mit Aung San Suu Kyi und 
Vertretern einiger ethnischer Minderheitengruppen, zu führen, 
und fordert die Regierung Myanmars auf, einen konstruktiven 
Dialog mit dem Generalsekretär aufzunehmen, um seine Guten 
Dienste besser zu nutzen;  

 18. ersucht den Generalsekretär, seine Gespräche mit der 
Regierung Myanmars über die Menschenrechtssituation und 
die Wiederherstellung der Demokratie fortzusetzen, der Gene-
ralversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung weitere 
Berichte über die bei diesen Gesprächen erzielten Fortschritte 
vorzulegen und der Versammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung sowie der Menschenrechtskommission auf ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung über die bei der Durchführung dieser 
Resolution erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

 19. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/187 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/187.  Die Menschenrechtssituation in Haiti 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der Verein-
ten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te506, den Internationalen Menschenrechtspakten507 und anderen 
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrech-
te, namentlich in dem Internationalen Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau508, veran-
kert sind, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/159 vom 9. Dezember 
1998 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1999/77 der 
Menschenrechtskommission vom 28. April 1999509, 

 in der Erkenntnis, dass Demokratie, Entwicklung und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten einan-
der bedingen und sich gegenseitig verstärken und dass sich die 
internationale Gemeinschaft verpflichtet hat, diesen Grundsatz 
zu unterstützen, zu stärken und zu fördern, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Bericht Ada-
ma Diengs, des unabhängigen Sachverständigen der Menschen-
rechtskommission für die Menschenrechtssituation in Haiti510, 
und mit der Aufforderung, die darin enthaltenen Empfehlungen 
aktiv weiterzuverfolgen, 
 
506 Resolution 217 A (III). 
507 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
508 Resolution 34/180, Anlage. 
509 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
510 Siehe A/54/366. 
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 in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Internatio-
nale Zivilmission in Haiti, die Zivilpolizeimission der Verein-
ten Nationen in Haiti und die Nationale Kommission für Wahr-
heit und Gerechtigkeit zur Wiederherstellung und Stärkung der 
Demokratie in Haiti und zur Schaffung eines Klimas der Frei-
heit und der Toleranz leisten, das der Achtung vor den Men-
schenrechten förderlich ist, 

 in Würdigung der Organisation der amerikanischen Staaten 
für ihren Beitrag zu der Zivilmission sowie mit der Bitte, ihre 
Kooperation mit den Vereinten Nationen in Haiti soweit ange-
zeigt fortzusetzen, 

 mit Genugtuung über die Einrichtung des neuen Vorläufi-
gen Wahlrats und den Beschluss, als Schritt auf dem Weg zur 
Wiederherstellung einer funktionsfähigen Legislative am 
19. März 2000 Parlamentswahlen und im April 2000 Kommu-
nalwahlen abzuhalten, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass sich die Menschen-
rechtssituation in Haiti seit der Wiederherstellung seines de-
mokratischen Regierungssystems weiter verbessert hat, und 
feststellend, dass die Regierung Haitis ihre Entschlossenheit 
bekundet hat, für die Achtung der Menschenrechte zu sorgen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Sicherheitspro-
bleme, denen sich die haitianische Gesellschaft gegenübersieht, 
die zum Teil auf die schwierigen sozialen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten zurückzuführen sind und die sowohl Ursache 
als auch Folge der Mängel im Justiz- und Polizeisystem sind, 
wie aus dem Bericht des unabhängigen Sachverständigen her-
vorgeht,  

 mit Genugtuung über die Resolution 1999/11 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1999, in der der Rat unter 
anderem nachdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die erfor-
derlichen Mechanismen für die vorrangige Entwicklung einer 
langfristigen Strategie und eines entsprechenden Programms 
zur Unterstützung Haitis geschaffen werden müssen, 

 1. dankt dem Generalsekretär, seinem Sonderbeauftrag-
ten für Haiti und dem unabhängigen Sachverständigen der 
Menschenrechtskommission für die Menschenrechtssituation in 
Haiti für die Anstrengungen, die sie im Hinblick auf die Festi-
gung der demokratischen Institutionen in Haiti und die Achtung 
der Menschenrechte in diesem Land nach wie vor unterneh-
men; 

 2. beglückwünscht die Zivilpolizeimission der Vereinten 
Nationen in Haiti zu der erfolgreichen Hilfe, die sie der haitia-
nischen Nationalpolizei als Ausbilder und Mentor geleistet hat, 
sowie die Internationale Zivilmission in Haiti zu den Anstren-
gungen, die sie unternommen hat, um die Einhaltung der Men-
schenrechte zu überwachen, die demokratische Reform zu för-
dern und den haitianischen Behörden beim Aufbau von Institu-
tionen behilflich zu sein; 

 3. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die haitianische 
Nationalpolizei auch weiterhin technische Hilfe benötigt, wenn 

sie ihre Aufgaben im Hinblick auf das Gebot der Achtung der 
Menschenrechte effizient wahrnehmen soll; 

 4. würdigt das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen für die der haitianischen Nationalpolizei und dem 
Strafvollzugssystem sowie bei der Organisation der anstehen-
den Wahlvorgänge gewährte Hilfe und würdigt außerdem die 
internationale Gemeinschaft für die sonstige Unterstützung, 
namentlich auf dem Gebiet der Justizreform, und bittet sie, 
auch weiterhin geeignete Hilfe zu gewähren; 

 5. bittet die Regierung Haitis, den Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte507, das       
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe511 und 
die Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte512 zu ratifizieren; 

 6. unterstützt mit Nachdruck die Anstrengungen, die un-
ternommen wurden, um es dem Volk von Haiti zu ermöglichen, 
bei den bevorstehenden Parlaments- und Kommunalwahlen 
seinen politischen Willen zum Ausdruck zu bringen, bittet alle 
führenden Politiker des Landes, sich an einem konstruktiven 
Dialog zu beteiligen, und bittet in diesem Zusammenhang die 
Regierung Haitis, das erforderliche politische und sicherheits-
technische Umfeld für die Abhaltung freier und fairer Wahlen 
im Einklang mit dem vor kurzem von dem Vorläufigen Wahlrat 
bekannt gegebenen Zeitplan sicherzustellen;  

 7. fordert die Regierung Haitis auf, die Strukturreformen 
im Polizei- und Justizsystem und die Verbesserungen im Straf-
vollzug fortzusetzen, politisch motivierte Straftaten ordnungs-
gemäß zu untersuchen und die dieser Straftaten für schuldig 
Befundenen im Einklang mit dem haitianischen Recht vor Ge-
richt zu stellen, energische Maßnahmen zur Beendigung aller 
noch bestehenden Menschenrechtsverletzungen, namentlich 
rechtswidriger Festnahmen und Inhaftnahmen, zu ergreifen und 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums ordnungsgemäße Ver-
fahren sicherzustellen; 

 8. erklärt erneut, wie wichtig die Ermittlungen der Na-
tionalen Kommission für Wahrheit und Gerechtigkeit für die 
Bekämpfung der Straflosigkeit und die Verwirklichung eines 
echten und wirksamen Prozesses des Übergangs und der natio-
nalen Aussöhnung sind, und fordert die Regierung Haitis aber-
mals auf, Gerichtsverfahren gegen die von der Nationalen 
Kommission der Begehung von Menschenrechtsverletzungen 
für schuldig Befundenen einzuleiten sowie wirksame Einrich-
tungen für die Unterstützung der Opfer, insbesondere von 
Frauen, Kindern und ihrer Angehörigen, zu schaffen, und wie-
derholt in diesem konkreten Kontext die in dem Bericht des 
unabhängigen Sachverständigen der Menschenrechtskom-
mission für die Menschenrechtssituation in Haiti510 enthaltenen 
Empfehlungen; 

 
511 Resolution 39/46, Anlage. 
512 Siehe Resolutionen 2200 A (XXI), Anlage und 44/128, Anlage. 
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 9. begrüßt die Initiative, die die Regierung Haitis in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft und Frau-
engruppen ergriffen hat, um Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Menschenrechte von Frauen sowie unter anderem zur Be-
kämpfung der  Gewalt gegen Frauen einzuführen, insbesondere 
auch zur Erarbeitung von Schulungsprogrammen für Justizbe-
amte und Juristen und zur Einbeziehung des Grundsatzes der 
Menschenrechte von Frauen in alle Ebenen des Bildungssy-
stems; 

 10. ermutigt die Regierung Haitis, die Rechte der Kinder, 
insbesondere ihr Recht auf Bildung, weiter zu fördern; 

 11. bittet den Generalsekretär und die Regierung Haitis, 
durch die Einrichtung eines technischen Kooperationspro-
gramms in enger Zusammenarbeit mit der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zum Ausbau des 
Büros für Bürgerschutz beizutragen, und bittet die internationa-
le Gemeinschaft, dabei behilflich zu sein; 

 12. beschließt, ihre Behandlung der Situation der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten in Haiti auf ihrer fünfundfünf-
zigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 54/188 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.3) 

54/188. Die Menschenrechtssituation in Ruanda 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Interna-
tionalen Menschenrechtscharta513, der Konvention über die 
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes514 und von ande-
ren anwendbaren Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
und des humanitären Rechts, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/156 vom 9. Dezember 
1998 und frühere einschlägige Resolutionen und Kenntnis 
nehmend von der Resolution 1999/20 der Menschenrechts-
kommission vom 23. April 1999515, 

 erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte für die Aufrechterhaltung des Prozesses des 
nationalen Wiederaufbaus und der nationalen Aussöhnung in 
Ruanda notwendig sind, 

 mit Genugtuung darüber, dass sich die Regierung Ruandas 
verpflichtet hat, die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen und die Straflosig-
keit zu beseitigen, über die Fortschritte auf dem Weg zum Auf-
bau eines auf rechtsstaatlicher Grundlage geführten Staates so-
wie über die Anstrengungen, die zur Konsolidierung des Frie-

 
513 Siehe Resolutionen 217 A (III), 2200 A (XXI), Anlage und 44/128, Anlage. 
514 Resolution 260 A (III). 
515 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.  

dens und der Stabilität sowie zur Förderung der Einheit und der 
Aussöhnung unternommen werden, 

 der Auffassung, dass die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte für alle für die Herbeiführung von Stabilität 
und Sicherheit in der Region unerlässlich sind,  

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragten der Menschenrechtskommission für die 
Menschenrechtssituation in Ruanda516; 

 2. verurteilt erneut auf das entschiedenste den Völker-
mord und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die 1994 
in Ruanda begangen wurden; 

 3. erklärt erneut, dass alle Personen, die Akte des Völ-
kermordes oder andere schwere Verstöße gegen die Menschen-
rechte und das Völkerrecht begangen oder genehmigt haben, 
für diese Verstöße individuell verantwortlich und rechen-
schaftspflichtig sind; 

 4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass die meisten für 
die Begehung von Völkermord und andere schwere Menschen-
rechtsverletzungen Verantwortlichen sich weiterhin der Ge-
rechtigkeit entziehen; 

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis darüber, dass trotz 
der Verhängung eines Waffenembargos durch den Sicherheits-
rat, das seit dem Völkermord 1994 in Kraft geblieben ist, die 
Interahamwe-Milizen und die ehemaligen Angehörigen der ru-
andischen Streitkräfte weiterhin militärische, finanzielle und 
logistische Unterstützung erhalten, und fordert in diesem Zu-
sammenhang die internationale Gemeinschaft auf, dringend 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwaffnung dieser Gruppen 
im Einklang mit dem Buchstaben und dem Geist der am 
10. Juli 1999 in Lusaka unterzeichneten Waffenruhevereinba-
rung517 zu ermöglichen; 

 6. ersucht erneut alle Staaten, mit dem Internationalen 
Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord 
und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 
und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruan-
discher Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums 
im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord 
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, unverzüg-
lich voll zusammenzuarbeiten, damit alle für Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere schwere 
Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen im Einklang 
mit den internationalen Grundsätzen des rechtlichen Gehörs 
vor Gericht gestellt werden; 

 7. legt dem Internationalen Gericht für Ruanda nahe, 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung seiner Effizienz und Wirk-
samkeit zu ergreifen; 

 
516 Siehe A/54/359. 
517 S/1999/815, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, Supplement for July, August and September 1999.  
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 8. nimmt Kenntnis von den Verbesserungen, die seit der 
dreiundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung in der 
Menschenrechtssituation in Ruanda zu verzeichnen sind, be-
kundet ihre Besorgnis über die gemeldeten Menschenrechtsver-
letzungen und fordert die Regierung Ruandas nachdrücklich 
auf, diese weiter zu untersuchen und die dafür Verantwortli-
chen strafrechtlich zu verfolgen; 

 9. begrüßt es, dass die in Ruanda anhängigen Gerichts-
verfahren gegen Personen, die des Völkermordes und der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verdächtig sind, weiter-
gehen und dass an dem Gerichtsverfahren Verbesserungen vor-
genommen wurden, und ermutigt die Regierung Ruandas, mit 
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft die Kapazitä-
ten der unabhängigen Justiz im Einklang mit den internationa-
len Menschenrechtsnormen zu stärken; 

 10. legt dem Internationalen Gericht für Ruanda und der 
Regierung Ruandas nahe, die während des Völkermordes 1994 
an Frauen verübten sexuellen Gewaltverbrechen auch künftig 
strafrechtlich zu verfolgen; 

 11. begrüßt die Beratungen, die zur Zeit in Ruanda ge-
führt werden, um durch die Einführung neuer Mechanismen die 
große Zahl der Fälle von Inhaftierten, die ein Verfahren wegen 
Völkermordes und damit zusammenhängender Beschuldigun-
gen erwarten, rascher bearbeiten zu können, nimmt in diesem 
Zusammenhang Kenntnis von dem Vorschlag der Regierung 
Ruandas, ein ergänzendes System partizipatorischer Gerichts-
barkeit einzuführen, fordert die Regierung Ruandas nachdrück-
lich auf, sicherzustellen, dass ein solches System dem Gesetz 
und den internationalen Menschenrechtsnormen genügt, und 
ermutigt die internationale Gemeinschaft, auf diesem Gebiet 
behilflich zu sein; 

 12. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft, 
der Regierung Ruandas innerhalb eines einvernehmlich verein-
barten Kooperationsrahmens finanzielle und technische Hilfe  
zu gewähren, um ihr dabei behilflich zu sein, den Schutz von 
Überlebenden des Völkermordes und von Zeugen sowie die 
Rechtspflege zu verbessern, namentlich was den hinreichenden 
Zugang zu einer gesetzlichen Vertretung betrifft, sowie die für 
Völkermord und andere Menschenrechtsverletzungen Verant-
wortlichen strafrechtlich zu verfolgen und die Rechtsstaatlich-
keit in Ruanda zu fördern, und nimmt mit Genugtuung Kennt-
nis von der Unterstützung, die einige Mitglieder der Geberge-
meinschaft bereits gewährt haben; 

 13. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung Ruan-
das auch weiterhin unternimmt, um einen auf der Herrschaft 
des Rechts und der Garantie der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten beruhenden Staat im Einklang mit 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte518 und anderen 
einschlägigen internationalen Menschenrechtsübereinkünften 
aufzubauen; 

 
518 Resolution 217 A (III). 

 14. nimmt davon Kenntnis, dass das Mandat der Über-
gangsregierung im Juli 1999 um weitere vier Jahre verlängert 
wurde, würdigt die Regierung Ruandas für die erfolgreiche 
Abhaltung friedlicher Wahlen auf Zellen- und Sektorebene und 
unterstützt die Regierung bei der Weiterverfolgung des Demo-
kratisierungsprozesses; 

 15. würdigt die Regierung Ruandas für die Anstrengun-
gen, die sie nach wie vor zur Verbesserung der Lage der Kin-
der unternimmt, und ermutigt sie, sich im Interesse des Wohls 
der Kinder, wie in dem Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes519 ausgeführt, auch weiterhin darum zu bemühen; 

 16. begrüßt die durch den Erlass entsprechender Rechts-
vorschriften erfolgte Einsetzung der Nationalen Menschen-
rechtskommission, legt der Regierung Ruandas und der interna-
tionalen Gemeinschaft nahe, die Kommission in vollem Um-
fang zu unterstützen, damit sie ihren Auftrag, die Einhaltung 
der Menschenrechte in dem Land wirksam und unabhängig zu 
überwachen, im Einklang mit den international anerkannten 
Normen erfüllen kann, nimmt davon Kenntnis, dass die Kom-
mission im Oktober 1999 eine Rundtischtagung abgehalten hat, 
und fordert die Regierung Ruandas nachdrücklich auf, deren 
Empfehlungen umzusetzen; 

 17. legt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, der Regierung Ruandas, den an-
deren Regierungen, den internationalen und den nichtstaatli-
chen Organisationen nahe, innerhalb eines einvernehmlich ver-
einbarten Kooperationsrahmens den Wiederaufbau einer Men-
schenrechtsinfrastruktur, insbesondere einer starken Zivilge-
sellschaft, zu unterstützen; 

 18. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe, die die 
Hohe Kommissarin der Nationalen Menschenrechtskommission 
nach wie vor gewährt; 

 19. begrüßt es, dass sich die Regierung Ruandas ver-
pflichtet hat, die nationale Einheit und Aussöhnung weiter zu 
fördern, und begrüßt außerdem die durch den Erlass entspre-
chender Rechtsvorschriften erfolgte Einsetzung der Kommis-
sion für nationale Einheit und Aussöhnung als Grundlage der  
Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung; 

 20. ermutigt die Kommission für nationale Einheit und 
Aussöhnung und die Nationale Menschenrechtskommission, 
eng zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich ihre 
Anstrengungen ergänzen; 

 21. bekundet erneut ihre Besorgnis über die Haftbedin-
gungen in den meisten kommunalen Haftanstalten und einigen 
Gefängnissen in Ruanda, fordert die Regierung Ruandas auf, 
sich auch weiterhin darum zu bemühen, sicherzustellen, dass 
die Menschenrechte von Inhaftierten geachtet werden, betont, 
dass diesem Problem mehr Aufmerksamkeit und mehr Res-
sourcen gewidmet werden müssen, und fordert die internationa-
le Gemeinschaft erneut nachdrücklich auf, der Regierung Ru-
andas dabei behilflich zu sein; 

 
519 Resolution 44/25, Anlage. 



408 Generalversammlung – Vierundfünfzigste Tagung 

 

 22. ermutigt die Regierung Ruandas, sich auch weiterhin 
darum zu bemühen, die Zahl der Inhaftierten durch die Freilas-
sung von Minderjährigen, älteren Gefangenen, unheilbar Kran-
ken und Tatverdächtigen mit unvollständigen Akten, die wegen 
ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Völkermord und anderen 
Menschenrechtsverletzungen inhaftiert wurden, zu reduzieren, 
und erklärt erneut, dass die Akten eines jeden Inhaftierten drin-
gend vervollständigt werden müssen, damit diejenigen identifi-
ziert werden können, die formell unter Anklage gestellt werden 
sollen beziehungsweise diejenigen, die sofort, vorzeitig oder 
unter bestimmten Bedingungen freigelassen werden sollen; 

 23. ermutigt die Regierung Ruandas, den Rückkehrern 
nach Ruanda in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen auch weiterhin 
Schutz und Hilfe zu gewähren; 

 24. nimmt Kenntnis von der Initiative, die die Regierung 
Ruandas ergriffen hat, um verstreute ländliche Bevölkerungs- 

gruppen in dem Land im Rahmen eines Dorfaufbauprogramms 
neu zusammenzufassen, um zum Aufbau der Infrastruktur für 
die Gemeinwesenentwicklung beizutragen, und fordert die Re-
gierung Ruandas nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass bei 
der Durchführung dieses Programms die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller geachtet werden; 

 25. fordert, dass zwischen dem Sonderbeauftragten und 
der Regierung Ruandas, der Nationalen Menschenrechtskom-
mission und allen zuständigen innerstaatlichen Institutionen re-
gelmäßig enge Konsultationen über die Arbeitsweise der 
Kommission geführt werden; 

 26. beschließt, sich auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
im Lichte der von der Menschenrechtskommission und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegten zusätzlichen Erkennt-
nisse weiter mit der Menschenrechtssituation in Ruanda zu be-
fassen.  

 


